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Vorbemerkungen 

Paragraf 10 Absatz 3 Satz 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) ermöglicht es der Mindestlohnkommis-
sion, Anhörungen zu den Auswirkungen und der Anpassung des Mindestlohns durchzuführen. 
Sie kann dabei „Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Vereinigungen von 
Arbeitgebern und Gewerkschaften, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, Wohlfahrts-
verbände, Verbände, die wirtschaftliche und soziale Interessen organisieren“ sowie sonstige von 
der Anpassung des Mindestlohns Betroffene vor Beschlussfassung anhören. Sie kann Informati-
onen und fachliche Einschätzungen von externen Stellen einholen. 

Die Mindestlohnkommission hat diese Möglichkeit genutzt und im Frühjahr 2025 eine schriftli-
che Anhörung durchgeführt. Die Mindestlohnkommission hat sich dazu auf einen Kreis von In-
stitutionen bzw. Sachverständigen geeinigt, die im Rahmen der Anhörung zu einer schriftlichen 
Stellungnahme aufgefordert wurden. Im Namen der Mindestlohnkommission bedanke ich mich 
bei allen Sachverständigen, die dieser Aufforderung nachgekommen sind. 

Die Stellungnahmen sind ebenso wie die von der Mindestlohnkommission vorab versandten 
Themenschwerpunkte in diesem Band im Originalwortlaut dokumentiert. 

 

 

Berlin, im Juni 2025       Christiane Schönefeld (Vorsitzende) 
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Themenschwerpunkte der Anhörung 

1) Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns und dessen 
letzten Erhöhungen auf 12,00 Euro ab 1. Oktober 2022 durch den Gesetzgeber sowie zur Erhö-
hung auf 12,41 Euro ab 1. Januar 2024 und auf 12,82 Euro ab 1. Januar 2025. 

2) Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen Mindestschutz der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Mögliche Teilaspekte können dabei sein:  

» Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten (Anteil der Betroffenen; Lohnentwicklung) 
» Auswirkung des Mindestlohns auf die Einkommen von Geringverdienern (z.B. Geringqualifi-

zierte, Beschäftigte mit ergänzenden SGB II-Leistungen) 
» Auswirkungen des Mindestlohns auf das Steuersystem und die Systeme der sozialen Siche-

rung (z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Steuereinnahmen, Reduzierung von Transferleistun-
gen) 

» Einhaltung des Mindestlohns 
» Reaktionen auf den Mindestlohn in Form von möglichen Veränderungen bei Lohnbestand-

teilen, Arbeitgeberleistungen, Arbeits- /Leistungsvorgaben usw.  

3) Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende Wettbewerbsbedin-
gungen. Mögliche Teilaspekte können dabei sein: 

» Kosten und Erträge 
» Produktivität und Lohnstückkosten 
» (Verbraucher-)Preise  
» Nachfrage- und Umsatzentwicklung 
» Investitionstätigkeit 
» Veränderung von Wettbewerbsparametern (Konkurrenz über Qualität statt über 

Löhne/Preise) 

4) Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung. Mögliche Teilaspekte kön-
nen dabei sein: 

» Auf- und Abbau von Beschäftigung (ggf. differenziert nach bestimmten Gruppen, z.B. Ge-
schlecht, Teilzeit/Vollzeit, geringfügig Beschäftigte usw.) 

» Beschäftigungs- bzw. Einstellungschancen von bestimmten Personengruppen (z.B. von un- 
oder gering qualifizierten Personen) 

» Arbeitszeit, Arbeitsvolumen 
» Personalfluktuation 
» Regelungen für Praktikanten (§ 22 Abs. 1 MiLoG)  
» Auswirkungen auf das (betriebliche) Lohngefüge 
» Ausbildungsgeschehen (z.B. die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze oder die Anzahl von 

Bewerbern auf Ausbildungsstellen) 
» Auswirkungen auf das Tarifgeschehen (z.B. Auswirkungen auf Tarifverhandlungen, Tarifgit-

ter), auf die Tarifbindung und auf die Arbeit der Betriebsräte 
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Stellungnahmen 
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Gemeinsame Stellungnahme von 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Institut (WSI) und dem Institut für 
Makroökonomie und Konjunkturforschung 
(IMK) der Hans-Böckler-Stiftung 
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1 Einleitung: Wie weiter nach zehn Jahren 
Mindestlohn?  

Zehn Jahre nach seiner Einführung fällt die Bilanz des gesetzlichen Mindest
lohns ausgesprochen positiv aus: Im unteren Lohnbereich sind die Stunden
löhne durch den Mindestlohn gestiegen (Bachmann et al. 2022; Bör
schlein/Bossler 2019; Caliendo/Wittbrodt/Schröder 2019; Dustmann et al. 
2022). Dies hat zu einem Rückgang der Lohnungleichheit in Deutschland 
beigetragen (Bossler/Schank 2023). Der Mindestlohn hat insbesondere seit 
der Erhöhung auf 12 Euro zu einem deutlichen Rückgang des Niedriglohn
sektors geführt (Statistisches Bundesamt 2025; Grabka 2025, S. 107). Da 
Niedriglöhne insbesondere unter Frauen und in Ostdeutschland verbreitet 
sind, hat der Mindestlohn den Gender Pay Gap reduziert (Caliendo/Wittbrodt 
2022) und Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland verringert 
(Ahlfeldt/Roth/Seidel 2018; Ohlert 2024). Bessere Löhne haben ihrerseits die 
Haushaltseinkommen gestützt (Pusch et al. 2021; Pusch 2024) und die So
zialkassen entlastet (Bruckmeier/Schwarz 2022; Schmitz 2019). Der Min
destlohn hat zudem dazu beigetragen, Beschäftigung hin zu größeren Be
trieben mit höheren Löhnen und höherer Produktivität zu verlagern (Dust
mann et al. 2022). Dies ist gesamtwirtschaftlich sinnvoll und ging mit einer 
ordnungspolitisch wünschenswerten Umwandlung von geringfügig entlohn
ter in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einher (Garloff 2019; vom 
Berge/Weber 2017). 

-

-
-
-
-

-

-
-
-

 
Die Befürchtungen, die im Vorfeld der Mindestlohneinführung geäußert wur
den, haben sich hingegen nicht bestätigt. Dies gilt insbesondere für die prog
nostizierten Beschäftigungsverluste, die vor Einführung je nach Modellan
nahme auf 426.000 bis 1,4 Millionen Beschäftigungsverhältnisse beziffert 
wurden (Arni et al. 2014; Henzel/Engelhardt 2014; Knabe/Schöb/Thum 
2014a, 2014b). Nach heutiger Studienlage sind Beschäftigungsverluste ent
weder ganz ausgeblieben (Dustmann et al. 2022; Garloff 2019) oder vor al
lem im Bereich der geringfügig entlohnten Beschäftigung und in deutlich ge
ringerem Umfang eingetreten (Bonin et al. 2018; Caliendo/Wittbrodt/ 
Schröder 2019; Friedrich 2020; Schmitz 2019). Bossler/Gerner (2020) finden 
negative Beschäftigungseffekte im Umfang von 1,7 % für vom Mindestlohn 
betroffenen Betrieben. Anders als Dustmann et al. (2022) berücksichtigen 
sie aber keine Reallokationseffekte zwischen Betrieben. Einige Studien fin
den sogar positive Effekte des Mindestlohns auf die Beschäftigungsentwick
lung (Ahlfeldt et al. 2018; Stechert 2018).  

-
-

-
-
-

-
-
-

 
Auch für die Tarifpolitik lassen sich keine unerwünschten Auswirkungen fest
stellen: Der Mindestlohn hat in den besonders betroffenen Branchen keine 
negativen Effekte auf die Tarifbindung gehabt und den Organisationsgrad 
von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden nicht nennenswert beein
flusst (Bispinck et al. 2020, 2023). Nach Erhöhung des Mindestlohns auf 
12 Euro haben die Tarifparteien ihre Tarifverträge entsprechend angepasst. 
In vielen Niedriglohnbranchen kam es in der Folge zu deutlichen Tariflohn
steigerungen. Diese wurden vor dem Hintergrund des sich verschärfenden 
Fachkräftemangels auch von dem Bestreben getragen, das Lohnniveau der 
jeweiligen Branche vom Mindestlohn abzuheben (Bispinck et al. 2023). 

-

-

-
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Der gesetzliche Mindestlohn ist inzwischen zu einem fest etablierten Rege
lungsinstrument der deutschen Arbeitsmarktordnung geworden, das von kei
nem relevanten Akteur mehr in Frage gestellt wird. Jenseits dessen gibt es 
jedoch regelmäßig öffentliche Kontroversen über die Höhe und die Entwick
lungsdynamik des gesetzlichen Mindestlohns. So wird das derzeitige Min
destlohnniveau von den Gewerkschaften (z.B. ver.di 2025) und einer Reihe 
politischer Parteien (Bispinck 2025) als deutlich zu niedrig angesehen und 
eine weitere strukturelle Erhöhung auf 15 Euro pro Stunde gefordert. 

-
-

-
-

 
Die Frage, welches Mindestlohnniveau angemessen ist, prägte von Beginn 
an die Diskussionen um den Mindestlohn. Im Mindestlohngesetz (MiLoG) 
wird in Artikel 9 (2) neben fairen und funktionierenden Wettbewerbsbedin
gungen und dem Erhalt von Beschäftigung ein „angemessener Mindest
schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ als zentrale Zielgröße des 
Mindestlohns definiert. In der Begründung des Mindestlohngesetzes wird auf 
sozialrechtliche Regelungen wie die Pfändungsfreigrenze oder die staatliche 
Aufstockung besonders niedriger Löhne verwiesen, aus denen sich der An
spruch auf ein existenzsicherndes Mindestlohniveau im Sinne eines „Living 
Wage“ ableiten lässt (Bundesregierung 2014, S. 28). Mit dem gesetzlichen 
Auftrag, im Rahmen einer „Gesamtabwägung“ eine geeignete Höhe des Min
destlohns festzulegen, hat die Mindestlohnkommission einen weiten Ermes
sensspielraum. Allerdings enthält das deutsche Mindestlohngesetz bisher 
keine konkrete Zielgröße, aus der sich ein angemessenes Mindestlohnni
veau direkt ableiten lässt. Stattdessen existiert mit dem Verweis auf die Ent
wicklung der Tariflöhne lediglich eine Orientierungsgröße für die prozentuale 
Anpassung des bereits bestehenden Mindestlohns. 

-
-

-
-

-

-
-

 
Demgegenüber enthält die Europäische Mindestlohnrichtlinie deutlich kon
kretere Kriterien für angemessene Mindestlöhne (Europäisches Parlament/ 
Rat 2022). Diese Kriterien zielen sowohl auf die regelmäßige Anpassung als 
auch auf die Festlegung des absoluten Niveaus des Mindestlohns ab. So 
werden in Artikel 5 (2) beispielsweise die Wachstumsrate der Löhne oder 
Produktivitätsentwicklungen als relative Anpassungskriterien genannt. An
dererseits verweist die Richtlinie hier auch auf absolute Kriterien, wie die Le
benshaltungskosten und das allgemeine Niveau der Löhne. Die für das Min
destlohnniveau wichtigste Regelung findet sich allerdings in Artikel 5 (4) der 
Richtlinie, der die EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet, „bei ihrer Bewertung der 
Angemessenheit der gesetzlichen Mindestlöhne Referenzwerte zugrunde 
[zu legen].“ Die Richtlinie verweist diesbezüglich auf die „auf internationaler 
Ebene übliche[n] Referenzwerte wie 60 % des Bruttomedianlohns und 50 % 
des Bruttodurchschnittslohns und/oder Referenzwerte, die auf nationaler 
Ebene verwendet werden“. Diese Referenzwerte haben sich im Zuge der 
Umsetzung der Richtlinie inzwischen in vielen EU-Staaten als de facto-Stan
dard etabliert (Lübker/Schulten 2025).

-

-
-
-

-

1 
 

————————— 
1 Damit dürften die Referenzwerte auch dann weiterhin Bestand haben, wenn der Europäische Gerichtshof die Europäische Mindest
lohnrichtlinie für europarechtswidrig erklären würde. Die EU-Staaten Dänemark und Schweden hatten Anfang 2023 eine Klage gegen 
die Richtline eingereicht. Im Januar 2025 hat sich der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof in einem Gutachten im Wesentli
chen der Argumentation der Kläger angeschlossen und für eine vollständige Annullierung der Richtlinie plädiert. Ob der Europäische 
Gerichtshof dem Folgen wird, ist derzeit ungewiss. Eine endgültige Entscheidung wird für Mai 2025 erwartet (vgl. Schulten/Müller 
2025). 

-

-

11



Nr. 88 · März 2025 · Hans-Böckler-Stiftung Seite 5 

In Deutschland erfolgte die Umsetzung der Europäischen Mindestlohnricht
linie bisher durch einen Hinweis der Bundesregierung im Bundesgesetzblatt, 
wonach keine Änderung des Mindestlohngesetzes notwendig sei (vgl. hierzu 
kritisch: Schulten 2024). Auch ohne Gesetzesänderung sind die Regelungen 
aus Artikel 5 (2) der Europäischen Mindestlohnrichtlinie „zwingend zu be
rücksichtigende Mindestparameter“, die von der Mindestlohnkommission im 
Zuge einer richtlinienkonformen Auslegung des deutschen Mindestlohnge
setzes angewendet werden müssen (Wissenschaftliche Dienste des Deut
schen Bundestages 2022, S. 9). Bei der Wahl des Referenzwertes können 
die Mitgliedstaaten hingegen auch abweichend Regelungen treffen (s.a. 
Lübker/Schulten 2025, S. 3ff.). Arbeitsminister Heil (2024) hat jedoch bereits 
im September 2024 in einem Brief an die Kommissionsvorsitzende klarge
stellt, dass der Referenzwert von 60 % des Bruttomedianlohns auch in 
Deutschland künftig zu berücksichtigen ist.  

-

-
-

-

-

 
Die Mindestlohnkommission hat in diesem Sinne im Januar 2025 eine neue 
Geschäftsordnung verabschiedet, die explizit Bezug auf die Europäische 
Mindestlohnrichtlinie nimmt. Demnach sollen sich zukünftige Anpassungen 
des Mindestlohns „im Rahmen einer Gesamtabwägung nachlaufend an der 
Tarifentwicklung sowie am Referenzwert von 60 % des Bruttomedianlohns 
von Vollzeitbeschäftigten [orientieren]“ (Mindestlohnkommission 2025, § 2, 
Abs. 1). Die Mindestlohnkommission berücksichtigt damit bei ihrer anstehen
den Entscheidung neben einer Orientierungsgröße für die Anpassung des 
Mindestlohns erstmals auch einen Referenzwert, mit dem sie die absolute 
Höhe des Mindestlohns überprüfen und ggf. neu festlegen kann. 

-

 
In der folgenden Stellungnahme soll die Entwicklung des Mindestlohns im 
Lichte der hier diskutierten Orientierungsgrößen analysiert werden. Dazu 
zählen die Tarifentwicklung (Abschnitt 2), der Referenzwert von 60 % des 
Bruttomedianlohns der Vollzeitbeschäftigten (Abschnitt 3) sowie die weiteren 
Kriterien aus Artikel 5 (4) der Europäischen Mindestlohnrichtlinie (Ab
schnitt 4). Auf Grundlage dieser Analyse wird in einem kurzen Fazit der Rah
men für zukünftige Mindestlohnerhöhungen abgesteckt (Abschnitt 5). 

-
-
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2 Mindestlohn und Tarifentwicklung 

Für die Mindestlohnkommission war bisher die Entwicklung der Tariflöhne 
nach § 9 (2) Mindestlohngesetz die wichtigste Orientierungsgröße für die An
passung des Mindestlohns. In ihrer Anfang 2016 verabschiedeten Ge
schäftsordnung hat die Mindestlohnkommission dies dahingehend präzisiert, 
dass der Mindestlohn „im Regelfall gemäß der Entwicklung des Tarifindex 
des Statistischen Bundesamtes ohne Sonderzahlungen auf der Basis der 
Stundenverdienste in den beiden vorhergehenden Kalenderjahren“ ange
passt werden soll (Mindestlohnkommission 2016b, S. 5). Eine Abweichung 
von dieser Regel sollte nur mit 2/3-Mehrheit der Kommissionsmitglieder 
möglich sein.  

-

-
-

 
Die ursprüngliche Geschäftsordnung ist vielfach dafür kritisiert worden, dass 
sie den Gestaltungsspielraum der Mindestlohnkommission stark einge
schränkt hat und die vereinbarte Regelung de facto einer Indexierung des 
Mindestlohns gleichkam (Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundes
tages 2016). Tatsächlich gab es in den ersten Beschlüssen der Mindestlohn
kommission nur sehr geringfügige Abweichungen vom Tarifindex, die sich 
darauf beschränkten, einzelne aktuelle Tarifabschlüsse, die am Rande der 
jeweiligen Zwei-Jahres-Periode noch wirksam wurden, in die Kalkulation der 
Mindestlohnanpassung miteinzubeziehen. Angesichts der starken öffentli
chen Kritik hat die Mindestlohnkommission die ursprüngliche Geschäftsord
nung mit dem Ende der ersten fünfjährigen Amtsperiode auslaufen lassen 
und in neuer Zusammensetzung während der zweiten Amtsperiode allein auf 
Grundlage des Mindestlohngesetzes gearbeitet (Wissenschaftliche Dienste 
des Deutschen Bundestages 2024). Erst die Anfang 2025 neu eingesetzte 
Mindestlohnkommission hat sich wieder eine Geschäftsordnung gegeben. 
Diese stuft die Bedeutung der Tarifentwicklung für die Festsetzung des Min
destlohns deutlich herab: Der „Tarifindex des Statistischen Bundesamtes auf 
Basis der Stundenverdienste in den beiden vorhergehenden Jahren“ stellt 
nunmehr nur noch einen Orientierungspunkt neben dem Referenzwert von 
60 % des Bruttomedianlohns dar (Mindestlohnkommission 2025, S. 2). 

-

-
-

-
-

-

 
Im Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt sich, dass der Mindest
lohn über lange Zeiträume langsamer gestiegen ist als die Tariflöhne: Legt 
man den Tarifindex des Statistischen Bundesamtes auf Basis der tarifver
traglichen Stundenlöhne ohne Sonderzahlungen zugrunde, der auch ur
sprünglich von der Mindestlohnkommission verwendet wurde, so zeigt sich, 
dass der Mindestlohn in den ersten Jahren bis Mitte 2022 tatsächlich den 
Tariflöhnen hinterherläuft (Abbildung 1, Panel a). Die Anpassungen des Min
destlohns bleiben dabei immer ein stückweit hinter der Tarifentwicklung zu
rück. Erst mit der Mindestlohnerhöhung auf 10,45 Euro zum 1. Juli 2022 
überschreitet das nominale Mindestlohnwachstum erstmals leicht die Tarif
lohnentwicklung. Mit der außerordentlichen Mindestlohnerhöhung auf 
12 Euro durch den Deutschen Bundestag zum 1. Oktober 2022 setzt sich 
der Mindestlohn dann deutlich von der Entwicklung der Tariflöhne ab und 
macht einen überdurchschnittlichen Wachstumssprung (s. a. Börschlein et 
al. 2023; Lesch 2023a).   

-

-
-

-
-

-
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Abbildung 1: Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns und des Tarifindex des Statistischen Bundes-
amtes auf Basis der tarifvertraglichen Stundenlöhne ohne Sonderzahlungen, 2015-2025 und 2022-2025 
 
Panel a)  

Index, Januar 2015 = 100 

 
 
Panel b)  

Index, Oktober 2022 = 100

 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt (Seriencode 62231-0001); eigene Berechnungen  
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Die Anhebung durch den Gesetzgeber hat dazu geführt, dass der Mindest
lohn seit seiner Einführung mit insgesamt 50,8 % deutlich stärker gestiegen 
ist als die Tariflöhne, die bis Januar 2025 um 29,0 % zugenommen haben. 
Vergleicht man die indizierten Tariflöhne zum Januar 2025 (Indexstand: 
129,0) und den indizierten Mindestlohn (Indexstand: 150,8), zeigt sich ein 
relativer Abstand von 16,9 % (Abbildung 1, Panel a).

-

2 Dies entspricht von 
der Größenordnung her dem Erhöhungsschritt von 14,8 % durch die außer
ordentliche Anhebung des Mindestlohns von 10,45 Euro auf 12 Euro. Per 
Saldo lässt sich also festhalten, dass die Erhöhungsbeschlüsse der Mindest
lohnkommission im Wesentlichen die Entwicklung des Tarifindex (ohne Son
derzahlungen) des Statistischen Bundesamtes nachvollzogen haben. 

-
-

-

 
Betrachtet man nur den Zeitraum seit dem 1. Oktober 2022 und damit seit 
der Anhebung des Mindestlohns durch den Gesetzgeber, läuft die Entwick
lung des Mindestlohns den Tariflöhnen wieder hinterher (Abbildung 2, Pa
nel b). Zwar konnte mit der Mindestlohnerhöhung zum 1.Januar 2024 die 
Tariflohnentwicklung zwischenzeitlich wieder eingeholt werden, die Erhö
hung zum 1. Januar 2025 bleibt hingegen hinter der Tariflohnentwicklung 
zurück. Insgesamt ist der Mindestlohn seit dem 1. Oktober 2022 um 6,8 % 
gestiegen und bleibt damit hinter der Entwicklung der Tariflöhne zurück, die 
bis Januar 2025 um 8,5 % und bis Februar 2025 um 10,0 % angestiegen 
sind. Da die nächste turnusgemäße Mindestlohnerhöhung erst zum 1. Ja
nuar 2026 wirksam wird, wird sich bis dahin der Abstand zu den Tariflöhnen 
noch einmal erheblich vergrößern. 

-

-

-
-

Tabelle 1: Entwicklung der Tariflöhne nach unterschiedlichen Tarifdatenbanken, 2016-2024 

Veränderung des Jahresdurchschnitts gegenüber dem Jahresdurchschnitt des Vorjahres, in Prozent 

 

Destatis 
(ohne Sonderzahlungen) 

Destatis 
(mit Sonderzahlungen) 

Bundesbank 
(mit Sonderzahlungen) 

WSI-Tarifarchiv 
(mit Sonderzahlungen) 

2016 2,0 2,0 2,3 2,4 
2017 2,9 2,6 2,2 2,4 
2018 2,6 2,9 3,0 3,0 
2019 2,7 3,2 2,9 2,9 
2020 2,4 2,0 2,2 2,0 
2021 1,4 1,3 1,5 1,7 
2022 1,4 2,2 2,6 2,7 
2023 2,5 3,7 4,0 5,5 
2024 4,3 4,8 6,1 5,4 

Kumuliertes Wachstum der Jahre 2023 und 2024 

2023/24 6,9 8,7 10,3 11,2 
Quelle: Bundesbank (2025), Statistisches Bundesamt (Seriencode: 62221-0001), WSI-Tarifarchiv (2025)    
  

 
  

————————— 
2 Rechenweg: (150,8 / 129,0) - 1 = 0,169 = 16,9 %.  
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Der Tarifindex des Statistischen Bundesamtes auf Basis der tarifvertragli
chen Stundenlöhne ohne Sonderzahlungen ist jedoch nur ein Indikator, mit 
dem die Tariflohnentwicklung gemessen werden kann. Darüber hinaus weist 
das Statistische Bundesamt auch einen zweiten Indikator aus, bei dem die 
Tariflohnentwicklung inklusive aller Sonderzahlungen gemessen wird. Dar
über hinaus gibt es in Deutschland mit der Bundesbank und dem WSI-Tarif
archiv noch zwei weitere Tarifdatenbanken, die die Entwicklung der Tarif
löhne messen. Bei einem Vergleich der verschiedenen Datenquellen zeigen 
sich durchaus bedeutsame Unterschiede (Tabelle 1). 

-
-
-

-

 
Ein wesentlicher Unterschied ergibt sich daraus, ob bei der Tariflohnentwick
lung Sonderzahlungen berücksichtigt werden. In den Jahren 2016 bis 2021 
haben diese nur eine untergeordnete Rolle gespielt, sodass sich die Tari
fentwicklung mit und ohne Sonderzahlungen kaum unterscheidet. Dies än
dert sich jedoch in den Jahren 2022 und 2024, in denen die so genannten 
Inflationsausgleichsprämien eine sehr bedeutsame Rolle bei den Tarifab
schlüssen spielen (Schulten/WSI-Tarifarchiv 2025). Vor diesem Hintergrund 
ist vom Institut der deutschen Wirtschaft vorgeschlagen worden, dass die 
Mindestlohnkommission zumindest vorrübergehend den Tarifindex mit Son
derzahlungen bei ihren Empfehlungen zur Mindestlohnanpassung berück
sichtigt (Lesch 2023b). Auch die Mindestlohnkommission selbst spricht in ih
rer neuen Geschäftsordnung vom Januar 2025 nur noch vom Tarifindex des 
Statistischen Bundesamtes auf Stundenbasis, ohne näher zu spezifizieren, 
ob hierbei Sonderzahlungen berücksichtigt werden sollen (Mindestlohnkom
mission 2025). Letzteres gibt ihr eine größere Flexibilität, je nach konkreter 
Bedeutung der Sonderzahlungen eine Entscheidung zu treffen. 

-

-
-
-

-

-
-

-

 
Angesichts der hohen Bedeutung der Inflationsausgleichsprämien für die Ta
riflohnentwicklung der letzten Jahre wäre es in jedem Fall sinnvoll, bei der 
kommenden Anpassung des Mindestlohns auch die Sonderzahlungen zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus sollten neben dem Statistischen Bundes
amt auch die Ergebnisse der Tarifdatenbanken der Bundesbank und des 
WSI-Tarifarchives mit in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, die 
aufgrund unterschiedlicher Erhebungs- und Berechnungsmethoden in ein
zelnen Jahren deutlich voneinander abweichen können (Van Gyes/Vande
kerckhove 2016). Würde bei der kommenden Mindestlohnerhöhung lediglich 
die Tariflohnentwicklung der Jahre 2023 und 2024 inklusive Sonderzahlun
gen zugrunde gelegt, so ergäbe sich hieraus je nach Datenquelle ein Erhö
hungsspielraum auf 13,92 bis 14,26 Euro (Abbildung 2). Berücksichtigt man 
darüber hinaus, dass als Reaktion auf die hohen Inflationsraten in vielen Ta
rifverträgen die unteren Lohngruppen überdurchschnittlich hohe Tarifsteige
rungen erhalten haben (Schulten/WSI-Tarifarchiv 2024), so würde dies den 
Spielraum für ein Anpassung des Mindestlohns weiter erhöhen.  

-
-

-
-

-
-

-

-
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Abbildung 2: Notwendige Erhöhung des Mindestlohns unter Berücksichtigung der Entwicklung der  
Tariflöhne in den Jahren 2023 und 2024 nach verschiedenen Datenquellen der Tariflohnentwicklung 

Angaben in Euro pro Stunde 

 
Quelle: Eigene Berechnung 
  

Im Kontext der neuen Geschäftsordnung ist an dieser Stelle der Hinweis 
wichtig, dass die auf Basis der Tarifentwicklung berechneten Werte nur noch 
ein Orientierungspunkt für die Anpassung des Mindestlohns sind. Darüber 
hinaus kann eine weitere Mindestlohnerhöhung notwendig sein, um die Ziel
größe von 60 Prozent des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten zu errei
chen und den Mindestlohn so auf ein angemessenes Niveau anzuheben. 

-
-
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3 Referenzwert von 60 Prozent des 
Bruttomedianlohns der Vollzeitbeschäftigten 

In ihrer neuen Geschäftsordnung vom 21. Januar 2025 (§ 2 (1) a)) legt sich 
die Mindestlohnkommission unter Bezug auf die Europäische Mindestlohn
richtlinie darauf fest, sich künftig auch „am Referenzwert von 60 % des Brut
tomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten“ zu orientieren (Mindestlohnkom
mission 2025, S. 1). Die Mindestlohnkommission schließt damit zugleich an 
den Willen des nationalen Gesetzgebers an, für dessen Beschluss zur au
ßerordentlichen Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro das 60-Prozent-
Kriterium eine wesentliche Rolle gespielt hatte. So verweist die Begründung 
des „Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindest
lohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung“ aus
drücklich auf dieses Kriterium und leitet dies inhaltlich wie folgt her:    

-
-

-

-
-
-

 
„Ein sich an diesem Wert orientierender Mindestlohn ermöglicht es Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern typischerweise, über das bloße 
Existenzminimum hinaus am sozialen und kulturellen Leben teilzuha
ben und für unvorhergesehene Ereignisse vorzusorgen. Damit wird der 
Mindestlohn dahingehend weiterentwickelt, dass der Aspekt einer an
gemessenen gesellschaftlichen Teilhabe der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die zum Mindestlohn beschäftigt werden, bessere Be
rücksichtigung findet.“ 

-

-

-

-

(Bundesregierung 2022, S. 18) 
 
Das neue Mindestlohnniveau von 12 Euro wird in der Gesetzesbegründung 
direkt aus dem 60-Prozent-Kriterium abgeleitet: „Die Erhöhung des Mindest
lohns wird dem zur Ermittlung eines angemessenen Mindestlohnniveaus in
ternational anerkannten Schwellenwert von 60 Prozent des Bruttomedian
lohns gerecht.“ (ibid., S. 18). Auch Arbeitsminister Hubertus Heil hat in einem 
Brief an die Vorsitzende der Mindestlohnkommission betont, dass dies der 
für Deutschland relevante Referenzwert ist, um den in § 9 (2) Mindestlohn
gesetz verankerten angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sicherzustellen. Ferner heißt es in dem Brief wörtlich: „Bei 
der Ermittlung der 60-Prozent-Medianlohn-Schwelle sind die Lohndaten von 
Vollzeitbeschäftigten zugrunde zu legen.“ (Heil 2024) 

-

-
-
-

 
Anders als in der deutschen Mindestlohndebatte, wo mitunter auch der deut
lich niedrigere Medianlohn von allen Beschäftigten benutzt wird (Statisti
sches Bundesamt 2023), entspricht die Bezugnahme auf Vollzeitbeschäf
tigte dem international üblichen Vorgehen. So weist die OECD in ihrer Da
tenbank den Mindestlohn relativ zu den Durchschnittslöhnen (Median bzw. 
Mittelwert) von Vollzeitbeschäftigten aus.

-
-
-
-

3 Eurostat verwendet diesen Ansatz 
ebenfalls.4 Inhaltlich leitet sich die Beschränkung auf Vollzeitbeschäftigte da
raus ab, dass Mindestlohnbeziehende bei einer Vollzeitbeschäftigung einen 
Lebensstandard erzielen sollen, der angesichts des Lohnniveaus aller Voll
zeitbeschäftigten als angemessen gelten kann.  

-

-

————————— 
3 Vgl. OECD Data Explorer, Serie “Minimum relative to average wages of full-time workers”, https://data-explorer.oecd.org (abgerufen 
am 27.02.2025). 
4 Vgl. Eurostat, Serie EARN_MW_CUR, reference metadata, https://doi.org/10.2908/EARN_MW_CUR (abgerufen am 27.02.2025). 
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Sowohl die Erwägungsgründe für die Europäische Mindestlohnrichtlinie (Eu
ropäisches Parlament/Rat 2022, Erwägungsgrund 28) als auch die Begrün
dung des Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Min
destlohn (Bundesregierung 2022, S. 17) beziehen sich in diesem Sinne auf 
das Arbeitseinkommen bei einer Vollzeitbeschäftigung. Die Mindestlohn
kommission folgt insofern einem breiten Konsens auf nationaler und interna
tionaler Ebene, wenn sie explizit auf den Bruttomedianlohn der Vollzeitbe
schäftigten Bezug nimmt. 

-
-
-

-
-
-

 
Zusätzlich zu den inhaltlichen Erwägungen gibt es ein methodisches Argu
ment für die Beschränkung auf Vollzeitbeschäftigte: Bei der Berechnung des 
Medianlohns bezieht sich das Statistische Bundesamt auf Beschäftigungs
verhältnisse (und nicht auf bezahlte Arbeitsstunden).

-

-

5 Durch die Verdienst
grenze von aktuell 556 Euro pro Monat weisen geringfügige Beschäftigungs
verhältnisse regelmäßig nur eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu zehn 
Stunden auf. Trotzdem gehen geringfügig Beschäftigte in die Berechnung 
des Medianlohns für alle Beschäftigungsverhältnisse mit dem gleichen Ge
wicht ein wie Vollzeitbeschäftigte und damit weit überproportional zu ihrem 
Anteil an den bezahlten Arbeitsstunden. Da geringfügige Beschäftigungsver
hältnisse zudem deutlich unterdurchschnittliche Stundenlöhne aufweisen, 
kommt es zu einer systematischen Verzerrung des Medians nach unten. Der 
gleiche Effekt tritt – in geringerem Umfang – auch bei sozialversicherungs
pflichtigen Teilzeitbeschäftigten ein. Dieser „bias“ wird durch die Beschrän
kung auf Vollzeitbeschäftigte vermindert, da die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit für diese Gruppe innerhalb eines relativ engen Korridors liegt. 

-
-

-

-

-
-

 
Für Deutschland gibt es eine Reihe von Datenquellen, um den Mindestlohn 
in Relation zum Medianlohn zu setzen. Für internationale Vergleichszwecke 
hat sich insbesondere die Datenbank der OECD etabliert, die auch im WSI-
Mindestlohnbericht verwendet wird (zuletzt Lübker/Schulten 2025, S. 10f.). 
Die Datenbank enthält den sogenannten Kaitz-Index, der den jeweils gülti
gen Mindestlohn wahlweise in Prozent des Median- oder Durchschnittslohns 
ausdrückt. Für Deutschland verwendet die OECD Daten des Sozio-oekono
mischen Panels (SOEP) und weist für das Jahr 2023 einen Kaitz-Index auf 
Median-Basis von 51,7 % aus (siehe Abbildung 3). Deutschland liegt damit 
innerhalb der Europäischen Union in etwa in der Mitte der Spannweite, die 
von 42,3 % in Lettland bis zu 68,0 % in Portugal reicht. Neben Portugal er
reichten nach den Daten der OECD zuletzt auch Slowenien (63,0 %) und 
Frankreich (62,2 %) die 60-Prozent-Schwelle, während sie für Luxemburg 
(56,7 %) und Rumänien (56,2 %) in Reichweite war.  

-

-

-

  

————————— 
5 Statistisches Bundesamt, persönliche Korrespondenz (Referat E17, 14.02.2025). 
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Abbildung 3: Der relative Wert des Mindestlohns im internationalen Vergleich (Kaitz-Index), 2023 

Angaben in Prozent des Medianlohns 

 
Anmerkung: Die OECD berechnet den Kaitz-Index auf Basis des Medianlohns von Vollzeitbeschäftigten. 
Quelle: OECD Earnings Database https://data-explorer.oecd.org  
 

 

Mithilfe der OECD-Daten lässt sich für Deutschland auch die Entwicklung 
des Mindestlohns relativ zum Medianlohn über die Zeit darstellen (Abbil
dung 4). Auch anhand dieser Daten lässt sich belegen, dass der Mindestlohn 
2015 mit einem Kaitz-Index von 48,2 % auf einem im Verhältnis zum allge
meinen Lohnniveau relativ niedrigen Niveau eingeführt wurde. Hintergrund 
für das vorsichtige Vorgehen des Gesetzgebers waren die teilweise drama
tischen Warnungen vor erheblichen Beschäftigungsverlusten im Vorfeld der 
Mindestlohneinführung (Arni et al. 2014; Knabe/Schöb/Thum 2014a, 2014b; 
Henzel/Engelhardt 2014). Inzwischen ist gut belegt, dass der Mindestlohn 
nicht in signifikantem Ausmaß zu Verlusten bei der sozialversicherungs
pflichtigen Beschäftigung geführt, sondern allenfalls zu einem ordnungspoli
tisch wünschenswerten Rückgang der Anzahl geringfügig entlohnter Be
schäftigungsverhältnisse (Börschlein/Bossler 2019; Bonin et al. 2020; Dust
mann et al. 2022). Bruttel, Baumann und Dütsch (2019) sehen die Ursache 
der Fehlprognosen in einem „eher selektive[n] Rückgriff auf zur Verfügung 
stehende theoretische[n] Ansätze“, der zudem oftmals mit „einem nicht im
mer ausgewogenen Resümee des internationalen Forschungsstandes“ ver
bunden war (ibid., S. 250).  

-
-

-
-
-
-

-

-

-
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Abbildung 4: Entwicklung des Kaitz-Index für Deutschland, 2015-2023 

Angaben in Prozent des Medianlohns, Jahresmittelwert 

 
Anmerkung: Die OECD berechnet den Kaitz-Index auf Basis des Medianlohns von Vollzeitbeschäftigten. 
Quelle: OECD Earnings Database (https://data-explorer.oecd.org)   

 

Abbildung 5: Tatsächlicher Mindestlohn und zum Erreichen des Schwellenwertes von 60 Prozent des 
Medianlohns notwendiger Mindestlohn, 2015-2025 

Angaben in Euro, Jahresmittelwert 

 
Anmerkung: Berechnung auf Basis der Daten der OECD zum Kaitz-Index von Vollzeitbeschäftigten. Fortschrei-
bung für das Jahr 2024 mit der Erhöhung der Stundenlöhne um 5,5 % laut VGR des Statistischen Bundesamtes 
und für das Jahr 2025 auf Grundlage der Jahresprojektion der Bundesregierung von 2,9 % (Januar 2025). 
Quelle: Eigene Berechnungen, OECD Earnings Database (https://data-explorer.oecd.org) 
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Diesen „Geburtsfehler“ des Mindestlohns (Reuter 2025) hat die Mindestlohn
kommission in den Folgejahren nicht korrigiert. Im Gegenteil ist der Mindest
lohn im Verhältnis zum Medianlohn weiter gesunken, sodass der Kaitz-Index 
im Jahr 2021 nur noch 44,8 % betrug (Abbildung 4). Erst die Erhöhung auf 
10,45 Euro zum 1. Juni 2022 und die außerordentliche Anhebung auf 
12 Euro zum 1. Oktober 2022 durch den Gesetzgeber haben dazu geführt, 
dass der Kaitz-Index im Jahresmittel 2022 wieder das Ausgangsniveau er
reichte und 2023 mit 51,7 % erstmals die 50-Prozent-Schwelle überschritten 
hat. Anhand der OECD-Daten lässt sich auch darstellen, welches Mindest
lohnniveau im Rückblick erforderlich gewesen wäre, um den Referenzwert 
von 60 % des Medianlohns zu erreichen (Abbildung 5). Schon im Jahr seiner 
Einführung hätte der Mindestlohn demnach bei 10,59 Euro liegen und bis 
2023 auf 13,93 Euro steigen müssen. Wenn man die Daten fortschreibt,

-

-

-
-

6 
ergibt sich für das Jahr 2024 ein Wert von 14,69 Euro und für das Jahr 2025 
ein Mindestlohn von rund 15 Euro.  

Tabelle 2: Tatsächlicher Mindestlohn und zum Erreichen des Schwellenwertes von 60 Prozent des  
Medianlohns notwendiger Mindestlohn sowie Fortschreibung, 2015-2024 bzw. 2025-2027 

 Medianlohn  
der Vollzeit- 
beschäftigten 
(Euro) 

Gesetzlicher 
Mindestlohn 
(Euro) 

Kaitz-Index,  
in % 

60 % des  
Medianlohns 
(Euro) 

Struktureller 
Erhöhungs-
bedarf, in % 

April 2014 17,35 ..  10,41  
April 2018 19,09 8,84 46,3 11,45 29,6 
April 2022 21,23 9,82 46,3 12,74 29,7 
April 2023 22,20 12,00 54,1 13,32 11,0 
April 2024 23,49 12,41 52,8 14,09 13,6 
      
Fortschreibung des Wertes  
vom April 2024 (14,09 Euro) 

Fortschreibung mit der jeweiligen 
Prognose des Lohnwachstums 

Fortschreibung mit einem 
Trendwachstum von 3,0 % 

Prognose für 
2025, in %  

2025 2026 2027 

Jahresprojektion der Bundesregierung 2,9 14,50 14,94 15,39 
Sachverständigenrat 3,5 14,59 15,02 15,48 
IMK 3,5 14,59 15,02 15,48 
ifo, Basisszenario 2,4 14,43 14,87 15,31 
ifo, Alternativszenario 2,5 14,45 14,88 15,33 

Anmerkung: Daten für die Stichmonate April 2014 und April 2018 basieren auf der Verdienststrukturerhebung 
(VSE), Daten für die Stichmonate April 2022, April 2023 und April 2024 auf der Verdiensterhebung (VE). 
Quelle: Statistisches Bundesamt (Auswertung vom 14.02.2025, Referat E17); BMWK (2025); Sachverständi-
genrat (2024); Dullien et al. (2024); Wollmershäuser et al. (2024); eigene Berechnungen  
 
 

 

Die Mindestlohnkommission verwendet laut § 2 (1) a) ihrer Geschäftsord
nung eine andere Datenquelle, die zu geringfügig abweichenden Ergebnis
sen kommt: den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Bruttomedianlohn. 
Für die Jahre 2014 und 2018 steht dieser jeweils für den Stichmonat April 
auf Basis der Verdienststrukturerhebung (VSE) zur Verfügung; für die Jahre 
2022 bis 2024 auf Basis der neuen Verdiensterhebung (VE). Ähnlich wie 

-
-

————————— 
6 Für 2024 wird hierfür das Wachstum der Stundenlöhne von 5,5 % verwendet, dass das Statistische Bundesamt in der Volkswirtschaft
lichen Gesamtrechnung (VGR) ausweist, für Jahr 2025 die Prognose von 3,5 % des Sachverständigenrats (November 2024). 

-

22



Seite 16 Nr. 88 · März 2025 · Hans-Böckler-Stiftung 

bereits oben auf Grundlage der OECD-Daten dargestellt, bestätigen auch 
die Daten des Statistischen Bundesamtes, dass der deutsche Mindestlohn 
gemessen am Referenzwert von 60 % des Medianlohns deutlich zu niedrig 
festgelegt wurde: Sowohl 2018 als auch 2022 betrug der Kaitz-Index jeweils 
46,3 % (Tabelle 2). Die Erhöhung durch den Gesetzgeber auf 12 Euro führte 
im April 2023 zu einer deutlichen Steigerung des Kaitz-Indexes auf 54,1 %. 
Dieser fiel im April 2024 allerdings wieder auf einen Wert von 52,8 % zurück. 
Hintergrund ist die auch im europäischen Vergleich geringe Erhöhung zum 
Jahr 2024, die von der Mindestlohnkommission gegen die Stimmen der Ge
werkschaftsvertreter*innen beschlossen wurde (s. a. Lübker/Schulten 2024).  

-

 
Zur Erreichung des Referenzwertes von 60 % des Medianlohns wäre auf 
Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes im April 2018 ein Mindest
lohn von 11,45 Euro notwendig gewesen, im April 2022 ein Wert von 
12,74 Euro (vgl. Tabelle 2). Gemessen an dem im jeweiligen Stichmonat tat
sächlich gültigen Mindestlohn von 8,84 Euro (April 2018) und 9,82 Euro (April 
2022) ergibt sich hieraus ein struktureller Erhöhungsbedarf von 29,6 % bzw. 
29,7 % (letzte Spalte in Tabelle 2). Anders als vom Gesetzgeber intendiert, 
wurde die Lücke mit der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro nicht voll
ständig geschlossen, sodass auch im April 2023 noch ein struktureller Erhö
hungsbedarf von 11,0 % verblieb. Dies macht deutlich, dass der Eingriff des 
Gesetzgebers durch die Nominallohnentwicklung überholt wurde.

-
-

-

-

7 Zum April 
2024 hat sich der strukturelle Anpassungsbedarf wieder ausgeweitet und lag 
bei 13,6 %. Da sich die Nominallöhne auch künftig weiter erhöhen werden, 
besteht dieser strukturelle Anpassungsbedarf zusätzlich zur regulären An
passung des Mindestlohns, wie sie sich etwa aus der Tarifentwicklung (Ab
schnitt 2) oder der Lohnentwicklung (Abschnitt 4.3) ableiten lässt.    

-
-

 
Um die Höhe des Mindestlohns abzuschätzen, die in den Jahren 2026 und 
2027 notwendig sein wird, um den Referenzwert von 60 % des Medians zu 
erreichen, wird in Tabelle 2 folgendes Verfahren angewendet: Zunächst wird 
der Wert von 14,09 Euro (April 2024) für das Jahr 2025 fortgeschrieben. 
Hierzu werden die Prognosen der Bundesregierung (BMWK 2025), des 
Sachverständigenrates (SVR 2024), des IMKs (Dullien et al. 2024) und des 
ifo (Wollmershäuser et al. 2024) verwendet. Je nach Institut ergibt sich hie
raus ein Wert von 14,43 bis 14,59 Euro. Aufgrund des etwas geringeren Aus
gangsniveaus in den Daten des Statistischen Bundesamtes liegen die Werte 
für 2025 hier niedriger als der in Abbildung 5 ausgewiesene Wert von 
15,19 Euro, der auf Angaben der OECD beruht. Im zweiten Schritt wird der 
so ermittelte Wert für 2026 und 2027 mit einem geldpolitisch neutralen Lohn
wachstum von jährlich 3,0 % fortgeschrieben, das sich aus dem Inflationsziel 
der EZB von 2,0 % und einem Produktivitätszuwachs von 1,0 % ableiten 
lässt (vgl. Abschnitt 4.4). Für das Jahr 2026 ergibt sich so ein Mindestlohn 
im Bereich von 14,87 bis 15,02 Euro, für das Jahr 2027 ein Korridor von 
15,31 bis 15,48 Euro.  

-

-
-

  

————————— 
7 Die Gleichsetzung von 12 Euro mit der 60-Prozent-Schwelle geht u.a. auf ein Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Ar
beit und Soziales (BMAS) zurück und bezog sich dort auf das Jahr 2020 (Weinkopf/Kalina 2020). 

-
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4 Weitere Kriterien nach Artikel 5 (2)  
der Europäischen Mindestlohnrichtlinie  

Die im Herbst 2022 verabschiedete Europäische Mindestlohnrichtlinie (Eu
ropäisches Parlament/ Rat 2022) verfolgt das grundlegende Ziel, in der Eu
ropäischen Union die Durchsetzung angemessener Mindestlöhne zu fördern 
(Müller/Schulten 2022). Um dieses Ziel zu erreichen, enthält insbesondere 
Artikel 5 der Richtlinie eine Reihe von prozeduralen und inhaltlichen Vorga

-

ben, die von den EU-Mitgliedsstaaten bei der Festlegung gesetzlicher Min
destlöhne berücksichtigt werden sollen. Im Kern fordert die Richtlinie von den 
Mitgliedsstaaten transparente und klar definierte Kriterien festzulegen, die 
zukünftig die Grundlage für die Anpassungen des Mindestlohns bilden sollen 
(Europäisches Parlament/Rat 2022, Artikel 5 (1)).  

-
-

-

 
Die Auswahl und Gewichtung der Kriterien können die EU-Mitgliedsstaaten 
weitgehend frei bestimmen. Allerdings müssen nach Artikel 5 (2) der Richtli
nie zwingend vier Kriterien bei der Festlegung und Anpassung von Mindest
löhnen berücksichtigt werden:  

-
-

 
a) „die Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlöhne unter Berücksichtigung 

der Lebenshaltungskosten;  
b) das allgemeine Niveau der Löhne und ihre Verteilung;  
c) die Wachstumsrate der Löhne;  
d) langfristige nationale Produktivitätsniveaus und -entwicklungen.“ 

 
Die vier Kriterien haben auch in die neue Geschäftsordnung der Mindest
lohnkommission Eingang gefunden. Wie die Wissenschaftlichen Dienste des 
Deutschen Bundestages (2022, S. 8f.) hervorheben, ist die konkrete Min
destlohnaktualisierung sowohl nach der Europäische Mindestlohnrichtlinie 
als auch nach dem deutschen Mindestlohngesetz immer das Ergebnis einer 
Gesamtabwägung, in die verschiedene Kriterien einfließen. Durch die rela
tive Offenheit des Mindestlohngesetzes hat die Mindestlohnkommission die 
Möglichkeit, selbst geeignete Kriterien für die Gesamtabwägung festzulegen. 
Da die Kriterien aus Artikel 5 (2) mit dem gesetzlichen Mandat der Kommis
sion in Einklang stehen, gelten diese auch für den Fall, dass der Europäische 
Gerichtshof die Europäische Mindestlohnrichtlinie aufhebt. Im Folgenden 
sollen deshalb alle vier Kriterien im Hinblick auf die Entwicklung des gesetz
lichen Mindestlohns in Deutschland diskutiert werden.  

-

-

-

-

-
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4.1 Die Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlöhne  
unter Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten 

Veränderungen in den Lebenshaltungskosten sind weltweit das mit großem 
Abstand am häufigsten verwendete Kriterium zur Anpassung des Mindest
lohns (Eyraud/Saget 2005, S. 29ff; ILO 2014, S. 123ff.). Zur Operationalisie
rung bezieht sich die nationale Gesetzgebung in der Regel allgemein auf die 
Inflationsrate oder den jeweiligen Verbraucherpreisindex (VPI). In einigen 
Ländern werden zum Zweck der Mindestlohnanpassung spezielle Indices 
herangezogen: So verwendet Belgien den sogenannten „Gesundheitsindex“, 
der besonders gesundheitsschädliche Produkte wie Alkohol und Tabak au
ßen vorlässt, und Frankreich den VPI für Haushalte im untersten Quintil der 
Einkommensverteilung (ILO 2014, S. 124). In beiden Ländern wird der Min
destlohn über eine Index-Formel automatisch erhöht, wenn die Lebenshal
tungskosten seit der vorangehenden Anpassung um mindestens 2 % gestie
gen sind (Lübker/Schulten 2023, S. 119). Insbesondere in den vergangenen 
drei Jahren hat dieses Verfahren zu regelmäßigen, unterjährigen Anpassun
gen geführt, die die Kaufkraft des Mindestlohns gesichert haben. In beiden 
Ländern sind darüberhinausgehende Anhebungen möglich, um den Min
destlohn auch real zu erhöhen (Lübker/Schulten 2025, S. 14ff.). 

-

-

-
-
-

-

-
-

 
In Deutschland hat die Mindestlohnkommission (2016a), 2018, 2020, 2023) 
bisher Veränderungen in den Lebenshaltungskosten oder die Inflationsrate 
in ihren Anpassungsbeschlüssen nicht berücksichtigt.8 Einzige Ausnahme 
ist das Minderheitenvotum der Arbeitnehmerseite im Jahr 2023. Die Gewerk
schaftsvertreter*innen verweisen hier auf den vom Mindestlohngesetz gefor
derten Mindestschutz und argumentieren, dass der Mindestlohn zum Aus
gleich der Inflation und zum Erhalt der Kaufkraft für die untersten Einkom
mensbezieher*innen deutlich, zumindest auf 13,50 Euro, hätte steigen müs
sen (Mindestlohnkommission, 2023, S. 3). Insofern ist die Festlegung der 
Mindestlohnkommission (2025, S. 1f.), sich künftig auch an der Kaufkraft der 
gesetzlichen Mindestlöhne unter Berücksichtigung der Lebenshaltungskos
ten zu orientieren, eine Neuerung. Die neue Geschäftsordnung enthält keine 
Angaben dazu, welcher Index zu diesem Zweck verwendet werden soll.   

-

-
-
-
-
-

 
Vom Statistischen Bundesamt werden für Deutschland regelmäßig zwei In
dices veröffentlicht: der nationale Verbraucherpreisindex (VPI) und der Har
monisierte Verbraucherpreisindex (HVPI). Beide beruhen auf derselben Da
tenbasis, unterscheiden sich jedoch in einigen methodischen Details: So 
wird das Wägungsschema für den HVPI jährlich aktualisiert, beim VPI erfol
gen Anpassungen hingegen nur in größeren Abständen. Anders als der 
HVPI enthält der VPI auch die imputierten Ausgaben für selbstgenutztes 
Wohneigentum sowie für Glücksspiel und den Rundfunkbeitrag.

-

-
-
-

9 Der HVPI 
wird europaweit einheitlich berechnet und dient der Europäischen Kommis
sion und der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Überprüfung der 

-

————————— 
8 Im Anpassungsbeschluss aus dem Jahr 2023 wird die hohe Inflation des Vorjahres in einem Absatz zur wirtschaftlichen Lage erwähnt 
(Mindestlohnkommission 2023, S. 1). Es ist aber nicht erkennbar, dass dies die Höhe der Anpassung beeinflusst hat. 
9 Vgl. die methodischen Erläuterungen von Destatis auf https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisin-
dex/Methoden/Erlaeuterungen/harmonisierter-verbraucherpreisindex.html. 
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Preisstabilität.10 Aufgrund der höheren internationalen Vergleichbarkeit der 
Daten nutzt auch der WSI-Mindestlohnbericht den HVPI zur Preisbereini-
gung (zuletzt Lübker/Schulten 2025). In der vorliegenden Stellungnahme 
werden hingegen beide Preisindices verwendet. 
 
Abbildung 6 stellt die Entwicklung des Mindestlohns und der Verbraucher
preise seit 2015 dar, wobei Panel (a) den VPI und Panel (b) den HVPI ver
wendet (jeweils mit dem Basisjahr 2015). Die beiden Verbraucherpreisin
dices werden dazu genutzt, die preisbereinigte Entwicklung des Mindest
lohns abzuleiten. Sowohl der nominale als auch der reale Mindestlohn wer
den auf den Wert 100 im Januar 2015 indiziert. Für den Zeitraum von Januar 
2015 bis einschließlich September 2022 lässt sich feststellen, dass Preise 
und nominaler Mindestlohn etwa im gleichen Ausmaß gestiegen sind: Der 
Mindestlohn erhöhte sich von 8,50 Euro auf 10,45 Euro, oder um 22,9 %. 
Dem steht ein Anstieg des VPIs um 21,1 % (Panel a) bzw. des HVPIs um 
24,5 % (Panel b) gegenüber. Daraus ergibt sich abhängig vom verwendeten 
Preisindex ein realer Zuwachs von +1,6 % (VPI) bzw. ein realer Rückgang 
von -1,2 % (HVPI). Damit lässt sich für die ersten gut sieben Jahre keine 
nennenswerte reale Veränderung des Mindestlohns feststellen.  

-
-
-
-
-

 
Dieses Fazit lässt allerdings die Tatsache außer Acht, dass Arbeitnehmer*in
nen mit niedrigen Einkommen im Jahr 2022 deutlich stärker unter den hohen 
Inflationsraten zu leiden hatten, da sie prozentual einen höheren Anteil ihres 
Einkommens für Waren wie Lebensmittel und Energie ausgeben mussten, 
die besonders hohe Preissteigerungsraten aufgewiesen haben. Entspre
chend waren die haushaltsspezifischen Inflationsraten für die unteren Ein
kommensgruppen höher aus als für Besserverdienende (Dullien/Tober 2022; 
Priem et al. 2022). Insofern dürften viele Mindestlohnbeschäftigte über den 
Zeitraum bis September 2022 sogar Kaufkraftverluste erlitten haben. 

-
-

-

 
Erst die Anhebung des Mindestlohns durch den Gesetzgeber auf 12 Euro 
zum 1. Oktober 2022, oder um 14,8 %, brachte einen deutlichen Kaufkraft
gewinn für Mindestlohnbeschäftigte. Die nachfolgenden Mindestlohnanpas
sungen durch die Mindestlohnkommission haben im Wesentlichen erneut 
nur einen Inflationsausgleich bewirkt: Im Januar 2025 lag der Mindestlohn 
mit 12,82 Euro je nach verwendetem Preisindex preisbereinigt 16,7 % (VPI) 
bzw. 13,9 % (HVPI) oberhalb seines Einführungsniveaus vom Januar 2015. 
Dies entspricht von der Größenordnung her der außerordentlichen Anhe
bung durch den Deutschen Bundestag im Jahr 2022. Im Umkehrschluss be
deutet dies, dass die Anpassungsbeschlüsse der Mindestlohnkommission 
über die vergangenen zehn Jahre per Saldo zu keiner nennenswerten realen 
Erhöhung des Mindestlohns geführt haben. Abgesehen vom Eingriff des Ge
setzgebers ist der Mindestlohn damit dem Pfad gefolgt, der in Frankreich und 
Belgien durch eine Kopplung des Mindestlohns an die Preisentwicklung er
reicht wird (Lübker/Schulten 2025, S. 15f.).    

-

-

-
-

-
-

  

————————— 
10 Vgl. Verordnung (EU) 2016/792 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 und Durchführungsverordnung (EU) 
2020/1148 der Kommission vom 31. Juli 2020. 
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Abbildung 6: Entwicklung des Mindestlohns und der Verbraucherpreise, 2015-2025 

Panel a)  

Verbraucherpreisindex (VPI) 

 
 
Panel b)  

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) 

 
 

Anmerkung: Nominaler und realer Mindestlohn sind jeweils auf den Wert von 100 im Januar 2015 indiziert.  
Der VPI mit dem aktuellen Basisjahr 2020 wurde auf den Wert von 2015 = 100 umgestellt. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (Seriencode 61111-0002 und 61121-0002), eigene Berechnungen  
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Für den aktuell anstehenden Anpassungsbeschluss könnte sich die Mindest
lohnkommission zur Berücksichtigung des Kriteriums „Lebenshaltungskos
ten“ – ähnlich wie beim Tarifindex – nachlaufend an der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex in den vergangenen zwei Jahren orientieren. Gemes
sen am VPI sind die Preise 2023 um 5,9 % und 2024 um 2,2 % gestiegen; 
insgesamt betrug die Preissteigerung 8,3 %.

-

-
-

11 Gemessen am HVPI betrug 
die Preissteigerung 6,0 % (2023) sowie 2,5 % (2024) und lag mit insgesamt 
8,7 % etwas höher.12 Eine rein mechanische Anwendung der Steigerungs
raten auf den derzeitigen Mindestlohn von 12,82 Euro würde zu einem Wert 
von 13,88 Euro (VPI) bzw. 13,94 Euro (HVPI) führen. 

-

 
Ähnlich wie bei der Tarifentwicklung berücksichtigen die aus den aktuellen 
Inflationsraten kalkulierten Werte für eine mögliche Erhöhung des Mindest
lohns noch nicht den strukturellen Erhöhungsbedarf zum Erreichen des Re
ferenzwertes von 60 % des Medianlohns (siehe Abschnitt 3).  

-
-

 
Das Kriterium „Lebenshaltungskosten“ lässt sich zudem nicht nur im Sinne 
einer Veränderungsrate interpretieren, sondern auch zur Bestimmung des 
Mindestlohnniveaus heranziehen. Etabliert ist hierfür der Ansatz, mithilfe ei
nes Warenkorbs ein „Living Wage“ zu berechnen (Anker/Anker 2017). Auch 
die Europäische Mindestlohnrichtlinie bezieht sich in den Erwägungsgrün
den hierauf: „Neben anderen Instrumenten kann ein Waren- und Dienstleis
tungskorb zu realen Preisen, der auf nationaler Ebene festgelegt wird, ent
scheidend dazu beitragen, die Lebenshaltungskosten mit dem Ziel zu be
stimmen, einen angemessenen Lebensstandard zu erreichen.“ (Europäi
sches Parlament/Rat 2022, Erwägungsgrund 28).  

-
-
-
-
-

-

 
Auch in Deutschland ist der Gedanke eines „Living Wages“ bereits im Min
destlohngesetz angelegt, wenn in § 9 (2) das Ziel formuliert wird, „zu einem 
angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer beizutragen.“ Auch wenn es hierzulande bisher keinen Waren- und 
Dienstleistungskorb zum Zwecke der Mindestlohnsetzung gibt, so enthält die 
ursprüngliche Begründung des Mindestlohngesetzes doch eine Reihe von 
Hinweisen und Bezugnahmen auf die verankerten Werte in der Sozialge
setzgebung (Bundesregierung 2014, S. 28). Auf dieser Basis lässt sich zum 
Beispiel der notwendige Stundenlohn berechnen, mit dem Beschäftigte die 
Pfändungsfreigrenze erreichen oder bei einer Vollzeitbeschäftigung den An
spruch auf „Aufstockungsleistungen“ nach SGB II verlieren. Ebenso lässt 
sich der notwendige Stundenlohn ermitteln, mit dem im Alter die Grundsiche
rungsschwelle erreicht wird. Diese Ansätze zeigen regelmäßig einen struk
turellen Erhöhungsbedarf für den Mindestlohn auf (Herzog-Stein et al. 2020, 
S. 10ff.). Da sich die Mindestlohnkommission inzwischen auf den Referenz
wert von 60 % des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten als absolutes Kri
terium für einen angemessenen Mindestlohn festgelegt hat, verzichtet die 
gemeinsame Stellungnahme von IMK und WSI in diesem Jahr auf entspre
chende Berechnungen.   

-

-
-

-
-

-

-

-

-

————————— 
11 Zur Vermeidung von kumulativen Rundungsfehlern basiert die Berechnung auf den Ausgangswerten des VPI im Jahr 2022 (110,2) 
und im Jahr 2024 (119,3). Siehe Destatis, Serie 61111-0001, abgerufen am 26.02.2025. 
12 Auch hier basiert die Berechnung auf den Ausgangswerten des HVPI im Jahr 2022 (118,7) und im Jahr 2024 (129,0). Destatis, Serie 
61121-0001. 
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4.2 Das allgemeine Niveau der Löhne und ihre Verteilung 

Die Europäische Mindestlohnrichtlinie bezweckt ausdrücklich nicht, ein eu
ropäisches Mindestlohnniveau zu schaffen (Lübker/Schulten 2023, S. 13), 
sondern setzt den Mindestlohn ins Verhältnis zum nationalen Lohngefüge. 
In Erwägungsgrund 28 heißt es dazu: „Mindestlöhne gelten als angemessen, 
wenn sie angesichts der Lohnskala im jeweiligen Mitgliedstaat gerecht sind 
und den Arbeitnehmern auf der Grundlage einer Vollzeitbeschäftigung einen 
angemessenen Lebensstandard sichern“ (Europäisches Parlament/Rat 
2022, S. 6). Die Bedeutung des nationalen Lohngefüges für die Festlegung 
und Aktualisierung des Mindestlohns wird auch dadurch unterstrichen, dass 
Artikel 5 den Bezug an zwei Stellen herstellt: So führt Absatz 2 b) das „das 
allgemeine Niveau der Löhne und ihre Verteilung“ als zwingend zu berück
sichtigendes Kriterium an und Absatz 4 stellt über Referenzwerte zu Beurtei
lung der Angemessenheit des Mindestlohns einen Bezug zum nationalen 
Lohnniveau her.  

-
-

-

 
Wie in Abschnitt 3 ausführlich dargestellt, verfügt die Mindestlohnkommis
sion damit über ein hinreichend konkretes Kriterium, das allgemeine Niveau 
der Löhne in ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Bezüglich der 
Verteilung der Löhne bietet sich mit der Niedriglohnquote ein für den Min
destlohn besonders relevante Kennzahl an. Diese knüpft direkt an den 
Hauptzweck des Mindestlohns an, der in der Begründung des Mindestlohn
gesetzes wie folgt angegeben wurde: „Durch die Einführung eines flächen
deckenden gesetzlichen Mindestlohns werden Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer vor unangemessen niedrigen Löhnen geschützt.“ (Bundesregie
rung 2014, S. 2). Nach der vom Statistischen Bundesamt (2025a) angewen
deten Definition „zählen alle Beschäftigungsverhältnisse (ohne Auszubil
dende), die mit weniger als zwei Drittel des mittleren Bruttostundenverdiens
tes entlohnt werden“ zum Niedriglohnsektor. Deren Anteil allen Beschäfti
gungsverhältnissen wird als Niedriglohnquote bezeichnet.  

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

 
Wie aus Abbildung 7 deutlich wird, hat sich die Einführung des Mindestlohns 
im Jahr 2015 nicht in einem Rückgang der Niedriglohnquote niedergeschla
gen: Zwischen April 2014 und April 2018 blieb der Anteil des Niedriglohnsek
tors an der Gesamtbeschäftigung mit 21,0 % unverändert. Dies lässt sich 
auch damit erklären, dass der Mindestlohn auf einem Niveau deutlich unter
halb der Niedriglohnschwelle eingeführt wurde (vgl. Abschnitt 3). Über die 
folgenden vier Jahre ist die Niedriglohnquote auf 19,0 % (April 2022) gesun
ken und dann innerhalb eines Jahres auf 16,3 % (April 2023) gefallen. Wie 
das Statistische Bundesamt (2025a) herausstreicht, war dies „der stärkste 
Rückgang der Niedriglohnquote innerhalb der vergangenen zehn Jahre“.  

-

-

-
-
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Abbildung 7: Entwicklung der Niedriglohnquote in Deutschland, 2014-2024  

Angaben in Prozent 

 
Anmerkung: Die Daten beziehen sich jeweils auf den Stichmonat April. 
Quelle: Statistisches Bundesamt, VSE (Seriencode 62111-0001) und VE (62361-0043)  

 

Der Rückgang der Niedriglohnquote fällt zeitlich zusammen mit einem An
stieg des Mindestlohns von 9,82 Euro (April 2022) auf 12,00 Euro (April 
2023). Es ist damit plausibel, dass die außerordentliche Mindestlohnerhö
hung auf 12 Euro wesentlich zum Rückgang der Niedriglohnquote beigetra
gen hat.

-
-

-

13 Zwar lag der Mindestlohn auch auf dem Niveau von 12 Euro im 
April 2023 noch unter der damaligen Niedriglohnschwelle von 13,04 Euro. 
Die Erhöhung gab in vielen Branchen aber einen Impuls, um auch über dem 
Mindestlohn liegende Löhne zu erhöhen, sodass ein kausaler Zusammen
hang naheliegt. So haben die Tarifparteien in vielen Niedriglohnbranchen 
ihre Entgelttabellen auch im Hinblick auf den sich verschärfenden Fachkräf
temangel angepasst, um diese oberhalb des Mindestlohns zu positionieren 
(Bispinck et al. 2023). Dazu haben auch tarifvertragliche Mindestlöhne bei
getragen, bei den sich die einzelnen Gewerkschaften intern auf einen be
stimmten Betrag oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns verständigt haben, 
der in der Regel durch Tarifverträge nicht mehr unterschritten werden darf. 
Ein solches Verfahren wird z.B. von ver.di angewendet, deren interner ge
werkschaftlicher Mindestlohn zumeist mindestens einen Euro oberhalb des 
gesetzlichen Mindestlohns liegt (Reuter 2025). Dies zeigt insgesamt, dass 
ein höherer Mindestlohn im Zusammenspiel mit der Tarifpolitik ein wirksa
mes Mittel ist, um den Niedriglohnsektor einzugrenzen. Hiervon profitiert ha
ben insbesondere Frauen, die deutlich häufiger als Männer zu niedrigen Löh
nen arbeiten. Entsprechend fällt der Rückgang der Niedriglohnquote für 
Frauen (-8,4 Prozentpunkte) über die vergangenen zehn Jahre deutlich stär
ker aus als für Männer (-2,7 Prozentpunkte).  

-

-
-
-

-

-
-

-

-

  

————————— 
13 Dies bedeutet nicht, dass der Mindestlohn der einzige Faktor für den Rückgang der Niedriglohnquote ist. Siehe dazu ausführlich 
Grabka (2024). 

30



Seite 24 Nr. 88 · März 2025 · Hans-Böckler-Stiftung 

4.3 Die Wachstumsrate der Löhne 

Mithilfe der Wachstumsrate der Löhne lässt sich der Mindestlohn in Bezug 
zur allgemeinen Lohnentwicklung setzen. Hierzu stützt sich dieser Abschnitt 
insbesondere auf die Daten zu den durchschnittlichen Bruttolöhnen und  
-gehältern je Arbeitnehmerstunde, die vom Statistischen Bundesamt in den 
Vierteljahresergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) 
ausgewiesen werden.14 Da die Bruttolöhne und -gehälter u.a. durch Sonder
zahlungen im Jahresverlauf stark schwanken, stellt das Statistische Bundes
amt (2025b) auch saisonbereinigte Vierteljahresergebnisse zur Verfügung, 
in denen die saisonalen und kalenderbedingten Schwankungen aus den Ur
sprungswerten herausgerechnet werden. Dadurch ergibt sich ein Indikator 
für das zugrundeliegende Lohnwachstum, der sich als Vergleichsmaßstab 
für die Mindestlohnentwicklung eignet.  

-

-
-

 
Zusätzlich veröffentlicht das Statistischen Bundesamtes vierteljährlich den 
Nominallohnindex und den Index der durchschnittlichen Bruttostundenver
dienste.

-
15 Die Indices werden jeweils als Laspeyres-Kettenindices gebildet, 

d.h. zur Indexberechnung wird die Beschäftigtenstruktur aus dem jeweiligen 
Vorjahr übernommen. Dabei hält das Statistische Bundesamt die Anzahl der 
Arbeitnehmer*innen nach Bundesländern, Wirtschaftszweigen, Beschäfti
gungsumfang, beruflichen Ausbildungsabschluss und Geschlecht konstant. 
Veränderungen der Indexwertes lassen sich damit als Wachstum der Lohn
rate unter Ausblendung von Kompositionseffekten interpretieren.  

-

-

 
Trotz ihrer Gemeinsamkeiten unterscheiden sich die beiden Indices in wich
tigen Details: So bezieht sich der Index der Bruttostundenverdienste aus
schließlich auf vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer*innen und wird ohne Son
derzahlungen gebildet. Der Nominallohnindex berücksichtigt hingegen alle 
Arbeitnehmer*innen und bezieht sich auf Monatsverdienste mit Sonderzah
lungen. Veränderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit werden deshalb 
nicht bereinigt. Da Sonderzahlungen insbesondere im 4. Quartal anfallen, ist 
der Nominallohnindex im Jahresverlauf deutlich volatiler als der Index der 
Bruttostundenverdienste. Zur Glättung der Daten wird für die Darstellung des 
Nominallohnindex deshalb ein gleitender Durchschnitt gebildet.

-

-
-
-

16  
 
Damit stehen insgesamt drei Indikatoren für die Lohnentwicklung zur Verfü
gung: Die durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter auf Stundenbasis aus 
der VGR als Indikator für die Entwicklung des allgemeinen Lohnniveaus so
wie ergänzend die beiden Indices, die Struktureffekte ausblenden. Sowohl 
der Mindestlohn als auch die Indikatoren für die Lohnentwicklung werden für 
das 1. Quartal 2015 (Einführung des Mindestlohns) auf den Wert von 100 
indiziert, damit sich das kumulative Wachstum von Mindestlohn und Löhnen 
direkt vergleichen lässt. Zusätzlich werden Indices mit dem Ausgangswert 
100 im 4. Quartal 2022 gebildet, mit dem sich die kumulative Entwicklung 
seit der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro verfolgen lässt. 

-

-

————————— 
14 Anders als das Arbeitnehmerentgelt enthalten sie keine Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und werden damit nicht durch 
Änderungen der Sozialabgaben beeinflusst. 
15 Die lange Reihe bezieht sich auf das Produzierende Gewerbe und den Dienstleistungsbereich (Wirtschaftsabschnitte B bis S) und 
beruht auf einer Verknüpfung der vierteljährlichen Verdiensterhebung (VVE) mit der neuen Verdiensterhebung (VE). 
16 Dieser wird als Mittelwert des jeweiligen Quartals und der drei Vorquartale gebildet. 
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Abbildung 8: Entwicklung des Mindestlohns und des allgemeinen Lohnniveaus, 2015-2025 

Index, 1. Quartal 2015 = 100 

 
* Gleitender Durchschnitt über vier Quartale. 
Anmerkung: Die Entwicklung der durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmerstunde bezieht 
sich auf saisonbereinigte Vierteljahresergebnisse nach X13. 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (Fachserie 18, Reihe 1.3),  
Nominallohnindex (Seriencode: 62361-0016) und Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste  
(Seriencode: 62361-0016); eigene Berechnungen 
 

 

Abbildung 8 zeigt die Entwicklung seit der Einführung des Mindestlohns im 
Jahr 2015. Für die Zeit bis zur Corona-Pandemie wird unabhängig vom ver
wendeten Indikator deutlich, dass die Mindestlohnentwicklung hinter das 
Lohnwachstum zurückfällt: Im 1. Quartal 2020 lag der Mindestlohn von da
mals 9,35 Euro um 10 % oberhalb seines Ausgangsniveaus, während der 
(geglättete) Nominallohnindex um 13,9 % und der Index der durchschnittli
chen Bruttostundenverdienste um 12,9 % gestiegen sind.

-

-

-

17 Die durchschnitt
lichen Bruttostundenlöhne und -gehälter sind in demselben Zeitraum sogar 
um 17,7 % gewachsen. In den Folgequartalen, die durch die Corona-Pande
mie geprägt waren, stagnieren die Verdienste weitgehend. 

-

-

  

————————— 
17 Der (ungeglättete) Ausgangswert des Nominallohnindexes stieg vom 1. Quartal 2015 (80,9) zum 1. Quartal 2020 (91,9) um 13,6 %.  
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Interessant ist der Vergleich im 3. Quartal 2022: Mit der durch die Mindest
lohnkommission beschlossenen Erhöhung auf 10,45 Euro (ab 1. Juli 2022) 
lag der Mindestlohn um 22,9 % oberhalb seines Ausgangsniveaus, während 
die durchschnittlichen Bruttostundenlöhne und -gehälter seit dem 1. Quartal 
2015 um 26,1 % gewachsen sind. Auch hier lässt sich also bilanzieren, dass 
der Mindestlohn in den ersten Jahren unter Ägide der Mindestlohnkommis
sion den Anschluss zur allgemeinen Lohnentwicklung verloren hat  – ähnlich 
wie dies in Abschnitt 3 mit Hilfe des Kaitz-Index für die Relation zwischen 
Mindestlohn und Medianlohn dargestellt wurde. Wenn Veränderungen in der 
Beschäftigtenstruktur ausgeblendet werden, ergibt sich hingegen ein leichter 
Vorsprung für den Mindestlohn: Der Index der durchschnittlichen Bruttostun
denverdienste (+19,7 %) und der Nominallohnindex (+18,1 %) sind im sel
ben Zeitraum etwas geringer als der nominale Mindestlohn angestiegen.  

-
-

-

-

Abbildung 9: Entwicklung des Mindestlohns und des allgemeinen Lohnniveaus seit Erhöhung  
des Mindestlohns auf 12 Euro, 2022-2025 

Index, 4. Quartal 2022 = 100 

 
Anmerkung: * Gleitender Durchschnitt über vier Quartale. 
Die Entwicklung der durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmerstunde bezieht sich aus  
Saisonbereinigte Vierteljahresergebnisse nach X13. 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (Fachserie 18, Reihe 1.3),  
Nominallohnindex (Seriencode: 62361-0016) und Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste  
(Seriencode: 62361-0016); eigene Berechnungen 
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Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022 setzt sich 
deutlich vom bisherigen Verlauf ab. Wie oben ausgeführt lässt sich die An
hebung des Mindestlohns durch den Gesetzgeber als Korrektur des gerin
gen Ausgangsniveaus verstehen. Abbildung 9 trägt dem Rechnung und setzt 
die Indices für den Mindestlohn und die Lohnentwicklung für das 4. Quartal 
2022 auf den Wert von 100 zurück. Erneut zeigt sich, dass der Mindestlohn 
hinter der allgemeinen Lohnentwicklung zurückbleibt: Im 1. Quartal 2024 lag 
das Lohnniveau um 8,6 % (durchschnittliche Bruttostundenlöhne und -geh
älter), 7,5 % (geglätteter Nominallohnindex) bzw. 5,9 % (Index der durch
schnittlichen Bruttostundenverdienste) oberhalb des Niveaus im 4. Quartal 
2022. Der Mindestlohn wurde hingegen nur um 3,4 % angehoben. Am aktu
ellen Rand (4. Quartal 2024) liegen die durchschnittlichen Bruttostunden
löhne und -gehälter bereits um 10,4 %, der (geglättete) Nominallohnindex 
bereits um 11,6 % und der Index der durchschnittlichen Bruttostundenver
dienste um 8,9 % über dem Niveau des 4. Quartals 2022. Demgegenüber 
steigt der Mindestlohn auch im zweiten Erhöhungsschritt zum 1. Januar 2025 
nur um 6,8 % gegenüber dem Referenzzeitpunkt. Im Jahresverlauf dürfte 
sich der Rückstand des Mindestlohns gegenüber dem allgemeinen Lohn
wachstum entsprechend noch stärker ausweiten. 

-

-

-
-

-
-

-
-

 
Insgesamt lässt sich damit im Rückblick festhalten, dass die Mindestlohnan
passungen durch die Mindestlohnkommission nicht mit der allgemeinen Loh
nentwicklung Schritt hält.

-
-

18 Besonders deutlich wird das Muster am aktuellen 
Rand: Seit der Anhebung auf 12 Euro durch den Gesetzgeber ist der Min
destlohn wieder deutlich hinter die allgemeine Lohnentwicklung zurückgefal
len. Dies ist Folge des jüngsten Anpassungsbeschlusses, den die Mindest
lohnkommission gegen die Stimmen der Gewerkschaftsvertreter*innen ge
fällt hat. Auch hinsichtlich dieses Kriteriums besteht damit ein struktureller 
Erhöhungsbedarf, um die Lücke zwischen Mindestlohn und der allgemeinen 
Lohnentwicklung zu schließen, die sich seit der Intervention des Gesetzge
bers im Jahr 2022 wieder geöffnet hat.

-

-
-
-
-

19  

4.4 Langfristige nationale Produktivitätsniveaus und -entwicklungen 

Die langfristige Entwicklung des ökonomischen Wohlstands einer Gesell
schaft wird im Wesentlichen vom Produktivitätsfortschritt getragen. Damit die 
abhängig Beschäftigten an diesem Wohlstandszuwachs angemessen teilha
ben können, ist es notwendig, dass die Reallöhne mit der Produktivitätsent
wicklung Schritt halten (s.a. Herzog-Stein et al. 2023, S. 20ff.). Gleichzeitig 
leisten die damit einhergehenden Reallohnzuwächse der privaten Haushalte 
in den makroökonomischen Kreislaufzusammenhängen einen gewichtigen 
Beitrag zu einer stabilen und nachhaltigen gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung. Vor diesem Hintergrund wurden die langfristige nationale Produktivi
tätsniveaus und -entwicklungen als ein Orientierungskriterium mit in die 

-
-

-
-

-

————————— 
18 Einzige, teilweise Ausnahme ist das 3. Quartal 2022, in dem sich der Mindestlohn kurzeitig von der Entwicklung des Nominallohnin
dex und des Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste nach oben abgesetzt hat. Auch zu diesem Zeitpunkt bestand aller
dings ein Rückstand gegenüber den durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen und-gehältern. 

-
-

19 Da für das 1. Quartal 2025 noch keine Daten vorliegen, lässt sich die Höhe der Lücke nicht genau beziffern. Schon aufgrund der 
Daten aus dem 4. Quartal 2024 ergibt sich jedoch ein Nachholbedarf von 1,9 % (Index der Bruttostundenverdienste) bzw. 4,5 % (Nomi
nallohnindex).  

-
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Europäische Mindestlohnrichtlinie aufgenommen. Das Kriterium steht dabei 
stellvertretend für die Berücksichtigung der allgemeinen ökonomischen Rah
menbedingungen. Gerade für den Zwecke der Mindestlohnanpassung darf 
das Kriterium aber nicht zu eng ausgelegt werden, da es wichtige Unter
schiede zwischen der Mindestlohn- und der gesamtwirtschaftlichen Lohnent
wicklung gibt. Letztere sollte sich auch aus Gründen einer nachhaltigen 
stabilen Entwicklung mittel- und langfristig real an der trendmäßigen Ent
wicklung der Arbeitsproduktivität orientieren (Herr/Horn 2012).  

-

-
-

-

 
Bei der Festsetzung des Mindestlohns kommt hingegen auch dessen Niveau 
eine wichtige Bedeutung zu. In monopsonistischen Arbeitsmärkten führt 
Marktmacht auf Seiten der Arbeitgeber zu ökonomischer Ausbeutung und zu 
ungerechtfertigt niedrigen Löhnen. In einer solchen Situation kann eine An
hebung des Mindestlohns die Arbeitsproduktivität über zwei Wirkungskanäle 
erhöhen: Einerseits führen höhere Löhne zu einer effizienteren Arbeitsorga
nisation und zweitens wechseln Arbeitskräfte von weniger produktiven hin zu 
produktiveren Betrieben. Solche produktivitätssteigernden Reallokationsef
fekte lassen sich auch für Deutschland nach der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns nachweisen (Dustmann et al. 2022). In diesem Zusammen
hang ist es aus makroökonomischer Sicht unproblematisch, wenn der reale 
Mindestlohn zeitweilig schneller als die gesamtwirtschaftliche Produktivitäts
entwicklung steigt. Zudem ist der von einer Mindestlohnerhöhung ausge
hende Lohnimpuls begrenzt und hat damit nur geringe Auswirkungen auf die 
gesamtwirtschaftliche Lohnsumme (Dullien et al. 2022). 

-
-

-

-

-

-

 
Abbildung 10 zeigt, dass der reale Mindestlohn von 2015 bis Ende 2024 
deutlich stärker gestiegen ist als die Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen
stunde. Dies ist allerdings allein das Resultat der außerordentlichen Anhe
bung des Mindestlohns durch den Gesetzgeber zum 1. Oktober 2022, die – 
wie bereits zuvor ausgeführt – als eine Korrektur des geringen Ausgangsni
veaus verstanden werden kann (Abschnitt 3). Deshalb ist es auch für die 
Arbeitsproduktivität sinnvoll, die beiden Zeiträume vor und nach der außer
ordentlichen Mindestlohnanhebung getrennt voneinander zu betrachten. 

-

-

-
-

 
Für den Zeitraum von der Einführung des Mindestlohns bis September 2022 
zeigt sich dabei, dass es der Mindestlohnkommission nicht gelungen ist, si
cherzustellen, dass Mindestlohnbeschäftigte angemessen an der Zunahme 
des ökonomischen Wohlstands in Deutschland partizipierten: Vom 1. Quartal 
2015 bis zum 3. Quartal 2022 stieg die Arbeitsproduktivität auf Stundenbasis 
um insgesamt 7,6 %. Demgegenüber stagnierte die Kaufkraft des Mindest
lohns weitgehend. Je nachdem, welcher Preisindex für die Deflationierung 
gewählt wird, stieg der reale Mindestlohn um 1,6 % (VPI) oder ging um 1,2 % 
(HVPI) zurück (vgl. auch Abschnitt 4.1). Im Ergebnis hat der Ansatz der Min
destlohnkommission, sich vornehmlich an der Tariflohnentwicklung zu orien
tieren, also dazu geführt, dass die realen Mindestlohnanpassungen über 
lange Zeit deutlich hinter dem Produktivitätswachstum zurückgeblieben sind. 

-
-

-

-
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Abbildung 10: Entwicklung von Arbeitsproduktivität und realem Mindestlohn, 2021-2025 

Panel a)  

Index, Januar 2015 bzw. 1. Quartal 2015 = 100 

 
 
Panel b)  

Index, Oktober 2022 bzw. 4. Quartal 2022 = 100 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Fachserie 18.13 sowie Seriencode 61111-0002 und 61121-0002);  
eigene Berechnungen   
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Im Zeitraum seit Oktober 2022 haben sich die Arbeitsproduktivität und der 
reale Mindestlohn weitgehend parallel entwickelt: Die Arbeitsproduktivität auf 
Stundenbasis nahm bis Ende 2024 um insgesamt fast 1,5% ab; der Mindest
lohn ging im selben Zeitraum real etwas stärker um 1,9 % (HVPI) bezie
hungsweise 2,6 % (VPI) zurück (Abbildung 10, Panel b). Die schwache Pro
duktivitätsentwicklung ist in erster Linie eine Folge der anhaltenden wirt
schaftlichen Stagnationsphase, in der sich die deutsche Volkswirtschaft nun
mehr schon seit drei Jahren befindet (Dullien et al. 2024). Die gesamtwirt
schaftliche Arbeitsproduktivität verhält sich im konjunkturellen Verlauf pro
zyklisch, weshalb eine Orientierung der gesamtwirtschaftlichen Lohnent
wicklung an der kurzfristigen Produktivitätsentwicklung prozyklisch und ten
denziell destabilisierend wirkt. Auch die Europäische Mindestlohnrichtlinie 
bezieht sich in diesem Sinne ausdrücklich auf die langfriste Produktivitäts
entwicklung. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist es daher auch nicht sinn
voll, dass der Mindestlohn sich seit Oktober 2022 real sogar eher noch etwas 
schwächer als die Arbeitsproduktivität entwickelt hat.  

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
Betrachtet man die Kriterien einer makroökonomisch orientierten Lohnpolitik 
vor dem Hintergrund einer stabilitätsorientierten gesamtwirtschaftlichen Ent
wicklung – wonach die nominale Lohnentwicklung langfristig dem Zusam
menspiel aus der Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank und dem 
Trendwachstum der Arbeitsproduktivität folgen sollte –, wird dies deutlich. 
Zwar ist aufgrund der zahlreichen Schocks der letzten Jahre das langfristige 
Trendwachstum der Arbeitsproduktivität nicht leicht zu bestimmen. Behilft 
man sich aber hierfür mit dem Durchschnitt der Zuwachsraten der Arbeits
produktivität über einen längeren Zeitraum (seit der Mindestlohneinführung), 
so zeigt sich doch eine Tendenz: Von 2014 bis 2022 betrug jährliche Pro
duktivitätsfortschritt durchschnittlich 0,9 %. Will man auch die durch die 
Coronapandemie bedingten Krisenjahre aus der Betrachtung ausschließen 
und nimmt nur den Zeitraum von 2014 bis 2019, so liegt der Durchschnitt bei 
1,0 % pro Jahr. Daraus ergibt sich für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt 
ein geldpolitisch neutraler Verteilungsspielraum von 6,6 % bis 6,9 %.  

-

-

-
-

 
Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist deutlich geworden, dass bei der Anpas
sung des gesetzlichen Mindestlohns die Orientierung an lediglich einem Kri
terium – wie es in Deutschland in der Vergangenheit mit der nachlaufenden 
Orientierung an der Tariflohnentwicklung der Fall war – suboptimal ist. Zum 
einen war so nicht gewährleistet, dass mittelfristig der Mindestlohn real mit 
der Arbeitsproduktivität schritt hält und damit sichergestellt ist, dass die Be
schäftigten, die den Mindestlohn erhalten, auch ausreichend an der Zu
nahme des ökonomischen Wohlstands der Gesellschaft teilhaben. Zum an
deren hat sich gezeigt, dass in Zeiten unvorhergesehener ökonomischer 
Schocks eine solche Orientierung kurzfristig zu erheblichen Reduktionen in 
der realen Kaufkraft des Mindestlohns und damit der Einkommen von Min
destlohnbeschäftigten führen kann. Haushalte mit niedrigen Nettoeinkom
men können reale Kaufkraftverluste ihrer Arbeitseinkommen kaum oder gar 
nicht ausgleichen, da ihre finanzielle Lage meist weder vorausschauendes 
Sparen ermöglicht noch ausreichenden Zugang zu Krediten bietet. Dadurch 
bleibt ihnen die Möglichkeit einer intertemporalen Konsumglättung weitge
hend verwehrt. 

-

-
-

-
-
-

-
-
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Darüber hinaus birgt die Orientierung an einem Kriterium, das ausschließlich 
Veränderungsraten zur Anpassung des Mindestlohns berücksichtigt, ohne 
auch dessen Angemessenheit zu hinterfragen, eine erhebliche Gefahr. In 
monopsonistischen Arbeitsmärkten kann die Marktmacht auf der Arbeitge
berseite dazu führen, dass ein zu niedriges Mindestlohnniveau über lange 
Zeit oder sogar dauerhaft bestehen bleibt – insbesondere dann, wenn, wie 
in Deutschland geschehen, aus Sorge vor möglichen negativen Beschäfti
gungseffekten zunächst ein vergleichsweise niedriges Ausgangsniveau fest
gelegt wurde. Aus all diesen Gründen ist es gesamtwirtschaftlich zu begrü
ßen, dass die Mindestlohnkommission in ihrer neuen Geschäftsordnung eine 
größere Zahl an Kriterien benannt hat, die sie zukünftig bei der Festsetzung 
des gesetzlichen Mindestlohns berücksichtigt. Insbesondere sollte die Min
destlohnkommission dabei neben der Entwicklung auch das Niveau des ge
setzlichen Mindestlohns im Blick haben. 

-
-

-
-
-

-
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5 Fazit: Zeit für eine Neuorientierung  
der Mindestlohnkommission  

Gegenüber der positiven Gesamteinschätzung des Mindestlohns fällt die Bi
lanz der bisherigen Anpassungsbeschlüsse der Mindestlohnkommission ver
haltener aus. Dies wird teilweise auch von den beteiligten Akteuren so gese
hen: So gelangt z.B. Reuter (2025, S. 36) zu dem Ergebnis, dass die von der 
Kommission beschlossenen Steigerungen des Mindestlohns über die ver
gangenen zehn Jahre „hinter den Ansprüchen der Gewerkschaften“ zurück
geblieben sind. Er begründet dies mit dem „Einigungsdruck [...] in der Min
destlohnkommission und der Möglichkeit des/der jeweiligen Vorsitzenden, 
der jeweils anderen Seite zur Mehrheit zu verhelfen“. Körzell, seit Gründung 
Mitglied der Mindestlohnkommission, weist darauf hin, dass insbesondere 
„das Ziel der Arbeitnehmerbank, den Mindestlohn in Richtung 12 Euro wei
terzuentwickeln“, am Veto der Arbeitgeberbank gescheitert ist (Körzell 2025, 
S. 7). In den ersten Jahren hätten sich aber „Arbeitgeber und Gewerkschaf
ten [...] trotz unterschiedlicher Interessen zusammengerauft und einen Kom
promiss gefunden, mit dem beide Seiten leben konnten“ (ebda.). Zilius 
(2025, S. 26), von 2015 bis 2022 Vorsitzender der Kommission, hebt hervor, 
dass einstimmige Beschlüsse der Sozialpartner entscheidend dafür gewe
sen seien, die Akzeptanz des Mindestlohns zu stärken.    

-

-
-

-

-
-
-

-
-
-

 
Wie in dieser Stellungnahme detailliert dargelegt wurde, haben die Be
schlüsse der Kommission über lange Zeit dazu geführt, dass die Mindestloh
nentwicklung mit vielen relevanten Indikatoren nicht Schritt gehalten hat. So 
bleiben die Anpassungen bis Mitte 2022 unterhalb der Tariflohnentwicklung 
(Abschnitt 2), der allgemeinen Lohnentwicklung (Abschnitt 4.3) und der ge
samtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung (Abschnitt 4.4).

-

-
-

20 Auch gegen
über dem Referenzwert von 60 % des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten 
ist der Mindestlohn unter Ägide der Mindestlohnkommission zurückgefallen 
(Abschnitt 3). Nach Berechnungen der OECD sank der Kaitz-Index zwischen 
2015 und 2021 von 48,2 % auf 44,8 %. Anders als intendiert wurde das Ziel
niveau auch durch die außerordentliche Erhöhung auf 12 Euro nicht erreicht. 
In Folge des jüngsten Anpassungsbeschlusses der Kommission, der gegen 
die Stimmen der Gewerkschaftsvertreter*innen gefällt wurde, ist der Kaitz
Index nach Daten des Statistischen Bundesamtes erneut zurückgegangen, 
und zwar von 54,1 % (April 2023) auf 52,8 % (April 2024) (Abschnitt 3).  

-

-

-

 
Vergleicht man den Mindestlohn mit der Entwicklung der Verbraucherpreise, 
so zeigt sich, dass der Mindestlohn von der Mindestlohnkommission bisher 
real nicht nennenswert erhöht wurde: Im Januar 2025 lag der Mindestlohn je 
nach verwendetem Preisindex inflationsbereinigt um 16,7 % (VPI) bzw. 
13,9 % (HVPI) oberhalb seines Einführungsniveaus vom Januar 2015. Dies 
entspricht von der Größenordnung in etwa der außerordentlichen Erhöhung 
des Mindestlohns um 14,8 % durch den Gesetzgeber zum 1. Oktober 2024 
(Abschnitt 4.1). Per Saldo hat die Mindestlohnkommission in den vergange
nen zehn Jahren also keine reale Erhöhung des Mindestlohns erreicht, 

-

————————— 
20 Durch den von der Mindestlohnkommission beschlossenen Erhöhungsschritt auf 10,45 Euro wurde der Rückstand gegenüber der 
Tariflohnentwicklung für drei Monate (im 3. Quartal 2022) aufgeholt. Dies gilt mit Einschränkungen auch für die Lohnentwicklung.  
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sondern nur einen Inflationsausgleich. Dasselbe Ergebnis wird beispiels
weise in Belgien und Frankreich durch eine Kopplung des Mindestlohns an 
einen Verbraucherpreisindex erreicht, die zu einer automatischen Anhebung 
des Mindestlohns führt (Lübker/Schulten 2023, S. 119f.).  

-

 
Über die vergangenen zehn Jahre hat sich damit in der Praxis ein hybrides 
System herausgebildet: Die Mindestlohnkommission hat den Mindestlohn 
auf dem existierenden Niveau fortgeschrieben, aber per Saldo keine nen
nenswerte reale Erhöhung beschlossen. Diese kam erst durch die Anhebung 
des Mindestlohns durch den Deutschen Bundestag zum 1. Oktober 2022 zu
stande. Das Eingreifen der Politik hält zwar einer verfassungsrechtlichen 
Überprüfung stand (Bayreuther 2023), schwächt aber die Autorität der Min
destlohnkommission durch die „vorübergehende Suspendierung der Anpas
sungsbefugnis[se]“ (Lesch 2023a, S. 59). Die Mindestlohnkommission hätte 
dies vermeiden können, wenn sie – wie von den Arbeitnehmerbank gefordert 
– den Mindestlohn selbst in Richtung 12 Euro weiterentwickelt hätte 
(vgl. auch Körzell 2025, S. 7). In den Augen vieler Beobachter*innen hat die 
Legitimität der Kommission zudem unter dem jüngsten Anpassungsbe
schluss gelitten, der abweichend von der bisherigen Praxis gegen die Stim
men der Gewerkschaftsvertreter*innen gefällt wurde (Mindestlohnkommis
sion 2023). Dieser „Pyrrhussieg der Arbeitgeber“ (Schulten 2023) hat dazu 
beigetragen, dass die Forderung nach einem höheren Mindestlohn auch im 
jüngsten Bundestagswahlkampf wieder Thema war (Bispinck 2025).  

-
-
-

-
-

-

-

 
Eine Analyse im aktuellen WSI-Mindestlohnbericht zeigt, dass solch eine 
dysfunktionale Arbeitsteilung nicht zwangsläufig ist: In Irland und Großbritan
nien hat sich die Politik darauf beschränkt, eine Zielvorgabe für ein ange
messenes Mindestlohnniveau festzulegen, dessen Umsetzung aber an die 
zuständige Kommission delegiert (Lübker/Schulten 2025, S. 14f.). In Portu
gal wurde eine graduelle, strukturelle Erhöhung des Mindestlohns von einem 
Konsens der Tarifparteien getragen (Oliveira 2023). Die in der Europäischen 
Mindestlohnrichtlinie verankerten Referenzwerte für ein angemessenes Min
destlohnniveau von 60 % des Medianlohns bzw. 50 % des Durchschnitts
lohns spielen dabei in vielen Ländern Europas eine zunehmende Rolle 
(Lübker/Schulten 2025, S. 5). Wie Radtke (2025, S. 38) argumentiert, könnte 
die Umsetzung des europäischen Referenzwerts von 60 % des Medianlohns 
auch in Deutschland zu einer „dauerhaften Befriedung“ beitragen (ebda.). 

-
-

-

-
-

 
Vor diesem Hintergrund gibt die neue Geschäftsordnung, die sich die Min
destlohnkommission im Januar 2025 gegeben hat, Grund zur Hoffnung, dass 
es auch in Deutschland zu einer Neuorientierung kommt. Künftig will sich die 
Kommission bei ihren Anpassungsbeschlüssen im Rahmen ihres gesetzli
chen Auftrages zur Gesamtabwägung nicht nur nachlaufend an der Tarifent
wicklung orientieren, sondern auch am Referenzwert von 60 % des Brutto
medianlohns von Vollzeitbeschäftigten (Mindestlohnkommission 2025, 
§ 2 (1)). Wie diese Stellungnahme zeigt, ergibt sich hieraus ein struktureller 
Erhöhungsbedarf (Abschnitt 3). Die Kommission hat sich zudem darauf ver
ständigt, im Regelfall zu einer einstimmigen Beschlussfassung zurückzukeh
ren und hat hierfür ein mehrstufiges Verfahren beschlossen (Mindestlohn
kommission 2025, § 2 (2)). Gelingt dies, kann die Kommission damit 

-
-
-

-
-
-

-
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langfristig ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und ihre Handlungsfähigkeit 
unter Beweis stellen. Wenn die Kommission aus eigener Kraft eine reale Er
höhung des Mindestlohns auf 60 % Medianlohns erreicht, entfällt auch die 
Notwendigkeit für einen erneuten Eingriff durch den Gesetzgeber. 

-

 
Die relative Offenheit der in § 9 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes genannten 
Aspekte erlaubt es der Mindestlohnkommission, sich in ihren Anpassungs
beschlüssen daran zu orientieren, „in welchem Verhältnis die Mindestlohn
höhe zum Bruttodurchschnitts- bzw. Bruttomedianlohn steht“ (Riechert/Nim
merjahn 2017, § 9, Rn. 13). Trotzdem wäre eine Aufnahme des Referenz
wertes von 60 % des Medianlohns in den Kriterienkatalog des Mindestlohn
gesetzes sinnvoll, um das Mandat der Kommission zu stärken und die Ori
entierung an dem Referenzwert über die Amtszeit der aktuellen Kommission 
hinaus abzusichern (Schulten 2024). Außerdem würde eine Aufnahme des 
Referenzwertes von 60 % des Medianlohns in das Mindestlohngesetz auch 
eine Art Rückfallversicherung darstellen, falls der Europäische Gerichtshof 
die Mindestlohnrichtlinie ganz oder in Teilen aufhebt. 

-
-
-
-
-
-

 
Eine gesetzliche Verankerung des 60 %-Kriteriums könnte in der aktuellen 
Legislaturperiode des 21. Bundestages gelingen. Vom Ergebnis her würde 
dies zu der von der SPD geforderten, strukturellen Erhöhung des Mindest
lohns auf 15 Euro pro Stunde führen. Gleichzeitig wäre die Mindestlohnkom
mission, wie von der CDU/CSU im Wahlkampf angemahnt, weiterhin Herrin 
des Verfahrens. Da die Mindestlohnkommission sich inzwischen selbst zu 
dem 60 %-Kriterium bekannt hat, ließe sich eine gesetzliche Verankerung 
des Referenzwertes auch nicht als Einmischung in deren Angelegenheiten 
interpretieren. In den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, CSU und 
SPD deutet sich derzeit ein Kompromiss entlang dieser Linie an:  

-
-

 
„Für die weitere Entwicklung des Mindestlohns wird sich die Mindest
lohnkommission im Rahmen einer Gesamtabwägung sowohl an der 
Tarifentwicklung als auch an 60 Prozent des Bruttomedianlohns von 
Vollzeitbeschäftigten orientieren. Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn 
von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar.“ 

-

(CDU, CSU und SPD 2025, S. 6) 
 
Die Mindestlohnkommission hätte damit auch politische Rückendeckung für 
ihr selbstgestecktes Ziel, den Mindestlohn am Referenzwert von 60 % des 
Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten auszurichten. Für den anstehende 
Beschluss bietet sich hierfür ein zweistufiges Verfahren an: Die Orientierung 
an der Tarifentwicklung der vergangene zwei Jahre und anderen Verlaufsin
dikatoren wie beispielsweise der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung 
könnte den Maßstab für die reguläre Anpassung des Mindestlohns darstel
len. Als zweites könnte bis zum Erreichen des Zielwertes von 60 % des Me
dianlohn eine weitere Komponente hinzukommen, mit der die bestehende 
Lücke geschlossen wird. Die Kommission könnte damit Transparenz über 
ihre eigene Entscheidungsfindung schaffen und Verlässlichkeit über weitere 
Entwicklung des Mindestlohns herstellen. Sie könnte zugleich ihre eigene 
Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen und so verlorene Glaubwürdigkeit 
zurückgewinnen.       

-
-

-
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Prof. Dr. Gerhard Bosch, Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), 
Universität Duisburg-Essen 

Stellungnahme zur schriftlichen Anhörung der Mindestlohnkommission März 2025 

 

1. Einleitung 

Der Mindestlohn in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte!  Die von neo-liberalen Ökonomen 
prognostizierten dramatischen Beschäftigungsverluste haben sich nicht bewahrheitet. Trotz 
und nicht zuletzt wegen kräftiger Steigerungen der unteren Löhne ist die Beschäftigung seit 
2014 weitergewachsen.  

Im ehrlichen Kern der deutschen Unternehmen befolgt man die gesetzlichen Lohnvorgaben, 
sonst hätte es ja die beträchtlichen Lohnsteigerungen im unteren Einkommensbereich nach 
Einführung des Mindestlohns 2015 und seiner Erhöhung auf 12 € zum 1.10. 2022 nicht 
gegeben. Dazu tragen auch die rund 160 000 gewählten Betriebsräte. Zu ihren Aufgaben zählt 
die Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Tarifverträgen. Die Betriebsräte können 
Lohn- und Arbeitszeitunterlagen einsehen und meist ohne lange bürokratische Wege und 
langwierige Gerichtsprozesse eine korrekte Bezahlung durchsetzen (vgl. auch 
Goerke/Pannenberg 2024). Zudem können sie bei Beschwerden den Betroffenen Anonymität 
zusichern. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) muss hingegen in der Beweisführung vor 
Gericht die Namen der betroffenen Beschäftigten nennen, die dann oft nicht mehr bereit sind, 
gegen ihren Arbeitgeber auszusagen.  

Durch ihre genauen Kenntnisse der Betriebsabläufe und ihre Mitbestimmungsrechte sind die 
Betriebsräte die wirkungsvollsten Arbeitsinspektoren. Die Stärkung der 
Selbstregulierungskräfte in der Wirtschaft durch einen Ausbau der Mitbestimmung gehört 
daher in jeden Reformvorschlag zur besseren Durchsetzung des Mindestlohns. 

Am hässlichen Rand des deutschen Arbeitsmarktes sieht es aber ganz anders aus. Die meisten 
Verstöße gegen den Mindestlohn finden sich in unübersichtlichen Subunternehmerketten und 
bei prekären Beschäftigungsformen, wie Scheinselbständigkeit, Leiharbeit, Minijobs, 
Werkvertragsnehmer und illegal Beschäftigten. Die Beschäftigten kennen dort häufig ihre 
Rechte nicht oder wagen es nicht, sie einzufordern. Es kann nicht überraschen, dass 
Unternehmen, die den Mindestlohn nicht einhalten, mit allen Mitteln gegen die Bildung von 
Betriebsräten und gewerkschaftliche Organisierung vorgehen.  

Auch wenn die Mehrheit der deutschen Unternehmen gesetzestreu ist, ist unübersehbar, dass 
der Mindestlohn an den Rändern des Arbeitsmarkts nur durch wirksame Kontrollen und 
abschreckende Sanktionen, die die durch die Nichteinhaltung des Mindestlohns erzielten 
Gewinne deutlich übersteigt, durchgesetzt werden kann. Die Schwarzarbeit am Abend oder 
Wochenende etwa über bezahlte „Nachbarschaftshilfe“ ist dabei nicht das Problem.  
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Es haben sich organisierte Formen der oft grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität 
herausgebildet, die Aufträge durch niedrige Preise akquirieren und durch Lohnunterschlagung 
sowie die Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuerbetrug hohe 
Gewinnmargen erzielen. Kontrollen werden nur erfolgreich sein, wenn die Kontrollbehörden 
mit der Professionalisierung der Täter und deren neuen Strategien Schritt halten. Kontroll- 
und Sanktionsbehörden werden ihre Wirksamkeit nur erhalten und verbessern können, wenn 
sie sich weiterentwickeln und wenn der Gesetzgeber ihnen auch die dafür nötigen Ressourcen, 
Instrumente und Kompetenzen zur Verfügung stellt.   

Der Bundestag hat das Personal der FKS zunächst mit der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns und dann mit der Novelle des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
(SchwarzArG) von 2019 kräftig aufgestockt. Bei diesem wachsenden öffentlichen Aufwand 
stellt sich die Frage, wie wirkungsvoll die FKS eigentlich kontrolliert. In meiner Stellungnahme 
möchte ich mich auf dieses Thema konzentrieren1.  

Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die FKS vielfach als Behörde gesehen wird, die 
ausschließlich die Einhaltung Mindestlöhnen kontrolliert. Dieser falsche, aber nur schwer zu 
korrigierende Eindruck hängt damit zusammen, dass viele Akteure in den Verbänden und der 
Politik die FKS nur im Zusammenhang mit der Debatte um Mindestlöhne wahrnehmen. Dabei 
führt die FKS keine ausschließlichen Mindestlohnprüfungen durch. Sie hat vielfältige andere 
Kontrollaufgaben, wie etwa bezogen auf die unerlaubte Beschäftigung von AusländerInnen, 
die Scheinselbständigkeit, die Nichterfüllung der sich aus Dienst- und Werkleistungen 
ergebenden Melde- und Steuerpflichten oder den unerlaubten Bezug von Sozialleistungen bei 
gleichzeitiger nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit. Die FKS spricht von ein „ganzheitlichen 
Prüfungen“, in der all diese Tatbestände geprüft werden.  

Im Folgenden werden zunächst die Untersuchungen zur Nichteinhaltung von Mindestlöhnen 
zusammengefasst (Abschnitt 2). Es folgt eine Analyse der Veränderungen der Strukturen und 
der Prüfstrategien der FKS (Abschnitt 3). Abschließend werden Reformvorschläge zur 
Erleichterung und der Verbesserung der Arbeit der FKS formuliert (Abschnitt 4).  

 

2. Daten zur Nichteinhaltung des gesetzlichen Mindestlohns 

Zahlen zur Nichteinhaltung des gesetzlichen Mindestlohns können auf der Basis der 
Auswertung von Daten des sozio-ökonomischen Panels (SOEP), einer Beschäftigtenbefragung, 
und der Verdienststrukturerhebung (VSF) bzw. der Verdiensterhebung, zwei 
Unternehmensbefragungen, berechnet werden. Es kann nicht überraschen, dass die Werte in 
beiden Datensätzen abweichen. Unternehmen, die den Mindestlohn nicht einhalten, haben 
wenig Interesse, dies in einer Befragung einzuräumen. Auch die Angaben der Beschäftigten 
können Fehler enthalten, da diese oft nicht die genaue Zahl ihrer Arbeitsstunden 
nachgehalten haben. Beide Befragungen richten sich an heimische Beschäftigte und 

 
1 Die Stellungnahme stützt sich auf die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Arbeit der FKS, die am Institut 
Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg durchgeführt  wurde (Bosch/Hüttenhoff 2025). 
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Unternehmen. Damit werden ausländische Unternehmen, die mit eigenen Beschäftigten im 
Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in Deutschland tätig sind, ebenso wenig, wie die nicht 
aufgedeckten Scheinselbständigen erfasst. Diese Unternehmen sind verpflichtet, ihren 
Beschäftigten während des Einsatzes in Deutschland, den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. 
Viele Untersuchungen zeigen, dass gerade bei ausländischen Werkvertragsunternehmen die 
Anteile der Nichteinhaltung von Mindestlöhnen überdurchschnittlich hoch sind (z.B. 
Bosch/Hüttenhoff 2022 Kapitel 8). Man kann als davon ausgehen, dass durch die 
Nichterfassung der Beschäftigten dieser Unternehmen das Ausmaß der Nichteinhaltung des 
Mindestlohns insbesondere in den Branchen mit hohem Anteil von entsandten Arbeitskräften 
und Scheinselbständigen, wie etwa dem Baugewerbe, unterschätzt wird.  

Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Nichteinhaltung des Mindestlohns in Prozent aller 
Beschäftigten zwischen 2015 und 2022. Wie erwartet sind die Werte in den 
Unternehmensbefragungen (VSE/VF) niedriger als in denen des SOEP. Die tatsächlichen Werte 
liegen vermutlich irgendwo zwischen den beiden Werten. Die weit überwiegende Zahl der 
Unternehmen zahlt den Mindestlohn. Ein weiterhin nicht unbeträchtlicher Rand hingegen 
handelt nicht gesetzeskonform. Hinter diesen Prozentzahlen stehen hohe absolute Werte. Die 
5,8 Prozent Nichteinhaltung im SOEP-Datensatz entsprechen 2.086 Millionen Beschäftigten. 
Bei den Minijobber_innen erhalten fast 40 Prozent nicht den Mindestlohn 
(Mindestlohnkommission 2023: 89), was die besonderen Dokumentationspflichten der 
Arbeitszeit von Mini-jobbern rechtfertigt. Die 2,1 Prozent im Datensatz der VSE 2022 
entsprechen 798 000 Personen, was ebenfalls eine sehr hohe Zahl von Verstößen anzeigt.  
Auch liegt der Anteil der Nichteinhaltung in der geringfügigen Beschäftigung mit 7,4 Prozent 
fast viermal so hoch wie im Durchschnitt. 

Tabelle 1: Unterschreitung des Mindestlohns in Prozent der Beschäftigten 2015 -2022* 

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 

SOEP 8,5 7,5 7,6 7,2 5,9  5,8  

SOEP mit 
Nebentätigkeit* 

    9,8 9,2 7,8   

VSE/VF 3,4 2,7 3,2 2,7 3,0   2,1 

SOEP – Beschäftigtenbefragung, VSE/VF = Unternehmensbefragung 

*Zahlen 2015 -2019 von Bachmann et al. 2022; 2021 und 2022 von der Mindestlohnkommission  

Quellen: Bachmann et al. 2022: 44; Mindestlohnkommission 2023: 88-89 

Die Daten des SOEP ebenso wie die der VSE/VF belegen eine Abnahme der Nichteinhaltung 
des Mindestlohns seit 2015. Die Zahl der Kontrollen der FKS sank nach der Einführung des 
Mindestlohns und stieg erst ab Anfang 2017 wieder (Deutscher Bundestag 2017).  Man wollte 
den Betrieben Zeit gelassen, sich an den neuen Mindestlohn anzupassen.  
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Die erklärte Devise der FKS war damals, die Mindestlohneinführung durch Aufklärung und 
Beratung von Betrieben zu begleiten, statt Verstöße sofort zu ahnden. Die anschließende 
Abnahme der Werte kann auf die aktive Kontrolle der FKS zurückzuführen sein. Sicherlich 
spielt aber auch auf die verbesserte Arbeitsmarktsituation eine große Rolle, da sie die schlecht 
bezahlten Beschäftigten Verhandlungsmöglichkeiten oder Alternativoptionen bietet. 

Eine Untersuchung von Eurofound stützt sich ebenfalls auf Ergebnisse von Beschäftigten- und 
Unternehmensbefragungen. Allerdings werden im Structure of Earnings Survey nur 
Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten befragt, was die vielen Kleinbetriebe, in denen 
die Werte der Nichteinhaltung überdurchschnittlich hoch sind, ausschließt. Die Diskrepanz 
beider Werte für Deutschland ist damit höher als in den deutschen Datensätzen (Abbildung 
1). Bemerkenswert ist, dass Deutschland im oberen kritischen Feld der Nichteinhaltung liegt. 

Abbildung 1:  Nichteinhaltung des Mindestlohns in Prozent der Beschäftigten in der EU 

 

EU-SILC = Befragung aller Beschäftigten, SES (Structure of Earnings Survey) Befragung von Unternehmen > 10 
Beschäftigte 

Eurofound 2024: 19 

Man kann also festhalten, dass der Anteil der Beschäftigten, die den ihnen zustehenden 
Mindestlohn nicht erhalten, zurückgegangen ist. Er ist aber immer noch – vor allem wenn man 
auf die hohen absoluten Zahlen schaut – inakzeptabel hoch. Das gilt insbesondere, wenn man 
berücksichtigt, dass die ausländischen Werkvertragsnehmer_innen und auch die nicht 
aufgedeckten heimischen und ausländischen Scheinständigen durch die genannten 
Befragungen nicht erfasst werden. 
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3. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) – Eine Organisation im Wandel    

Novellen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 

Die lokale Schwarzarbeit im kleinen Umfang verlor an Gewicht, während organisierte Formen 
der Schwarzarbeit und organisierte oft grenzüberschreitende Kriminalität an Bedeutung 
gewannen und inzwischen ein eigener Wirtschaftszweig mit teilweise hochprofessionellen 
Strukturen geworden sind. Dieser Wirtschaftszweig ist als Dienstleister des kriminellen Rands 
der Geschäftsmodelle mit Lohndumping inzwischen fast flächendeckend präsent mit 
deutlichen Schwerpunkten in bestimmten Wirtschaftszweigen. Die Kontrollaufgaben des 
Staates erweiterten sich durch den gesetzlichen Mindestlohn, der an den Rändern des 
Arbeitsmarkts oft nicht eingehalten wird, somit nicht nur quantitativ, sondern wurden auch 
durch die verfeinerten Verschleierungsstrukturen in undurchsichtigen kriminellen 
Netzwerken auch komplexer. 

Der Staat reagierte auf diese neuen Kontrollaufgaben und die Veränderungen der Formen 
der Schwarzarbeit. 2004 wurden die bislang auf den Zoll und die Bundesagentur für Arbeit 
verteilten Kontrolleinheiten in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) beim Zoll 
zusammengefasst. Das Mandat der FKS und ihre Befugnisse werden durch das 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz an einer Stelle (SchwarzArbG) geregelt, was im Vergleich 
zu den fragmentierten Kontrollstrukturen im Vereinigten Königreich (Judge/Slaughter 2023) 
ein großer Vorteil ist . Die FKS prüft nicht nur, sondern ermittelt auch, was im 
internationalen Vergleich die Ausnahme ist. Zwar macht die FKS ausstehende Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge geltend, die ausstehenden Mindestlöhne werden aber nicht 
miteingezogen. Dies wird jedem Arbeitnehmer individualrechtlich aufgelastet. Im 
Unterschied zu anderen Ländern erhalten die Beschäftigten selbst keine Hinweise zu 
vorenthaltenen Löhnen. Sie müssen ihre Ansprüche selbst dokumentieren und individuell 
durchsetzen.  

Die FKS hat weitreichende Befugnisse und kann ohne oder mit Anlass jedes Unternehmen 
kontrollieren, die Geschäftsräume betreten und die für die Kontrolle notwendigen 
Unterlagen einsehen. Sie hat Zugang zu den Daten der Bundesagentur für Arbeit und der 
Rentenversicherung und kann diese zur Vorbereitung von gezielten Prüfungen auswerten. 
Anlassbezogen hat sie auch Zugang zu den Daten der Finanzbehörden und anderer 
Zusammenarbeitsstellen. 

In mehreren Novellen des SchwarzArbG sind die Befugnisse der FKS und die Zahl der 
Zusammenarbeitsstellen in Reaktion auf die genannten Veränderungen der Formen der 
Schwarzarbeit erweitert worden. Zur Erleichterung ihrer Arbeit wurden 2009 die 
Beschäftigten in bestimmten besonders missbrauchsanfälligen Branchen verpflichtet, 
Ausweispapiere bei sich zu tragen, um die Identitätsfeststellung zu beschleunigen. Zusätzlich 
gilt für die Arbeitgeber in diesen Branchen seitdem die Sofortmeldepflicht bei den 
Sozialversicherungen.  

55



 
 

Mit dem Mindestlohngesetz wurden die gleichen Branchen sowie Unternehmen mit Minijobs 
zur zeitnahen Dokumentation der Arbeitszeit verpflichtet, weil sich nur so der gezahlte 
Mindestlohn ermitteln lässt. Mit der Novelle des SchwarzArbG von 2019 schließlich wurden 
der Auftrag und die Befugnisse der FKS noch einmal ausgeweitet. Die Bekämpfung von 
Tagelöhnerbörsen und ausbeuterischen Formen der Schwarzarbeit wurde zur Aufgabe der 
FKS. Letzteres erforderte den Aufbau eines Opferschutzes. Der ist nicht uneigennützig, 
sondern auch Voraussetzung, dass Opfer von ausbeuterischen Praktiken vor Gericht aussagen.  

Interne Organisation und Controlling 

Auch die interne Organisation und die Prüfstrategien der FKS haben sich in den letzten Jahren 
deutlich verändert und die wichtigsten Akteure in der FKS wissen auch, dass weitere 
Änderungen notwendig sind. Dieser Veränderungsprozess ist sicherlich auch durch Kritik von 
außen, etwa des Bundesrechnungshofs oder der Gewerkschaft der Polizei angestoßen worden 
(Bundesrechnungshof 2018 und 2022; GDP 2019). Beide haben mehrfach u.a. die 
unzureichende Bündelung der Ressourcen mit der Zollfahndung, die interne Steuerung über 
rein quantitative Kontrollvorgaben, die zu Mängeln in der Qualität der Prüfungen führten, der 
Mangel einer einheitlichen Datenplattform mit den Zusammenarbeitsbehörden und die 
unzureichende Gewichtung der Aufgaben der Fahndungsdienste in der Ausbildung kritisiert. 
Unsere eigenen empirischen Arbeiten haben die Berechtigung dieser Kritikpunkte bestätigt 
(Bosch et al. 2019; Bosch 2019). 

Eine der wichtigsten Änderungen für die FKS, die noch vor nicht allzu langer Zeit den Begriff 
„Organisierte Kriminalität“ vermied, war 2020 die interne organisatorische Ausdifferenzierung 
durch die Schaffung des neuen Arbeitsgebiets 3 im Sachgebiet E, das Prüfungen und 
Ermittlungen bei organisierten Formen der Schwarzarbeit und der organisierten Form der 
Kriminalität unterstützt. Hier sind auch die besonderen Kompetenzen für solche Fälle 
konzentriert, wie etwa die digitale Forensik zusammen mit der IT für die anderen 
Arbeitsgebiete. In jedem Hauptzollamt ist dieses Arbeitsgebiet an einem Standort 
zusammengefasst.  

Im Mai 2023 wurden die quantitativen Kontrollvergaben abgeschafft. Zur Zeit des Schreibens 
dieser Stellungnahme (März 2025) befindet sich die FKS in einer Übergangssituation. Wichtige 
Indikatoren der Prüf- und Ermittlungstätigkeit, wie der Anteil der Beanstandungen an den 
Prüfungen, die aufgedeckten Schadensummen oder die erfolgreiche Verurteilung von 
Täteren_innen werden nach Hauptzollämtern aufgeschlüsselt und intern als 
Orientierungspunkte für risikoorientierte Prüfungen und mögliche Erfolgsindikatoren 
diskutiert, haben jedoch nicht den verbindlichen Charakter der alten Vorgaben. Ob daraus 
neue Vorgaben für ein internes Controllingsystem entwickelt werden, ist noch offen. Zunächst 
sollen die Erfahrungen, die beim Übergang von quantitativen Vorgaben zu qualitativ 
hochwertigeren Prüfungen gesammelt werden, ausgewertet werden.  

Anlasslose Prüfungen sind in den Hauptzollämtern inzwischen die Ausnahme. 70 Prozent der 
Kontrollen findet in den im SchwarzArbG genannten Branchen statt, auf die sich auch die 
Schwerpunktprüfungen konzentrieren.  
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Durch risikoorientierte Prüfungen soll die Beanstandungsquote erhöht werden, also die 
knappen Ressourcen auf Betriebe mit hoher Missbrauchswahrscheinlichkeit konzentriert 
werden. Die risikoorientierten Prüfungen werden, wie dies auch in der internationalen 
Forschung zunehmend gefordert wird (z.B. Weil (Weil 2018), systematisch vorbereitet. Die 
Informationen aus externen Hinweisen, sowohl aus der Bevölkerung als auch von 
Zusammenarbeitsbehörden, aus eigenen früheren Prüfungen und aus systematischen 
Datenauswertung etwa der Daten der Beschäftigungsdaten der Bundesagentur für Arbeit 
werden verdichtet. Neben der Erhöhung der Beanstandungsquote ist ein weiteres Ziel, zur 
Abschreckung in allen Regionen Präsens zu zeigen. Die Kontrollen werden daher in den 
teilweise sehr großen Bezirken der Hauptzollämter regional gestreut. 

Schließlich wurden erste Schritte zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Hauptzollämter 
eingeleitet. An drei Standorten (Berlin, Dortmund und Frankfurt/Main) wurden „regionale 
Ermittlungszentren“ eingerichtet, in denen jeweils 3 Hauptzollämter in Fällen der 
organisierten Kriminalität enger zusammenarbeiten. Dabei werden die personellen 
Ressourcen von jeweils drei Hauptzollämtern zur Bekämpfung organisierter Kriminalität in 
einem eigenen Fachgebiet (regionales Ermittlungszentrum) gebündelt, um eine überregionale 
Fallbearbeitung zu ermöglichen. Zudem soll es zukünftig ein zentrales OK-
Bekämpfungszentrum sowie ein Zentrum für Einsatz- und Ermittlungsunterstützung geben. 
Mittelfristig soll dabei auch die vom Bundesrechnungshof immer wieder geforderte 
Zusammenarbeit mit der Zollfahndung ausgebaut werden, so dass man Ressourcen, wie etwa 
die Telefonüberwachung, die Personenbeobachtung, die Kompetenzen in der digitalen 
Forensik oder die Auswertung großer Datensätze gemeinsam nutzen kann. Denn bei 
abnehmender „Deliktreue“, also der Kombination von Schwarzarbeit etwa mit Geldwäsche 
oder Schmuggel, überschneiden sich oft die Täterstrukturen. 

Einheitliche Ausbildung für Vollzugsdienste und Verwaltungstätigkeiten 

Mit seinen rund 48.000 Beschäftigten deckt der Zoll ein breites Aufgabenspektrum ab. Er ist 
zuständig für die Erhebung der Verbrauchs- und der Verkehrssteuern sowie der Zölle. 
Gleichzeitig überwacht er die Grenzen und ist für die Verfolgung und Verhinderung von 
Zollkriminalität (Schmuggel), Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung zuständig. So vielfältig, 
wie die Aufgaben, sind auch die Tätigkeiten. Sie reichen von reinen Verwaltungstätigkeiten, 
wie dem Verschicken von Kraftfahrzeugsteuerbescheiden, dem Einzug der Alkoholsteuer und 
Tabaksteuer bis hin zu polizeilichen Prüfungs- und Ermittlungstätigkeiten in Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenverfahren, die mit der Vermögensabschöpfung bis hin zur Festnahme 
von Personen oder dem Waffeneinsatz im Drogenschmuggel oder bei Aufhebung von 
Schleuserbanden verbunden sind.      

Mit der Einführung des Binnenmarktes und der Aufhebung der Grenzkontrollen in der EU 
sowie dem Aufbau der FKS innerhalb des Zolls lag eine Reform der Ausbildung nahe. Man 
entschied sich nicht für die naheliegende und in der Vergangenheit bewährte Differenzierung 
zwischen den mit dem Aufbau der FKS verstärkten polizeilichen Vollzugsdiensten und den 
Verwaltungstätigkeiten, sondern für eine einheitliche Ausbildung. 

57



 
 

Mit der Ausbildung ebenso wie mit dem dualen Studium soll keine Vorentscheidung über den 
späteren Einsatz im Zoll getroffen werden. Es werden in beiden Ausbildungsgängen die 
theoretischen und praktischen Grundlagen für die spätere Arbeit in den Bereichen 
Abgabenerhebung (Steuern und Zölle) sowie der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen 
Beschäftigung (Arbeit) gelegt. Diese drei fachlichen Säulen sind im Studium des gehobenen 
Dienstes gleich gewichtet.  

Das generalistische Leitbild wird mit der dadurch vermittelten hohen Flexibilität der 
Ausgebildeten begründet, denen alle Tätigkeiten im Zoll offenstehen sollen. Wenn man für 
beide Tätigkeitsbereiche zusammen ausbildet, fehlt am Ende der Ausbildung allerdings die 
direkte Berufsfähigkeit vor allem in den Vollzugsdiensten, was kostenaufwändige lange 
Einarbeitungszeiten mit Fortbildungsmaßnahmen, die eigentlich in die Ausbildung gehören, 
erfordern.  

Personalaufbau in der FKS 

Die Zahl der Planstellen soll sich bis 2029 gegenüber 2015 mehr als verdoppeln.  Um den 
Personalaufbau zu bewältigen, kam es vorrübergehend zu externen Einstellungen. Zudem 
wurde die Zahl der Auszubildenden und der dual Studierenden beträchtlich erhöht, um künftig 
den Nachwuchs selbst auszubilden. Gleichwohl nahm die Zahl der unbesetzten Stellen vor 
allem in den Ballungsgebieten zu (Tabelle 2). Der Bundesrechnungshof (2018: 12; 2022: 17) 
kritisierte bereits mehrfach die erhebliche Unterbesetzung an Stellen bei der FKS und warf – 
ebenso wie Adamski (2023) - dem BMF und der Generalzolldirektion vor, das Personal der FKS 
nicht sachgerecht zu verteilen (Bundesrechnungshof 2022: 17). In der FKS wird darauf 
verwiesen, dass gerade in Ballungsgebieten die Konkurrenz durch andere Arbeitgeber sehr 
hoch ist und man deshalb mehr Probleme bei der Personalrekrutierung habe.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass zentrale Kooperationspartner der FKS, allen voran 
die Staatsanwaltschaften und Rentenversicherungsträger, mit unveränderter Personalstärke 
arbeiten. Wenn von der FKS durch den Personalaufbau mehr Verdachtsfälle ermittelt werden 
besteht die Gefahr, dass an wichtigen Schnittstellen Fallbearbeitungen verzögert werden, 
sofern bei den Zusammenarbeitsbehörden nicht ebenfalls in Zukunft mehr Personal 
eingeplant wird.  
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Tabelle 2:  Planstellen, besetzte und unbesetzte Stellen bei der FKS, 2015 – 2029* 

Haushaltsjahr Planstellen Besetzte Stellen Unbesetzte Stellen 

2015 6.865 6.100 765 

2016 6.865 6.268 597 

2017 7.211 6.452 759 

2018 7.562 6.609 953 

2019 7.913 7.056 857 

2020 8.462 7.135 1.327 

2021 9.318 7.770 1.548 

2022 10.223 8.240 1.983 

2023 11.244 8.886 2.358 

2024 11.941 - - 

2025 12.494 - - 

2026 13.184 - - 

2027 14.053 - - 

2028 14.617 - - 

2029 14.850 - - 

• Diese Zahlen enthalten nicht nur den Personalaufbau in der FKS selbst sondern auch in den Querschnittsbereichen 
Organisation, Personal, Haushalt, Aus- und Fortbildung und sonstigen einsatzunterstützenden Tätigkeiten außerhalb der 
FKS. 

Quelle: Deutscher Bundestag 2021; Deutscher Bundestag 2024. 

 

Gesetzesentwurf für eine neue Reform auf der Zielgeraden 

Die nächsten Reformschritte sind eingeleitet. Auf der Basis einer ausführlichen 
Selbstevaluierung der Novelle des SchwarzArbG von 2019 (Bundesministerium für Finanzen/ 
Generalzolldirektion 2024) und der internen strategischen Neuausrichtung wurde im 
November 2024 ein Gesetzesentwurf zur „Modernisierung und Digitalisierung der 
Schwarzarbeitsbekämpfung“ vorgelegt, der schon die Zustimmung des Bundesrats gefunden 
hatte (Bundestagsdrucksache 548/24). Dieser Entwurf beschränkt sich nicht – wie die früheren 
Novellen – auf kleinere Anpassungen an veränderte Arbeitsmarktrealitäten und neue 
Prüfstrategien, sondern leitet einen Paradigmenwechsel zugunsten datengestützter 
risikoorientierter Prüfstrategien mit zentraler Unterstützung ein.  
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Die Kritik des Bundesrechnungshofes und der Mindestlohnkommission, dass die 
Schwarzarbeitsbekämpfung nicht zum gewünschten Effekt führen, weil erstens im Vorfeld die 
zur Verfügung stehenden Daten nicht gezielt genutzt worden seien, zweitens durch die lokale 
Strategieentwicklung keine Gesamtbilder auf dem Arbeitsmarkt erkannt werden können und 
drittens die Arbeit der FKS durch analoge Dokumentations- und Kommunikationswege, 
Medienbrüche und Doppelerfassungen verlangsamt werden, wird in der Gesetzesbegründung 
akzeptiert.  Mit der Gesetzesnovelle sollen die rechtlichen Grundlagen für die zentrale 
elektronische Auswertung großer Datenmengen für risikoorientierte Prüfstrategien 
geschaffen werden. Die Zielsetzung ist ambitioniert. Die aktuelle Beanstandungsquote von 
rund 26 Prozent der Prüfungen der FKS soll sich perspektivisch nach der Realisierung des 
geplanten Informations- und Datenanalysesystems mindestens verdoppeln.   

Die Zentralstelle soll für die Hauptzollämter die Aufgaben des zentralen Risikomanagements 
übernehmen. Ziel des zentralen Risikomanagements ist „die systematische Ermittlung von 
Risiken für das Auftreten von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und die Anwendung 
aller für die Risikobegrenzung erforderlichen Maßnahmen. Ein Risiko für das Auftreten von 
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung liegt vor, wenn es nach objektiven Indikatoren 
wahrscheinlich ist, dass Schwarzarbeit nach § 1 Absatz 2 geleistet oder illegale Beschäftigung 
nach § 1 Absatz 3 ausgeübt wird (Risikoindikatoren). Als Risikoindikatoren für Schwarzarbeit 
und illegale Beschäftigung kommen insbesondere Auffälligkeiten und Anomalien im 
Zusammenhang mit der Beschäftigten- oder der Lohnstruktur, der Arbeitszeit, dem Umsatz 
oder dem Gewinn in Unternehmen oder der Art der Dienst- und Werkleistungen in Betracht. 
Von den Risikoindikatoren werden branchenabhängige Parameter als Werte abgeleitet, bei 
deren Über- oder Unterschreiten, abhängig vom Risikoindikator, ein erhöhtes Risiko für das 
Auftreten von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung gegeben ist (neuer § 25, 1-2 
SchwarzArbG). Die Risikowerte sollen nach der Begründung im Gesetzentwurf als Produkt aus 
Eintrittswahrscheinlichkeit und der Höhe eines möglichen Schadens berechnet werden. 
Weiterhin heißt es, dass die Zentralstelle „in Abhängigkeit von den begrenzten 
Personalressourcen der FKS die Parameter nach oben hin so festzulegen, dass die FKS sich auf 
Hochrisikobereiche konzentriert und der mengenmäßige Output der Risikohinweise durch die 
Ortsbehörden bewältigt werden kann.“ (Bundesrat 2024: 111).  

Die Zentralstelle soll weisungsbefugt werden, insbesondere wenn bundesweite Belange 
berührt oder überregionale Risiken zu behandeln sind, so dass sich das Binnenverhältnis 
zwischen den bislang autonomen Hauptzollämtern und der Zentralstelle ändert.  Die 
Autonomie der Hauptzollämter bleibt weiterhin hoch. An der anderen Stelle heißt es, dass 
“die FKS-Bediensteten vor Ort auch im eigenen Ermessen über die Durchführung von 
Prüfungen, bei denen keine konkreten Risikoerkenntnisse vorliegen“ entscheiden können 
(Bundesrat 2024: 72).  
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Der Gesetzesentwurf verbessert den Zugang zu digitalen Auswertungen der relevanten Daten 
aus den geprüften Unternehmen und erleichtert automatisierte Auswertungen der Daten von 
Zusammenarbeitsstellen, vor allem der Landefinanzbehörden oder auch der Deutschen 
Rentenversicherung. Die interne Digitalisierung soll mit engen Zeitvorgaben umgesetzt 
werden. Bis 2026 sollen die Akten in Ermittlungs-, Straf- und Bußgeldverfahren bei den hierfür 
zuständigen Stellen der Zollverwaltung elektronisch geführt werden. Die FKS soll eine eigene 
Zuständigkeit in der Personenidentifizierung erhalten. Bislang war man auf die Amtshilfe der 
Polizei angewiesen, was häufig sehr viel Zeit kostete. Schließlich soll das Frisörgewerbe 
aufgrund zahlreicher Missstände (hohe Anteile von Praktikant_innen, Bezahlung nach 
Leistung nicht nach Zeit etc.) in die Liste der ausweis- und dokumentationspflichtigen 
Branchen aufgenommen werden, während die Forstwirtschaft wegen geringer Verstöße aus 
der Liste gestrichen werden soll.  

Zusätzlich sollen die Bußgelder für das Herstellen und Inverkehrbringen von Schein- und 
Abdeckrechnungen erhöht werden. „Die aktuellen Bußgeldtatbestände in § 8 SchwarzArbG 
werden dem erhöhten Unrechtsgehalt der Taten nicht gerecht und sind insbesondere nicht 
geeignet, um Kettenbetrugssachverhalte effektiv und nachhaltig zu bekämpfen. In diesen 
Fällen werden gewerbsmäßig inhaltlich falsche Schein- oder Abdeckrechnungen in den Umlauf 
gebracht, die von Scheinfirmen wie eine Ware am Markt gehandelt werden. Die Betreiber der 
professionell organisierten Servicefirmen handeln mit Schein- oder Abdeckrechnung im 
Millionenbereich und bedienen damit eine große Anzahl von Unternehmen. Dabei werden 
über Servicefirmengeflechte gleich mehrere Servicefirmen mit Strohmännern als 
Geschäftsführer hintereinandergeschaltet und regelrechte Abdeckrechnungsketten erzeugt. 
Über die Servicefirmenbetreiber wird oftmals professionell betriebene Schwarzarbeit 
überhaupt erst möglich gemacht. Mittlerweile ist in diesem Bereich eine regelrechte Industrie 
entstanden, die unlautere Unternehmen gegen Provision mit Schein- oder Abdeckrechnungen 
versorgt“ (Bundesrat 2024: 88). 

Darüber hinaus hat das Finanzministerium die Strategie „Zoll 2030“ (Finanzministerium 2024) 
verkündigt. Darin heißt es: 

„Die GZD wird durch Verschlankung und Zusammenlegung von Direktionen konsequent auf 
die Fachstränge „Wirtschaft und Einnahmen“ sowie „Sicherheit und Vollzug“ ausgerichtet. 

• Freie Dienstposten sollen zur Stärkung der Ortsbehörden des Zolls verwendet werden. 
• Die Ermittlungs- und Vollzugskompetenzen sollen gebündelt und die Ermittlungseinheiten 

des Zollfahndungsdienstes, der FKS und der Kontrolleinheiten zusammengeführt werden. 
Erste Maßnahmen sind bereits mit der Einrichtung gemeinsamer regionaler 
Ermittlungszentren zur Umsetzung der OK-Strategie erfolgt. 

• In der Ausbildung wird ein eigener Studiengang für den Vollzugsbereich eingeführt. 
• Es wird ein Lage- und Krisenzentrum in der GZD eingerichtet, das unmittelbar der Leitung 

unterstellt ist. 
• Im Rahmen der Modernisierung der Zollabfertigung ist die weitere Automatisierung der 

Prozesse sowie eine Konzentration der Zollämter vorgesehen. 
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• Eine stärkere Internationalisierung in Verbindung mit einem Benchmarking für alle 
Bereiche im Zoll mit Adressatenbezug wird angestrebt.“ 

Die Generalzolldirektion wurde mit der Umsetzung dieser Strategie beauftragt. Erste 
Ergebnisse sollen im Laufe des Jahres 2025 vorgelegt und umgesetzt werden. Die 
Arbeitsgruppen zur Umsetzung dieser Strategie haben ihre Arbeit aufgenommen. Ergebnisse 
lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Stellungnahme (März 2025) noch nicht vor. Es 
ist zudem offen, ob und inwieweit die neue Regierung die Strategie übernimmt und den 
Entwurf zur Novellierung des SchwarzArbG ins Parlament einbringt. 

 

4. Reformvorschläge zur Erleichterung und der Verbesserung der Arbeit der FKS 

Die eingeleiteten und beabsichtigten Reformen gehen in die richtige Richtung. Mit der 
Umsetzung des Gesetzesentwurfs „Modernisierung und Digitalisierung der 
Schwarzarbeitsbekämpfung“ können die Bewegungsmuster von Risiken über alle 
Hautzollämter hinweg erkannt und die Qualität der risikoorientierten Prüfungen erheblich 
verbessert werden. Die Umsetzung ist an eine erfolgreiche Digitalisierung gebunden. Das 
Verhältnis der Zentrale zu den Hauptzollämtern verändert sich dadurch. Die Zentrale soll 
Daten auswerten und die Hauptzollämter bei ihren Risikoanalysen unterstützen. Darüber soll 
sie Prüfstrategien koordinieren, wenn regionsübergreifende Risikoprofile erkennbar sind. Der 
Gesetzentwurf basiert auf einer Evaluation der Novelle des SchwarzArG von 2019. Diese 
reflexive Vorgehensweise, also der Auswertung der eigenen Erfahrungen und dann folgenden 
schrittweisen Veränderungen, sollte weiterverfolgt werden.  

Durch die Einrichtung der regionalen Ermittlungszentren werden die Ressourcen für die 
Ermittlung in komplexen Verfahren gebündelt. Die Gründung des Arbeitsgebiets 3 auf der 
Ebene der Hauptzollämter war die Vorrausetzung für die Zusammenfassung dieses 
Arbeitsgebiets für jeweils drei Hauptzollämter. Mit der Strategie „Zoll 2030“ ist eine 
Restrukturierung des gesamten Zolls beabsichtigt, in deren Mittelpunkt der Ausbau der 
Kooperation der FKS mit der Zollfahndung steht. Die beiden Fachstränge „Wirtschaft und 
Einnahmen“, also Erhebung der Verbrauchssteuern und der Zölle, sowie „Sicherheit und 
Vollzug“, also FKS und Zollfahndung, sollen verschlankt und zusammengelegt werden. 
Damit soll ein Konstruktionsfehler im Organisationsaufbau des Zolls beseitigt werden. Der Zoll 
hat mit der Gründung der FKS seit 2004 zwei Sicherheits- und Vollzugsdienste (die FKS und die 
Zollfahndung), die unverbunden nebeneinanderstanden, obwohl sie viele Gemeinsamkeiten 
in ihren Tätigkeiten und Einsatzmitteln haben. Durch die Ausbildung von Generalisten sollte 
der Eindruck einer Gemeinsamkeit in der Organisation erzeugt werden, obgleich sich 
Verwaltungs- und Vollzugstätigkeiten deutlich voneinander unterscheiden. Mit der Absicht, 
einen eigenen Studiengang für die Vollzugsdienste zu entwickeln, werden diese Unterschiede 
in der Strategie „Zoll 2030“ endlich anerkannt2.  

 
2 Die Gewerkschaft der Polizei hat diese Unterschiede schon seit langem betont und schon frühzeitig 
einen Reformvorschlag der Zusammenführung der FKS und der Zollfahndung in einer 
Organisationseinheit des Zolls „Sicherheit und Vollzug“ vorgelegt (GDP 2019; GDP 2025). 
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Bei der Entwicklung dieses Studiengangs kann man viel aus der Bachelorausbildung der Polizei 
übernehmen3, was schon zeigt, wie sehr sich Verwaltungs- und Vollzugstätigkeiten 
unterscheiden. Dieser Vorschlag hat die implizite Konsequenz, dass ein zweiter Studiengang 
für die Bereiche „Wirtschaft und Einnahmen“ entwickelt werden muss. Weiterhin folgt daraus, 
dass sich die Bewerber_innen frühzeitiger in Richtung eines dieser beiden großen 
Einsatzfelder orientieren.  

Handlungsempfehlungen 

1. Zügige Verabschiedung des Gesetzes „Modernisierung und Digitalisierung der 
Schwarzarbeitsbekämpfung“ 

2. Konkretisierung der Strategie „Zoll 2030“ und Umsetzung der in der Strategie 
genannten Punkte 

3. Zusätzlich: Entwicklung eines eigenen Ausbildungsgangs für den Vollzug im mittleren 
Dienst 

4. Entwicklung eines Traineeprogramms für Führungskräfte 
5. Einführung einer fälschungssicheren elektronischen Arbeitszeiterfassung in den 

Risikobranchen nach § 2a SchwarzArbG 
6. Ausbau des Opferschutzes: Aufenthaltsgenehmigung für Kronzeugen 
7. Elektronische Schadensmeldung an Beschäftigte, die ihren Mindestlohn nicht 

erhalten haben. 

 

Die stärkere Spezialisierung schließt einen flexiblen internen Arbeitsmarkt im Zoll nicht aus. 
Wechsel innerhalb und zwischen den beiden großen Strängen können und sollen weiterhin 
möglich sein. Die Instrumente dafür sind im Übrigen schon entwickelt. Man hat längst erkannt, 
dass Wissen schnell verblasst und Generalisten nicht überall sofort eingesetzt werden können. 
Personen, die aus anderen Bereichen des Zolls in die FKS wechseln und nicht direkt aus der 
Ausbildung kommen, nehmen schon jetzt an einer bis zu 39-tägigen “Grundschulung FKS“ teil. 
Aus unserer Sicht sollte aus den gleichen Gründen auch für die Ausbildung im mittleren Dienst 
ein eigener Ausbildungsgang „Sicherheit und Vollzug“ entwickelt werden.   

Auch die Ausbildung von Führungskräften erscheint uns reformbedürftig. Kein Unternehmen 
würde Hochschulabsovent_innen sofort nach dem Studium als Führungskraft für 100 und 
mehr Personen einsetzen. Hier sollte ein Traineeprogramm entwickelt werden.   

Mein Fazit ist, dass lange angemahnte Reformen der FKS umgesetzt oder eingeleitet worden 
sind.  Mit dem schon im Bundesrat, also parteiübergreifend, abgestimmten Gesetzesentwurf 
zur „Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung“ und der Strategie 
„Zoll 2030“ sind die Perspektiven der nächsten Reformschritte formuliert.  Es liegt jetzt an der 
Politik durch die Verabschiedung des Gesetzes und die Präzisierung der Strategie „Zoll 2030“, 
diesen Prozess fortzusetzen.    

 
3  Einige Module der Ausbildung im Polizeivollzugsdienst können leicht modifiziert übernommen werden 
(z.B. HSPVNRW (Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung NRW) 2023). 
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Neben den bereits eingeleiteten Reformmaßnahmen darf die Politik nicht die Verbesserung 
der Durchsetzung von Mindestlöhnen vergessen. Die FKS ist bei ihrer Arbeit in hohem Maße 
auf die Aussagen der Beschäftigten angewiesen, um Verstöße aufzudecken. In der Praxis 
trauen sich aber viele nicht, gegen ihren Arbeitgeber auszusagen, da sie in einem hohen 
Abhängigkeitsverhältnis stehen. Besonders ausgeprägt ist dies bei Migranten_Innen. Zudem 
sehen sie oft keinen direkten Nutzen, mit der FKS zu kooperieren, da der Zoll nur die 
Sozialversicherungsbeiträge und Steuern nachfordert, aber die Nettolöhne individuell von den 
Beschäftigten eingeklagt werden müssen. Die Beweispflicht über Verstöße ist aber häufig nur 
schwer zu erfüllen, da die meisten Beschäftigten ihre geleisteten Stunden nicht dokumentiert 
haben  

Abhilfe kann hier nur die Einführung einer zeitnahen manipulationssicheren Dokumentation 
der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit schaffen. Eine grundlegende Voraussetzung dafür ist 
eine tägliche, elektronische und fälschungssichere Erfassung der Arbeitszeiten, die von den 
Beschäftigten und der FKS eingesehen werden kann, in den in SchwarzArG § 2a genannten 
Risikobranchen und für Mini-jobs. In diese Richtung weisen auch die Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs vom Mai 2019 (Az. C-55/18) und des Bundesarbeitsgerichts vom 
September 2022 (Az. 1 ABR 22/21). Dies wäre eine Maßnahme, die sowohl der FKS als auch 
den Beschäftigten bei der Kontrolle und Durchsetzung von Mindestarbeitsbedingungen helfen 
würden. Bei festgestellten Verstößen sollte der Zoll zudem auf der Basis der 
Schadensberechnungen der Rentenversicherung die betroffenen Beschäftigten über den 
Schaden informieren, so dass sie ihre Lohnansprüche besser durchsetzen können. Mit der 
geplanten verbesserten Digitalisierung könnte dieser Aufgabenzuwachs leichter bewältigt 
werden können. Schließlich schlagen wir eine Stärkung des Opferschutzes vor. Kronzeugen, 
die vor Gericht aussagen, sollten   - falls sie illegal beschäftigt waren, einen dauerhaften und 
nicht nur einen vorrübergehenden Aufenthaltsstatus in Deutschland bekommen.  
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Schriftliche Anhörung zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns 

Stellungnahme des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger- Handwerks 
 
  

Zusammenfassung:  
 
Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) ist die Spitzenvereinigung 
der Betriebe der Gebäudereinigungs- Branche in Deutschland. Er vertritt die Interessen von 
etwa 2.500 Mitgliedsbetrieben gegenüber allen relevanten Behörden und Institutionen sowie 
der Öffentlichkeit auf nationaler und europäischer Ebene.  
Mit rund 700.000 Beschäftigten ist die Branche das personalstärkste Handwerk des Landes. 
 
Grundsätzlich befürwortet der BIV den gesetzlichen Mindestlohn, da er die Beschäftigten im 
sog. Niedriglohnsektor schützt und geeignet ist, einen EU- weiten Dumpinglohnwettbewerb 
zu verhindern. 
Der Einsatz des gesetzlichen Mindestlohns als Spielball im politischen Wahlkampf – wie im 
Jahre 2022 geschehen- begründet jedoch einen nicht hinnehmbaren Eingriff in die 
Tarifautonomie. Stattdessen muss gewährleistet sein, dass die Festsetzung des gesetzlichen 
Mindestlohns ausschließlich in den Händen einer unabhängigen, sich ausschließlich an den 
Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 Mindestlohngesetz (MiLoG) orientierenden 
Mindestlohnkommission liegt.  
 

Im Einzelnen: 

Schutzfunktion im sog. Niedriglohnbereich 
 
Die Tarifverträge im Niedriglohnbereich erfüllen vielfach keine Schutzfunktion mehr. 
In vielen Bereichen der Dienstleistung und des Handwerks sind die Voraussetzungen für die 
Erklärung einer Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen nicht erfüllt, da weniger als 50% 
der Beschäftigten der jeweiligen Branche von geltenden Tarifverträgen erfasst sind.  
Gegenseitige Tarifbindung ist die Ausnahme. Ohne gesetzlichen Mindestlohn wären die 
Löhne in diesem Bereich daher nach unten weitgehend frei.  
 
Vermeidung eines EU- weiten Dumpinglohnwettbewerbs 
 
Der gesetzliche Mindestlohn ist geeignet, gerade in personalintensiven Branchen mit 
überwiegend einfachen Tätigkeiten den Austausch der bisherigen Beschäftigten durch 
Arbeitskräfte aus dem EU- Ausland – ohne Mindestlohnuntergrenze oder mit deutlich 
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geringerem Lohngefüge- zu verhindern. Nur so kann der Wettbewerb geprägt sein von der 
Qualität der Dienstleistungen und des Service und nicht vom Einsatz der „billigsten 
Beschäftigten.“ 
 
Forderung nach einer unabhängigen, sich an den gesetzlichen Vorgaben des 
Mindestlohngesetzes orientierenden Mindestlohnkommission 
 
Das Gebäudereiniger- Handwerk hat seit 2004 einen bundesweit gültigen, 
allgemeinverbindlichen Branchen-Mindestlohn, der seit 2007 dem Anwendungsbereich des 
Arbeitnehmer- Entsendegesetzes unterliegt. Aktuell gilt ein allgemeinverbindlicher 
Mindestlohntarifvertrag mit einem Mindestlohn der Lohngruppe 1 von aktuell 14,25 € brutto, 
der sich ab 01. Januar 2026 auf 15,00 € brutto erhöht. 
 
Damit liegt der aktuelle Branchen-Mindestlohn – wie in den vergangenen Jahren- deutlich 
über dem gesetzlichen Mindestlohn von 12,82 € brutto. Dieser Abstand ist gewollt, um den 
branchenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. 
Der gesetzliche Mindestlohn ist für alle Tätigkeiten zu zahlen, unabhängig von körperlichen 
Anstrengungen, Qualifizierungen, Vorkenntnissen oder Besonderheiten bei der Lage der 
Arbeitszeit. Die Tätigkeiten im Gebäudereiniger- Handwerk sind körperlich anstrengend und 
finden überwiegend zu den sog. Randzeiten, dh außerhalb der üblichen Bürozeiten statt. Um 
diese branchenspezifischen Anforderungen angemessen zu berücksichtigen, ist eine 
deutliche Abgrenzung der Branchenlöhne des Handwerks zum gesetzlichen Mindestlohn 
unabdingbar- wie es in den vergangenen Jahren regelmäßig von den Tarifvertragsparteien 
umgesetzt wurde. 
 
Eine (erneute) Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf einen Wert nahe des aktuellen 
Branchenlohns würde dazu führen, das Unternehmen der Gebäudereinigung in der Regel 
nicht mehr in der Lage wären, Beschäftigte für Reinigungstätigkeiten der Lohngruppe 1 auf 
der Grundlage der tariflichen Entlohnung zu rekrutieren bzw. zu binden. Dem Arbeitsmarkt 
des Gebäudereiniger- Handwerks würden förmlich die Arbeitskräfte entzogen werden. 
 
Überdies begründet eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf Basis politischer 
Machtkämpfe- losgelöst von den gesetzlichen Vorgaben des MiLoG- einen unzulässigen 
Eingriff in die durch das Grundgesetz geschützte Tarifautonomie. 
 
Die Tarifautonomie gemäß Artikel 9 Grundgesetz (GG) ist nur dann sichergestellt, sofern die 
Tarifvertragsparteien außer dem gesetzlichen Mindestlohn als absolut unterste Grenze 
weiterhin marktorientierte Branchenlöhne frei vereinbaren können. 
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Die Tarifautonomie wird gewahrt, wenn sich die Mindestlohnkommission bei der Festlegung 
des gesetzlichen Mindestlohns ausschließlich an den Vorgaben des MiLoG orientiert. 
 
Gemäß § 9 Abs. 2 MiLoG prüft die Mindestlohnkommission im Rahmen einer 
Gesamtabwägung, welche Höhe des Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemessenen 
Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beizutragen, faire und 
funktionierende Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen sowie Beschäftigung nicht zu 
gefährden. Die Mindestlohnkommission orientiert sich bei der Festsetzung des Mindestlohns 
nachlaufend an der Tarifentwicklung. 
Dafür wurde die Kommission mit Vertretern aus Arbeitgeberorganisationen und 
Gewerkschaften auf Vorschlag der Spitzenorganisationen besetzt.  
  
Im Unterschied zum Tarifvertrag, mit dem ein umfassender Schutz der Beschäftigten erreicht 
werden soll, ist es die Aufgabe des gesetzlichen Mindestlohns, eine Beschäftigung zu 
unangemessenen Bedingungen zu verhindern. 
 
Damit hat sich die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns allein auf der nachlaufenden 
Tarifentwicklung, nicht hingegen an weiteren Faktoren wie z.Bsp. 60 % des 
Bruttomedianlohns zu orientieren. Erst recht schließt der klare Wortlaut des § 9 Abs. 2 MiLoG 
eine Anpassung auf der Grundlage parteipolitischer Erwägungen aus. 
 
Gleichwohl ist es bereits im Jahr 2022 zu einem unzulässigen Eingriff in die Tarifautonomie 
gekommen, der das Vertrauen in das gesetzlich vorgeschrieben Verfahren zur Festlegung des 
gesetzlichen Mindestlohns erschüttert hat: 
 
Infolge der durch den Gesetzgeber vorgenommenen Erhöhung des Mindestlohns auf 12,00 € 
brutto zum 01. Oktober 2022 rückte der gesetzliche Mindestlohn derart nahe an den 
Branchenmindestlohn heran, dass die Tarifvertragsparteien gezwungen waren, den 
bisherigen Mindestlohntarifvertrag trotz einer vereinbarten Laufzeit bis Ende 2023 vorzeitig 
zu kündigen und den Branchen- Mindestlohn der Lohngruppe 1 des Gebäudereiniger- 
Handwerks ab 01. Oktober 2022 von 11,55 € brutto auf 13,00 € brutto zu erhöhen. Diese 
Verständigung erfolgte nahezu ausschließlich unter dem Druck der politisch veranlassten 
Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns- ohne Berücksichtigung marktorientierter Kriterien. 
 
Eine erneute Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns an die Grenze des 
Branchenmindestlohn wäre für das Gebäudereiniger- Handwerk aus den aufgezeigten 
Gründen nicht tragbar. 
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Der BIV fordert daher eine unabhängige, sich ausschließlich an den gesetzlichen 
Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 MiLoG orientierende Mindestlohnkommission. 
 
 
Berlin, 10. März 2025 
 
Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks  
Kronenstraße 55-58  
10117 Berlin  
Tel.: +49 30 20 62 267-0  
E-Mail: biv@die-gebaeudedienstleister.de 
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18.02.2025 

Stellungnahme 

Bundesverband Keramische Industrie e. V. (BVKI) 

im Anhörungsverfahren nach § 10 Abs. 3 MiLoG im Vorfeld der Anpassung des gesetzlichen 

Mindestlohns  

 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens nach § 10 Abs. 3 MiLoG nehmen wir zu dem von der 

Mindestlohnkommission aufgeworfenen Themenkatalog für die keramische Industrie wie folgt 

Stellung: 

 

Zu Nr. 1.  Grundsätzliche Einschätzung 

Nach Auffassung der Keramischen Industrie wird Arbeitskraft und dessen Preis pro Zeit in Form 

von Löhnen und Gehältern am besten durch ein zwar rahmengebundenes, aber möglichst freies 

Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage am Markt (sog. „Gleichgewichtslohn“) allokiert.  

Ein Teil des erforderlichen Ordnungsrahmens legen im Bereich der Keramischen Industrie auf 

kollektiver Ebene besonders fach- und sachkundig – durch Artikel 9 Abs. 3 GG verfassungs

rechtlich garantiert – die zuständigen Tarifvertragsparteien fest. 

-

Vor sittenwidrig niedrigen Löhnen und Gehältern schützt das allgemeine Zivilrecht bereits gemäß 

§ 138 Abs. 1 BGB. 

Darüber hinaus bestand weder für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns ein Rege

lungsbedarf, noch besteht für die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns ein Regelungsbe

darf. 

-

-

Gegen einen gesetzlichen Mindestlohn bestehen angesichts der durch Art. 9 Abs. 3 GG garan

tierten Tarifautonomie verfassungsrechtliche Bedenken. Dies umso mehr, als dass es sich Teile 

der Politik seit dem Jahr 2021 zu eigen gemacht haben, die Findung eines angemessenen ge

setzlichen Mindestlohns durch eine unabhängige Kommission zu umgehen. Statt die Ratschläge 

der unabhängigen Mindestlohnkommission zu befolgen, werden seither seitens Teilen der Politik 

vielmehr Wahlkampfforderungen zur Höhe des gesetzlichen Mindestlohns aufgestellt, die keiner 

Expertenmeinung, sondern vielmehr einer populistisch anmutenden Wahlkampflogik folgen.  

-

-

Das Vertrauen in ein geordnetes Verfahren zur Erhöhung des Mindestlohns ist weitgehend er

schüttert. Frau Bundesarbeitsministerin Nahles hatte bei der Einführung verbindlich zugesagt, 

-
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dass die Lohnuntergrenze nur einmalig bei deren Einführung von der Politik festgelegt wird. Da

nach sollte den Festlegungen der unabhängigen Mindestlohnkommission gefolgt werden. Dem 

Wortbruch vor der Bundestagswahl 2020 folgte die Festlegung von Bundeskanzler Scholz, dass 

die Bundesregierung einmalig mit der Festlegung auf 12,00 Euro eingreifen wird und es ab dann 

beim ursprünglichen Verfahren bleiben wird. Nun erleben wir erneut von Teilen der Politik einen 

Mindestlohnwahlkampf und einen erneuten Wortbruch des Bundeskanzlers. Dies führt bei Ar

beitgeberverbänden, die wie wir Mitglied der BDA sind, zur Überlegung, gegen eine Beteiligung 

der Arbeitgeberseite an der Mindestlohnkommission initiativ zu werden. Eine „unabhängige“, mit 

Sozialpartnern besetzte Kommission, kann ihren gesetzlichen Auftrag und die soziale Befrie

dungsfunktion nicht mehr ausfüllen, wenn aus einer amtierenden Bundesregierung heraus mit 

Angriffen auf die Tarifautonomie Wahlkampf gemacht wird. Dies alles nach zwei Jahren Rezes

sion in Deutschland und einer nach unten korrigierten Wirtschaftsprognose des Bundeswirt

schaftsministers für 2025.   

-

-

-

-

-

 

Zu Nr. 2.  Auswirkung des gesetzlichen Mindestlohns auf den Mindestschutz der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hat gesamthaft keinen positiven Effekt auf einen 

Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Keramischen Industrie. 

Bereits vor dem Inkrafttreten eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns haben die Tarifver

tragsparteien der Keramischen Industrie in maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lohn

und Gehaltstarifverträgen einvernehmlich passgenau solche Lohn- und Gehaltsuntergrenzen für 

ihre Beschäftigten festgelegt, die am besten geeignet gewesen sind, den Herausforderungen der 

Keramikbranche gerecht zu werden.  

- 

-

Die Rahmenbedingungen der ehemals weitgehend gut ausgewogenen Lohn- und Gehaltsfin

dung durch die Tarifvertragsparteien haben sich in der Keramischen Industrie durch die Einfüh

rung des gesetzlichen Mindestlohns erheblich verschlechtert. Zum einen mussten Löhne in der 

untersten Lohngruppe unverhältnismäßig stark angehoben werden, was zur Folge hatte, dass 

seither einfachste Tätigkeiten statt mit einem wirtschaftlich sinnvollen Gleichgewichtslohn nun

mehr mit einem unwirtschaftlich zu hohen Preis vergütet werden müssen. Bei einem Flächentarif, 

wie er in der Keramik vorhanden ist, hat die Arbeitnehmerseite schon aus organisationspoliti

schen Gründen einen Abstand zum Mindestlohn im Blick. Auch wirkt sich eine Erhöhung des 

Mindestlohns im zweistelligen Prozentbereich auf Tarifrunden ganz verschiedener Sozialpartner 

aus. Selbst bei einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Branche wecken der

artige Sprungerhöhungen des Mindestlohns Erwartungshaltungen. Der bewährten Tarifautono

mie dienen Lohnfestlegungen per Parteitagsbeschluss nicht. Es ist gerade der Vorteil des deut-

-

-

-

-

-

-

73



   
 

schen Modells der Tarifautonomie, dass in Tarifrunden branchenspezifisch Lösungen gemein

sam gefunden werden können. Wie dargestellt ist diese bewährte Tarifautonomie durch die po

litischen Eingriffe beschädigt worden. Von Tarifvertragsparteien austarierte Lohngitter wurden 

verengt, untere Lohngruppen sind stärker angewachsen, was die Zufriedenheit von Mitarbeitern 

in höheren Verantwortungsbereichen nicht steigert. Einige Parteien verkennen in personalkos

tenintensiven Bereichen auch den Wettbewerbsdruck durch die im internationalen Vergleich ho

hen Lohnkosten. Diese Wettbewerbsschieflage wurde durch die Ampel-Koalition durch das Aus

bleiben kostenbremsender Reformen bei den Lohnnebenkosten verschärft. Gerade in einer 

Phase der Rezession muss der Staat durch Steuersenkungen und Reduzierung der Sozialversi

cherungsbeiträge für mehr Kaufkraft sorgen. Es funktioniert erkennbar in der Gesamtwirtschafts

bilanz nicht, für mehr netto ausschließlich die Arbeitgeber heranzuziehen.  

-

-

-

-

-

-

-

 Im Bereich der Industrie-Flächentarife war der Mindestlohn von Anfang an für einen Mindest

schutz von Arbeitnehmern nicht erforderlich. In anderen Bereichen hat der Mindestlohn den Be

schäftigungsaufbau gebremst bzw. Auslagerungen beschleunigt. Somit kein Schutz, dafür ein 

Negativeffekt.  

-

-

 

3. Zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns funktionierende Wettbewerbsbe
dingungen 

-

 Die Einführung und Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns hat zu einer Verschlechterung der 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Keramischen Industrie geführt.  

Zwar sind die Unternehmen der Keramischen Industrie als tarifgebundene Unternehmen weniger 

mit dem durch das MiLoG bedingten Bürokratismus in Form von Dokumentationspflichten belas

tet als nicht tarifgebundene Unternehmen. Dennoch ist die Allokation des korrekten Gleichge

wichtslohns, wie bereits ausgeführt, im Niedriglohnbereich, aber auch die korrekte Entgeltdiffe

renzierung durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, auch in der Keramischen In

dustrie erheblich beeinträchtigt worden.  

-

-

-

-

Da sich den mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns verbundenen Mehrkosten nicht 

allein durch eine mangelhafte Entgeltdifferenzierung begegnen lässt, mussten die entstandenen 

Mehrkosten zudem zu einem großen Teil auf die Preise der hergestellten Produkte aufgeschla

gen werden. Dieser Preisaufschlag auf die Produkte der Keramischen Industrie hat die Absatz

chancen dieser Produkte auf dem Weltmarkt verschlechtert.  

-

-
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So, wie auch bei der Coronaprämie oder der Inflationsausgleichsprämie den Arbeitgebern die 

Finanzierung übertragen wurde, was selbstverständlich ebenfalls gerade für tarifgebundene Be

reiche konkrete Folgewirkungen für gewerkschaftliche Forderungen hatte. Die von der Politik 

entwickelten Instrumente, um mehr Netto für die Beschäftigten zu erreichen, waren stets eine 

Rechnung für die Arbeitgeber, die idR wettbewerbsverzerrende Wirkungen hatten. 

-

 

4.  Zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung 

Positive Effekte auf die Beschäftigung im Bereich der Keramischen Industrie sind mit der Einfüh

rung und Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns nicht zu verzeichnen.  

-

Durch den dargestellten Eingriff in die Tarifautonomie, die eine Verschiebung in von Tarifver

tragsparteien vereinbarten Lohngittern bedeutet, entsteht der betriebliche Handlungsdruck, 

durch Stellenabbau die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Oder im Zusammenspiel mit höchsten 

Energiepreisen im globalen Wettbewerb dann gleich über den Aufbau von Beschäftigung im Aus

land nachzudenken.  

-

-

 

Bundesverband Keramische Industrie e.V. 
Fachbereich Arbeitsrecht und Tarifpolitik  

www.keramverbaende.de 
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Bundesverband der Sicherheitswirtschaft 
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Stellungnahme 
 

des BDSW Bundesverband der Sicherheitswirtschaft  
im Rahmen der Anhörung der Mindestlohnkommission  
zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns 

 
Wir danken für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zu den letzten Erhöhungen 
des gesetzlichen Mindestlohns.  
 
Die Tarifpolitik gehört zu den Kernaufgaben des BDSW. Sie regelt die Entlohnung und 
Arbeitsbedingungen der rund 290.000 Sicherheitskräfte. Die Tarifpolitik hat für einen 
Wirtschaftszweig, der sich durch einen sehr hohen Lohnkostenanteil auszeichnet, eine 
besondere Funktion. Der BDSW verhandelt historisch bedingt in allen 16 Bundesländern 
eigene Tarifverträge. Daraus ergeben sich rund 70 unterschiedliche Tarifwerke mit ent
sprechend großen Unterschieden zwischen den einzelnen Bundesländern. Unser Ziel war und 
ist es, diese Vielfalt zumindest teilweise zu vereinheitlichen.  

-

 
Mit dem Inkrafttreten des Mindestlohnerhöhungsgesetzes hatte die Bundesregierung ihr 
Wahlversprechen eingelöst, den Mindestlohn in 2022 auf 12 Euro pro Stunde anzuheben. Seit 
dem 1. Oktober 2022 galt die neue Lohnuntergrenze. Seit der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns wurde erneut in Form politischer Einmischung in die Tarifautonomie 
Lohngestaltung und die Arbeit der Mindestlohnkommission eingegriffen. Abermals sind 
hunderte tarifliche Lohngruppen obsolet, die Arbeitgebervertreter bzw. Unternehmen und 
Gewerkschaften zuvor gemeinsam vereinbarten. Zwei verfassungsrechtliche Gutachten 
haben zudem überzeugend dargelegt, dass es erhebliche Zweifel an diesem Vorgehen der 
Politik gibt. Es wurde nicht nur übermäßig in die Tarifautonomie eingegriffen, sondern auch 
das verfassungsrechtlich geschützte Vertrauen der Sozialpartner in die Fortgeltung wirksamer 
Tarifverträge und in die Systementscheidung des Gesetzgebers für eine quasi-tarifautonome 
Logik der Mindestlohnanpassung verletzt. Vielfach mussten Branchen ihre Tarifverträge neu 
verhandeln.  
 
Wir mussten daher im Jahr 2022 in fast allen Landesgruppen die Tarifverhandlungen vorzeitig 
aufnehmen, denn in allen Tarifverträgen gab es Löhne unterhalb der neuen gesetzlichen 
Mindestlohngrenze. Ziel war es, alle Löhne oberhalb des gesetzlichen Mindestlohnes 
anzusiedeln. Dazu mussten Auflösungsvereinbarungen der noch laufenden Tarifverträge mit 
den Sozialpartnern getroffen werden. Um das Gefüge insgesamt stimmig zu halten, sollten 
auch die höheren Lohngruppen von dem Neuabschluss profitieren. Die Umsetzung der 
Tarifabschlüsse war im Nachgang mit den Kunden nicht immer einfach.  
 
Ein solcher Fall darf sich nicht wiederholen. Grundsätzlich ist das Verfahren für die Entwicklung 
des Mindestlohns in den Reglungen des Mindestlohngesetzes festgeschrieben. Danach 
orientiert sich die hierfür einberufene Mindestlohnkommission nachlaufend an der 
Tarifentwicklung. Maßgeblich dafür ist, wie sich die tariflichen Stundenverdienste ohne 
Sonderzahlungen in den zurückliegenden zwei Kalenderjahren entwickelt haben. Unserer 
Ansicht nach hat sich diese Vorgehensweise in der Vergangenheit bewährt. Gerade weil die 
Kommission gehalten ist, eine Gesamtabwägung vorzunehmen, die den Mindestschutz der 
Beschäftigten ebenso berücksichtigt wie faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen 
und Beschäftigungssicherheit, halten wir diese Vorgehensweise für richtig und sachgerecht. 
 
Die Abweichung von der gesetzlichen Vorgehensweise, mit einer ausschließlich politisch 
motivierten Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns halten wir für äußerst kritisch. Dies stellt 
einen erheblichen Eingriff in die Tarifautonomie dar. Das Mindestlohngesetz sieht ein festes 
Verfahren zur Anpassung des Mindestlohns vor, das nicht aus rein politischen Gründen 
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übergangen werden sollte. Solch eine Vorgehensweise lädt zu unkalkulierbaren Änderungen 
ein, die den Unternehmen und der Wirtschaft in Deutschland schweren Schaden zufügen 
können. Wir befürworten grundsätzlich einen gemäßigten Anstieg des Mindestlohns. Die 
Orientierung an der Tarifentwicklung garantiert eine gleichmäßige Entwicklung der Ein
kommensverhältnisse aller ArbeitnehmerInnen. Die Entscheidung muss aber den Tarif
vertragsparteien überlassen bleiben, weil diese den besten Einblick in die wirtschaftliche 
Situation der jeweiligen Branchen haben. Einer Umkehrung dieser Rollenverteilung durch eine 
weit über die tarifliche Realität hinausgehende Erhöhung des Mindestlohns erteilen wir eine 
klare Absage. 

-
-

 
Schon die Einführung und die auf der Grundlage des MiLoG erfolgte Fortschreibung des 
Mindestlohnes hatten erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Tarifverträge. 
Insbesondere in Branchen wie der Sicherheitswirtschaft, die sich zumindest zu einem 
gewissen Anteil im unteren Lohnsegment bewegen, führt jede Erhöhung des Mindestlohnes 
zwangsläufig zur in der folgenden Tarifrunde stattfindenden Erhöhung des jeweiligen untersten 
Tariflohnes mindestens auf, zuweilen aber auch über das Level des Mindestlohnes hinaus. 
Durch die Orientierung des Mindestlohnes an der gesamten Tarifentwicklung werden einzelne 
Branchen damit auf den Weg der bundesweiten Entwicklung „gezwungen“. Die eigenständige 
Gestaltung der Tarifpolitik wird dadurch eingeschränkt. Die Tarifautonomie in Teilen 
„fremdbestimmt“. 
 
In Branchen mit einem differenzierten, an der Qualifikation und den konkreten Tätigkeiten 
ausgerichteten Tarifsystem wie der Sicherheitswirtschaft, sind weitere negative Konse
quenzen zu beachten, wenn der gesetzliche Mindestlohn zu hoch ist. 

-

 
Die Löhne für höher qualifizierte Mitarbeiter liegen in einem angemessenen Abstand zu den 
untersten Löhnen. Steigt nun der gesetzliche Mindestlohn, so wird er die untersten Löhne mit 
sich nach oben ziehen. Dadurch verkürzt sich der Abstand zu den Löhnen der höher 
qualifizierten Mitarbeiter. Eine Wahrung des Abstands durch gleichzeitige Anhebung dieser 
höheren Löhne ist häufig auf dem Markt nicht durchsetzbar, weil die Kunden unserer 
Mitgliedsunternehmen zwar eine höhere Qualifikation der eingesetzten Sicherheitskräfte 
fordern, aber nicht bereit sind, dafür deutlich höhere Löhne über Preisanpassungen zu 
bezahlen. Vor diesem Hintergrund sinkt die Bereitschaft der Mitarbeiter*Innen sich zu 
qualifizieren, da der wirtschaftliche Anreiz geringer wird. Dies führt zu einem sinkenden 
Qualifizierungsstandard und letztlich zu einem geringeren Sicherheitsniveau. 
 
Die Erhöhung zum 1. Oktober 2022 hat die Tarifvertragsparteien im Sicherheitsgewerbe 
massiv unter Druck gesetzt. Zum Beginn des Jahres 2022 betrugen die untersten Löhne 
zwischen 10,71 Euro und 11,58 Euro, damit also zwischen 0,89 Euro und 1,76 Euro über dem 
ab 1. Januar 2022 geltenden Mindestlohn von 9,82 Euro. Nachdem klar wurde, dass sich 
dieser zum 1. Oktober 2022 auf 12,- Euro erhöhen wird, mussten die Tarifvertragsparteien alle 
14 Landestarifverträge neu verhandeln. Erklärter Wille beider Seiten war, weiterhin einen 
untersten Lohn zur erreichen, das sich signifikant vom Mindestlohn abhebt, um der 
sicherheitspolitischen Bedeutung der Branche gerecht zu bleiben und am Arbeitsmarkt 
ausreichende Möglichkeiten bei der Rekrutierung neuer Arbeitskräfte zu behalten. Dies hatte 
zur Folge, dass in fast allen Bundesländern neue Tarifverträge mit einem untersten Lohn von 
13,- Euro abgeschlossen wurden. Das bedeutete also Erhöhungen von bis zu 21,3 % für die 
Sicherheitswirtschaft. Es versteht sich von selbst, dass solche Lohnerhöhungen auf Grund der 
Struktur von personellen Dienstleistungen wie der Sicherheitsdienstleistungen einen 
erheblichen Effekt auf die Preise haben, die die Unternehmen bei ihren Kunden einfordern 
müssen. Im Ergebnis wurde uns von einer Anzahl von Mitgliedsunternehmen mitgeteilt, dass 
Kunden ihre Aufträge strukturell dahingehend verändert haben, dass weniger Mitarbeiter 
abgefordert wurden oder sogar ganz gekündigt haben. 
 
Diese indirekte Auswirkung des gesetzlichen Mindestlohns beeinflusst unsere Branche also 
erheblich und damit auch die Innere Sicherheit, wenn auch der Anteil der Mitarbeiter, die 
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tatsächlich auf der Grundlage des Mindestlohnes bezahlt werden, gering ist. In der Regel 
setzen die Unternehmen Mitarbeiter ein, die Sicherheitsdienstleistungen durchführen und 
deshalb nach den Tarifverträgen des Verbandes bezahlt werden.  
 
Der BDSW setzt sich seit Jahrzehnten für eine eigenständige und auch nach Bundesländern 
differenzierte Tarifpolitik ein. In allen Bundesländern liegt unser unterster Tariflohn weiterhin 
oberhalb eines - politisch wie auch immer konkret festgelegten - gesetzlichen Mindestlohns. 
Zur Absicherung dieses Lohnniveaus benötigen wir die Allgemeinverbindlicherklärung unserer 
Tarifverträge, die wir in fast allen Bundesländern erhalten haben. Aus diesem Grund liegt die 
Tarifbindung in unserer Branche bei ca. 60 Prozent. 
 
 
Berlin im März 2025 
 
 
gez. Cornelia Okpara 
komm. Hauptgeschäftsführerin 
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Bundesverband der Systemgastronomie 
(BdS) 
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Stellungnahme zu den Auswirkungen des gesetzlichen 
Mindestlohns 

 
Der Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) ist als Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband die umfassende Branchenvertretung der Systemgastronomie 
Deutschlands. Der BdS vereint die relevanten Marken der Systemgastronomie, zu denen unter 
anderem Autogrill, Burger King, KFC, McDonald’s, NORDSEE, Pizza Hut, Starbucks, L´Osteria, 
aber auch neuere Konzepte wie beispielsweise PURiNO, The ASH oder ABACCO's zählen. Die 
BdS-Mitgliedsmarken beschäftigen rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über 
2.500 Menschen in Ausbildung an nahezu 3.000 Standorten. Zudem wurden in den 
vergangenen Jahren etwa 4.500 Menschen mit Fluchthintergrund durch Arbeit und 
Beschäftigung integriert. Mitarbeiter aus über 150 Nationen arbeiten Tag für Tag im Team 
zusammen. Der BdS bekennt sich zur 100-prozentigen Tarifbindung seiner Mitgliedsrestaurants 
und versteht sich als Wertegemeinschaft. Diese Werte sind in der Charta der 
Systemgastronomie verankert. 
     __________________ 
 
Der BdS lehnt Anpassungen des gesetzlichen Mindestlohns unmittelbar durch den Gesetzgeber 
ab. Die vergangenen Anhebungen des gesetzlichen Mindestlohns durch politische 
Entscheidungsträger stellen massive Eingriffe in die grundgesetzlich garantierte Tarifautonomie 
der Sozialpartner dar. Vor dem Hintergrund der bereits seit einigen Jahren andauernden 
schwierigen und für einige Unternehmen existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage in 
Deutschland kommen politische Erhöhungen des Mindestlohns, die von den Empfehlungen der 
Mindestlohnkommission abweichen, zur Unzeit. Damit erhöht der Staat den Kostendruck auf 
zahlreiche Unternehmen in Deutschland massiv und nimmt faktisch auch Einfluss auf die 
Verhandlungen zwischen Tarifvertragsparteien, die sich auf branchenspezifische Lösungen 
verständigen. Ausfluss aus der in Art. 9 Abs. 3 GG garantierten Tarifautonomie ist, dass Löhne 
und Gehälter zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ausgehandelt werden. Nur die 
Tarifvertragsparteien selbst sind in der Lage die aktuelle Situation der Branche, der sie 
angehören, zu beurteilen und angemessene Lösungen zu vereinbaren. Es muss daher auch 
weiterhin ausschließliche Aufgabe der paritätisch besetzten und unabhängigen 
Mindestlohnkommission bleiben, durch Orientierung an der nachlaufenden Tarifentwicklung, 
über eine Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns zu befinden. Dabei ist die Orientierung an 
der Tarifentwicklung essenziell, da die Sozialpartner im Rahmen ihrer Tarifvertragsabschlüsse die 
Belange der Beschäftigten sowie der Betriebe, einschließlich bestehender 
Wettbewerbsbedingungen und weiterer Beschäftigungsaspekte, berücksichtigen und in einen 
interessengerechten Ausgleich bringen.  
 
Als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband, der sich zur 100%-igen Tarifbindung bekennt und 
keine OT-Mitgliedschaften zulässt, werben wir für Maßnahmen, die die Tarifautonomie stärken. 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit unsere Position einzubringen und nehmen nachfolgend 
wie folgt Stellung:  
 
1. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns und dessen Erhöhungen durch den 

Gesetzgeber 
 

Der gesetzliche Mindestlohn sowie dessen letzte Erhöhungen auf 12,00 € ab 1. Oktober 2022 
sowie auf 12,41 € ab 1. Januar 2024 und auf 12,82 € ab 1. Januar 2025 wirkten sich massiv auf 
den zwischen dem BdS und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
bestehenden Entgelttarifvertrag für die Systemgastronomie aus. Bereits die politisch motivierte 
überproportionale Erhöhung zum 1. Oktober 2022 hatte eine massive Verzerrung des gut 
austarierten Tarifgefüges zur Folge, welche sich durch die nachfolgenden Erhöhungen des 
Mindestlohns fortsetzte.  
 
Der BdS-/NGG-Entgelttarifvertrag (ETV) für die Beschäftigten in der Systemgastronomie ist am 
1. Januar 2020 mit einer Laufzeit von viereinhalb Jahren in Kraft getreten und wurde von der 
NGG zum 30. Juni 2024 gekündigt. Derzeit befinden sich die Tarifvertragsparteien in 
Tarifverhandlungen, so dass der ETV auf bestehende Arbeitsverhältnisse durch Nachwirkung 
gem. § 4 Abs. 5 TVG bzw. für im Zeitraum der Nachwirkung begründete Arbeitsverhältnisse 
mittels Bezugnahmeklauseln Anwendung findet.  
 
Der am 1. Januar 2020 in Kraft getretene ETV sieht eine Erhöhung der Bruttostundenentgelte in 
mehreren Stufen vor. Zu den für die politisch motivierte Anhebung des Mindestlohns 
wesentlichen Stichtagen galten gemäß den tarifvertraglichen Vereinbarungen in den unteren 
Tarifgruppen 1 bis 3 folgenden Bruttostundenentgelte:  
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Die vereinbarten Bruttostundenentgelte lagen damit über dem ab 1. Juli 2022 geltenden 
Mindestlohn i. H. v.  von 10,45 €, bis sie zum 1. Oktober 2022 durch die außerplanmäßige, 
überproportionale Erhöhung des Mindestlohns „überholt“ wurden.   
 
Im Rahmen des letzten Tarifabschlusses und mit Blick auf mögliche künftige Anpassungen des 
Mindestlohns, vereinbarten die Tarifvertragsparteien in § 3 Ziffer 2 ETV eine sog. 
Mindestlohnabstandsklausel. Danach ist für den Fall, dass ab dem 1. Juli 2020 der Abstand 
zwischen dem gesetzlichen Mindestlohn und dem Bruttostundenentgelt in einer Tarifgruppe 
den Betrag von 0,20 € unterschreiten sollte, geregelt, dass sich das Bruttostundenentgelt in 
dieser Tarifgruppe zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des gesetzlichen Mindestlohns auf einen 
Betrag erhöht, der diesen gesetzlichen Mindestlohn um 0,20 € übersteigt.  
 
2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns für Beschäftigte 
 
Infolge der durch die Anhebung des Mindestlohns durch den Gesetzgeber bedingten 
Anwendung der Mindestlohnabstandsklausel in § 3 Ziffer 2 ETV kam es zum 1. Oktober 2022 in 
den Tarifgruppen 1 bis 3 zu einer Erhöhung der Bruttostundenentgelte auf jeweils einen Betrag 
i. H. v. mindestens 12,20 €. Den weiteren Anpassungen des Mindestlohns folgend mussten die 
Bruttostundenentgelte der Tarifgruppen 1 bis 3 zum 1. Januar 2023 auf einen Betrag von 12,61 
€ sowie zum 1. Januar 2025 auf 13,02 € angehoben werden.  
 
Die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns führte zu einer Verzerrung des Tarifgefüges des 
ETV, die sich massiv auf die Eingruppierung der Beschäftigten auswirkte. Bereits durch die 
politisch motivierte Anhebung zum 1. Oktober 2022 waren drei Tarifgruppen des ETV betroffen. 
Durch den dadurch bedingten Gleichlauf der Bruttostundenentgelte der Tarifgruppen 1 bis 3 
verlor die im Tarifgefüge vorgesehene Differenzierung innerhalb der Tarifgruppen nach den 
jeweiligen (Vor-)Kenntnissen und Fähigkeiten sowie der Betriebszugehörigkeit der Beschäftigten 
ihre Relevanz. Zudem war der Abstand zu Tarifgruppe 4 nicht mehr hinreichend gewahrt. Das 
tarifvertragliche Bruttostundenentgelt der Tarifgruppe 4 betrug ab 1. Januar 2022 einen Betrag 
von 12,40 € und lag somit nur noch 0,20 € über dem Entgelt der Tarifgruppen 1 bis 3. Dieser 
Umstand verschärfte den Eingriff in das sozialpartnerschaftlich vereinbarte Tarifgefüge, die eine 
Zäsur zwischen den als gewerblich eingestuften Beschäftigten der Tarifgruppen 1 bis 3 sowie 
den vorwiegend als Angestellte eingruppierten Beschäftigten der Tarifgruppe 4 vorsah. Bei der 
Tarifgruppe 4 handelt es sich um die unterste Vergütungsstufe für das Restaurant-Management 
mit einer entsprechend deutlich höheren Erfahrung und Verantwortung.  
 
Diese Verzerrung des Tarifgefüges setzte sich durch die weiteren Anpassungen des 
Mindestlohns zum 1. Januar 2024 sowie 1. Januar 2025 fort, da es wiederum zu einer Überholung 
der Tarifentgelte mit Folge der Anwendung der Mindestlohnabstandsklausel kam. 
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Arbeitgeber der Systemgastronomie konnten dieser Verzerrung des Tarifgefüges nur durch die 
Anhebung der Gehälter durch übertarifliche Sonderzahlungen entgegenwirken, um so das 
Tarifgefüge und eine sachgerechte Differenzierung nach Kenntnissen und Fähigkeiten der 
Beschäftigten wiederherzustellen. 
 
3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf Wettbewerbsbedingungen 
 
Durch die Vereinbarung eines ETV mit einer Laufzeit von viereinhalb Jahren sollten Sicherheit 
und Planbarkeit sowohl für die Unternehmen der Systemgastronomie als auch deren 
Beschäftigte geschaffen werden. Für einen Zeitraum von mindestens viereinhalb Jahren 
wurden in einem gut austarierten Tarifgefügte Tarifentgelte vereinbart, die einerseits die 
wirtschaftliche Entwicklung und Leistungsfähigkeit der Betriebe berücksichtigte, andererseits 
aber auch allgemeine Entwicklungen wie die Inflationsrate, in den Blick nahmen. Auf diese 
Lohnentwicklungen sollten sowohl die Beschäftigten als auch die Arbeitgeber vertrauen und 
ihre Planungen ausrichten können. Diese Planungssicherheit wurde durch die politisch 
motivierte Erhöhung des Mindestlohns konterkariert. Die Tarifvertragsparteien mussten dadurch 
von Werten ausgehen, die einerseits im Zeitpunkt des Tarifabschlusses nicht eingepreist wurden 
und sich andererseits die weiteren Anpassungen des Mindestlohns in den Jahren 2024 und 
2025, die sich an der überproportionalen, politisch motivierten Anhebung des Mindestlohns 
orientierten, immer weiter vertiefen. Darüber hinaus kam es mit Blick auf das 
Lohnabstandsgebot nicht nur zu Erhöhungen in den unteren, sondern auch in darüber 
liegenden Lohngruppen. Dies verteuerte den Faktor Arbeit nicht nur am unteren Rand, sondern 
insgesamt. 
 
Diese nicht eingepreisten Veränderungen der Lohnkosten beeinflussten nicht nur die 
Planungssicherheit der Unternehmen, sie wirkte sich auch auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
Betriebe der Systemgastronomie aus. Finanzielle Mittel, die im Rahmen der 
unternehmerischen Planung, z. B. für Investitionen in Digitalisierung und 
Unternehmensentwicklung eingeplant waren, mussten für Lohnkosten eingesetzt werden. 
Insbesondere in der Systemgastronomie, die nach wie vor mit den Nachwirkungen der 
Corona-Krise, massiven Kostensteigerung für Energie und Lebensmittel, sowie der wieder 
erhöhten Umsatzsteuer auf Speisen und einem erheblichem Gästerückgang ausgesetzt ist, 
gefährdete dies die Wirtschaftlichkeit vieler Unternehmen.  
 
Viele Betriebe haben nur begrenzte Möglichkeiten, diese steigenden Kosten intern 
aufzufangen. Daher bleibt meist nur die Anpassung der Preise für Speisen und Getränke, um 
wirtschaftlich tragfähig zu bleiben. Da die Gäste zunehmend preissensibler sind, verzeichnet 
die Branche, bedingt durch die notwenigen Preiserhöhungen erhebliche 
Besuchsveränderungen. Das heißt, Gäste weichen zu günstigeren Angeboten (wie z.B. 
Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien, etc.) aus oder verzichten sogar komplett auf 
gastronomische Leistungen. Im Jahr 2024 verringerten sich die Besuchszahlen im Vergleich zum 
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Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss in der heutigen Zeit auf die wachsenden Wünsche der 
Kunden nach digitalen Bestellmöglichkeiten und einer erhöhten Anfrage nach Liefer-Service 
reagiert werden. Hierfür muss in Aggregatoren wie digitale Bestellplattformen investiert werden. 
Diese Investitionen sind für viele Gastronomen auf Grund erheblich gestiegener Lohnkosten 
nicht möglich. Infolgedessen bleiben Umsätze aus den Bereichen digitale Bestellungen und 
Liefer-Service oftmals komplett weg.  
 
Zudem können wichtige Investitionen in nachhaltige Produkte, wie z. B. die Entwicklung 
nachhaltiger und auch noch in der Zukunft tragfähiger Verpackungen, schlicht nicht mehr 
finanziert werden. 
 
4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung  
 
Der BdS versteht die Systemgastronomie als Branche der Chancen und steht deshalb aus 
Überzeugung für wertschätzende und leistungsgerechte Tariflöhne sowie Ein- und 
Aufstiegschancen für alle Menschen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen.  
 
Die Systemgastronomie beschäftigt Personen aus über 150 Nationen und ermöglicht vielen 
Menschen mit Fluchthintergrund oder multiplen Vermittlungshemmnissen die Möglichkeit in 
den Arbeitsmarkt einzusteigen, sich selbst zu verwirklichen und erfolgreich zu sein. Die 
Systemgastronomie leidet dennoch – wie viele andere Branchen – unter zunehmendem 
Arbeitskräftemangel. Arbeitskräfte fehlen in allen Bereichen – in den Küchen, im Service und in 
der Verwaltung. Die durch die überproportionalen Anhebungen des Mindestlohns gestiegene 
Lohnkostenlast sowie kostenintensive Verfahren zur Integration von Mitarbeitern aus dem 
Ausland erschwert es Arbeitgebern der Branche zunehmend diesen Menschen einen Einstieg 
in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  
 
5. Tarifbindung sichern und steigern 
 
Der BdS unterstützt die Bestrebungen der Politik zur Steigerung der Tarifbindung. Mit Blick auf 
die sinkende Tarifbindung in Deutschland (41%) ist der BdS Treiber der Tarifbindung in der 
Gastronomie, wo lediglich 16% der Betriebe an einen Tarifvertrag gebunden sind. Mit 
politischen Eingriffen in die Lohnfindung der Sozialpartner oder Mindestlohnpassungen, die 
über nachlaufende Tariflohnentwicklung hinausgehen, werden die gemeinsamen 
Bestrebungen zur Steigerung der Tarifbindung allerdings konterkariert, da die Sinnhaftigkeit 

 
1 Future & Foodservice, Circana, Inc. And Circana Group, L. P., Februar 2025. 

 
Vorjahr um weitere 2,2% und lagen nach wie vor mit 13% deutlich unter dem Vor-COVID-
Niveau.   Das bedeutet für das Jahr 2024 Besuchsverluste in der Branche i. H. v. 179 Millionen 
Menschen.  

1
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einer 100%-igen Tarifbindung zunehmend in Frage gestellt wird und weitere Unternehmen die 
Tarifbindung verlassen. 
 
6. Keine weiteren Erhöhungen des Mindestlohns bei aktuell schwierigen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen  
 
Die Mindestlohnkommission soll bis zum 30. Juni 2025 über eine weitere Anpassung des 
Mindestlohns mit Wirkung ab dem 1. Januar 2026 befinden. Diese weitere Anpassung des 
Mindestlohns wird die Wirtschaftlichkeit zahlreicher systemgastronomischer Betriebe massiv 
gefährden. Im Hinblick auf die Kostensteigerungen bei Energie, Personal und Lebensmitteln, 
Besucher- und Umsatzrückgängen, der überbordenden Bürokratie und zunehmenden 
ordnungspolitischen Eingriffen in die unternehmerische Freiheit der Betriebe ist eine weitere 
Erhöhung des Mindestlohns abzulehnen – bzw. muss sich in einem wirtschaftlich tragfähigen 
Rahmen halten, der nur anhand der nachlaufenden Tarifentwicklung (ohne 
Sonderzahlungen) gemessen werden kann. 
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STELLUNGNAHME DES DEUTSCHEN FRAUENRATS  
 
 

im Rahmen der schriftlichen Anhörung der Mindestlohnkommission zu den Auswirkungen des 
gesetzlichen Mindestlohns  
 
Berlin, 10. März 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung 

Der Deutsche Frauenrat (DF) betont die gleichstellungspolitische Bedeutung eines armutsfesten Mindest
lohns. Von einer Erhöhung profitieren Frauen in besonderem Maße, da sie überproportional häufig im 
Mindestlohnbereich arbeiten. Die Erhöhungen der letzten Jahre und die Eindämmung des rasanten Wachs
tums des Niedriglohnsektors sind zu begrüßen, reichen angesichts der enormen Preissteigerungen aber 
nicht aus, um armutsfeste Löhne zu sichern. Immer noch heißt es: Armut trotz Arbeit ist oft weiblich.  

-

-

Ein höherer Mindestlohn wertet frauendominierte und systemrelevante Berufe auf und insbesondere Be
schäftigte mit Behinderung oder mit Migrationshintergrund, in kleinen Unternehmen und Privathaushalten 
und in Firmen ohne Tarifbindung, spüren die direkten Auswirkungen. Die Anhebung des Mindestlohns leis
tet so einen Beitrag zur Reduzierung der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern und trägt zur langfristi
gen, eigenständigen Existenzsicherung von Frauen bei. Die EU-Mindestlohnrichtlinie muss entsprechend 
umgesetzt werden. 

-
-

-

Der DF betont, dass weiterhin dringender Handlungsbedarf bei der Erhöhung des Mindestlohns sowie der 
Eindämmung von Niedriglöhnen und geringfügiger Beschäftigung, der Einhaltung des Arbeitsrechts, der 
Aufwertung frauendominierter und systemrelevanter Berufe sowie der Stärkung der Tarifbindung und des 
Rückkehrrechts aus Teilzeit besteht. Nur so kann die Armutsgefährdung von Frauen reduziert werden – im 
Erwerbs- und im Rentenalter.  
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1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns und dessen letzten 
Erhöhungen  

Armutsfester Mindestlohn 

Die Einführung des Mindestlohns vor zehn Jahren ist als Erfolgsgeschichte zu würdigen. Denn ein gesetzli
cher Mindestlohn kann ein wirksames Instrument sein, um vor Armut zu schützen – im Erwerbs- und im 
Rentenalter. Davon profitieren Frauen in besonderem Maße, da sie seltener in tarifgebundenen Brachen 
und häufiger im Mindestlohnbereich arbeiten. Einführung und reale Erhöhungen seit der Einführung über 
rund 16 Prozent sowie die dadurch erreichte Eindämmung des rasanten Wachstums des Niedriglohnsek
tors sind grundsätzlich zu begrüßen. Mit Blick auf die Zahlen, wurden dadurch allerdings lediglich inflati
onsbedingte Kaufkraftverluste ausgeglichen, sodass per Saldo keine nennenswerte reale Erhöhung für die 
Beschäftigten erreicht wurde.

-
-

-

1  Das Ziel eines gesetzlichen Mindestlohns sollte sein, armutsfeste Löhne 
und Renten zu gewährleisten – dafür kann der aktuelle Mindestlohn von 12,82 Euro nicht ausreichen. Die 
Erhöhung auf 12 Euro durch den Gesetzgeber war ein erster wichtiger Schritt. Bei den letzten beiden Erhö
hungen, die im Juni 2023 beschlossen wurden, wurde allerdings nicht der vom Gesetzgeber festgelegte 
Mindestlohn von 12 Euro, sondern der alte Mindestlohn von 10,45 Euro zugrunde gelegt. Das führte zu mi
nimalen Erhöhungen von 3,4 und 3,3 Prozent, die den enormen Preissteigerungen nicht angemessen be
gegnen können. Zwischen 2020 und Oktober 2024 stiegen allein die Lebensmittelpreise um 34,3 Prozent, 
ein Rückgang ist kurzfristig nicht zu erwarten.

-
-

-

2 Laut einer Studie des DGB sind es weiterhin oft Frauen, die 
von ihrer Arbeit nicht leben können und auch im Alter von Armut bedroht sind.3 

Die Anhebung des Mindestlohns leistet einen Beitrag zur Reduzierung der Lohnlücke zwischen Frauen und 
Männern und trägt zur langfristigen, eigenständigen Existenzsicherung von Frauen bei. Gleichzeitig weist 
der DF auf eine grundsätzliche gleichstellungspolitische Schieflage auf dem Arbeitsmarkt hin. Es besteht 
weiterhin dringender Handlungsbedarf bei der Eindämmung von Niedriglöhnen, einer Reform der gering
fügigen Beschäftigung hin zu sozial abgesicherter Beschäftigung, der Einhaltung des Arbeitsrechts, der Auf
wertung frauendominierter und systemrelevanter Berufe sowie der Stärkung der Tarifbindung und des 
Rückkehrrechts aus Teilzeit besteht. Das sind zentrale Stellschrauben, wenn Armut von Frauen im Erwerbs- 
und Rentenalter verhindert und die Gleichstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt gelingen soll.  

-
-

Schutz vor Altersarmut  

Ein armutsfester gesetzlicher Mindestlohn kann einen wirksamen Beitrag leisten, um vor Armut im Renten
alter zu schützen. Das gilt allerdings nur dann, wenn die Höhe des Mindestlohns sicherstellt, dass die Bezie
her*innen nach 45 Jahren in Vollzeitbeschäftigung mindestens eine Rente oberhalb der Grundsicherung 
erhalten.  

-
-

 
1 Lübker, Malte; Schulten, Thorsten (2025): WSI Mindestlohnbericht 2025, S. 15, https://www.wsi.de/de/faust-de-
tail.htm?produkt=HBS-009066 (abgerufen am 26.2.2025).  
2 Oxfam Deutschland (2024), https://www.oxfam.de/blog/inflation-lebensmitteln-verschaerft-soziale-ungleichheit 
(abgerufen am 26.2.2025).  
3 Vgl. DGB Frauen (2025): Wie unabhängig sind Frauen in Deutschland? Die Bedeutung existenzsichernder Beschäfti-
gung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen, https://www.was-verdient-die-frau.de/++co++b72dfa52-
e3d5-11ef-be5a-7f0abd6db6ac (abgerufen am 26.2.2025).  
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Nach langjähriger Erwerbstätigkeit kein existenzsicherndes Renteneinkommen, u. a. auf Grund ihres zuvor 
niedrigen Erwerbseinkommens, zu erreichen, betrifft viele Frauen. Gut die Hälfte der abhängig beschäftig
ten Frauen im Haupterwerbsalter erhalten nicht genug Lohn, um sich langfristig eigenständig und unab
hängig von Partner*innen finanziell abzusichern.

-
-

4  

Aus einer Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Jahr 2024 geht hervor, dass 
rein rechnerisch ein Stundenlohn von 17,27 Euro erforderlich ist, um nach 45 Jahren Vollzeitarbeit eine 
Rente von 1200 € zu erhalten.5 Die wenigsten Frauen kommen auf diese Normerwerbsbiografie, häufig auf 
Grund von gesellschaftlich notwendiger Sorgearbeit für Kinder oder zu pflegende Angehörigen. 

Die Lücke zwischen den eigenständigen Alterssicherungseinkommen von Frauen und Männern, der soge
nannte Gender Pension Gap, liegt bei 43 Prozent

-
6 und ist direkte Folge des Gender Pay Gaps (durch

schnittliche Lücke von 16 Prozent zwischen den Stundenlöhnen von Frauen und Männern)
-

7, des Gender 
Time Gaps (geringere durchschnittlichen Arbeitszeiten von Frauen im Vergleich zu Männern von 7,1 Stun
den)

-
8 sowie des Gender Lifetime Earning Gap (Lebenseinkommenslücke von 45 Prozent zwischen Frauen 

und Männern)9. Deswegen zieht die Erhöhung des Mindestlohns zwar einen positiven Einfluss zur Reduzie
rung der Rentenlücke zwischen Frauen und Männern nach sich, muss aber durch weitere Maßnahmen 
flankiert werden.  

-

Risikofaktor Geschlecht 

Im Jahr 2023 erzielten von den abhängig beschäftigten Frauen 19 Prozent Niedriglöhne, im Vergleich zu 13 
Prozent der Männer.10 Das Geschlecht „weiblich“ ist einer von mehreren Faktoren, die das Risiko erhöhen, 
für einen Niedriglohn zu arbeiten. Kommen weitere Faktoren wie z.B. ein befristetes Arbeitsverhältnis oder 
Teilzeitbeschäftigung hinzu, erhöht sich das Risiko weiter. 

Die Beschäftigungsform hat einen großen Einfluss auf den Stundenlohn. Frauen sind in Beschäftigungsfor
men mit geringen Entgelten überrepräsentiert. So erhielten 2021 70,7 Prozent der Beschäftigten im Mi
nijob weniger als 12 Euro pro Stunde, während es bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nur 
13,4 Prozent waren.

-
-

11 64 Prozent der ausschließlich im Minijob Beschäftigten im Alter zwischen 15 und 65 
Jahren sind Frauen.12  

 
4 DGB Frauen (2025), S. 17. 
5 BT.-Drucksache 20/14338, S. 55. 
6 BMAS (2024): Ergänzender Bericht der Bundesregierung zum Rentenversicherungsbericht 2024 gemäß § 154 Abs. 2 
SGB VI (Alterssicherungsbericht 2024), S. 94. 
7 Vgl. Statistisches Bundesamt (2025): Verdienste. Gender Pay Gap. https://www.desta-
tis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-GenderPayGap/_inhalt.html, Abrufdatum: 25.2.2025. 
8 Vgl. Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, Gender Time Gap in der EU-27 2023, 
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Europa-Internationales/Datensamm-
lung/PDF-Dateien/abbV20b.pdf (abgerufen am 5.3.2025).  
9 Vgl. Bertelsmann Stiftung (2020): Wer gewinnt? Wer verliert? Die Entwicklung und Prognose von Lebenserwerbsein-
kommen in Deutschland.  
10 Vgl. Statistisches Bundesamt: Qualität der Arbeit. Niedriglohnquote. https://www.desta-
tis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-2/niedriglohnquote.html, Abrufdatum: 
14.2.2025. 
11 Börschlein, Erik-Benjamin; Bossler, Mario; Gürtzgen, Nicole; Teichert, Christian (2022): Mindestlohnerhöhung im 
Oktober 2022: 12 Euro Mindestlohn betreffen mehr als jeden fünften Job, in: IAB-Kurzbericht 12/2022, S. 4. 
12 Bundesagentur für Arbeit (2024): Die Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern 2023, S. 11. 
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Auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in Teilzeit sind im Vergleich zur Vollzeitbe
schäftigung besonders betroffen. 2021 betrug der Anteil der Teilzeitjobs mit einer Entlohnung unterhalb 
von 12 Euro 23,5 Prozent, bei Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen waren es 8,8 Prozent.

-

13 Im Feld der sozi
alversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse arbeiteten 2023 knapp 50 Prozent der Frauen in 
Teilzeit, bei den Männern waren es hingegen nur 12 Prozent.

-

14  

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hat zu höheren Stundenlöhnen insbesondere für Beschäf
tigte in Ostdeutschland sowie in kleinen Unternehmen und Privathaushalten geführt. Insbesondere Perso
nen ohne Berufsabschluss, Beschäftigte mit Behinderung oder Migrationshintergrund, Minijobber*innen 
und Frauen verdienen seitdem wesentlich mehr pro Stunde. Da Frauen überproportional häufig im Nied
riglohnsektor und geringfügig beschäftigt sind, profitieren sie überdurchschnittlich vom gesetzlichen Min
destlohn. Die starke Mindestlohnbetroffenheit von Frauen signalisiert aus gleichstellungspolitischer Sicht 
weiteren dringenden Handlungsbedarf. 

-
-

-
-

Gerade die Reform der Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist aus gleichstellungspoliti
scher Sicht lange überfällig. Beschäftigte mit geringem Einkommen müssen in die Systeme der sozialen Si
cherung integriert werden. Nur so können sich Frauen langfristig mit ihrer Arbeit finanziell absichern. Die 
dynamische Geringfügigkeitsgrenze, mit der die Verdienstgrenze für geringfügig Beschäftigte an die Höhe 
des Mindestlohns gekoppelt wird und entsprechend dynamisch ansteigt, steuert in die entgegengesetzte 
Richtung und wirkt damit der sozialen Absicherung von Frauen und ihrer Gleichstellung auf dem Arbeits
markt entgegen. 

-

-
-

Frauendominierte Berufe aufwerten  

Neben der Beschäftigungsform hat auch die horizontale Segregation des Arbeitsmarktes Einfluss auf die 
Mindestlohnbetroffenheit der Beschäftigten. In Sorgeberufen und im Dienstleistungssektor arbeiten be
sonders viele Frauen.

-
15 In diesen systemrelevanten Berufen ist trotz starker Belastungen die Wertschät

zung oft niedrig und die Teilzeitquote besonders hoch. Meistens sind es Frauen, die in diesen Berufen 
gesellschaftlich notwendige Arbeit gegen schlechte Bezahlung leisten. Ein höherer Mindestlohn wertet 
frauendominierte, systemrelevante Berufe im Dienstleistungssektor und in der Sorgearbeit auf.  

-

In Branchen, die eine hohe Tarifbindung aufweisen oder für die ein Branchentarifvertrag gilt, wird wesent
lich häufiger ein über dem Mindestlohn liegender Stundenlohn gezahlt.

-
16 Das gilt insbesondere für Bran

chen mit einem hohen Männeranteil, wie z.B. die Energieversorgung oder das verarbeitende Gewerbe. Die 
Tarifbindung muss auch in frauendominierten Branchen steigen. 

-

EU-Mindestlohnrichtlinie umsetzen  

Die EU-Mindestlohnrichtlinie, die bis November 2024 durch die Mitgliedstaaten umzusetzen war, führte 
zuletzt in vielen EU-Ländern zu Erhöhungen. Im europäischen Vergleich der Mindestlohnhöhe ist Deutsch
land daher jüngst auf den fünften Platz abgestiegen. Diese Richtlinie gibt einen Richtwert für einen ange
messenen Mindestlohn – mindestens 60 % des Medianlohns – vor.  

-
-

 
13 Börschlein, Bossler, Gürtzgen, Teichert (2022), S. 4. 
14 Bundesagentur für Arbeit (2024), S. 11. 
15 Statistisches Bundesamt (2021), Datenreport 2021. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland, S. 155. 
16 Börschlein, Bossler, Gürtzgen, Teichert (2022), S. 8. 
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Bei Zugrundelegung der Prognosen für die Lohnentwicklung, müsste der Mindestlohn 2025 nach diesem 
Maßstab über 15 Euro betragen.17 Die Aufnahme des Richtwertes von 60 % des Medianlohns in die Ge
schäftsordnung der Mindestlohnkommission ist zu begrüßen.  

-

2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen Mindestschutz der Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer 

-

Die effektive Durchsetzung geltender arbeitsrechtlicher Bestimmungen ist zentral für Arbeitnehmer*innen, 
die zum gesetzlichen Mindestlohn arbeiten. Das betrifft insbesondere das Recht auf Entgeltgleichheit (glei
cher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit), auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und auf Urlaub, Kün
digungsschutz und weitere tarifrechtliche Regelungen. 

-
-

Gerade in prekären Beschäftigungsverhältnissen werden von Arbeitgeber*innen zudem immer wieder 
Wege gesucht und gefunden, den Mindestlohn zu umgehen. Die (effektive) Nichteinhaltung des Mindest
lohns betrifft vor allem Nebentätigkeiten und Minijobs, generell sind Frauen, ausländische Staatsbür
ger*innen, junge Arbeitnehmer*innen und solche im Rentenalter, Beschäftigte ohne Schulbildung und in 
Ostdeutschland besonders betroffen.

-
-

18 Gerade vulnerablen Gruppen in prekären Beschäftigungssituatio
nen können sich oft nicht gegen die Umgehung des Mindestlohns, beispielsweise durch unbezahlte Über
stunden, zur Wehr setzen. Umso wichtiger ist eine wirksame Kontrolle.  

-
-

Dazu sind eine angemessene Ausstattung der Kontrollinstanzen und spürbare Sanktionen für Arbeitge
ber*innen erforderlich. Dabei sollten auch kleine Unternehmen im Fokus von Kontrollen stehen. Gerade in 
Kleinstunternehmen und kleinen Unternehmen ist der Frauenanteil besonders groß. Hier besteht dringen
der Handlungsbedarf.  

-

-

Für Arbeitnehmer*innen, die im Niedriglohnsektor tätig sind, sind die Hürden, eine Klage anzustreben, be
sonders hoch. Der Deutsche Frauenrat setzt sich in diesem Zusammenhang für ein Verbandsklagerecht 
ein. Mit einem Verbandsklagerecht könnten Organisationen wie Antidiskriminierungsverbände, Gewerk
schaften, Betriebs- sowie Personalräte und Mitarbeitervertretungen Klage erheben, ohne das Beschäfti
gungsverhältnis zu belasten.  

-
-

-

3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende Wettbewerbsbedingun
gen 

-

Mindestlohn stärkt die Wirtschaft 

Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns sollte die Abkopplung der untersten Einkommen von 
der allgemeinen Lohnentwicklung gestoppt und eine untere gesetzliche Haltelinie eingeführt werden. Die 
Einführung des Mindestlohns ist als Erfolg zu sehen, denn viele Beschäftigte haben unmittelbar profitiert. 
Gleichzeitig hat der Mindestlohn bisher kaum zu Arbeitsplatzabbau und Verlagerungen von Arbeitsplätzen 
ins Ausland oder zu Wettbewerbsnachteilen geführt.19 

 

 
17 Schulten (2024); WSI Kommentar: Die (fehlende) Umsetzung der europäischen Mindestlohnrichtlinie in Deutsch
land, 

-
https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008978/p_wsi_kommentar_4_2024.pdf (abgerufen am 26.2.2025).  

18 DIW Berlin (2025), Mindestlohn, https://www.diw.de/de/diw_01.c.827162.de/mindestlohn.html (abgerufen am 
26.2.2025). 
19 Vgl. Börschlein, Bossler, Gürtzgen, Teichert (2022), S. 8. 
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Der gesetzliche Mindestlohn schafft vielmehr faire Wettbewerbsbedingungen. Arbeitnehmer*innen wis
sen sicher, was sie mindestens pro Stunde verdienen, und Unternehmen konkurrieren hinsichtlich der 
Lohnkosten unter einheitlichen Wettbewerbsbedingungen. Mit Blick auf den Fachkräftemangel gewinnt 
dieser Faktor an Bedeutung für Arbeitgeber*innen, die Arbeits- und Fachkräfte langfristig an sich binden 
wollen und müssen. Die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns stärkt darüber hinaus die Kaufkraft bzw. 
gleicht Kaufkraftverluste aus.   

-

Außerdem wirkt sich die Erhöhung des Mindestlohns positiv auf die allgemeine und tarifliche Lohnentwick
lung, vor allem auch in frauendominierten Branchen, aus.

-
20 Aus Sicht des Deutschen Frauenrats ist das ein 

frauen- und gleichstellungspolitisch wichtiges Signal. 

Die Verbesserung der realen Einkommenssituation von Millionen Mindestlohnbeschäftigten ist nicht nur 
sozialpolitisch, sondern auch makroökonomisch sinnvoll.21 Die Systeme der sozialen Sicherung profitieren 
durch höhere Steuereinnahmen und eine Reduktion der Transferleistungen. Der gesetzliche Mindestlohn 
ist gesamtökonomisch sinnvoll und stärkt die Wirtschaft. 

4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung  

Mindestlohn gefährdet Beschäftigung nicht 

Die Auswirkungen der Einführung des Mindestlohns wurden bereits mehrfach empirisch untersucht. Laut 
einem Forschungsbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus 2022 sind durch die Ein
führung des Mindestlohns nur wenige Arbeitsplätze abgebaut worden oder nicht entstanden.

-
22 Dieser ge

ringe Beschäftigungseffekt konzentriert sich vor allen Dingen auf den Bereich der Minijobs. 

-
23 Auch eine 

empirische Studie zu den Auswirkungen der Erhöhungen des Mindestlohns auf 12 Euro konnte keine grö
ßeren negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung ermitteln.

-
24 

Mindestlohn ersetzt keine Tarifverträge 

Mindestlöhne können immer nur die unterste Schwelle sein, um Lohndumping zu verhindern. Die Ausnah
men vom Mindestlohn für Auszubildende und Langzeitarbeitslose müssen daher gestrichen werden. Tarif
verträge sind für Beschäftigte das wichtigste Instrument zur Regelung des Entgelts und der 
Arbeitsbedingungen. Davon profitieren gerade Frauen – nicht nur hinsichtlich ihres Gehalts, sondern auch 
aufgrund von Sonderzahlungen und kürzeren Arbeitszeiten. Der DF setzt sich für die Stärkung der Tarifbin
dung ein. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krisen helfen Tarifverträge, wirtschaftliche und soziale Auswir
kungen auf Unternehmen und Beschäftigte zu minimieren und sorgen somit für einen fairen und 
gerechten Wandel der Arbeitswelt für Frauen und Männer.  

-
-

-
-

  

 
20 Vgl. IAQ (2022): Pressemitteilung. Gesetzlicher Mindestlohn bringt höhere Tariflöhne. https://www.bund-ver-
lag.de/aktuelles~IAQ-Gesetzlicher-Mindestlohn-bringt-hoehere-Tarifloehne~.html, Abrufdatum: 25.2.2025. 
21 Vgl. Sebastian; Herzog-Stein, Alexander; Lübker, Malte; Pusch, Toralf; Theobald, Thomas (2022): Mindestlohnerhö-
hung auf 12 Euro beeinflusst Inflation kaum, in: IMK Policy Brief, Nr. 116. 
22 Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2022), Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf 
Betriebe und Unternehmen.  
23 Börschlein, Bossler, Gürtzgen, Teichert (2022), S. 8. 
24 Vgl. Bossler, Mario; Chittka, Lars; Schank, Thorsten (2024): A 22 percent increase in the German minimum wage: 
nothing crazy!, https://docs.iza.org/dp17575.pdf (abgerufen am 26.2.2015).  
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Deutscher Frauenrat 

Der Deutsche Frauenrat, Dachverband von rund 60 bundesweit aktiven Frauenorganisationen, ist die 
größte frauen- und gleichstellungspolitische Interessenvertretung in Deutschland. Wir sind die starke 
Stimme für Frauen. Wir vertreten Frauen aus Berufs-, sozial-, gesellschafts- und frauenrechtspolitischen 
Verbänden, aus Parteien, Gewerkschaften, aus den Kirchen, aus Sport, Kultur, Medien und Wirtschaft. Wir 
engagieren uns für die Rechte von Frauen in Deutschland, in der Europäischen Union und in den Vereinten 
Nationen. Unser Ziel ist die rechtliche und faktische Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Le
bensbereichen. Wir setzen uns ein für einen geschlechterdemokratischen Wandel und für eine gerechte 
und lebenswerte Welt für alle. 

-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
//////////////////////////// 
Deutscher Frauenrat 
Tempelhofer Ufer 11 
10963 Berlin 
 
Fon + 49/30/204 569-0       
kontakt@frauenrat.de       
www.frauenrat.de   
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Stellungnahme 
 

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur 

fünften Anhörung zu den Auswirkungen des gesetzlichen  

Mindestlohns 

Schriftliche Anhörung der Mindestlohnkommission 2025 

 

Einleitung  

Zehn Jahre nach seiner Einführung steht fest: Der gesetzliche Mindestlohn ist 
eine Erfolgsgeschichte. Millionen Beschäftigte, insbesondere im Niedriglohnbe
reich, haben von spürbaren Lohnerhöhungen profitiert. Entgegen allen pessimis
tischen Äußerungen zum Trotz hat sich der Mindestlohn nicht als Job-Killer er
wiesen – im Gegenteil: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist seit 
2015 kontinuierlich gestiegen, und der Arbeitsmarkt hat sich insgesamt positiv 
entwickelt. Die Arbeitslosigkeit ist im Trend gesunken und liegt trotz leichtem 
Anstieg in den letzten Jahren immer noch so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht 
mehr. Im Vergleich zu 2014, also dem Jahr vor Einführung des gesetzlichen Min
destlohnes, sank die Arbeitslosigkeit bis 2024 insgesamt um rund 111.000 Perso
nen. Gleichzeitig stieg die Erwerbstätigkeit seit 2014 bis 2024 um insgesamt 3,2 
Millionen.  

-
-

-
-

-

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der Mindestlohn ein zentra
ler Stabilitätsfaktor. Die drastisch gestiegenen Energiepreise, die hohe Inflation 
und die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges haben besonders Haushalte 
mit niedrigen Einkommen belastet. Umso wichtiger ist es, dass diese Menschen 
finanziell abgesichert sind. Der Mindestlohn schützt ihre Kaufkraft und stabili
siert die Binnennachfrage – ein entscheidender Beitrag zur wirtschaftlichen Resi
lienz unseres Landes.  

-
-

-

Tagtäglich arbeiten rund 6 Millionen Menschen zum Mindestlohn– im Einzelhan
del, in der Gastronomie, in der Logistik, in der Reinigungsbranche und in vielen 
weiteren Berufen – die unser Land am Laufen halten. Viele dieser Berufe werden 
traditionell von Frauen ausgeübt. Der Mindestlohn trägt auch dazu bei, die Lohn
lücke zwischen den Geschlechtern zu verringern und die eigenständige finanzi
elle Absicherung von Frauen im Erwerbsleben sowie im Alter zu verbessern. Da 
die Löhne in Ostdeutschland vielfach immer noch unter denen in Westdeutsch
land liegen, haben Beschäftigte in Ostdeutschland besonders von einer Anhe
bung des Mindestlohns profitiert. In einigen Landkreisen in Ostdeutschland ar
beitet jede dritte Person zum Mindestlohn.  

-
-

-

-
-

-

18. März 2025 

Kontaktperson: 
Dr. Robby Riedel 
Referatsleiter Tarifkoordination und 
Mindestlohn 
 
 

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Keithstraße 1 
10787 Berlin 
 
www.dgb.de 
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Hier zeigt sich: Ein höherer Mindestlohn ist nicht nur eine Frage der Gerechtig
keit, sondern auch eine der gesellschaftlichen Teilhabe und jede Anhebung be
deutet einen wichtigen Schritt hin zu gleichwertigen Lebensverhältnissen.  

-
-

Eine wesentliche Funktion des gesetzlichen Mindestlohns ist die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen. Um ein tragendes Ge
schäftsmodell aufzubauen, wird Lohndumping durch den Mindestlohn ein Riegel 
vorgeschoben und Unternehmen müssen vielmehr mit innovativen Verfahren, 
Produktionsabläufen und der Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen über
zeugen.  

-

-

Die vorliegende Stellungnahme zur schriftlichen Anhörung zum Mindestlohnbe
richt gemäß § 10 Absatz 3 Mindestlohngesetz (MiLoG) bezieht sich auf den Be
richtszeitraum 2022 bis 2024 und stellt auf die in dieser Zeit stattgefundenen Er
höhungsschritte des Mindestlohns ab. 

-
-

-

Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro im Oktober 2022 

Im Oktober 2022 setzte die Bundesregierung mit der Anhebung des allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde ein bedeutendes Signal: Ein 
Schritt, der eine langjährige Forderung der Gewerkschaften erfüllte und für eine 
gerechtere Arbeitswelt sorgte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und 
seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßten diese Maßnahme ausdrücklich, da sie 
Millionen von Beschäftigten ein existenzsicherndes Einkommen sichert.  

Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro hat unmittelbar spürbare Verbesse
rungen bewirkt. Rund 6,6 Millionen Menschen profitierten von dieser Anpas
sung, wobei eine vollzeitbeschäftigte Person ein monatliches Bruttoeinkommen
splus von etwa 270 Euro erhielt. Diese zusätzlichen Einkommen stärkt nicht nur 
die Binnennachfrage und damit die Absatzbedingungen der Unternehmen – sie 
ermöglichen es insbesondere Alleinerziehenden, Familien mit Kindern und vor 
allem Frauen, die überproportional häufig in Niedriglohnsektoren tätig sind, ihre 
Lebensqualität zu verbessern. Denn der Mindestlohn sollte nicht nur existenzsi
chernd sein, sondern auch eine angemessene soziale und kulturelle Teilhabe er
möglichen. Studien konnten darüber hinaus nachweisen, dass der gesetzliche 
Mindestlohn einen deutlich positiven Effekt auf die Arbeitszufriedenheit der 
Mindestlohnbeschäftigten hat, und dass dieser positive Effekt hauptsächlich auf 
die bessere Entlohnung zurückzuführen ist.  

-
-

-
-

-

Ein höherer Mindestlohn stärkt die Kaufkraft der Erwerbstätigen signifikant. Je
der zusätzliche Cent im Mindestlohn generiert eine jährliche gesamtwirtschaftli
che Kaufkraftsteigerung von rund 20 Millionen Euro. Auf das Niveau von 12 Euro 
hochgerechnet, flossen somit Milliarden von Euro in den Wirtschaftskreislauf, 
was zu einer stabilen Nachfrage und positiven Impulsen für das Wirtschafts
wachstum führte.  

-

-
-

97



  

 

 

Der private Konsum ist nach wie vor die wichtigste Stütze der Konjunktur und 
trägt maßgeblich zur wirtschaftlichen Stabilisierung bei. Diese Erkenntnis gilt es 
auch mit Blick auf weitere ökonomische Entwicklungen zu beachten.  

Der 12-Euro-Mindestlohn war ein entscheidender Baustein im Kampf gegen Er
werbsarmut. Bis zur Anhebung lag der Mindestlohn unterhalb der Schwelle, die 
ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht – was insbesondere zu Armutsge
fährdung und dem Phänomen „Arm trotz Arbeit“ führte. Mit der Erhöhung 
wurde das Risiko von Altersarmut signifikant reduziert. Dies ist von besonderer 
Bedeutung für Frauen, deren Rentenansprüche oft deutlich geringer ausfallen als 
die der Männer. So leistet der höhere Mindestlohn einen wichtigen Beitrag dazu, 
dass Menschen ihren Lebensunterhalt sichern können, ohne auf ergänzende So
zialleistungen angewiesen zu sein. Für den Staatshaushalt bedeutet dies unter 
dem Strich ein deutlich positiver Effekt. Aufgrund der Anhebung des Lohngefü
ges im Zuge der Erhöhung des Mindestlohns fielen die Steuereinnahmen höher 
aus, vorwiegend durch höhere Umsatzsteuer- und Verbrauchssteuereinahmen. 
Gleichzeitig erhöhten sich die Einzahlungen in die Sozialversicherungssysteme, 
was langfristig zu einer verbesserten finanziellen Stabilität und Entlastung der 
staatlichen Sozialsysteme beiträgt. 

-

-

-

-

Die Erhöhung erfolgte in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld: Hohe 
Energie-preise, steigende Lebensmittelkosten und internationale Krisen wie die 
Folgen des Ukraine-Krieges setzten besonders Haushalte mit niedrigen Einkom
men unter Druck. In diesem Kontext zeigte die Erhöhung des Mindestlohns auf 
12 Euro, wie politische Entscheidungen dazu beitragen können, die Folgen sol
cher Belastungen abzufedern und die soziale Sicherheit zu stärken. 

-

-

Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12,41 und 12,82 Euro 

Bis zum Jahr 2023 erfolgten alle Anhebungen des Mindestlohns in der dafür zu
ständigen Mindestlohnkommission einvernehmlich. Mit dem letzten Beschluss 
der Mindestlohnkommission vom Juni 2023 wurde – erstmals ohne gemein
schaftliche Zustimmung aller Mitglieder der Kommission – eine aus Sicht der Ge
werkschaften viel zu geringe Erhöhung des Mindestlohns um lediglich 41 Cent je
weils für die Jahre 2024 sowie 2025 durchgedrückt. Diese Entscheidung, die von 
Arbeitgebern und der Vorsitzenden der Kommission erzwungen wurde, zeigt 
eine fehlende Wertschätzung der Arbeit von Millionen hart arbeitender Men
schen. 

-

-
-

-

-

Die Arbeitnehmerseite in der Mindestlohnkommission hat in ihrem Sondervo
tum zum Be-schluss unmissverständlich dargelegt, warum die Mehrheitsent
scheidung der Kommission für sie nicht akzeptabel ist: 

-
-
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Unzureichender Mindestschutz: Um den gesetzlichen Mindestschutz und einen 
adäquaten Ausgleich der Inflation zu gewährleisten, hätte der Mindestlohn nach 
Ansicht der Gewerkschaften ab Januar 2024 auf mindestens 13,50 Euro anstei
gen müssen. Die Entscheidung, dies zu verweigern, führt zu gravierenden Real
lohnverlusten und gefährdet die Kaufkraft der untersten Einkommensbezie
her*innen. 

-
-
-

Fehlende Berücksichtigung des tatsächlichen Ausgangswerts: Statt den gültigen 
Mindestlohn von 12 Euro als Basis heranzuziehen, griff man auf den längst abge
lösten Wert von 10,45 Euro zurück. Diese Vorgehensweise missachtet den aus
drücklichen Willen des Gesetzgebers, mit der Anhebung auf 12 Euro den not
wendigen Mindestschutz zu sichern. 

-
-

-

Missachtung europäischer Vorgaben: Bereits bis Ende 2024 musste die EU-Min
destlohnrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden, die weitere Kriterien 
bei der Festlegung von Mindestlöhnen vorsieht, wie einen Referenzwert von 60 
Prozent des Medianlohns von Vollzeitbeschäftigten – was in Deutschland einen 
Mindestlohn bereits im Jahr 2024 von mindestens 14 Euro bedeutet hätte. Eine 
Erhöhung um zunächst lediglich 41 Cent ab 1.1.2024 und noch einmal um 41 
Cent ab 1.1.2025 verfehlt diese Vorgabe eklatant. Mit den geringen Erhöhungs
schritten der Jahre 2024 und 2025 sank der gesetzliche Mindestlohn in Deutsch
land wieder auf nur noch rund 53% des Bruttomedianstundenlohns von Vollzeit
beschäftigten ab. 

-
-

-

-

Eine so geringe Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns für die Jahre 2024 so
wie 2025 zeigt in keiner Weise die Wertschätzung, die die harte Arbeit der Be
schäftigten verdient. Vielmehr wird damit signalisiert, dass kurzfristige Interes
sen der Arbeitgeber über den langfristigen sozialen Ausgleich und die 
existenzsichernde Entlohnung der Menschen gestellt werden. 

-
-
-

Ausblick: Beschluss der Mindestlohnkommission im Juni 2025 

Die Mindestlohnkommission wird Ende Juni 2025 einen neuen Beschluss zur 
Mindest-lohnhöhe für die kommenden zwei Jahre fassen. Die Gewerkschaften 
fordern eine Anhebung auf 15 Euro pro Stunde – ein Wert, der sich aus der EU-
Mindestlohnrichtlinie ergibt. Diese Richtlinie definiert Kriterien für einen armuts
festen und angemessenen Mindestlohn als wie 60 % des Medianlohns von Voll
zeitbeschäftigten, was in Deutschland aktuell rund 15 Euro entspricht.  

-
-

Darüber hinaus sieht die EU-Mindestlohnrichtlinie vor, dass nationale Mindest
löhne entlang weiterer Kriterien gefasst werden müssen. So müssen zwingend 
bei der Weiterentwicklung des Mindestlohns  

-

a) die Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlöhne unter Berücksichtigung der Le
benshaltungskosten; 

-
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b) 

 

das allgemeine Niveau der Löhne und ihre Verteilung; 

c) die Wachstumsrate der Löhne; 

d) langfristige nationale Produktivitätsniveaus und -entwicklungen. 

 

Berücksichtigung finden. Explizite Ziele von angemessenen Mindestlöhnen ist es 
gemäß der EU-Mindestlohnrichtlinie, einen angemessenen Lebensstandard zu 
erreichen, die Armut trotz Erwerbstätigkeit zu verringern, den sozialen Zusam
menhalt und die soziale Aufwärtskonvergenz zu fördern und das geschlechter
spezifische Lohngefälle zu verringern. 

-
-

 

Alle Mitglieder der Kommission haben sich das Ziel gesetzt, den anstehenden Be
schluss einvernehmlich zu fassen. Neue Arbeits- und Verfahrensweisen in der 
überarbeiteten Geschäftsordnung stellen sicher, dass die Ziele und Kriterien der 
EU-Mindestlohnrichtlinie gleichrangig zu den Vorgaben des nationalen Mindest
lohngesetzes berücksichtigt werden müssen. Neben dem tariflichen Referenz
wert muss künftig auch der Wert von 60 % des nationalen Medianlohns von Voll
zeitbeschäftigten als Orientierung einbezogen werden. 

-
-

-

-

Ein höherer Mindestlohn kann zudem die Personalgewinnung im Dienstleis
tungssektor positiv beeinflussen. Grundsätzlich kann davon ausgegangen wer
den, dass eine bessere Bezahlung die Bindung eines Beschäftigten an einem Un
ternehmen erhöht, was insbesondere in Zeiten von zunehmendem 
Arbeitskräftemangel besondere Bedeutung zukommt. Auch kommt es zu weni
ger Arbeitsplatzwechseln. Am Ende profitieren auch die Unternehmen, da es ihre 
Kosten für Neueinstellungen und Qualifikationen ihrer Beschäftigten reduziert. 

-

-
-

-

Bei einem Mindestlohn von 15 Euro hätte ein lediger Vollzeitbeschäftigter ohne 
Kinder etwa 2.700 Euro mehr netto pro Jahr. Bereits hingewiesen wurde darauf, 
dass diese Lohnerhöhung nicht nur die Kaufkraft stärkt, sondern auch zusätzliche 
Steuereinnahmen generiert – geschätzt bis zu 6 Milliarden Euro jährlich – und 
auch den Sozialversicherungssystemen zugutekommt.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern eine zukunftsweisende 
Mindestlohn-politik, die den tatsächlichen Bedürfnissen der Beschäftigten ge
recht wird und den Mindestlohn nicht nur nominal, sondern auch real anhebt. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass gute Arbeit auch fair entlohnt wird und 
alle Menschen in unserem Land am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 

-
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Wir erwarten, dass dieser Maßstab in den Ermessens- und Entscheidungsgrund
lagen der Kommission konsequent Anwendung findet. Sollte innerhalb der Kom
mission keine Einigung erzielt werden, liegt es an der Politik, die Rahmenbedin
gungen so anzupassen, dass eine faire und existenzsichernde Entwicklung 
gewährleistet bleibt. Klar ist auch, dass, wenn es keinen einvernehmlichen Be
schluss geben sollte, die Legitimation der Kommission in Zweifel gerät. 

-

-
-
-

Bei allen Erfolgen des gesetzlichen Mindestlohns bleibt die Stärkung der Tarifbin
dung allerdings eine zentrale Aufgabe von Gewerkschaften und Politik. Umfas
sende Tarifverträge sind das wichtigste Instrument, um faire Entgelt- und Ar
beitsbedingungen zu sichern – Mindestlöhne bilden lediglich die unterste 
Grenze.  

-
-

-

Unterstützt durch den gesetzlichen Mindestlohn ist es den Gewerkschaften in 
Tarifverhandlungen in den vergangenen Jahren in vielen Branchen und Betrieben 
gelungen, das gesamte Lohngefüge nach oben anzupassen (sog. Spillover-Ef
fekte) und eine deutliche Verbesserung der Tarifsituation auch im Niedriglohn
bereich zu erreichen. Es ist gelungen, über die unterste Lohngruppe hinaus eine 
Aufwertung von Tätigkeiten durchzusetzen und so die Wertigkeit in dem Entloh
nungssystem beizubehalten. 

-

-
-

Allerdings geht seit Jahren die Bindekraft von Tarifverträgen in Deutschland zu
rück. Um den Rückgang der Tarifbindung umzukehren, bedarf es Maßnahmen, 
die die Verbandsmitgliedschaft auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stärken 
und Tarifflucht erschweren. 

-

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften schlagen konkrete Schritte vor: die 
Einführung eines Bundestariftreuegesetzes, eine Reform der Allgemeinverbindli
cherklärung, verbesserte digitale Zugangsrechte für Gewerkschaften in Betrieben 
sowie Änderungen bei der Fortgeltung von Tarifverträgen im Falle von Betriebs
übergängen. Diese Vorschläge sind in einem 14-Punkte-Positionspapier detail
liert dargelegt und zeigen, wie die Tarifbindung in Deutschland nachhaltig ge
stärkt werden kann. 

-
-

-

-

Bestehender Regelungsbedarf 

Bei allen positiven Aspekten im Zusammenhang mit dem Mindestlohn sehen der 
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften jedoch auch weiteren Handlungsbedarf. 
So halten wir daran fest, dass eine Ausweitung des gesetzlichen Geltungsbe
reichs um Jugendliche unter 18 Jahre ohne abgeschlossene Ausbildung sowie um 
Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten notwendig ist. Darüber hinaus 
sollten die bestehenden Ausnahmen beim Mindestlohn für freiwillige Praktika 
abgeschafft werden. Durch die im Gesetz vorgehaltene Ausnahmeregelung bei 
freiwilligen Praktika, sind diese besonders anfällig für Mindestlohnunterschrei
tungen.  

-

-
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Nicht selten deklarieren Betriebe freiwillige Praktika als Pflichtpraktika, um den 
gesetzlichen Mindestlohn zu umgehen. Getrickst wird ebenso bei der Arbeitszeit 
und der Anrechnung von Sachleistungen auf das Praktikumsentgelt. Deshalb 
bleibt die Abschaffung der Mindestlohnausnahme bei freiwilligen Praktika erklär
tes Ziel des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften. Auch muss die Anrech
nung von Zulagen und Zuschlägen auf den Mindestlohn neu geregelt werden. 

-
-

Bei der Durchsetzung der Mindestlohnansprüche ergeben sich auch 10 Jahre 
nach dessen Einführung leider wenig Verbesserungen. Noch immer bekommen 
Millionen Beschäftigte den gesetzlichen Mindestlohn nicht, obwohl er ihnen 
rechtlich zusteht. Die Gründe dafür können nicht mehr, wie kurz nach der Ein
führung des Mindestlohns, in fehlenden Informationen der Arbeitgeber gesucht 
werden. Wer jetzt nicht den Mindestlohn zahlt, betrügt vorsätzlich.  

-

Allerdings wird dies Unternehmen auch leicht gemacht, weil die zuständige Kon
trollbehörde, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) insgesamt noch immer 
nicht angemessen aufgestellt ist. Zwar ist geplant, die Sollstärke der FKS im Laufe 
des Jahres 2025 auf über 11.900 Beschäftigten aufzustocken. Allerdings sind von 
den Plan-Stellen z.Zt. nur rund 9.400 besetzt. Folglich sind gut 2.500 genehmigte 
und offene Stelle aktuell unbesetzt. 

-

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften bekräftigen erneut den politischen 
Handlungsbedarf bei den Mindestlohnkontrollen hinsichtlich der Ausweitung 
verdachtsunabhängiger Einsätze sowie der tagesaktuellen Dokumentation von 
Stundenlöhnen und Arbeitszeiten und deren Aufbewahrung an Ort und Stelle. 
Die in diesem Zusammenhang immer wieder geäußerten Forderungen der Ar
beitgeberverbände nach einer Lockerung der Dokumentationspflichten und der 
Kontrollen wird eine klare Absage erteilt. Das Sozialstaatsgebot lässt es nicht zu, 
dass Beschäftigte durch Verwässerungen des Mindestlohngesetzes und dessen 
Kontrolle noch unter diese unterste Anstandsgrenze fallen. Das gilt sowohl für 
die Anpassungen der Dokumentationspflichten der Arbeitszeiten für (Teilzeit
)Beschäftigte infolge des Mindestlohnerhöhungserhöhungsgesetzes 2022 als 
auch für weitere Ausnahmen z.B. bei Praktikantinnen und Praktikanten.  

-

-

Zusammengefasst fordern der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften, nicht zu
letzt als Reaktion auf bisherige Erfahrungen mit Umgehungstatbeständen beim 
gesetzlichen Mindestlohn:  

-

• Beweislastumkehr bei Mindestlohnansprüchen – nicht der Arbeitneh
mer oder die Arbeitnehmerin, sondern Arbeitgeber sollen künftig nachweisen 
müssen, wie lange ein Beschäftigter tatsächlich gearbeitet hat. 

-
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• 

 

Einführung eines Verbandsklagerechts; dann hätten die Gewerkschaften 
die Befugnis, die – auch im öffentlichen Interesse liegenden - Rechte von um ihre 
Ansprüche geprellten Beschäftigten kollektiv gerichtlich durchzusetzen – z.B. bei 
systematischen Mindestlohnverstößen. Damit könnte die abschreckende Wir
kung des straf- und ordnungswidrigkeitsrechtlichen Sanktionsinstrumentariums 
wirkungsvoll ergänzt werden. 

-

• Einrichtung von weiteren Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften und Ge
richten mit besonderer Zuständigkeit, um Straftaten im Zusammenhang mit dem 
gesetzlichen Mindestlohn wirksam und zeitnah feststellen und ahnden zu kön
nen. 

-

-

• Ein öffentliches Register für Unternehmen, die den Mindestlohn unter
laufen. 

-

• Aufstockung des Prüfdienstes der Deutschen Rentenversicherung. 

• Personelle Aufstockung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf die ge-
nehmigte Anzahl der Plan-Stellen. 

• Zusammenführung zergliederter Kompetenzen bei der Kontrolle und 
Sanktionierung von Mindestarbeitsbedingungen. 

• Einführung von Regelungen für eine tagesaktuelle Erfassung der Arbeits
zeit sowie einer Aufbewahrungspflicht der Unterlagen am Tätigkeitsort.  

-

• Aufnahme weiterer Branchen in das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
wie z.B. das Bäckerhandwerk und den Einzelhandel. Nach wie vor werden Be
schäftigte um den gesetzlichen Mindestlohn gebracht.  

-

 

Auffällig ist, dass einige Beschäftigtengruppen Mindestlohnverstöße häufiger 
treffen. Besonders geringfügig Beschäftigte, Beschäftigte in kleinen Firmen, 
Menschen mit Migrationshintergrund und Hausangestellte werden vielfach un
ter dem gesetzlichen Mindest-lohnniveau vergütet. Auch sind Frauen stärker be
troffen als Männer und Beschäftigte in Ostdeutschland stärker als im West
deutschland.  

-
-

-

Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ist klar, dass der Straftatbe
stand „Mindestlohnprellerei“ nicht kleiner erscheinen darf, als er tatsächlich ist. 
Auch mit Blick auf die politischen Schlussfolgerungen ist die neue Bundesregie
rung aufgefordert die amtliche Statistik so weiterzuentwickeln, dass die Wirkung 
des Mindestlohns und dessen Verstöße realitätsnah gemessen werden können. 

-

-
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Der DGB ist sich mit den Arbeitgebern einig, dass die korrekte Erfassung der Ar
beitszeit ein unabdingbarer Faktor für die Kontrollen des Mindestlohnes ist (vgl. 
4. Bericht der Mindestlohnkommission, Randziffer122). Doch die Dokumentati
onspflichten lassen nach wie vor zu viel Spielraum für Manipulation, so dass die 
Regelungen ausgebaut werden müssen. Nach dem Mindestlohngesetz erstreckt 
sich die Verpflichtung zur Führung von Arbeitszeitnachweisen auf eine Woche. 
Arbeitgeber sind verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
der Beschäftigten spätestens bis zum Ablauf des siebten, auf den Tag der Ar
beitsleistung folgenden Kalendertags aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen 
mindestens zwei Jahre beginnend ab dem für die Aufzeichnung maßgeblichen 
Zeitpunkt aufzubewahren. Bei einer tagesaktuellen Prüfung des Zolls haben die 
Arbeitgeber somit eine ganze Woche Zeit die Arbeitszeitaufzeichnungen nachzu
tragen. Dieses Verfahren erweist sich in der Praxis als manipulationsanfällig. 

-

-

-

-

In der Fleischwirtschaft wurde diesem Umstand bereits Rechnung getragen. Dort 
muss die Arbeitszeit tagesaktuell aufgezeichnet werden. Diese notwendige Rege
lung muss ausgeweitet werden. Zudem ist zu regeln, dass die Unterlagen der Ar
beitszeitdokumentation am Ort der Tätigkeit aufbewahrt werden müssen, damit 
sie bei einer etwaigen Kontrolle auch umgehend eingesehen werden können. 
Schließlich sollten die Arbeitszeitnachweise den Beschäftigten auch ausgehän
digt werden.  

-

-
-

Die FKS kommt ihrer Aufgabe, nämlich die Kontrolle der Einhaltung des Mindest
lohns, nur bedingt nach. So geht der mit der Einführung des gesetzlichen Min
destlohns versprochene Personalaufwuchs bei der FKS schleppender als erwartet 
voran. Das Personal bei der FKS muss dringend und ohne weitere interne Verzö
gerungen auf die Höhe der Planstellen aufgestockt werden, um eine angemes
sene bundesweite Abdeckung und eine kontinuierlich hohe Prüfdichte zu ge
währleisten.  

-
-

-

-
-

Des Weiteren braucht es eine Zusammenführung der zergliederten Kompeten
zen bei der Kontrolle der wesentlichen Mindestarbeitsbedingungen wie Arbeits
zeit und Arbeitsschutz. Der Bund hat darauf hinzuwirken, dass die Länder durch 
Einrichtung von Schwerpunkt-staatsanwaltschaften und besonderer Zuständig
keiten der Gerichte bei Verstößen gegen Mindestarbeitsbedingungen und 
Schwarzarbeit auch dafür sorgen, dass die Ermittlungen der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit nicht ins Leere laufen und eine abschreckende Sanktionierung 
bundesweit sichergestellt wird.  

-

-
-

Nicht zuletzt gehört zu einer Stärkung der FKS die Erhöhung der Attraktivität des 
Berufsbildes Zöllner*in, um im Wettbewerb um geeignetes Personal mit anderen 
Berufen Schritt halten zu können. Hierzu gehört auch die Qualitätssteigerung der 
Ausbildung. 
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über die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns und 

den fünften Evaluationsbericht zu den Auswirkungen des gesetzli
chen Mindestlohns zur Vorlage an die Bundesregierung 

-
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Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Gerne führen wir nachfolgend zu den in Ihrem Themenkatalog angesprochenen As
pekten aus. 

-

 
Vorweg: 
 
Anders als bei allen Anpassungsentscheidungen, die die Mindestlohnkommission seit 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 bisher zu treffen hatte, fällt die jetzt 
anstehende Entscheidung mit einer extrem angespannten wirtschaftlichen Lage zu
sammen. Das gilt im Gastgewerbe, welches die wirtschaftlichen Folgen der Corona
Pandemie noch nicht überwunden hat und 2024 das fünfte Verlustjahr in Folge ver
zeichnen musste, in besonderem Maße. Es gilt aber angesichts der weltpolitischen 
Herausforderungen auch für unsere gesamte deutsche Volkswirtschaft und sogar für 
Europa als Ganzes. 

-
-
-

 
Die Mindestlohnkommission trägt eine große Mitverantwortung dafür, dass Unterneh
men in Deutschland nicht überlastet werden und dass Herausforderungen auf dem 
Arbeitsmarkt nicht zu breiten Arbeitsplatzverlusten werden. Anzeichen dafür sind da – 
nicht nur in der Industrie, auch in Gastronomie und Hotellerie. Sie nicht zur Realität 
werden zu lassen, muss jetzt der Maßstab sein. 

-

 
Das Gastgewerbe ist standorttreu und mit mehr als zwei Millionen Beschäftigten ein 
wichtiger Jobmotor. Unsere 200.000 steuerpflichtigen Unternehmen sichern und 
schaffen hier vor Ort Arbeitsplätze, sind fest verwurzelt in den Städten und Gemeinden 
und unverzichtbar für das Funktionieren der Wirtschaftskreisläufe. Unsere Betriebe 
tragen maßgeblich zur Lebensqualität und Attraktivität von Innenstädten und ländli
chen Räumen bei, sind Orte der Begegnung und des Austausches – und damit heute 
wichtiger denn je. Das darf nicht durch Arbeitskosten oberhalb der Produktivität aufs 
Spiel gesetzt werden. 

-

 
 

1. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionie-
rende Wettbewerbsbedingungen bei Verpflegung und Beherbergung 

 
Der bedrohliche Teufelskreis aus steigenden Kosten – steigenden Preisen – sin
kender Nachfrage – sinkenden Realumsätzen – sinkenden Erträgen – weniger In
vestitionen – Betriebsschließungen – Arbeitsplatzverlusten ist im Gastgewerbe in 
vollem Gange. 

-
-

 
2024 war für unsere Branche das fünfte Verlustjahr in Folge. Es wird für viele Be
triebe immer schwerer, wirtschaftlich zu arbeiten. Sie kämpfen um das Überleben, 
Zukunftsängste und Existenzsorgen nehmen zu. 

-
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Eine wirksame Kostenbremse ist unverzichtbar, wenn nachhaltiger Schaden von 
der Branche abgewendet werden soll. Die Arbeitskosten spielen dabei eine ent
scheidende Rolle, sie sind insbesondere in den Restaurants der größte Kostenfak
tor. 

-
-

 
Im Einzelnen zu den im Katalog der Mindestlohnkommission abgefragten Parame
tern: 

-

 
a) Erträge und Geschäftsentwicklung 

 
Aufgrund in den letzten Jahren stark gestiegener Kosten und sinkender Realum
sätze (s. unten) stehen die Margen im Gastgewerbe stark unter Druck. Aussichten 
und Zuversicht sind aktuell stark gedämpft. 

-

 
Nach einer DEHOGA-Umfrage, an der sich zwischen 14. und 20. Januar 2025 
3.257 gastgewerbliche Unternehmen aus ganz Deutschland beteiligt haben, sind 
die meisten gastgewerblichen Betriebe mit Blick auf ihre Geschäftsentwicklung 
„verhalten“ in das Jahr 2025 gestartet (49,5%). 21,8% beurteilen die Aussichten mit 
„eher negativ“, 8,5% zeigen sich „pessimistisch“. Dem gegenüber stehen nur 
20,2%, die auf ihre zu erwartende Geschäftsentwicklung optimistisch schauen. 
 
In der aktuellen DIHK-Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn 2025 (Sonderaus
wertung Tourismus) vermelden 60% der gastgewerblichen Betriebe eine proble
matische Finanzlage. Der Problemdruck nimmt in fast allen Dimensionen zu, Be
sorgnis erregendste Herausforderungen für die Unternehmen sind der Eigenkapi
talrückgang (40%) und Liquiditätsengpässe (29%). 

-
-
-
-

 
Insolvenzen und Betriebsaufgaben nehmen dementsprechend zu. Laut Statisti
schem Bundesamt gab es im Jahr 2023 1.530 Insolvenzen allein in der Gastrono
mie. Im Zeitraum Januar bis November 2024 wurden bereits 1.712 Insolvenzver
fahren beantragt, ein Plus von 20% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeit
raum 1.401 Insolvenzen Januar bis November 2023). In der Gesamtwirtschaft be
trug der Zuwachs „nur 10%. Wesentlich höher ist die Zahl der Betriebsaufgaben 
(ohne Insolvenzverfahren) aus wirtschaftlichen Gründen. Nach einer Untersuchung 
von CREDITREFORM mussten in den Jahren 2020 bis 2023 bundesweit 48.000 
Betriebe schließen. 

-
-
-
-
-

 
b) Kosten, insbesondere Arbeitskosten 
 
Nach der genannten DEHOGA-Umfrage bleibt der zunehmende Kostendruck 
zentraler Belastungsfaktor für alle gastgewerblichen Betriebe. Dabei nannten 
78,3% der Umfrageteilnehmer steigende Personalkosten als die größte Heraus
forderung. Zudem leiden die Betriebe insbesondere unter den höheren Kosten für 
Lebensmittel (73,9%) und den gestiegenen Energiekosten (71,0%). 

-
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Auch in der DIHK Konjunkturumfrage nennen 74% der gastgewerblichen Be
triebe die hohen Arbeitskosten als einen Hauptgrund für die negative Ge
schäftslage und die schlechten Erwartungen. Die Arbeitskosten rangieren damit im 
Ranking der Risiken mittlerweile deutlich über dem Fach- und Arbeitskräftemangel 
(52%). 

-
-

 
Der Arbeitskostenindex des Statistischen Bundesamtes belegt, dass die Ar
beitskosten im Gastgewerbe massiv gestiegen sind, und zwar im 2. Quartal 2024 
um 34,2% gegenüber dem 1. Quartal 2022 (bereinigte Daten Stand Februar 
2025). 

-

 
c) Verbraucherpreise 
 
Ausweislich der Daten des Statistischen Bundesamtes sind die Preise für Nah
rungsmittel in den letzten drei Jahren (Januar 2022 bis Dezember 2024) um 26,2% 
gestiegen, die für alkoholfreie Getränke um 27,4% und die für Strom und Gas um 
29,4%. Der Verbraucherpreisindex insgesamt ist im gleichen Zeitraum „nur“ um 
14,5% gestiegen. Trotzdem war es den meisten gastgewerblichen Betrieben bis 
Ende 2023 gelungen, diese enormen Preissprünge in den wichtigsten Kosten
blöcken (allein Wareneinsatz und Personal machen in den meisten gastgewerbli
chen Betrieben 60-70% des Umsatzes aus) zumindest teilweise abzufedern und 
nicht 1:1 an die Gäste weiterzugeben. So lag der Preisindex im Dezember 2023 
gegenüber Januar 2022 für Gaststättendienstleistungen „nur“ bei +15,6% und für 
den Verzehr einer Hauptspeise bei +15,2%. Dieser gemessen an der Kostenexplo
sion moderate Anstieg ging bereits 2022/2023 auf Kosten der Rentabilität. 

-

-
-

-

 
Die Anhebung der Mehrwertsteuer für den Verzehr von Speisen vor Ort von 19% 
auf 7% zum 1. Januar 2024 hat die Situation der gastronomischen Betriebe drama
tisch verschärft. Die Preisentwicklung im Dezember 2024 gegenüber Dezember 
2023 lag für Gaststättendienstleistungen bei +6,6% und für den Verzehr einer 
Hauptspeise bei 8,0%. Unter Berücksichtigung von zwölf Prozentpunkten Mehr
wertsteuererhöhung ging auch mit diesen Preisanpassungen also eine erneute Er
tragsminderung einher. Es gibt nunmehr keine Reserven mehr und steigende Kos
ten müssen in den meisten Betrieben an die Gäste weitergegeben werden.  

-
-
-

-

 
 
d) Nachfrage- und Umsatzentwicklung 

 
Nach den vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Stand 
20.02.2025) erzielten Hotellerie und Gastronomie im Jahr 2024 real 2,6% weniger 
Umsatz als 2023 (nominal +0,6%). Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 sank 
der Umsatz sogar um real 13,1% (nominal +9,9%). Eine Hauptursache dafür ist 
die zunehmende Preissensibilität und Konsumzurückhaltung der Gäste. 
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Zwar ist Deutschland als Reiseland beliebt, die Zuwächse bei den Übernachtungen 
gehen aber auf preiswertere und wenig personalintensive Segmente wie Camping
plätze und Ferienwohnungen zurück. Die klassische Hotellerie dagegen bleibt mit 
2,2 % weniger Übernachtungen in 2024 hinter dem Vorkrisenwert zurück. Das 
reale Umsatzminus summiert sich so auf 0,4% im Vergleich zu 2023 (nominal  

-

-2,4%). 
 
Die Verluste in der Gastronomie sind mit real -3,8% in 2024 gegenüber 2023 
(nominal -0,5%) noch deutlich höher. Hier schlägt die Mehrsteuererhöhung von 
19% auf 7% für Speisen in der Gastronomie zum 1.1.2024 stark zu Buche, die 
spürbare Preiserhöhungen erzwungen hat. Da Gäste beim Restaurantbesuch eher 
sparen als beim Urlaub, sehen wir Verzicht auf Restaurantbesuche, das Weglas
sen von kleinen Extras wie dem Dessert oder dem Kaffee nach dem Essen oder 
die Wahl preiswerterer Gastro-Segmente wie z.B. Selbstbedienungsrestaurants 
oder von Essenslieferung statt Restaurantbesuch. 

-

 
Gegenüber 2019 betrug der reale Umsatzverlust in 2024 sogar 22,5%. 
 
e) Wettbewerb, Investitionen und Branchenstruktur 
 
Infolge des starken Kostendrucks ist festzustellen, dass der Wettbewerb in zu
nehmendem Maße über den Preis anstatt über die Qualität ausgetragen wird. 
Das gilt insbesondere in niedrig- bis mittelpreisigen Segmenten. In einigen Berei
chen sind regelrechte Preiskämpfe zu beobachten. 

-

-

 
Dementsprechend leiden Investitionsbereitschaft und Investitionsfähigkeit. 
Die Unternehmensnachfolge wird deutlich erschwert und der Tourismusstand
ort Deutschland so geschädigt. 

-

 
In besonderem Maße wirkt sich das in strukturschwächeren, insbesondere 
ländlichen Regionen aus. Bis vor wenigen Jahren war in gastgewerblichen Tarif
verträgen entsprechend der unterschiedlichen Wirtschaftsstärke ein Süd-Nord- so
wie West-Ost-Gefälle bei den Tarifverträgen erkennbar. Bei den Effektivlöhnen gab 
es aufgrund der häufig deutlich höheren Lebenshaltungskosten in den Großstädten 
und wirtschaftlich starken Ballungsräumen Unterschiede zwischen Stadt und Land. 
Die starken Mindestlohnsteigerungen haben diese Unterschiede in den Tarifverträ
gen weitgehend eingeebnet. Insbesondere in strukturschwächeren und ländlichen 
Regionen ist so ein starker Lohndruck entstanden. Betriebe mussten ihre Löhne 
über ihre Produktivität hinaus erhöhen. Das fällt zusammen mit dem ohnehin statt
findenden Strukturwandel und der Abwanderung/Landflucht bei den Beschäftigten 
und verstärkt Konzentration/Kettenbildung und Automatisierung. Da viele länd
liche, kleinere und familiengeführte Betriebe die stark gestiegenen Löhne nicht er
wirtschaften können, ist die Zahl der Betriebsaufgaben im ländlichen Raum beson
ders hoch – mit vielen nachteiligen Konsequenzen für die soziale Funktion des 
Gastgewerbes als „zweites Wohnzimmer“ und für den Tourismus. 

-
-
-

-

-

-
-
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Schlussfolgerungen für die Anpassungsentscheidung der Mindestlohnkom-
mission: 
 
Die Entscheidung, den Mindestlohn zum 1. Oktober 2022 außerplanmäßig auf 12 
Euro zu erhöhen, war eine rein politische Entscheidung, ohne jede Korrelation mit 
der wirtschaftlichen Situation im Gastgewerbe. Diese Entscheidung und die nach
folgenden Konsequenzen in den Tarifverträgen und auf dem Arbeitsmarkt (vgl. 
dazu im Detail unter Ziffer 3) hatten bereits eine stark überschießende Tendenz 
und haben – wie man spätestens jetzt deutlich erkennen kann – der Stabilität und 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft spürbar geschadet.  

-

 
Zukünftige Anpassungen des Mindestlohns dürfen diese überschießende Erhö
hung nicht immer weiter fortschreiben. Die Anforderung in § 9 Abs. 2 MiLoG, wo
nach die Mindestlohnkommission bei ihrer Entscheidung auch faire und funktionie
rende Wettbewerbsbedingungen im Rahmen einer Gesamtabwägung zu berück
sichtigen hat, muss die Konsequenz haben, dass die Kommission auch tatsächlich 
Konsequenzen aus der wirtschaftlichen Lage und der Strukturentwicklung in min
destlohnnahen Branchen zieht. Konsequent wäre es, wenn sich zukünftige Ent
scheidungen der Mindestlohnkommission sukzessive wieder der Entwicklung des 
Tarifindex in der Gesamtbetrachtung seit 2015 (Einführung des Mindestlohns) an
nähern. 

-

-
-

-
-
-
-

 
2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf Arbeitnehmer und Be-

schäftigung im Gastgewerbe 
 
Nachdem Gastronomie und Hotellerie nach Ende der Coronapandemie schnell und 
deutlich Beschäftigung wieder aufgebaut haben, beginnen sich nunmehr die nega
tiven Auswirkungen von notwendigen Preisanpassungen, daraus resultierenden 
Umsatzrückgängen und Konsumzurückhaltung auf die Beschäftigung abzuzeich
nen. 

-

-

 
Langfristig werden die nachteiligen Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns 
auf Tarifbindung, Tarifsystem und Fachkräftesicherung deutlich. 
 
 

 
a) Tarifsystem und Tarifbindung 

 
Seit Bestehen des Mindestlohns werden die unteren Bewertungsgruppen der gast
gewerblichen Entgeltgruppen regelmäßig vom Mindestlohn überholt. Für die 
DEHOGA Landesverbände als Arbeitgeberverbände wird es dadurch immer 
schwerer, mit dem Tarifpartner, der Gewerkschaft NGG, Entgelttarifverträge aus
zuhandeln, die wirtschaftlich tragfähig sind und Akzeptanz bei den Unternehmen 
finden. 

-

-
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Konsequenz ist, dass seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns fast überall 
Bewertungsgruppen unterhalb der Ecklohngruppe weggefallen sind. Waren 
vor zehn Jahren noch drei bis vier verschiedene Bewertungsgruppen für Mitarbei
tende ohne Berufsabschluss üblich, findet man heute nur noch eine oder zwei. 
Diese starke Stauchung der Tarifgitter erschwert die insbesondere in der Gastro
nomie enorm wichtige Differenzierung bei un- und angelernten Mitarbeitenden 
nach Können und Leistung und verringert den Lohnabstand zu den gelernten 
Fachkräften.  

-

-

 
Die starke Tendenz zu pauschalen Entgelterhöhungen seitens der Gewerkschaft 
NGG sowie das Bestehen auf Mindestlohnabstandsklauseln verstärkt diesen Ef
fekt.  

-

 
In der Folge sehen immer mehr Unternehmen ihre wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit und ihre betriebliche Lohnpolitik (Leistungsanreize) als nicht mehr 
kompatibel mit dem tariflichen Lohngefüge an.  

-

 
Auf Arbeitnehmerseite ist eine verstärkte Stunden- und Nettolohnorientie
rung zu verzeichnen. Sonderzahlungen der Betriebe wie Urlaubs- oder Weih
nachtsgeld, erst recht langfristig wirkende Leistungen wie eine betriebliche Alters
vorsorge sind für Mitarbeitende weniger ausschlaggebend bei der Wahl des Ar
beitsplatzes als der Stundenlohn. Dementsprechend erfolgt eine Verlagerung von 
Lohnbestandteilen. 

-
-
-
-

 
Die Akzeptanz von Tarifverträgen wird so massiv und nachhaltig beschädigt. Lo
gische Konsequenz: Die Tarifbindung sinkt - auf Arbeitgeber - wie auf Arbeit
nehmerseite.  

-
-

 
 
Schlussfolgerungen für die Anpassungsentscheidung der Mindestlohnkom-
mission: 
 
1. Aus Respekt vor der Tarifautonomie darf eine Anpassungsentscheidung be

reits vereinbarte Tarifentgelte nicht überholen.  
-

 
Angewandt auf teilweise politisch geforderte oder aufgrund der Kriterien des 
Mindestlohngesetzes oder der neuen Geschäftsordnung der Mindestlohnkom
mission mögliche Werte bedeutet das konkret: 

-

 
- Eine Mindestlohnerhöhung auf 13,80 € ab 1.1.2026 würde den untersten 

Tariflohn in fünf Tarifgebieten des Gastgewerbes überholen1. 
 

1 Berücksichtigt wurden nur Entgelttarifverträge, die noch mindestens bis zum 31.12.2025 wirksam sind, inkl. 
solcher mit Mindestlohnabstandsklausel. Vier Tarifgebiete sowie der Spezialtarifvertrag Systemgastronomie, die 
vor dem 31.12.2025 auslaufen, bleiben hier somit unbetrachtet. 

112



 
 
 

 

- Eine Mindestlohnerhöhung auf 14,50 € ab 1.1.2026 würde den untersten 
Tariflohn in acht Tarifgebieten des Gastgewerbes überholen. 

- Eine Mindestlohnerhöhung auf 15,00 € ab 1.1.2026 würde den untersten 
Tariflohn in 14 Tarifgebieten des Gastgewerbes überholen. In sieben davon 
würde er auch eine weitere Bewertungsgruppe überholen. 

 
2. Um ein weiteres „Aufschaukeln“ in zukünftigen Tarifverhandlungen – mit den 

erläuterten Folgen für die Tarifbindung – zu vermeiden, muss die nachlau
fende Tarifentwicklung die absolute Obergrenze für eine Anpassung des 
Mindestlohns darstellen, und zwar mit Blick auf das Ende des Anpassungszeit
raums (Ende 2027). 

-

-

 
3. Um eine weitere Erosion der Tarifbindung, insbesondere eine Abkehr von den 

Manteltarifverträgen mit ihren Zusatzleistungen und Einmalzahlungen, zu 
verhindern und tarifgebundene Unternehmen nicht weiter zu benachteiligen, 
müssen bei allen Berechnungskriterien für einen zukünftigen Mindestlohn 
Sonderzahlungen außer Betracht bleiben.  

 
 

b) Beschäftigungsentwicklung und Einstellungschancen 
 

Das Gastgewerbe ist und bleibt die Branche der Chancen  
Hotellerie und Gastronomie beschäftigen 2,2 Millionen Menschen, davon 1,1 Mil
lionen sozialversicherungspflichtig. Schon vor Ende der letzten Corona-Einschrän
kungen, nämlich seit März 2022, liegt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be
schäftigten wieder stabil über einer Million. Ob mit oder ohne Ausbildung, ob aus 
Deutschland oder aus anderen Teilen der Welt – das Gastgewerbe bleibt ein star
ker Jobmotor, es gibt weiter Zehntausende offene Stellen und die Dynamik ist 
groß. 

-

-
-
-

 
Dennoch gibt es mittlerweile deutliche Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche 
Situation und die Explosion bei den Arbeitskosten Auswirkungen auf die Beschäf
tigung im Gastgewerbe haben. Seit Spätsommer 2024 liegt die Zahl der sozial
versicherungspflichtig Beschäftigten der Branche leicht unterhalb der im 
Vorkrisenjahr 2019 und die Schere öffnet sich kontinuierlich weiter – von -0,1% 
im August 2024 auf -0,9% im Dezember 2024. Die Zahl der bei der Bundesagentur 
für Arbeit gemeldeten offenen Stellen sinkt (sie lag im Februar 2025 nur noch bei 
21.770 gegenüber 34.288 im Februar des Vorkrisenjahres 2020), ebenso die Zahl 
der öffentlichen Stellenausschreibungen (nach aktuellen Zahlen von index Re
search 2024 um -11,9% im Vergleich zu 2023). Der Zugang in Arbeitslosigkeit 
aus Beschäftigung wächst (von Januar 2024 bis Februar 2025 Pluswerte in elf 
von 14 Monaten). Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Februar 2025 in der Speisen
zubereitung um 5,6% über dem Vorjahr, in der Hotellerie um 6,4% und in der Gast
ronomie um 5,4.  

-
-

-

-
-
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Kurzum: Der Jobmotor Gastgewerbe könnte ins Stottern geraten, mit gravierenden 
Konsequenzen für die Beschäftigung insbesondere von geringqualifizierten Men
schen und solchen mit Migrationsgeschichte. 

-

 
 

c) Risiken für die Integrationsleistung der Branche 
 

Das Gastgewerbe ist die Branche der Vielfalt und der Integration. Nach Zahlen 
der Bundesagentur für Arbeit besitzen 41,7% der Beschäftigten in Gastronomie 
und Hotellerie eine ausländische Staatsangehörigkeit. Es gibt dort vielfältige Mög
lichkeiten, schnell in den Arbeitsmarkt einzusteigen, damit in Deutschland Fuß zu 
fassen und während der Beschäftigung Sprachkenntnisse auszubauen. Deshalb 
gehört das Gastgewerbe, insbesondere die Speisenzubereitung, zu den TOP 5-
Branchen bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung Geflüchteter (Da
ten zum „Jobturbo“). Betrachtet man die Daten des Statisches Bundesamtes zu 
den Mitarbeitenden mit Einwanderungsgeschichte (Basis Mikrozensus), so sind 
die Zahlen noch höher: In der Lebensmittelherstellung (inkl. Köche) haben 51,2% 
der abhängig Beschäftigten einen Migrationshintergrund, im Gastronomieservice 
sind es 44,8% und im Hotelservice 36,7%. 

-

-

 
Beschäftigungsrückgänge in der Branche würden insbesondere diese Gruppe, die 
überdurchschnittlich oft in Helferberufen tätig ist und es ohnehin auf dem Arbeits
markt schwerer hat, treffen. 

-

 
d) Auswirkungen auf Fachkräftesicherung und Weiterbildung 

 
Der durch die starken Mindestlohnsteigerungen verringerte Lohnabstand zwi
schen dem Mindestlohn bzw. untersten Tariflohn und den Einstiegslöhnen für 
Fachkräfte verringert den Anreiz, eine Berufsausbildung zu absolvieren. 

-

 
Das ist zum einen für Jugendliche mit geringer schulischer Vorbildung relevant. 
Wenn diese sich nach der Schule für eine Berufsausbildung entscheiden, be
deutet das nicht nur eine Aussicht auf besser qualifiziertere und interessantere 
Jobs, auf Karriere und ein geringeres Risiko, arbeitslos zu werden. Es bedeutet 
kurzfristig zunächst einmal eine Ausbildungsvergütung, die zwar in den letzten 
Jahren stark gestiegen, aber natürlich dennoch geringer ist als ein Hilfskräftelohn. 
Je größer diese Differenz, desto stärker der Fehlanreiz. 

-

 
Zum anderen gibt es gerade im Gastgewerbe viele Beschäftigte, die aus einer teils 
jahrelangen Helfertätigkeit heraus doch noch einen Berufsabschluss nachholen, 
sei es durch eine duale Berufsausbildung, sei es im Wege der Externenprüfung. 
Das erfordert die Investition von Zeit, Kraft und Mut. Die Aussicht auf ein spürbar 
besseres Arbeitseinkommen nach erfolgreicher Prüfung ist für solche Lebensent
scheidungen unverzichtbar. Ein hoher Mindestlohn konterkariert das. 

-
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Eine weitere Konsequenz aus den stark gestiegenen Arbeitskosten insbesondere 
im Bereich der einfachen Tätigkeiten ist, dass Unternehmen weniger finanzielle 
Mittel für Investitionen in Mitarbeiterbindung, Weiterbildung und andere 
Maßnahmen der Fachkräftesicherung zur Verfügung stehen. Das ist in Zeiten 
des demografischen Wandels, wo gerade solche Maßnahmen für die Zukunftsfä
higkeit unbedingt erforderlich sind, absolut kontraproduktiv. 

-

 
 

e) Risiken bzgl. Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung 
 

Höhere Lohnkosten bedeuten auch höhere Sozialabgaben. Seit Anfang 2025 liegt 
der Gesamtsozialversicherungsbeitrag bei 42%. Das bedeutet: Ein steigender 
Bruttolohn kommt nur teilweise bei den Mitarbeitenden an. Den bei den Arbeitge
bern explodierenden Kosten steht kein gleicher Nutzen bei den Mitarbeitenden ge
genüber. Angesichts der starken und zunehmenden Nettolohnorientierung der 
meisten Beschäftigten im Gastgewerbe verstärkt das den Lohndruck bei den Be
trieben weiter. 

-

-
-

Die Konsequenz: Schwarzarbeit wird finanziell attraktiver. Viele Betriebe berichten 
schon heute, dass Bewerber - insbesondere aus dem Spektrum der Bürgergeld
bezieher und gering Qualifizierten - gezielt nach Beschäftigung am Fiskus vorbei 
verlangen bzw. zu legaler Beschäftigung nicht bereit sind. Das erschwert die Mit
arbeitersuche massiv und erhöht das Risiko von Abwanderung. Ein stark steigen
der Mindestlohn verstärkt dieses Problem. 

-
-

-

 
Statt immer weiter an der Lohnschraube zu drehen, ist es daher erforderlich, end
lich die Beitragsbelastung in den Griff zu bekommen. Mehr Netto vom Brutto bei 
den Beschäftigten und eine geringere finanzielle Belastung des Faktors Arbeit 
bei den Betrieben müssen politisch konsequent angepackt werden. 

-

 
 
 
FAZIT: 
 
Die Kostenbelastung der Gastronomie und Hotellerie, auch und insbesondere durch 
die Arbeitskosten, hat eine existenzgefährdende Dimension erreicht. Notwendige 
Preissteigerungen insbesondere in Restaurants verstärken die ohnehin aufgrund der 
Inflation größere Konsumzurückhaltung der Gäste. Das hat deutliche Auswirkungen 
auf die realen Umsätze und die Erträge. Die Leistungsfähigkeit des Gastgewerbes ist 
dadurch gefährdet und die Stimmung entsprechend schlecht. 
 
In einer starken Mindestlohnsteigerung liegen erhebliche Risiken für die (legale) Be
schäftigung in Hotellerie und Gastronomie, für die Integrationskraft der Branche, für 
Ausbildung und Fachkräftesicherung. 

-
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Die nachlaufende Tarifentwicklung sollte bis zum Ende der nächsten Anpas
sungsperiode (Ende 2027) die Obergrenze für eine Erhöhungsentscheidung der 
Mindestlohnkommission bilden.  

-

 
Andernfalls würden erneut zahlreiche Tarifverträge – im Gastgewerbe wie auch in an
deren Branchen – überholt und das Tarifsystem als solches sowie die Akzeptanz von 
Tarifverträgen bei den Unternehmen geschädigt. Eine verstärkte Tarifflucht wäre die 
logische Konsequenz. Das deutsche Tarifsystem würde sich so selbst aushöhlen. 

-

 
Das bedeutet auch:  
 
Das in der neuen Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission erstmals erwähnte 
zusätzliche Kriterium „60% des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten“ ist sach
lich nicht angemessen und betriebswirtschaftlich, arbeitsmarktpolitisch und ta
rifpolitisch gefährlich.  

-
-

 
In keiner Weise nachvollziehbar ist es, warum hier nur die Vollzeitbeschäftigten be
rücksichtigt werden und warum Sonderzahlungen mit eingerechnet werden. Schließ
lich gilt der Mindestlohn auch für Teilzeitkräfte und Minijobber und kommen Sonder
zahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld zum Stunden- bzw. Monatsgrundlohn 
dazu, im Gastgewerbe in vielen Bundesländern auf Grundlage allgemeinverbindlicher 
Manteltarifverträge. Bei einem danach zustande kommenden Mindestlohn würden bis
herige Lohngitter also verzerrt. 

-

-
-
-

 
Das genannte Kriterium darf also keinesfalls leitend für die Entscheidung der Mindest
lohnkommission sein. 

-

 
 
 
 
 
Berlin, 10. März 2025 
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Stellungnahme des fzs 

Grundsätzliche Einschätzung 

Finanziell hat die Studierendenschaft in Deutschland harte Jahre hinter sich. Kaum war die schlimmste Phase der 

Pandemie in Deutschland überwunden, verschärfte sich nach Beginn des russischen Angriffskriegs die wirtschaftliche 

Lage erneut durch die Energiekrise und eine anhaltend hohe Inflation. Die steigenden Lebenshaltungskosten, 

insbesondere bei Mieten und Grundnahrungsmitteln, trafen Studierende besonders hart, da sie oft über begrenzte 

finanzielle Mittel verfügen. Die Lebenshaltungskosten für Studierende sind in den vergangenen Jahren außerdem 

überproportional gestiegen. Verfolgt man die Preisentwicklung des studentischen Warenkorbs, der im Rahmen der 

22. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks erhoben wurde, liegt die Preissteigerung konstant etwa ein 

Drittel höher als die allgemeine Inflationsrate – mit durchschnittlich 6,4 % pro Jahr im Vergleich zu 4,6 % in der 

Gesamtbevölkerung.1 Dies liegt vor allem daran, dass Studierende einen größeren Anteil ihres Budgets für 

Lebensmittel aufwenden müssen - ein Bereich, in dem die Preissteigerungen besonders spürbar waren.  

 

Ein besonders belastender Faktor für Studierende sind außerdem die stark steigenden Mietpreise.  

 05/16 05/21 10/22 2024 01/25 

VPI2 95,1 103,1 113,5 119,3 120,3 

Stud. Warenkorb¹ 757,43 € 850,00 € 938,38 € 991,77 € 1.024,15 € 

WG-Miete3 323 € 400 € 435 € 458 € 489 € 

Mindestlohn (real) 8,50 €   (9,54 €) 9,50 € 12,00 € (10,87 €) 12,41 € 

(10,64 €) 

12,82 € (10,64 €) 

Bafög-Satz 597 € 752 € 812 € 812/855 € 855 € 

 
1 Eigene Berechnungen, siehe Anhang. Das Basisjahr ist 2021, der Warenkorb wurde empirisch in der 22. 
Sozialerhebung (Kroher et al 2023) festgestellt. Die Fortschreibung lehnt sich an Meier, Thomsen und Kroher 
(2023) an, wobei leicht abweichende Preisindizes verwendet werden. 
2 Nach Angaben des Statistischen Bundesamts. 
3 Nach Angaben der semesterweise erscheinenden Auswertung des Moses-Mendelssohn-Instituts. 
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Da Studierende häufiger umziehen und daher häufiger neue Mietverträge abschließen, sind sie überproportional 

von den stark gestiegenen Neumieten betroffen. Anders als viele langjährige Mieter*innen profitieren sie nicht von 

Bestandsmieten, die langsamer steigen. Gleichzeitig können viele Studierende nicht auf ausreichende finanzielle 

Unterstützung aus dem Elternhaus zählen, da Unterhaltszahlungen oft nicht mit der Inflation Schritt halten. Von 

2016 bis 2021 waren die Zahlungen von Verwandten und Eltern laut Sozialerhebung im Gegenteil sogar von 541 auf 

463 Euro deutlich gesunken.4 Für einen Großteil der Studierenden heißt dies, dass sie eine wachsende Lücke 

zwischen steigenden Lebenshaltungskosten und sinkenden Unterstützungszahlungen selbst decken müssen. Weber 

und Hellwagner (2025) kommen in ihrer Auswertung des Mikrozensus 2023 zu dem Ergebnis, dass die 

Erwerbstätigenquote unter Studierenden im Alter von 20 bis 24 von 37,3 % (2015) auf 56 % (2023) gestiegen ist. 

Leider liegen für die Jahre 2022 bis 2024 keine mit der Sozialerhebung vergleichbaren Daten vor. Die 23. 

Sozialerhebung ist für das aktuelle Jahr 2025 angesetzt und wird vermutlich im Sommersemester erfolgen, allerdings 

werden die Ergebnisse nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erst im Frühjahr 2027 

vorliegen. Was an dieser Stelle allerdings betrachtet werden kann, sind die inflationsbereinigten 

Mindestlohnniveaus von Studierenden (fett markiert). Wenn wir statt des allgemeinen Verbraucherpreisindex den 

studentischen Warenkorb zur Grundlage der Inflationsbereinigung nehmen, sehen wir von 2016 bis 2021 statt eines 

Anstiegs ein Sinken des Mindestlohnniveaus (-0,42 % statt +3,1 %). Die Erhöhung auf 12 Euro im Jahr 2022 konnte 

dies zwar (anders als die ursprünglich beschlossene Erhöhung auf 10,45 Euro) mehr als kompensieren. Durch die 

weitere Entwicklung, insbesondere der Miet- und Lebensmittelpreise, waren die beiden Erhöhungen 2024 und 2025 

dagegen nicht in der Lage, das Niveau von Oktober 2022 (10,87 Euro in Preisen von 2021) zu stabilisieren. 

Insgesamt lässt sich also feststellen, dass der Mindestlohn seit der Erhöhung auf 12 Euro etwa 11,5 % über seinem 

(realen) Niveau von 2016 liegt. Andere Faktoren, wie die sinkende Unterstützung durch Eltern, sorgen allerdings für 

einen anhaltend hohen Druck auf den ohnehin äußerst niedrigen studentischen Lebensstandard. 

Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten  

Besonders “klassische Studierende”5 sind zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts auf geringfügige Hilfstätigkeiten 

angewiesen. Von den erwerbstätigen Studierenden hatten hier 2021 45 % eine Stelle als studentische Hilfskraft 

(SHK), 33 % gaben an zu “jobben”.  

 
4 2021 wurden die Spalten “Zuwendungen durch Verwandte” und “Zuwendungen durch Eltern” zusammengeführt. 
Ein Teil der Veränderungen könnte sich hieraus erklären. 
5 Der sog. “Fokus-Typ” der Sozialerhebung: junge, unverheiratete Erwachsene, die ein Vollzeit- Präsenzstudium als 
Erstausbildung absolvieren. 2021 gehörten 46,8% der etwa 2,9 Millionen Studierenden zu dieser Gruppe, in 
absoluten Zahlen also etwa 1,35 Millionen Studierende. 
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Aufgrund der oben skizzierten, wachsenden Lücke zwischen Lebenshaltungskosten und Unterhalt stieg ihr 

Durchschnittseinkommen aus Erwerbstätigkeit von 385 Euro (2016) auf 516 Euro (2021). Die Studierenden 

arbeiteten für diesen Lohn durchschnittlich 12,8h pro Woche, was einem Nettostundenlohn von 9,30 Euro entspricht 

(20 Cent unter dem damaligen Brutto-Mindestlohn). Schon hieran wird die äußerst hohe Relevanz des Mindestlohns 

für Studierende ersichtlich.  

Personen, die nach einer Erstausbildung ein weiterbildendes Studium aufnehmen, sind hingegen weniger stark vom 

Mindestlohn betroffen. Insbesondere Teilzeitstudierende geben überdurchschnittlich oft an, in ihrem erlernten 

Beruf zu arbeiten. Bei den etwa 10 % Studierenden im Fernstudium ist dies fast die Hälfte (48,8 %). Unter 

Studierenden im Dualen Studium (etwa 5 % der Gesamtzahl) ist die Quote der Erwerbstätigen generell viel niedriger 

(13,9 %), hier übernimmt die Ausbildungsvergütung mutmaßlich die Rolle des Hauptverdienstes. Schon angesichts 

der geringen Stundenzahl fallen die meisten Studierenden in den sogenannten Minijob-Sektor. Sofern sie nicht 

spezifisch studentischen Beschäftigungen (etwa als SHK, s.u.) nachgehen, konkurrieren sie hier um Arbeitsplätze mit 

besonders geringen Zugangsvoraussetzungen. Dies bedeutet auch, dass die Konkurrenz hier besonders hoch ist und 

Arbeitgeber in einer Machtposition sind. In diesem Arbeitsmarktsegment ist der Mindestlohn von außerordentlicher 

Bedeutung.  

Für Studierende gibt es zusätzlich zum allgemeinen Minijob-Sektor außerdem ein besonderes Arbeitsmarktsegment, 

das neben studentischen Stellen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen auch 

Werkstudierendenjobs bei Behörden und Unternehmen umfasst. Diese Stellen zeichnen sich (neben dem geringen 

Stundenumfang und den niedrigen Löhnen) dadurch aus, dass für beide Seiten die Aussicht auf ein Arbeitsverhältnis 

nach Abschluss des Studiums eine große Rolle spielt: Arbeitgeber wollen sich frühzeitig künftige Talente sichern, 

während Studierende sich auf den Arbeitsmarkt vorbereiten wollen. Der eigentliche Arbeitslohn kann gegenüber 

dem Wert der Zukunftserwartung in den Hintergrund rücken, weshalb Studierende potenziell niedrigere Löhne in 

Kauf nehmen. Besonders deutlich zeigt sich dies in der Bereitschaft mancher Studierender, unbezahlte Praktika zu 

leisten. Da während eines solchen Praktikums zumeist auf eine Nebentätigkeit verzichtet werden muss, ist dies 

allerdings nur für Studierende mit ausreichender familiärer Unterstützung möglich. Doch auch jenseits der 

unbezahlten Praktika kann sich ein ähnlicher Effekt einstellen, bei dem Studierende in einem ungleichen 

Wettbewerb miteinander konkurrieren und Löhne dabei unter ein angemessenes Mindestniveau sinken.  

Für Stellen als studentische Beschäftigte an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die oft 

als “Türöffner zur Promotion” eingeschätzt werden, war dies vor der Einführung des Mindestlohns definitiv gegeben 

(Regelmann 2004). Studentisch Beschäftigte haben durch die besonderen Beschäftigungsbedingungen bisher große 

Schwierigkeiten gehabt, sich effektiv für ihre Interessen einzusetzen: In vielen Bundesländern werden sie nicht durch 

Personal- oder Betriebsräte vertreten. Auch werden sie nur in Berlin durch einen Tarifvertrag abgedeckt.  
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Im Rahmen der Tarifverhandlungen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder mit ver.di und GEW im Dezember 2023 

wurde die Aufnahme von studentisch Beschäftigten in den Tarifvertrag erneut abgelehnt und lediglich ein 

Mindestlohn von 13,25 Euro für SHKs vereinbart, welcher zum Sommersemester 2025 auf 13,98 Euro steigen wird. 

Für studentisch Beschäftigte mit Bachelorabschluss oder Staatsexamen liegt dieser bei 13,83 Euro und ab dem 

Sommersemester 2025 bei 14,59 Euro. Der Mindestlohn für studentisch Beschäftigte mit Masterabschluss beträgt 

18,78 Euro, ab dem Sommersemester 19,81 Euro.  

Die Arbeitgeber befinden sich bei studentisch Beschäftigten an Hochschulen in einer besonderen Machtposition, da 

sie die Zukunftsaussichten der Studierenden stark beeinflussen können. Durch die Befristungspraxis haben sie nicht 

nur mehrmals jährlich die Gelegenheit, den Arbeitsvertrag schlicht auslaufen zu lassen.6 Im Falle von Lehrstühlen 

entscheiden sie außerdem über die berufliche Zukunft der studentisch Beschäftigten und haben nicht zuletzt die 

Macht, sie als Studierende zu benoten. Diese Situation erschwert die Organisation für eigene Interessen 

außerordentlich. Die stark einseitige Machtverteilung auf dem spezifisch studentischen Arbeitsmarktsektor kann 

außerdem dazu führen, dass Mindestlöhne durch unbezahlte Überstunden unterlaufen werden. So kommt die 

Studie zu studentisch Beschäftigten “Jung, akademisch, prekär” (Hopp et al., 2023) zu dem Ergebnis, dass 39 % der 

Befragten unbezahlte Überstunden leisten. 17,6 % der Beschäftigten sahen sich genötigt, vor Vertragsbeginn oder 

nach Vertragsende zu arbeiten, häufig ohne dafür Lohn zu erhalten. 

Der Mindestlohn ist ein wertvolles Instrument, um faire Wettbewerbsbedingungen zwischen Studierenden mit 

unterschiedlich starker familiärer Unterstützung sicherzustellen. Er verhindert ein “race-to-the-bottom”, bei dem 

immer geringere Löhne in Kauf genommen werden, um zukünftige Arbeitsverhältnisse anzubahnen. Die Knappheit 

von Praktika und SHK-Stellen liegt unseres Ermessens nach nicht in dem Lohn begründet, der für solche Stellen 

aufgewendet werden muss/müsste. Die Arbeit der Studierenden ist diesem Lohn häufig mehr als angemessen. 

Vielmehr sind es sachliche Begrenzungen, die einen übermäßigen Einsatz von SHKs oder Praktikanten in Betrieben 

und Lehrstühlen verhindern. In einem gegebenen Institut fällt schlicht nur eine gewisse Menge an wissenschaftlichen 

Hilfstätigkeiten an und es können auch nur eine gewisse Menge an Hilfskräften sinnvoll betreut werden. Selbiges gilt 

für Praktikumsstellen. Die Ausnahmeregelungen des Mindestlohngesetzes für Praktika sind aus unserer Sicht also 

zweckwidrig und sollten abgeschafft werden.  

Auswirkungen des Mindestlohns auf Beschäftigte 

Ökonomisch betrachtet ist es für Studierende nicht effizient, vor dem Abschluss ihres Studiums (unqualifizierte) 

Arbeit anzubieten.  

 
6 Hopp et al. (2023) bemerken, dass die durchschnittliche Vertragslaufzeit außerhalb Berlins 5,7 Monate beträgt 
und die Beschäftigten im Schnitt bisher 4,6 Verträge hatten. 
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Schließlich können sie hierfür nur einen deutlich geringeren Lohn erwarten als für Arbeitsstunden, die sie nach 

Vollendung ihres Studiums leisten. Es wäre also eine effizientere Strategie, sämtliche Arbeitsstunden in das Studium 

zu investieren und es so schnell wie möglich abzuschließen. Den meisten Studierenden fehlt allerdings das Geld, um 

eine solche Strategie anwenden zu können. Insofern sind sie gezwungen, einen Teil ihrer Arbeitszeit schon vorher 

zu einem niedrigeren Lohn auf den Markt zu bringen.  

Solange es einen relevanten Lohnunterschied für geringqualifizierte Hilfstätigkeiten und akademische Arbeit gibt, 

bleibt es für Studierende effizient, sich so sehr wie eben möglich auf das Studium zu konzentrieren. Bei gegebenen 

Lebenshaltungskosten sollte ein höherer Stundenlohn also paradoxerweise dazu führen, dass weniger Arbeit von 

den Studierenden angeboten wird.7 Andersherum kann ein niedrigerer Stundenlohn dazu führen, dass Studierende 

mehr Zeit in Erwerbstätigkeit investieren müssen. Ein Bachelorstudium mit 180 ECTS soll insgesamt 5.400 Stunden 

Arbeit erfordern. Wie viele Semester hierfür notwendig sind, hängt also davon ab, wie viele Arbeitsstunden in der 

Woche noch für das Studium aufgebracht werden können. Je weniger Zeit für das Studium bleibt, desto länger zieht 

sich das Studium.  

Durch einige rechtliche Faktoren droht hier ein Teufelskreis. Wer nämlich den sogenannten “Leistungsnachweis” 

nicht bis zum vierten Semester erbringt, verliert zunächst Anspruch auf das BAföG. Ab dem 26. Lebensjahr fallen 

Studierende außerdem aus der Familienversicherung heraus und müssen eine studentische Krankenversicherung 

abschließen. Wird die Regelstudienzeit deutlich überschritten, droht außerdem der Wegfall von 

Unterhaltszahlungen. Die Überschreitung dieser jeweiligen Punkte führt zum einen dazu, dass noch mehr Zeit für 

Erwerbstätigkeit aufgebracht werden muss und sich das Studium noch weiter verlangsamt. Zum anderen kann jeder 

dieser Punkte der sprichwörtliche Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt und Studierende zum 

Studienabbruch bewegt. Diese Problematik zeigt sich auch empirisch in der Sozialerhebung: Während insgesamt 32 

% Probleme angaben, Erwerbstätigkeit und Studium zu vereinbaren, waren es im “inoffiziellen Teilzeitstudium” 

ganze 50 %. 

Dieses Problem ist natürlich in erster Linie im aktuellen System der Studienfinanzierung begründet. Wer in 

irgendeiner Höhe BAföG bezieht, muss schon jetzt durchschnittlich 6 Stunden Erwerbsarbeit weniger pro Woche 

leisten. Trotz mehrfacher Reformen stagnierte die Quote des BAföG-Bezugs in den letzten Jahren aber bei weniger 

als einem Achtel der Studierenden. Dabei wäre eine auskömmliche Studienfinanzierung gesamtwirtschaftlich 

wünschenswert: Je höher der Anteil der Arbeit, den Studierende nach ihrer Ausbildung einbringen, desto 

lohnenswerter war die gesellschaftliche Investition in dieses Studium (die Kosten übernimmt schließlich größtenteils 

der Staat). Betrachtet man die Wirkung höherer Mindestlöhne, geht diese in eine ähnliche Richtung: Durch höhere 

 
7 Dies entspricht der klassischen Annahme einer “backward-bending supply curve” beim Arbeitsangebot (Spiegel 
und Templeman, 2004). Da für Studierende der Trade-Off allerdings nicht zwischen Freizeit/Konsum und 
Erwerbsarbeit, sondern zwischen Studium und Erwerbsarbeit besteht, setzt die Wende bei ihnen deutlich früher 
ein, nämlich sobald ein minimaler Lebensunterhalt gesichert ist. 
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Löhne können Studierende einen angemessenen Lebensstandard in einer kürzeren Zeit erreichen und so mehr Zeit 

für das Studium aufwenden. Da die Menge an spezifisch studentischen Tätigkeiten sachlich beschränkt ist und auch 

durch niedrigere Löhne nur geringfügig ausgedehnt werden kann, würde ein erhöhtes studentisches Arbeitsangebot 

vor allem im allgemeinen Minijob-Sektor stattfinden. Hier stellen Studierende eine harte Konkurrenz für andere 

Gruppen, die auf Arbeitsplätze mit geringen Einstiegsvoraussetzungen angewiesen sind, dar. Ihr Studium kann als 

“Signalling” von sehr guten Deutschkenntnissen und hoher Leistungsbereitschaft verstanden werden. 

Es ist also aus verschiedenen Gründen im Sinne der Allgemeinheit, dass Studierende nur in geringem Umfang einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen. Insofern sollte der Gesetzgeber den Mindestlohn auf eine Höhe setzen, die in zehn 

Stunden oder weniger einen angemessenen Beitrag zum studentischen Lebensunterhalt sichert. Trotz der 

mittlerweile sinkenden Immobilienpreise bleibt der Wohnungsmarkt für Studierende weiterhin extrem teuer, und 

eine Entspannung ist nicht in Sicht. Aktuell müssten Studierende zum Mindestlohn bereits etwa 38 Stunden im 

Monat arbeiten, allein um damit eine durchschnittliche (!) WG-Miete bezahlen zu können.8 Wenn sich die Mietpreise 

an Hochschulstandorten weiterhin mit der Dynamik der letzten zehn Jahre entwickeln, sind 2030 durchschnittliche 

WG-Mieten von 600 Euro und mehr zu erwarten. In besonders beliebten Städten wie Hamburg, Berlin oder München 

sind Mieten von 760, 800 und 970 Euro respektive zu erwarten. Zum Vergleich: eine geringfügige Tätigkeit im 

Umfang von 43,3 Stunden im Monat würde bei einem Bruttostundenlohn von 15 Euro einen Verdienst von 650 Euro 

ergeben. Aus unserer Sicht sollte daher der Mindestlohn so schnell wie möglich auf 15 Euro angehoben und auf 

einem (studentischen) Kaufkraftniveau von 12 Euro des Jahres 2021 stabilisiert werden.  

 
8 Angenommen ist hierbei Bruttolohn=Nettolohn=489€. 
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Erläuterung zur Tabelle 
Für die vierte Spalte “2024” wurden die entsprechenden Jahreswerte herangezogen, die restlichen Werte beziehen 
sich auf den jeweiligen Monat. Der studentische Warenkorb setzt sich zusammen aus den Kostenpunkten 
Warmmiete, Ernährung, Gesundheit, Mobilität, Freizeit, Kleidung, Kommunikation, Semesterbeitrag, 
Studiengebühren, Lernmittel, Weitere, Sonstige, Betreuung und Ausgaben für Kinder. Die Fortschreibung erfolgte 
mit den Preisindizes CC13-011, -1253, -07, -09, -03, -08, -12701, -104, -9512, -12401 und dem allgemeinen 
Verbraucherpreisindex (für Weitere, Sonstige und Ausgaben für Kinder). Die Warmmiete wurde mit der 
Preisentwicklung für WG-Mieten (nach Zahlen des Moses-Mendelssohn-Instituts) fortgeschrieben. Für das Basisjahr 
2021 der 22. Sozialerhebung lag die durchschnittliche Warmmiete bei etwa 96 % der durchschnittlichen WG-Miete, 
und auch die Preisentwicklung zwischen 2016 und 2021 weist eine hohe Übereinstimmung zwischen tatsächlicher 
Warmmiete und durchschnittlicher WG-Miete laut MMI auf.  
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Kostenpunkt Indikator Index 
01/15 

01/15 abs. Index 
05/16 

05/16 
rück 

Index 
2021 

2021  
abs. 

Index 
10/22 

10/22 abs. Index 
2024 

2024  
abs. 

Index 
01/25 

01/25 abs. 

Warmmiete MMI* 0,841 309,27 € 0,898 330,34 € 1,042 383,00 € 1,133 416,51 € 1,193 438,54 € 1,273 468,22 € 

Ernährung 011 0,91 164,17 € 0,915 165,07 € 1,031 186,00 € 1,238 223,34 € 1,332 240,30 € 1,334 240,66 € 

Gesundheit 1253 0,903 43,88 € 0,932 45,29 € 1,029 50,00 € 1,052 51,12 € 1,122 54,52 € 1,159 56,32 € 

Mobilität 07 0,94 33,17 € 0,953 33,62 € 1,077 38,00 € 1,243 43,86 € 1,248 44,03 € 1,262 44,53 € 

Freizeit 09 0,908 32,65 € 0,972 34,95 € 1,029 37,00 € 1,098 39,48 € 1,161 41,75 € 1,142 41,06 € 

Kleidung 03 0,947 22,39 € 1,016 24,02 € 1,015 24,00 € 1,062 25,11 € 1,093 25,84 € 1,066 25,21 € 

Kommunikation 08 1,075 25,96 € 1,059 25,57 € 0,994 24,00 € 0,993 23,98 € 0,991 23,93 € 0,99 23,90 € 

Semesterbeitrag 12701 0,979 26,92 € 0,979 26,92 € 1,091 30,00 € 1,107 30,44 € 1,206 33,16 € 1,209 33,24 € 

Studiengebühren 104 0,922 5,47 € 0,932 5,53 € 1,011 6,00 € 1,07 6,35 € 1,121 6,65 € 1,14 6,77 € 

Lernmittel 9512 0,883 10,45 € 0,913 10,80 € 1,014 12,00 € 1,031 12,20 € 1,153 13,64 € 1,202 14,22 € 

Weitere allg. VPI 0,931 12,64 € 0,951 12,91 € 1,031 14,00 € 1,135 15,41 € 1,193 16,20 € 1,203 16,34 € 

Sonstige allg. VPI 0,931 39,73 € 0,951 40,59 € 1,031 44,00 € 1,135 48,44 € 1,193 50,91 € 1,203 51,34 € 

Betreuung 12401 0,887 0,87 € 0,905 0,89 € 1,017 1,00 € 1,058 1,04 € 1,151 1,13 € 1,194 1,17 € 

Ausg. für Kinder allg. VPI 0,931 0,90 € 0,951 0,92 € 1,031 1,00 € 1,135 1,10 € 1,193 1,16 € 1,203 1,17 € 

Gesamt gew. Mittel 0,889 728,48 € 0,925 757,43 € 1,038 850,00 € 1,146 938,38 € 1,211 991,77 € 1,250 1.024,15 € 
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Der Gesamtverband der Deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e.V. (GLFA) 
ist die Vereinigung aller land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände in der Bundesrepublik 
Deutschland und repräsentiert seine 19 Mitgliedsverbände. Aufgabe des Gesamtverbandes ist die För
derung der gemeinschaftlichen tarif-, arbeits- und sozialpolitischen Belange seiner Mitglieder. 

-

I. Grundsätzliche Anmerkungen 
 

1. Tarifautonomie 
Der Gesamtverband der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e.V. hält da
ran fest, dass der mit dem Mindestlohngesetz zum 1. Januar 2015 eingeführte gesetzliche Mindestlohn 
einen tiefen Eingriff in die Tarifautonomie darstellt und die Rolle der Sozialpartner nachhaltig 
schwächt. Gleiches gilt für gesetzliche Anpassungen des Mindestlohns wie zuletzt zum 1. Oktober 2022 
und aktuell erneut von Teilen der Politik gefordert.  

-

 
2. Zielsetzung des Mindestlohns 
Mindestlöhne sind kein sozialpolitisches Element, sondern Orientierungspunkt für Lohngerechtigkeit. 
Vor diesem Hintergrund ist auch die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission (MLK) kri
tisch zu bewerten, und zwar soweit sie als ein Kriterium für die Anpassung des gesetzlichen Mindest
lohns 60 Prozent des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten nach Art. 5 Abs. 4 der EU-Mindest
lohnrichtlinie benennt (§ 2 Abs. 1 Buchstabe a) der Geschäftsordnung MLK). Dieser Referenzwert, der 
als internationaler Standard zur Definition von Niedriglöhnen und Armutsrisiken gilt, ist als Kriterium 
für die Feststellung eines Mindestlohns wenig geeignet. Zum einen dient ein Mindestlohn, wie bereits 
ausgeführt, nicht der Armutsbekämpfung, sondern der Sicherstellung einer gerechten und nicht unan
gemessen niedrigen Entlohnung. Zum anderen haben Studien bereits gezeigt, dass auch ein Mindest
lohn in Höhe von 60 Prozent des Bruttomedianlohns nicht zur Armutsbekämpfung geeignet ist, und 
zwar weder während des Erwerbslebens noch zur Vermeidung von Altersarmut.  

-
-

-
-
-

Deshalb darf diesem Referenzwert, der nicht zuletzt durch die Berücksichtigung des Bruttomedian
lohns von Vollzeitbeschäftigten zu einer deutlich stärkeren Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes 
führen würde als eine nachlaufende Orientierung am Tarifindex, keine besondere Bedeutung zukom
men.    

-

-

 
3.  Nachlaufende Orientierung an den Tarifabschlüssen 
Bei der in § 9 Abs. 2 Satz 2 MiLoG vorgesehenen nachlaufenden Orientierung an den Tarifabschlüssen 
muss zwingend beachtet werden, dass die hohen Tarifabschlüsse der vergangenen beiden Jahre nicht 
nur der damals hohen Inflation geschuldet, sondern häufig Folge der massiven Erhöhung des gesetzli
chen Mindestlohns zum 1. Oktober 2022 durch den Gesetzgeber sind. Würden diese Tariferhöhungen 
bei der anstehenden Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns vollumfänglich berücksichtigt, würde 
die vom Gesetzgeber vorgenommene außerordentliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns im 
Jahr 2022 noch einmal wiederholt – ohne Rücksicht auf die reale Wertschöpfung in den Unternehmen.  

-

 

128



 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.  Berücksichtigung der anhaltenden Rezession  
Der anhaltenden Rezession in Deutschland muss bei der anstehenden Anpassung des gesetzlichen 
Mindestlohns besonders Rechnung getragen werden. Die zahlreichen negativen Meldungen aus der 
Wirtschaft in den letzten Monaten sind besorgniserregend und lassen deshalb wenig Spielraum für 
eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns. Denn eine solche wirkt sich nicht nur auf Niedriglohn
bereiche aus, sondern hat regelmäßig Auswirkungen auf das gesamte Tarifgitter vieler Branchen. Die
sem Aspekt muss im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen und auch in der Geschäftsordnung der MLK 
festgelegten Gesamtabwägung bei der nächsten Mindestlohnentscheidung der MLK ein besonderes 
Gewicht beigemessen werden. Das kann dann nur zur Folge haben, dass eine Mindestlohnanpassung 
für 2026 und ggf. auch 2027 ausgesetzt wird.  

-
-

 
5.  Freie Entscheidung der Mindestlohnkommission 
Die Entscheidung über die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns wurde bei dessen Einführung im 
Jahr 2015 einer unabhängigen Kommission der Sozialpartner, der MLK zugewiesen, mithin den für 
Lohngestaltung zuständigen Parteien. Versuche der Politik, die unabhängige MLK in ihrer Entscheidung 
zu beeinflussen, wie zuletzt durch Aussagen zum Mindestlohn im Sondierungspapier von CDU/CSU und 
SPD, bedeuten einen Verstoß gegen die gesetzlichen Vorgaben zur Mindestlohnanpassung und letzt
lich einen weiteren Eingriff in die Tarifautonomie. Die MLK muss ihre Entscheidung ungeachtet solcher 
Einflussnahmeversuche treffen.  

-

Anders als Teile der Politik meinen, besteht auch keine Verpflichtung aus der EU-Mindestlohnrichtlinie, 
einen Mindestlohn in Höhe des Referenzwertes von 60 Prozent des Bruttomedianlohns festzulegen. 
Ungeachtet der vom EuGH noch zu beantwortenden Frage, ob diese Richtlinie wegen Kompetenzüber
schreitung für nichtig zu erklären ist, bestimmt Art. 5 Abs. 4 Satz 2 der Richtlinie lediglich, dass die 
Mitgliedstaaten bei ihrer Bewertung der Angemessenheit der gesetzlichen Mindestlöhne auf interna
tionaler Ebene übliche Referenzwerte wie 60 Prozent des Bruttomedianlohns und 50 Prozent des Brut
todurchschnittslohns zugrunde legen können. Eine Verpflichtung ist hingegen nicht vorgesehen. Viel
mehr können die Mitgliedstaaten beispielsweise auch davon nach unten abweichende eigene Refe
renzwerte verwenden. Davon haben verschiedene Mitgliedstaaten auch Gebrauch gemacht, wie eine 
Übersicht im WSI-Mindestlohnbericht 2025 zeigt. Nur wenige EU-Mitgliedstaaten zielen danach auf 
Erreichen eines Referenzwertes von 60 Prozent des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten wie 
er in Deutschland Eingang in die Geschäftsordnung der MLK gefunden hat und von Teilen der Politik 
gefordert wird. 

-
-
-
-

-
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II.  Zu den Fragen 

 1.  Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns und des
sen letzten Erhöhungen auf 12,00 Euro ab 1. Oktober 2022 durch den Gesetzgeber sowie zur Erhö
hung auf 12,41 Euro ab 1. Januar 2024 und auf 12,82 Euro ab 1. Januar 2025   

-
-

 

a.  Unmittelbare Auswirkungen  
 

Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Oktober 2022 auf 12 Euro brutto je Arbeits
stunde ist der Gesetzgeber von dem im Mindestlohngesetz vorgesehenen Verfahren zur Anpassung 
des Mindestlohns abgewichen und hat mehrere in den nächsten Jahren erst zu erwartende Anpas
sungsschritte der Mindestlohnkommission vorweggenommen.  

-

-

Die außerordentliche gesetzliche Anhebung des Mindestlohns um rund 20 Prozent auf 12 Euro zum 1. 
Oktober 2022 sowie die folgenden Anpassungen auf 12,41 Euro zum 1. Januar 2024 und auf 12,82 Euro 
zum 1. Januar 2025 haben viele landwirtschaftliche Betriebe, insbesondere bei Produktion von Kultu
ren mit großem Bedarf an händischer Arbeit wie im Obst-, Gemüse und Weinbau sowie im ökologi
schen Anbau wirtschaftlich unter Druck gebracht. Die gestiegenen Lohnkosten, die bis zu 60 Prozent 
an den gesamten Produktionskosten in der Obst- und Gemüseproduktion ausmachen, konnten wegen 
günstiger Importware und dem preisbewussten Einkaufen der Verbraucher nicht oder zumindest nicht 
vollumfänglich an Handel, Verarbeiter oder Verbraucher weitergereicht werden und haben die Ge
winne und damit die Rentabilität geschmälert.  Infolgedessen ist ein deutlicher Rückgang beim Anbau 
besonders arbeitsintensiver Kulturen zu beobachten.  

-

-
-

 

Während in den ersten Jahren nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns die gestiegenen Lohn
kosten durch verschiedene Maßnahmen (u.a. Technisierung, Streichung kostenfreier Sachleistungen 
u.ä.) weitgehend kompensiert werden konnten, ist dies in den vergangenen fünf Jahren immer weni
ger möglich gewesen. Die aktuellen Daten aus dem Versichertenbestand der Landwirtschaftlichen Be
rufsgenossenschaft zeigen deutliche Anzeichen mindestlohnbedingter Umstrukturierungen. Bei den 
äußerst arbeitsintensiven Produktionen von Baumobst, Beerenobst, Frischgemüse und Spargel sowie 
bei Baumschulen ist nicht nur die Anzahl der Unternehmen in den vergangenen Jahren deutlich zu
rückgegangen, sondern auch die Anbaufläche. Diese sank in der Zeit von 2020 bis 2025 weit stärker als 
in den Vorjahren, beim Beerenobst um knapp 14 Prozent, beim Baumobst um knapp 10 Prozent und 
beim Spargel um mehr als 13 Prozent. Auch der Anbau von Kohl-, Blatt- und Stängelgemüse sowie von 
Bundzwiebeln und Radieschen nimmt stetig ab. 

-

-
-

-

 

Folgende Grafik verdeutlicht die Situation am Beispiel der Entwicklung des Erdbeeranbaus In Deutsch
land und zeigt besonders den starken Rückgang der Anbauflächen ab 2022: 

-
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Quelle: Chancen und Risiken des Obst- und Gemüsesektors, BMEL 2024 auf Grundlage DESTATIS, versch. Jahrgänge 

 
Bei steigendem Mindestlohn ist damit zu rechnen, dass sich dieser Trend in allen arbeitsintensiven 
Bereichen, in denen händische Arbeit nicht durch weitergehende Technisierung reduziert werden 
kann, fortsetzt. Denn es ist nicht erkennbar, dass die steigenden Lohnkosten an Handel, Verarbeiter 
oder Verbraucher weitergereicht werden können. Damit werden mit steigendem Mindestlohn vor al
lem kleinere Betriebe, bei denen Investitionen in teure Technik nicht rentabel ist, vermehrt aus der 
Produktion aussteigen. Viele von ihnen haben sich über viele Jahre oder Jahrzehnte auf den Anbau 
dieser Produkte spezialisiert, und verlieren nun ihre Existenz. Dass gerade kleinere Betriebe zum Aus
stieg gezwungen sind, steht dem Wunsch weiter Teile aus Politik und Gesellschaft nach einer kleinbäu
erlichen Landwirtschaft diametral entgegen. 

-
-

-

 
Der Ausstieg aus der Produktion bedeutet nicht nur einen Verlust der Produktvielfalt bei inländischem 
Obst und Gemüse, sondern auch einen Rückgang des ohnehin nur geringen Selbstversorgungsgrad bei 
Obst und Gemüse von 20 bzw. 37 Prozent und eine zunehmende Abhängigkeit von Importen.  
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Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine inländische Produktion für die Versorgung der Be
völkerung ist. Mit steigendem Mindestlohn ist die Versorgungssicherheit bei Obst und Gemüse nicht 
gewährleistet.  

-

 

Eine Reduzierung der Produktion geht regelmäßig auch mit dem Verlust von Arbeitsplätzen einher. 
So ist die Zahl der Aushilfskräfte in den vergangenen Jahren bereits deutlich zurückgegangen. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der in landwirtschaftlichen Betrieben beschäftig
ten Saisonarbeitskräfte in der Zeit von 2013 bis 2023 von 314.300 Beschäftigten (repräsentative Er
gebnisse der Agrarstrukturerhebung 2013) auf 242.800 (Agrarstrukturerhebung 2023), mithin um 
knapp 23 Prozent zurückgegangen. Eine deutliche Reduzierung vom 11,61 Prozent erfolgte dabei zwi
schen der Erhebung im Jahr 2020 (Landwirtschaftszählung 2020) und der Agrarstrukturerhebung im 
Jahr 2023, also in der Zeit, in der es aufgrund des gesetzgeberischen Eingreifens zu einer massiven 
Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns kam.   

-

-
-

 

Der Anbaurückgang bestimmter Kulturen hat nicht nur Auswirkungen auf die Produktverfügbarkeit 
und -vielfalt der im Inland erzeugten Lebensmittel, sondern auch auf die Kulturlandschaft in Deutsch
land. Ein aufgrund steigenden Mindestlohns nicht mehr rentabler Weinbau in Steillagen führt bereits 
jetzt vereinzelt zu einem Verwildern der Fläche. Setzt sich dies fort, könnte dies wegen reduzierter 
Attraktivität auch negative Konsequenzen für den Tourismus in diesen Regionen zur Folge haben. 

-

Zunehmende Importe von Lebensmitteln aus dem Ausland sind aufgrund längerer Transportwege 
zudem klima- und umweltschädlich. 
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b.  Auswirkungen auf das Tarifgeschehen 
 

Darüber hinaus hat der gesetzliche Mindestlohn im Bereich der Land- und Forstwirtschaft auch deutli
che Auswirkungen auf das Tarifgeschehen. In den vom Gesamtverband der Deutschen land- und forst
wirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e.V. mit der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ge
schlossenen Bundesempfehlungen Landwirtschaft, die Grundlage für die regionalen Tarifverhandlun
gen sind, wird der Lohn in der untersten Lohngruppe seit 1.1.2018

-
-
-
-

1 auf Höhe des gesetzlichen Min
destlohns festgesetzt. Die Lohnhöhe der untersten Lohngruppe wird damit nicht mehr von den Tarif
vertragsparteien, sondern letztlich von der Mindestlohnkommission bestimmt.  

-
-

 

Im Hinblick darauf, dass der gesetzliche Mindestlohn die unterste Lohngruppe in den regionalen Ent
gelttarifverträgen bilden muss und bildet, hat eine Veränderung des gesetzlichen Mindestlohns 
zwangsläufig auch Auswirkungen auf das gesamte Tarifgefüge. Die Veränderung des gesetzlichen Min
destlohns ist zu einem Richtwert für Tarifänderungen in der Branche geworden und belässt den Tarif
vertragsparteien nur noch wenig Spielraum. Der gesetzliche Mindestlohn hat damit zu einer weitge
henden Entwertung der Tarifautonomie in der Land- und Forstwirtschaft geführt. Denn Abschlüsse 
oberhalb dieses Wertes würden tendenziell zu einer Verringerung des Organisationsgrades auf Seiten 
der Arbeitgeber führen.  

-
-
-

-

 
c. Auswirkungen auf das Vertrauen in die Politik 
 

Der mit der gesetzlichen Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro zum 1.10.2022 einhergehende er
neute Eingriff in die Tarifautonomie hat das Vertrauen in die Verlässlichkeit politischen Handelns ein 
weiteres Mal erheblich verletzt. Das Ergebnis der letzten Landtagswahlen sowie der Bundestagswahl 
sind Zeichen dieses schwindenden Vertrauens. Der Gesetzgeber wäre deshalb gut beraten, den Min
destlohn nicht erneut durch Gesetz anzuheben oder weiter Druck auf die Mindestlohnkommission aus
zuüben.  

-
-

-

Der Mindestlohn darf nicht weiter von der wirtschaftlichen Wertschöpfung entkoppelt werden.  
 und – wie aktuell – zum Spielball politischen Handelns werden. 
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten benötigen die Unternehmen eine verlässliche Grundlage 
für betriebliche Entscheidungen über Bestand und Fortentwicklung der Unternehmen. Diese muss sich 
an der wirtschaftlichen Lage und damit auch an der Möglichkeit der Wertschöpfung der Arbeitsleistung 
orientieren und nicht an der Teilhabesicherung der Beschäftigten. Das Mindestlohngesetz gibt der 
Mindestlohnkommission den Freiraum, wirtschaftliche Belange zu berücksichtigen. Davon wird sie ver
antwortungsbewusst Gebrauch machen. Der Gesetzgeber ist gut beraten, hier nicht erneut einzugrei
fen.  

-
-

 
 
 
 

 
1 Zuvor ermöglichte § 24 Abs. 1 MiLoG i.d.F. bis 31.12.2018 ein vom Mindestlohn abweichendes tarifliches Min
destentgelt. 

-

133



 
 
 
 
 
 

 
 

 

d. Auswirkungen einer Mindestlohnanhebung auf 15 Euro 
 

Die aktuell politisch geforderte Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro im Jahr 2026 würde in der Landwirt
schaft und im Gartenbau zu einer existenziellen Gefährdung zahlreicher Betriebe führen. Aus diesem 
Grund sind die anstehende und auch weitere Mindestlohnanpassungen mit Blick auf den Erhalt der 
Betriebe und damit der Arbeitsplätze maßvoll auszugestalten. Es steht außer Frage, dass es einen an
gemessenen Mindestschutz für Beschäftigte geben muss. Unstreitig ist aber auch, dass Arbeitsplätze 
nur von existierenden Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Oberste Priorität muss es deshalb sein, 
die Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit auch den Erhalt der Arbeitsplätze 
zu sichern. Denn bei Verlust der Arbeitsplätze aufgrund der Mindestlohnerhöhung hätten die Beschäf
tigten durch diese nichts gewonnen. 

-

-

-

 
2.  Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen Mindestschutz der Arbeit

nehmerinnen und Arbeitnehmer 
-

 

a.  Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten (Anteil der Betroffenen; Lohnentwicklung) 
 

Unmittelbare Wirkung entfaltet der Mindestlohn und seine Anpassungen in der Land- und Forstwirt
schaft fast ausschließlich bei Aushilfskräften, die mit einfachen Arbeiten beschäftigt werden, die weder 
Aus- oder Schulbildung noch deutsche Sprachkenntnisse erfordern. Ausweislich der Daten der Agrar
strukturerhebung 2023 waren im Jahr 2023 insgesamt 875.900 Personen in der Land- und Forstwirt
schaft tätig, davon 398.300 Familienarbeitskräfte, 234.800 ständig Beschäftigte und 234.800 Saisonar
beitskräfte. Bei Letzteren orientiert sich die Entlohnung häufig am gesetzlichen Mindestlohn, wobei 
erfahrene Aushilfskräfte regelmäßig eine über dem gesetzlichen Mindestlohn liegende Vergütung er
halten.   

-

-
-
-

-

Tarifvertraglich ist eine Vergütung in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns auf einfache Arbeiten und 
die ersten vier Beschäftigungsmonate begrenzt.  
 
b.  Auswirkungen des Mindestlohns auf die Einkommen von Geringverdienern (z.B. Geringqualifi

zierte, Beschäftigte mit ergänzenden SGB II-Leistungen) 
-

 

Wie unter a. ausgeführt zählen überwiegend Aushilfskräfte zu den Mindestlohnempfängern im Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft.  Der überwiegende Anteil der 242.800 landwirtschaftlichen Aushilfs
kräfte wird nur saisonal beschäftigt und stammt häufig aus osteuropäischen Ländern (Rumänien, Po
len, Bulgarien etc.). Trotz in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich gestiegener (Mindest-)Löhne in 
den Herkunftsländern besteht dort weiterhin ein deutlich geringeres Lohnniveau als in Deutschland. 
Eine Entlohnung in Höhe des deutschen Mindestlohns sowie dessen regelmäßige Erhöhung stellt für 
die Saisonkräfte weiterhin einen deutlichen Mehrwert dar. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, 
dass für die Aushilfsbeschäftigung ausländischer Saisonkräfte aufgrund der nur saisonalen Beschäfti
gung in der Regel keine Lohnsteuer anfällt oder mit einer meist vom Arbeitgeber getragenen pauscha
len Lohnsteuer i.H.v. 5 Prozent der Vergütung abgegolten wird (§ 40a Abs. 3 EstG).  

-
-

-
-
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Zudem ist die Beschäftigung für knapp die Hälfte der Beschäftigten als kurzfristige Beschäftigung i.S.d. 
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV auch sozialversicherungsfrei, so dass den Saisonkräften der Mindestlohn ohne 
bzw. nur mit geringen Abzügen für Steuer und Sozialversicherung zur Verfügung steht.  
Ein ausreichender Krankenversicherungsschutz wird bei den sozialversicherungsfrei Beschäftigten re
gelmäßig durch private Gruppenkrankenversicherungen sichergestellt, deren Beitrag häufig vom Ar
beitgeber getragen wird.  

-
-

 

Qualifizierte Beschäftigte erhalten nach den regionalen Tarifverträgen für Arbeitnehmer in der Land- 
und Forstwirtschaft nach Abschluss der Ausbildung je nach Region eine Vergütung zwischen 2.600 und 
2.900 Euro. Nach einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) waren 2023 
in der Land- und Forstwirtschaft 26 Prozent der Arbeitskräfte bei einem tarifgebundenen Arbeitgeber 
mit Branchen- oder Haustarifvertrag beschäftigt, über 30 Prozent der nicht tarifgebundenen Arbeitge
ber aus der Branche orientieren sich nach dieser Erhebung an den Flächenverträgen für die Land- und 
Forstwirtschaft, die regelmäßig auch die Zahlung eines  Urlaubs- und Weihnachtsgelds sowie ggf. wei
tere Leistungen des Arbeitgebers vorsehen.  

-

-

 

Zudem streben die Sozialpartner in der Landwirtschaft die Einführung einer betrieblichen Zusatzver
sorgung an, um Beschäftigten im Alter eine bessere Absicherung zu bieten. Der entsprechende Zusatz
versorgungstarifvertrag soll bundesweit für allgemeinverbindlich erklärt werden, um allen Beschäftig
ten eine Absicherung fürs Alter zu gewährleisten.   

-
-
-

 
c.  Auswirkungen des Mindestlohns auf das Steuersystem und die Systeme der sozialen Sicherung 

(z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Steuereinnahmen, Reduzierung von Transferleistungen) 

 

Konkrete Daten zu den Auswirkungen des Mindestlohns auf das Steuersystem und die Systeme der 
sozialen Sicherung für den Sektor Landwirtschaft liegen dem Gesamtverband der deutschen Land- und 
Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e.V. nicht vor.  
 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass zu den Mindestlohnempfängern im Bereich Landwirtschaft 
überwiegend saisonal beschäftigte Aushilfskräfte aus osteuropäischen Staaten sowie Schüler und Stu
dierende zählen, die regelmäßig keine Transferleistungen beanspruchen. Insofern gehen mit der Min
destlohnvergütung keine negativen Konsequenzen für die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland 
einher. 

-
-

Allerdings könnte sich die vom Mindestlohn erhoffte Erhöhung der Steuereinnahmen und der Summe 
der an die Sozialversicherungsträger zu zahlenden Beiträge sowie der Wegfall von Transferleistungen 
ins Gegenteil verkehren, wenn durch den Mindestlohn mittelfristig Arbeitsplätze – nicht nur von Aus
hilfskräften, sondern auch von versicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeitern – in der Landwirt
schaft sowie im vor- und nachgelagerten Bereich wegfallen. 

-
-
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d.  Einhaltung des Mindestlohns  
 

Dem Gesamtverband der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e.V. liegen 
keine Erkenntnisse über branchenweite Verstöße gegen das Mindestlohngesetz vor. Vereinzelt sind 
Fälle bekannt geworden, in denen es durch falsche Anrechnung oder Aufrechnung von Sachleistungen 
wie Unterkunft und/oder Verpflegung auf bzw. mit dem Mindestlohn zu nicht beabsichtigten Mindest
lohnverstößen kam.  

-

Massive Mindestlohnverstöße in der Landwirtschaft wie sie in den Medien und auch seitens der Ge
werkschaften teilweise behauptet werden, sind nicht belegt. Auch die im Auftrag der Mindestlohn
kommission erstellte Studie zu den Auswirkungen des Mindestlohns auf Saisonbeschäftigung (Januar 
2022) kommt zum Ergebnis, dass der Mindestlohn in der Landwirtschaft weitgehend beachtet wird 
(Seite X).  

-
-

Soweit es in der Landwirtschaft zu bewussten Verstößen gegen das Mindestlohngesetz kommt, sind 
diese zu sanktionieren.  
 
e.  Reaktionen auf den Mindestlohn in Form von möglichen Veränderungen bei Lohnbestandteilen, 

Arbeitgeberleistungen, Arbeits-/Leitungsvorgaben usw. 
 

Bereits mit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns bzw. tariflichen Mindestentgelts im Jahr 2015 
haben viele landwirtschaftliche Betriebe zur Kompensation der gestiegenen Lohnkosten bislang kos
tenfrei gewährte Leistungen wie Unterkunft und/oder Verpflegung nur noch kostenpflichtig zur Verfü
gung gestellt – auch wenn dies für die Unternehmen zu einem höheren bürokratischen Aufwand 
führt(e). Dadurch konnten zumindest anfangs die mit der Mindestlohneinführung verbundenen höhe
ren Lohnkosten zum Teil kompensiert werden.  

-

-
-

  

Mit steigendem Mindestlohn ist in den vergangenen Jahren auch eine Leistungsverdichtung zu ver
zeichnen. Die Beschäftigung weniger leistungsstarker Arbeitskräfte ist betriebswirtschaftlich nicht 
mehr vertretbar. Insofern kommt es auch bei Aushilfskräften zunehmend zu einer vorzeitigen Vertrags
auflösung bzw. Kündigung leistungsschwacher Arbeitnehmer bzw. zu keiner Einstellung oder Folgebe
schäftigung.   

-
-

-

 

Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch in der Landwirtschaft und im Gartenbau 
(wie in anderen Branchen) freiwillige Leistungen, wie z. B. Tankgutscheine, Kindergartenzuschüsse 
oder Jahressonderzahlungen gestrichen werden. 
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3.  Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende Wettbewerbsbe-
dingungen 

 

a.  Kosten und Erträge  
 

Der Mindestlohn hat die landwirtschaftlichen Unternehmen durch höhere Löhne und zusätzlichen bü
rokratischen Aufwand (Mindestlohndokumentation, Abwicklung der Sachleistungen) belastet und 
dadurch die Arbeitskosten erhöht. Steigende Lohnkosten müssen zu wesentlichen Teilen aus den Un
ternehmensgewinnen heraus finanziert werden, da sie nicht bzw. nicht vollumfänglich an die aufneh
mende Hand (Handel, Verarbeiter und Verbraucher) weitergegeben werden können. Denn die Unter
nehmen stehen wie zuvor bereits geschildert mit ihren Erzeugnissen im Wettbewerb mit günstigerer 
Importware aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland. Seit Ende der Corona-Pandemie 
und mit Ausbruch des Ukrainekrieges kaufen Verbraucher wieder sehr preisorientiert, so dass die hö
heren Produktionskosten nicht am Markt realisiert werden können. Das hat bereits zu einer starken 
Gewinnreduzierung bei Betrieben mit handarbeitsintensiver Produktion von Obst, Gemüse und Wein 
geführt. So sind die Kosten im Obstbau im Vergleich der Wirtschaftsjahre 2017/2018 bis 2022/2023 
um 31 Prozent gestiegen und die Erträge im selben Zeitraum um 49,63 Prozent gesunken (Quelle: Test
betriebsnetzt des Bundeslandwirtschaftsministeriums). Können die Lohnkosten nicht mehr aus den 
Gewinnen finanziert werden, ist eine Umstellung der Produktion oder ein Ausstieg unumgänglich 
(siehe Frage 1).  

-

-

-
-
-

-

 
b.  Produktivität und Lohnstückkosten  
 

Um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe auch bei steigendem Mindestlohn zu erhalten, wachsen auch 
die Anforderungen an die Produktivität der Mitarbeiter. Leistungsschwächere Mitarbeiter werden 
nicht eingestellt oder weiterbeschäftigt.  
 
c.  (Verbraucher-)Preise  
 

Während die Lohnkosten in der Landwirtschaft für einfache Hilfstätigkeiten seit Einführung des Min
destlohns von 7,30 Euro (Ost 7,10 Euro) im Jahr 2014 um mehr als 75 Prozent auf 12,82 Euro gestiegen 
sind, sind die Erzeugerpreise des heimisch produzierten Obsts und Gemüses nicht im gleichen Umfang 
gewachsen. Denn im Ausland zu weit geringeren Lohnkosten produzierte Ware verdrängt die deutsche 
Ware im Handel. Den deutlich gestiegenen Lohnkosten kann deshalb regelmäßig nur bei einer Direkt
vermarktung Rechnung getragen werden. Das in den vergangenen Jahren zunehmend preisorientierte 
Einkaufsverhalten führt aber zunehmend auch zu einem Rückgang der Selbstvermarktung.  

-

-
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d.  Nachfrage- und Umsatzentwicklung 
 

In den beiden vergangenen Jahren kam es aufgrund des inflationsbedingten deutlich kostenbewusste
ren Einkaufverhaltens der Verbraucher zu Absatzeinbrüchen bei einzelnen Kulturarten, die infolge des 
Mindestlohns teurer als ausländische Importware waren. Dies betraf insbesondere die Produktion von 
Erdbeeren und Spargel. Hier kam es nicht selten zu einem Nichtbeernten der Felder, da die Lohnkosten 
für die Ernte die zu erwartenden Erlöse überstiegen hätten.  

-

 
e.  Investitionstätigkeit  
 

Der Rückgang der Unternehmensgewinne und die Planungsunsicherheit hinsichtlich künftiger Min
destlohnentwicklungen durch neuerliche Eingriffe des Gesetzgebers wirkt sich negativ auf die Investi
tionstätigkeit der Unternehmen aus. So verzeichnen die Anlageberater im Obst- und Gemüsebau einen 
Rückgang bei Neupflanzungen und größere Pflanzenvermehrer berichten von steigenden Nachfragen 
nach Jungpflanzen aus osteuropäischen Ländern bei gleichzeitigem Nachfragerückgang deutscher Kun
den.  

-

-
-

  
f.  Veränderung von Wettbewerbsparametern  
 

Landwirtschaftliche Erzeugnisse kommen heute aus der ganzen Welt. Die landwirtschaftlichen Unter
nehmen stehen damit in direkter Konkurrenz zu Betrieben in anderen europäischen und außereuro
päischen Ländern. Zwar sind die Mindestlöhne in den vergangenen Jahren im Ausland, insbesondere 
in den osteuropäischen Staaten ebenfalls deutlich gestiegen. Sie sind aber zumeist noch erheblich 
niedriger als in Deutschland. Dies wirkt sich insbesondere bei der Produktion arbeitsintensiven Obsts 
und Gemüses erheblich aus und verschafft den ausländischen Unternehmen deutliche Lohnkostenvor
teile. So beträgt der aktuelle Mindestlohn je Arbeitsstunde in Bulgarien 3,32 Euro, in Griechenland 5,60 
Euro

-

-
-

2, in Polen 7,08 Euro, in Portugal 6,01 Euro*, in Rumänien 4,87 Euro und in Spanien 8,37 Euro*. In 
Drittstaaten sind die Löhne noch deutlich geringer, etwa in Marokko (1,62 Euro bzw. 1,18 Euro für 
Arbeiter in der Landwirtschaft), der Republik Moldau (1,69 Euro) oder der Türkei (3,75 Euro). 
 

Der gesetzliche Mindestlohn schützt die deutschen landwirtschaftlichen Unternehmen aufgrund ihrer 
Konkurrenzsituation innerhalb Europas nicht vor Dumpingkonkurrenz aus dem Ausland. Der Lebens
mitteleinzelhandel erkennt die erhöhten Produktionskosten deutscher Betriebe weiterhin nicht ent
sprechend an.  

-
-

 

Viele Sonderkulturbetriebe müssen deshalb ihre Produktion anpassen. Jede Möglichkeit der Techni
sierung/Mechanisierung, die durch den gesetzlichen Mindestlohn gegenüber dem Einsatz von Arbeits
kräften an relativer Vorzüglichkeit gewonnen hat, wird geprüft, um Arbeitskräfte zu ersetzen.  

-
-

 
2 Die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Stundenlöhne beruht auf der erstmaligen Berück
sichtigung des in diesen Staaten bestehenden Anspruchs auf 14 Monatsgehälter. Dabei dürften saiso
nal Beschäftigte häufig nicht von einem 13. und 14. Gehalt profitieren, weshalb die tatsächlichen Stun
denlöhne geringer ausfallen.  

-
-
-
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Der Übergang auf personalextensivere Produktionsverfahren bleibt weiterhin eine Alternative. Die 
strukturelle Anpassung an den gesetzlichen Mindestlohn in der Landwirtschaft findet wie in vorherigen 
Stellungnahmen bereits geschildert nicht als Stichtagsereignis, sondern schleichend statt. Dabei dürf
ten die jetzt begonnenen Entwicklungen unumkehrbar sein. 

-

 
4.  Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung  
 

a.  Auf- und Abbau von Beschäftigung  
 

Es ist davon auszugehen, dass der gesetzliche Mindestlohn in der Landwirtschaft und im Gartenbau 
tendenziell zu einem Rückgang der Beschäftigung führen wird (siehe Frage 1 und 3). Mit Einführung 
des Mindestlohns und jeder Erhöhung des Mindestlohns müssen sich die Arbeitgeber fragen, ob die 
Beschäftigung der entsprechenden Arbeitnehmer zu den neuen Entgeltbedingungen wirtschaftlich 
noch vertretbar ist. So ist in der Praxis bereits festzustellen, dass Arbeitnehmer, die die für die Wett
bewerbsfähigkeit notwendigen Vorgaben nicht schaffen, entlassen bzw. nicht mehr beschäftigt wer
den (siehe oben). Der Mindestlohn hat damit zu einer Auslese zugunsten leistungsstarker Arbeitskräfte 
geführt. Dies wird sich auch in Zukunft fortsetzen. 

-
-

 
b.  Beschäftigungs- bzw. Einstellungschancen von bestimmten Personengruppen (z.B. von un- oder 

gering qualifizierten Personen) 
 

Die unter Frage 4.a. aufgezeigte Entwicklung führt dazu, dass leistungsschwache Arbeitnehmer, insbe
sondere auch Personen mit erheblichen Vermittlungshemmnissen, in land- und forstwirtschaftlichen 
Unternehmen und solchen des Gartenbaus – entgegen der früheren Praxis – kaum noch beschäftigt 
werden. 

-

 

Hier wäre es dringend erforderlich, Ausnahmen vom Mindestlohn einzuführen, um die Beschäftigung 
für die Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll zu gestalten und den betroffenen Arbeitnehmern eine In
tegration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

-

 
c.  Arbeitszeit, Arbeitsvolumen 
 

Aufgrund saisonaler und witterungsbedingt stark schwankender Arbeitszeiten in der Landwirtschaft 
führen die strengen Fälligkeitsregelungen des Mindestlohngesetzes, insbesondere die Begrenzung für 
die Aufnahme von Arbeitsstunden in ein Arbeitszeitkonto nach § 2 Abs. 1 Satz 3 MiLoG zu Schwierig
keiten. Hier muss dringend eine interessengerechte Lösung für Teilzeitbeschäftigte gefunden werden.  

-

d.  Personalfluktuation  
 

Erkenntnisse hierzu im Zusammenhang mit dem Mindestlohn liegen dem Gesamtverband der deut
schen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e.V. nicht vor. 

-
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e.  Regelungen für Praktikanten (§ 22 Abs. 1 MiLoG)  
 

Nach unseren Erkenntnissen haben die grundsätzliche Einbeziehung von Praktikanten in die Mindest
lohnregelungen und die komplizierten Ausnahmeregelungen zu einem deutlichen Rückgang des Ange
bots an Praktika und zu einer Verkürzung der Praktikumsdauer in den landwirtschaftlichen Unterneh
men geführt. Wegen der häufig bestehenden Rechtsunsicherheit, ob ein Praktikum mindestlohnpflich
tig ist oder nicht, werden Praktika über drei Monate Dauer – wenn überhaupt – nur noch für entspre
chend längere Pflichtpraktika angeboten. Orientierungspraktika und berufsbegleitende Praktika sind 
auf maximal drei Monate begrenzt. Diese Konsequenzen der Mindestlohnvorgaben sind weder im In
teresse der Praktikanten, noch dienen sie der Nachwuchsgewinnung der Unternehmen. 

-

-
-
-
-
-

 

Im Hinblick darauf, dass Praktika keine Beschäftigung darstellen, sondern der Wissensvermittlung die
nen, sollten sie von der Mindestlohnpflicht ausgenommen werden. Zumindest sollten aber auch Ori
entierungspraktika und berufsbegleitende Praktika für mindestens sechs, besser 12 Monate nicht un
ter die Mindestlohnpflicht fallen. 

-
-
-

 
f.  Auswirkungen auf das (betriebliche) Lohngefüge 
 

Der Einfluss des gesetzlichen Mindestlohns auf das gesamte Tarifgefüge wirkt sich auch auf das Lohn
gefüge der Betriebe aus.  In Betrieben mit einer großen Zahl an Saisonarbeitskräften führen die wegen 
geringer Steuer- und Sozialabgaben oft hohen Nettovergütungen der Aushilfskräfte häufig zur Unzu
friedenheit bei den dauerhaft im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmern. Letztere werden zwar mit ei
nem deutlich höheren Bruttolohn vergütet, erhalten aber nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben 
oft einen geringeren Nettolohn als die ungelernten Saisonkräfte. Um den sozialen Frieden im Unter
nehmen zu bewahren, müssen deshalb häufig die Vergütungen für die ständig Beschäftigten erhöht 
werden.  

-

-
-

-

 
g.  Ausbildungsgeschehen 
 

Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns im Hinblick auf den Abschluss neuer Ausbildungsverhält
nisse sind bisher nicht festzustellen. Die Ausbildungszahlen waren im Bereich der Land- und Forstwirt
schaft in den vergangenen Jahren erfreulicherweise stabil. 

-
-
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h.  Auswirkungen auf das Tarifgeschehen (z.B. Auswirkungen auf Tarifverhandlungen, Tarifgitter), 
auf die Tarifbindung und auf die Arbeit der Betriebsräte 

 

Wie bereits dargestellt, hat der gesetzliche Mindestlohn Auswirkungen auf das gesamte Tarifgesche
hen. Für die unterste Lohngruppe der regionalen Lohntarifverträge für Landarbeiter gilt bislang im We
sentlichen der gesetzliche Mindestlohn. Daran richten sich die Tarifgitter und auch die künftigen Ab
schlüsse aus.  

-
-
-

Die Abhängigkeit vom gesetzlichen Mindestlohn hat zur Folge, dass die Bundesempfehlung Landwirt
schaft sowie die darauf basierenden Tarifabschlüsse maximal eine Laufzeit von zwei Jahren – bis zur 
nächsten Anpassungsempfehlung der Mindestlohnkommission haben. Längere Laufzeiten, die den Ar
beitgebern eine größere Planungssicherheit geben könnten, scheiden damit aus.  

-

-

Die enge Verknüpfung der untersten tariflichen Entgeltgruppe könnte dazu führen, dass ein Tariflohn 
künftig nur noch für Fachkräfte geschlossen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, den 10. März 2025 
 
gez. RAin Nicole Spieß 
Hauptgeschäftsführerin 
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Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist die Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels.
Insgesamt erwirtschaften in Deutschland 280.000 Einzelhandelsunternehmen mit über drei Millionen 
Beschäftigten an 400.000 Standorten einen Umsatz von rund 660 Milliarden Euro jährlich. 
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Tarifverträge vor weiteren staatlichen Eingriffen schützen! 
 
Das gesamtwirtschaftliche Umfeld ist insgesamt und für den Einzelhandel aktuell weiter äußerst 
herausfordernd und von großen Unsicherheiten geprägt. Deutschland befindet sich im dritten Jahr 
in Folge in einer gesamtwirtschaftlichen Rezession. Hinzu kommen die großen geopolitischen Risi
ken insbesondere durch den Krieg in der Ukraine sowie der Neuausrichtung der Außen- und Sicher
heitspolitik der USA mit noch unabsehbaren Konsequenzen für die europäische Sicherheitsarchitek
tur. All dies verunsichert nachvollziehbarerweise die Menschen in Deutschland und drückt weiter auf 
die ohnehin nur geringe Kauflaune der Menschen im letzten Jahr. Erschwerend hinzu kommen noch 
drohende internationale Zoll- und Handelskonflikte sowie die nach wie vor zu hohen Energie- und 
Lebenshaltungskosten hierzulande. Kritisch sind zudem auch die ansteigenden Lohnnebenkosten 
in Deutschland, die aufgrund des demografischen Wandels perspektivisch nur noch weiter ansteigen 
werden. Die Beschäftigten haben daher bereits heute weniger Netto vom bisherigen individuellen 
Bruttoarbeitslohn als noch Ende 2024. All dies wird zu einer verstärkten Zurückhaltung bei der An
schaffung neuer Waren und Güter führen. So hat die HDE-Konjunkturumfrage im Frühjahr 2025 
etwa ergeben, dass 72 Prozent der befragten Einzelhandelsunternehmen dort das Thema „Kaufzu
rückhaltung“ als das TOP-Thema angeführt haben. Auch der andauernde Bürokratieaufwuchs war 
für 63 Prozent der befragten Unternehmen im Handel ein besonders relevantes Thema. 

-

-

-
-
-

 
Der HDE spricht sich für den Schutz der verfassungsrechtlich garantierten Tarifautonomie in Art. 9 
Abs. 3 GG vor staatlichen Eingriffen aus. Die Branche ist mit rund 3,1 Millionen Beschäftigten einer 
der größten Arbeitgeber in Deutschland. Die überbordende staatliche Regulierung in Jahren des 
wirtschaftlichen Aufschwungs in zentralen Tätigkeitsfeldern der Tarifvertragsparteien hat maßgeb
lich zur branchenübergreifend rückläufigen Tarifbindung beigetragen. Mehr staatliche Regulierung 
gefährdet aber die Tariflandschaft insgesamt. Zur Steigerung der Tarifbindung bedarf es wieder 
mehr Gestaltungsfreiräume für die Tarifvertragsparteien. Besonders kritisch war daher der rein po
litisch motivierte Eingriff durch eine sprunghafte staatliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns 
zum 1. Oktober 2022 auf 12 Euro pro Stunde ohne vorherige Beteiligung der unabhängigen und 
paritätisch besetzten Mindestlohnkommission. Dies hat zu erheblichen Stauchungseffekten am un
teren Ende des Tarifgitters geführt, so dass dort bis heute keine Entgeltdifferenzierung möglich ist. 
Zusätzlich wurde damals auch erstmals von dem Grundsatz abgewichen, dass die Mindestlohnan
hebung für die Dauer der Empfehlung von zwei Jahren Bestand haben sollte. Dies hat zu einem 
erheblichen Vertrauensschaden der tarifgebundenen Arbeitgeber geführt, da sich die Kalkulations
grundlage geändert hat und damit nachträglich massiv in Tariflöhne eingegriffen wurde, die zuvor 
mit der Gewerkschaft nach einer komplexen und intensiven Tarifauseinandersetzung für eine be
stimmte Laufzeit vereinbart worden waren. Dies darf sich in Zukunft nicht mehr wiederholen, an
sonsten drohen irreversible Schäden für die Tariflandschaft und den hiesigen Wirtschaftsstandort.  

-
-

-

-

-

-

-

Dies gilt auch für politische Einflussnahme durch die Formulierung von öffentlichen Zielsetzungen 
bezüglich der Mindestlohnhöhe im Vorfeld von Empfehlungsentscheidungen der Mindestlohnkom
mission. Die unabhängige Mindestlohnkommission darf nicht zum Spielball der Politik werden. 

-
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Unsere Empfehlung an die Mindestlohnkommission lautet: 
 
‣ Aufgrund der wirtschaftlich außergewöhnlich schlechten Gesamtlage für die Branche 

und der bereits heute absehbaren noch anstehenden weiteren Steigerungen der Sozi
alversicherungsbeiträge und der damit verknüpften nochmaligen Verteuerung des 
Faktors Arbeit fordert der HDE eine Aussetzung weiterer Mindestlohnanhebungen, um 
eine Überforderung der Branche zu verhindern und Arbeitsplätze nicht zu gefährden.  

-

 
‣ Sollte sich die Mindestlohnkommission trotzdem für eine Empfehlung zur Mindest

lohnanhebung entscheiden, fordern wir als HDE, dass dadurch zumindest keine wei
teren Eingriffe in die tarifautonom verhandelten Tariflöhne in Großbranchen wie dem 
Einzelhandel vorgenommen werden. Dies setzt bezogen für den Einzelhandel aber vo
raus, dass bis mindestens 1. Juli 2026 keine neuen Mindestlohanhebungen greifen.  

-

-
-

 
‣ Nur hilfsweise wird gefordert, dass im Falle von Mindestlohnanhebungen vor dem 1. 

Juli 2026 stets gewährleistet sein müsste, dass ein neuer Mindestlohn den niedrigsten 
Tariflohn im Einzelhandel in der untersten Entgeltgruppe über alle Tarifgebiete hinweg 
in Höhe von 13,47 Euro pro Stunde deutlich unterschreitet, damit die Tariflöhne den 
von Gewerkschaften stets eingeforderten Tarifabstand zum Mindestlohn einhalten.  

 
‣ Zudem fordern wir als HDE für die gesamte weitere Laufzeit der nächsten Empfehlung 

der Mindestlohnkommission zur Festsetzung des Mindestlohns nötigenfalls eine An
passungsempfehlung mit Augenmaß, die die äußerst schwierigen gesamtwirtschaftli
chen Rahmenbedingungen vieler Branchen, insbesondere des Einzelhandels, sowie 
auch Sondereffekte etwa durch die beiden Hochinflationsjahre (zuletzt: 2022, 2023) 
und den dadurch bedingten oft zeitlich nachgelagerten außergewöhnlichen Anstieg 
der Tariflöhne in vielen Großbranchen angemessen berücksichtigt.  

-
-

 
‣ Letztlich muss bei der Entscheidung über eine Mindestlohnanpassung eine Überfor

derung der Arbeitgeber und auch ein Überschreiten der Produktivitätsgrenze beson
ders im Bereich der geringfügig qualifizierten Tätigkeiten vermieden werden, um wirt
schaftliches Wachstum zu ermöglichen und nicht massenhaft Arbeitsplätze in 
Deutschland zu gefährden. Die Orientierung der Mindestlohnkommission nachlaufend 
an der Tarifentwicklung gem. § 9 Abs. 2 MiLoG bildet die absolute Obergrenze. 

-
-
-
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Im Einzelnen: 
 

1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns und 
dessen letzten Erhöhungen auf 12,00 Euro ab 1. Oktober 2022 durch den Gesetzgeber 
sowie zur Erhöhung auf 12,41 Euro ab 1. Januar 2024 und auf 12,82 Euro ab 1. Januar 
2025.  

 
Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns und dessen letzte Erhöhungen zum 1. Oktober 
2022 durch den Gesetzgeber (12,00 Euro) sowie zum 1. Januar 2024 (12,41 Euro) und zum 1. 
Januar 2025 (12,82 Euro) haben bereits zu massiven Eingriffen in die Tarifautonomie geführt. 
 
Eine Mindestlohnanhebung durch den Gesetzgeber ohne vorherige Beteiligung der unabhängi
gen und paritätisch besetzten Mindestlohnkommission im Jahre 2022 darf sich keinesfalls wie
derholen. Der Mindestlohn darf nicht mehr und mehr zum politischen Spielball verkommen. Die 
aktuelle Diskussion hat nochmals eindrucksvoll belegt, dass dieses Thema für die politische De
batte insbesondere vor Bundestagswahlen sehr reizvoll sein kann. Es gilt also die zunehmende 
Politisierung des gesetzlichen Mindestlohns zu verhindern.  

-

-
-

 
Insbesondere durch die unverhältnismäßig hohe Anhebung in einem Schritt durch den Gesetz
geber auf 12 Euro pro Stunde ab 1. Oktober 2022 wurde eine Vielzahl an Tariflöhnen, die zuvor 
mit den Gewerkschaften auf Augenhöhe verhandelt worden waren, einfach verdrängt. So waren 
davon in allen 16 Tarifgebieten des Einzelhandels die jeweils untersten Entgeltgruppen betrof
fen, diese zwischen den Sozialpartnern erst 2021 vereinbarten Tarifentgelte wurden als unan
gemessen abgestempelt. In weiteren fünf Tarifgebieten im Einzelhandel war sogar auch noch 
die nächsthöhere Entgeltgruppe direkt betroffen, was die erhebliche Eingriffsintensität durch die 
gesetzliche Mindestlohnanhebung 2022 in das Tarifwerk des Einzelhandels belegt. Dies darf 
sich nicht wiederholen, dadurch ist ein Vertrauensschaden bei den tarifgebundenen Arbeitge
bern entstanden, die auf den Bestand der vereinbarten Tariflöhne für die Laufzeit vertraut haben 
und dies auch guten Gewissens tun durften. Zudem ist eine Differenzierung bei den geringfügig 
qualifizieren Tätigkeiten in der untersten Entgeltgruppe der Entgelttarifverträge dann aufgrund 
der Stauchungseffekte im Tarifgitter gar nicht mehr möglich. Tarifbindung hat dadurch stark an 
Attraktivität verloren. 

-

-
-

-
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Der Eingriff in das Tarifgitter sowie der Stauchungseffekt in der untersten tariflichen Entgelt
gruppe durch die rein politisch motivierte Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro 
im Jahre 2022 ohne vorherige Beteiligung der unabhängigen und paritätisch besetzen Mindest
lohnkommission soll hier exemplarisch am aktuellen Beispiel des Entgelttarifvertrages für den 
Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern dargestellt werden: 

-

-

 

 
 
Auf Basis der tariflichen Wochenarbeitszeit von 39 Stunden ergibt sich in Mecklenburg-Vorpom
mern ein tariflicher Stundenlohn im Einzelhandel in der untersten Entgeltgruppe ab 1. September 
2025 in Höhe von 13,47 Euro pro Stunde. 

-

 
Hinzu kommt, dass auch die weiteren Anhebungsschritte der Mindestlohnkommission auf 12,41 
Euro ab 1. Januar 2024 sowie auf 12,82 Euro ab 1. Januar 2025 massiven Einfluss auch auf die 
damals noch andauernden historisch komplexen und langwierigen Tarifverhandlungen im Ein
zelhandel 2023/2024 mit über 60 Verhandlungsrunden in über 14 Monaten genommen haben. 
Die im Sommer 2023 veröffentlichten Mindestlohnanhebungen für die folgenden zwei Jahre wur
den während dieser Tarifverhandlungen im Einzelhandel bekannt und waren fortan Gegenstand 
der Verhandlungen der Sozialpartner. Denn damit war für alle erkennbar und eindeutig, dass 
zukünftige Tariflöhne diese Werte nicht unterschreiten dürfen und ggf. eine überproportionale 
Anhebung am unteren tariflichen Entgeltgitter erforderlich sein würde. Im Gegenteil, gewerk
schaftsseitig wird bekanntlich dann stets sogar auch noch ein Tarifabstand zum gesetzlichen 
Mindestlohn eingefordert, was den Faktor Arbeit für tarifgebundene Unternehmen zusätzlich ver
teuert und Tarifbindung damit an Attraktivität verlieren lässt. Hinzu kommt, dass die Anhebung 
am unteren Ende des Tarifgitters natürlich auch noch zur Anhebung der oberen Tariflöhne führt, 
so dass die Tariflöhne insgesamt steigen. Selbst der noch amtierende Bundeskanzler hatte auf 

-

-

-

-

 
 

 

12 €/Std.: Eingriff in die Tarifautonomie!  
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diesen Folgeeffekt beim SPD-Parteitag am 11. Januar 2025 in Berlin explizit und unter großem 
Beifall der Parteimitglieder in seiner Rede öffentlich hingewiesen. Dies offenbart die starke Len
kungswirkung der Mindestlohnempfehlung sowie der späteren Umsetzung durch die Politik auch 
für die Tarifpolitik insgesamt. Vor dem Hintergrund müssen zukünftige Entscheidungen der Min
destlohnkommission also immer garantieren, dass damit nicht während der Laufzeit in bereits 
verhandelte Tariflöhne eingegriffen wird. Damit aber nicht genug: Aufgrund des Tarifabstands
gebotes, welches die Gewerkschaften in Tarifverhandlungen stets einfordern (s. o.), muss auch 
gewährleistet bleiben, dass immer auch noch ein Mindestabstand zwischen den Tariflöhnen so-
wie dem gesetzlichen Mindestlohn gewahrt bleibt. Ansonsten entsteht der Tariflandschaft großer 
Schaden, mit unter Umständen irreversiblen Folgen für den Wirtschaftsstandort.  

-

-

-

2. Auswirkungen auf den angemessenen Mindestschutz der Beschäftigten  
 

Nach einer aktuellen Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) lag die 
Anzahl der Beschäftigten im Einzelhandel, die bei einem tarifgebundenen Arbeitgeber mit Bran
chen- oder Haustarifvertrag beschäftigt waren, im Jahr 2023 bei 23 Prozent. Darüber hinaus 
orientiert sich aber auch immer noch eine Vielzahl der nicht tarifgebundenen Arbeitgeber in der 
Branche an den Flächentarifverträgen im Einzelhandel (bspw. an den Entgelttarifverträgen). 
Daher profitieren laut IAB bundesweit (regionale Unterschiede werden hier nicht ausgewiesen) 
noch etwa zwei Drittel der Beschäftigten im Einzelhandel direkt oder indirekt von tariflichen Ent
geltsteigerungen. Ungeachtet der tariflichen Entgeltgruppe konnten die Beschäftigten des Ein
zelhandels seit 2013 sogar trotz Rekordinflation in den Jahren 2022 und 2023 Reallohngewinne 
in Höhe von insgesamt rund 7 Prozent erzielen.  

-
-

-

 
Darüber hinaus bieten die Tarifverträge des Einzelhandels den Beschäftigten gute Arbeitsbe
dingungen, die als Gesamtpaket über einen Mindestschutz weit hinausgehen. Das tarifliche Mo
natsentgelt in der wichtigsten Tarifgruppe (Verkaufstätigkeit) im Einzelhandel beläuft sich in al
len Tarifgebieten in der Endstufe inzwischen auf mehr als 3.000 Euro. Gezahlt werden jährlich 
im Einzelhandel 13,25 Tarifgehälter (inklusive tarifliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Die ta
rifliche Wochenarbeitszeit beträgt im Einzelhandel regelmäßig 37,5 Stunden (West) bzw. 38 
oder 39 Wochenstunden (Ost). Das Arbeiten ab 18.30 Uhr wird zusätzlich mit 20 Prozent Zu
schlag belohnt, ab 20 Uhr mit 50 Prozent Zuschlag. Zusätzlich konnte im Laufe der letzten Ta
rifrunde auch der Tarifvertrag für die betriebliche Altersvorsorge neu verhandelt werden, sodass 
die Beschäftigten des Einzelhandels nun seit diesem Jahr Anspruch auf einen erhöhten Arbeit
geberbeitrag zur tariflichen Altersvorsorge haben. Dadurch wird der Aufbau einer betrieblichen 
Altersversorgung von den tarifgebundenen Handelsunternehmen stärker finanziell gefördert. 
Dies ist ein starkes Signal der Sozialpartner, die frei von staatlicher Einflussnahme für ange
messene Arbeitsbedingungen in der Branche noch verträgliche Kompromisspakete verhandeln 

-

-

-
-

-

-
-
-

 
Es ist aber eben auch festzustellen, dass der gesetzliche Mindestlohn seit 2022 bis heute un
verhältnismäßig stark um mehr als 30 Prozent gestiegen ist, die Tariflöhne im Einzelhandel sind 

-
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trotz verhältnismäßig hoher Tarifabschlüsse aufgrund der gestiegenen Inflation in den Jahren 
2022 und 2023 im Vergleichszeitraum zuletzt dennoch „lediglich“ um rund 17 Prozent angestie-
gen. Das zeigt ganz klar auf, dass die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns insbesondere 
in der jüngsten Vergangenheit bereits unverhältnismäßig hoch war und die Unternehmen daher 
stark finanziell belastet hat. Seit Einführung ist der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar 2015 
sogar um rund 51 Prozent gestiegen. Dies verdeutlicht, dass weitere Mindestlohnanhebungen 
aktuell nicht geboten sind, um eine zu schnelle und zu hohe Kostensteigerung für die Arbeitge-
ber in Deutschland zu verhindern und Beschäftigung damit nicht zu gefährden. Hinzu kommt, 
dass der Mindestlohn durch die enorme Steigerung in den letzten Jahren mehr und mehr zum 
„Living Wage“ weiterentwickelt wurde. Dieser Umstand könnte auch der Tarifbindung zusätzlich 
schaden, sofern dieser Wert in der öffentlichen Wahrnehmung als neue „Benchmark“ akzeptiert 
wird, die eine Tariflohnfindung für zumeist gering qualifizierten Tätigkeiten ersetzt. 
 
Erschwerend kommt für Arbeitgeber noch hinzu, dass auch die Ausweitung der Gleitzone bzw. 
des Übergangsbereichs (sog. Midijobs) zuletzt mit Wirkung zum 1, Januar 2023 auf Beschäfti
gungsverhältnisse mit einem monatlichen Einkommen zwischen 556,01 Euro bis zu 2.000 Euro 
eine Verschiebung der Kostenlast bei den Sozialversicherungsbeiträgen zu Ungunsten der Ar
beitgeber bewirkt hat. Im Ergebnis haben Beschäftigte im Übergangsbereich seit dem nur noch 
einen reduzierten Beitragsanteil in der Sozialversicherung zu tragen, der mit zunehmendem 
Arbeitsentgelt ansteigt bis er erst bei einem Arbeitsentgelt in Höhe von 2.000 Euro dann seine 
reguläre Höhe erreicht. Die Arbeitgeber haben hingegen bei einem Arbeitsentgelt in Höhe der 
unteren Entgeltgrenze des Übergangsbereichs einen Beitragsanteil von rund 28 Prozent zu tra
gen. Mit steigendem Arbeitsentgelt nimmt der Beitragsanteil des Arbeitgebers ab bis er seine 
reguläre Höhe erreicht. Der verringerte Arbeitnehmerbeitragsanteil führt bei den Midijobs also 
zur Beitragsentlastung und damit zu mehr „netto“, während er für Arbeitgeber zu einem enormen 
zusätzlichen Kostenschub geführt hat. Damit wurde auch in den bewährten Grundsatz der pa
ritätischen Kostenlastverteilung bei den Sozialversicherungsbeiträgen eingegriffen, so dass 
dadurch insbesondere Arbeitgeber in Branchen mit viel struktureller Teilzeit - wie etwa dem 
Einzelhandel – besonders stark benachteiligt wurden. 

-

-

-

-

3. Auswirkungen auf faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen  
 
Der Mindestlohn hat die Handelsunternehmen über höhere Löhne und zusätzlichen bürokrati
schen Aufwand belastet und die Arbeitskosten erhöht. Steigende Lohnkosten konnten in der 
Vergangenheit zum Teil noch aus den Unternehmensgewinnen heraus finanziert, zum anderen 
Teil auch in Form höherer Preise an den Verbraucher weitergegeben werden. Höhere Preise 
sind in einem guten konjunkturellen Umfeld mit weitgehend stabilen Verbraucherpreisen und 
steigenden Realeinkommen aber leichter am Markt durchsetzbar. In Zeiten, in denen die kon
junkturellen Rahmenbedingungen also recht stabil sind, kann davon ausgegangen werden, dass 
zumindest moderate Mindestlohnerhöhungen, die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen an
gemessen abbilden, jedenfalls ohne gravierende Effekte eingepreist werden können. In einer 

-

-

-

149



  

 

Stellungnahme zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns – 10. März 2025 

  
 
 
Handelsverband Deutschland e. V.  (HDE) 
Steven Haarke, Geschäftsführer Arbeit, Bildung, Sozial- und Tarifpolitik | E-Mail: haarke@hde.de 
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin | Telefon: 030 72625040 | Fax: 030 72625049  
  

www.einzelhandel.de 

 

 

Phase der konjunkturellen Abkühlung oder Rezession wie wir es aktuell im dritten Jahr in Folge 
in Deutschland erleben (s. o.) ist die Ausgangslage leider eine völlig andere. Eine Kompensation 
einer Mindestlohnanhebung durch eine Preisanhebung ist in diesem Umfeld nicht mehr bzw. nur 
teilweise möglich. Viele Händler, insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel, können weiterhin 
nicht einmal die stark gestiegenen Erzeugerpreise an die Kunden in vollem Umfang weitergeben, 
was zu stark sinkenden Gewinnmargen führt. Hinzu kommt die gesamtgesellschaftliche Verant
wortung in der Daseinsvorsorge der Menschen. So würden exorbitant ansteigende Preise in kür
zester Zeit für Lebensmittel den sozialen Frieden im Land gefährden.  

-
-

 
Eine kontinuierliche Weitergabe eines steigenden Mindestlohnes an die Verbraucher kann auch 
deshalb keine Lösung sein, da am Ende dadurch das Szenario einer Lohn-Preis-Spirale droht. 
Denn eine solche Weitergabe heizt die Inflation nur noch weiter an, sodass die Verbraucher
preise kontinuierlich weiter ansteigen müssen. In einem solchen Fall würde dann auch ein hö
herer Mindestlohn für die betroffenen Beschäftigten weitestgehend ins Leere laufen, da sich die 
Kaufkraft ihres Gehalts dadurch nicht mehr steigern würde, sondern gegebenenfalls sogar ver
ringert. Dementsprechend lösen die Mindestlohnanhebungen die finanziellen Herausforderun
gen der Beschäftigten nicht effektiv und nachhaltig. Viel zielführender als ein immer weiter stei
gender Mindestlohn wäre mit Blick auf die Beschäftigten daher die Herabsetzung (oder zumin
dest die Stabilisierung) der Sozialversicherungsbeiträge durch einen erhöhten Zuschuss der öf
fentlichen Hand sowie auch struktureller Reformen insbesondere im Bereich der Kranken- und 
Pflegeversicherung. Dies würde dann auch langfristig und nachhaltig für mehr „Netto“ bei den 
Beschäftigten sorgen. Die bereits oben angeführten stark sinkenden Gewinnmargen könnten 
sich langfristig natürlich auch auf den Erhalt und die Vitalität unserer Innenstädte negativ aus
wirken. Dort trägt der Einzelhandel maßgeblich zur Lebensqualität der Menschen bei. Vermehrte 
Ladenschließungen aufgrund zu geringer Gewinne würde auch die Stimmung in der Gesamtbe
völkerung negativ beeinflussen. 

-

-

-
-
-
-
-

-
-

 
Im Einzelhandel konkurrieren zudem traditionell unterschiedliche Vertriebsformen miteinander, 
die sich insbesondere durch einen sehr unterschiedlich intensiven Personaleinsatz unterschei
den: vom bedienungs- und beratungsintensiven Fachgeschäft bzw. Kaufhaus über Selbstbedie
nungs-Warenhäuser, Discounter bis hin zum Versandhandel. Je nach Vertriebsformat schlagen 
Erhöhungen der Personalkosten durch den gesetzlichen Mindestlohn, gemessen an den Ge
samtkosten, sehr unterschiedlich bei den Unternehmen zu Buche. Insbesondere überproporti
onale Anhebungen des gesetzlichen Mindestlohns haben daher ganz erhebliche Auswirkungen 
auch auf die Wettbewerbssituation innerhalb der unterschiedlichen Vertriebsformen im Einzel
handel. Unvorhersehbare, überproportionale Mindestlohnanhebungen, wie sie durch den Ge
setzgeber 2022 vorgenommen wurden, können sich auch erheblich auf die Innovationstätigkeit 
der Unternehmen auswirken. Bereits seit 2020 planen laut HDE-Konsumbarometer immer mehr 
Einzelhandelsunternehmen, ihr Investitionsvolumen zu verringern. Die Zahl der Unternehmen, 
die eine Verringerung des Investitionsvolumens planen, übersteigt mittlerweile die Anzahl sol-

-
-

-
-

-
-
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cher Unternehmen, die ihr Investitionsvolumen steigern wollen, sogar um über 10 Prozent. Dem
entsprechend sind Unternehmen in den letzten Jahren bereits erheblich zurückhaltender mit 
Investitionen umgegangen. Allerdings können Tarifverträge sowie das etablierte Verfahren der 
Mindestlohnanhebung durch die Mindestlohnkommission für Planungssicherheit auf Seiten der 
Arbeitgeber sorgen und bieten ihnen die Möglichkeit, ihre Kosten für einen bestimmten Zeitraum 
zu kalkulieren. Durch rein politisch motivierte Eingriffe des Gesetzgebers wird aber die Pla
nungssicherheit nicht mehr gewährleistet, was also auch die Investitionsbereitschaft und Wei
terentwicklung von Unternehmen massiv hindern kann und die Wettbewerbsfähigkeit beein
flusst. 

-
-
-

-

4. Auswirkungen auf die Beschäftigung.  
 

Die Beschäftigungsstatistik im Einzelhandel ist trotz der multiplen Krisen weiter stabil. Wie aus 
aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervorgeht, waren zum Stichtag 30.06.2024 
im Einzelhandel 3.113.492 Menschen beschäftigt. Bezogen auf den Stichtag 30.06.2024 etwa 
ist die Gesamtbeschäftigung in der Branche damit im Vergleich zum Vorjahr um 13.028 Stellen 
leicht rückläufig, damit haben wir in der Branche nach vielen Jahren des Beschäftigungsauf
wuchses eine Trendumkehr erlebt, die den schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen geschuldet ist. Das ist besorgniserregend, dieser Trend kann sich durch steigende Per
sonalkosten natürlich weiter intensivieren, hierzu sind die weiteren Mindestlohnempfehlungen 
sicher von großer Bedeutung, weil die Unternehmen vorausschauend kalkulieren.  

-
-
-

 
Die aktuellen Zahlen zeigen minimale Tendenzen dazu, dass in wirtschaftlich schwächeren Zei
ten auch im Handel weniger Arbeitnehmer eingestellt werden. 

-

 
Die Stabilität an Beschäftigung im Einzelhandel ist jedoch erfreulich und belegt eindrucksvoll 
die wirtschaftliche Stärke und Widerstandskraft der Branche insgesamt. So ist die Beschäftigung 
immer noch um 40.809 Stellen höher als zum Vorkrisenniveau (Stichtag: 30.06.2019). Der Ein
zelhandel ist damit als Branche weiterhin ein sehr verlässlicher und leistungsstarker Arbeitgeber 
und Ausbilder, der auch in ländlichen Regionen verlässliche Jobs mit Karriereoptionen anbietet.  

-

 
Auf eine anhaltende wirtschaftliche Stärke und Widerstandskraft der Branche darf man sich in 
konjunkturell schwachen Zeiten jedoch nicht verlassen. Die allgemeine Konsumzurückhaltung 
sowie die Entwicklung der deutschen Wirtschaft mit einem Rückgang um 0,2 Prozent im Jahr 
2024 zeichnen kein positives Bild für die kommenden Jahre. Nach einem bereits schwierigen 
Jahr 2024 wird die Einzelhandelsbranche selbst ihre Umsätze auch in diesem Jahr kaum erhö
hen können. Der HDE geht im Vergleich zum Vorjahr von einem realen Umsatzplus von lediglich 
0,5 Prozent für die Branche aus. Der Umsatz entwickelt sich dementsprechend nur noch mit 
einer Seitwärtsbewegung. Hauptgrund dafür ist eine große Verunsicherung bei den Verbrau
chern durch die andauernden Kriegsgeschehen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation 
sowie der vielen weiteren unkalkulierbaren geopolitischen Spannungen insbesondere auch im 

-

-

151



  

 

Stellungnahme zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns – 10. März 2025 

  
 
 
Handelsverband Deutschland e. V.  (HDE) 
Steven Haarke, Geschäftsführer Arbeit, Bildung, Sozial- und Tarifpolitik | E-Mail: haarke@hde.de 
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin | Telefon: 030 72625040 | Fax: 030 72625049  
  

www.einzelhandel.de 

 

 

Hinblick auf die USA und die dortige unberechenbare politische Lage. Hinzu kommen viele Un
wägbarkeiten auch auf der nationalen politischen Ebene. Das vorzeitige Scheitern der Ampel
regierung sowie Wahlen und Regierungsbildung in unsicheren Zeiten sorgt für eine massive 
Kaufzurückhaltung bei den Verbrauchern. Nach Prognosen des HDE ist die Verbraucherstim
mung im März 2025 noch schlechter als vor einem Jahr. Eine Erholung des privaten Konsums 
mit signifikanten gesamtwirtschaftlichen Wachstumsimpulsen wird es zunächst nicht mehr ge
ben. In der aktuellen Verbraucherstimmung kommt eher ein gewisses Abwarten zum Ausdruck. 
Selbst Aktionstage wie Black Friday und Cyber Monday kurbeln die Umsätze der Branche nicht 
mehr an. Bis 2022 verzeichneten solche Aktionen noch Wachstumsraten der Ausgaben von 20 
Prozent und mehr. Schon 2023 hat sich der Zuwachs mit 6 Prozent an Black Friday und Cyber 
Monday deutlich abgeschwächt und stagniert nun. Bei anhaltender Konsumzurückhaltung kann 
offenbar noch nicht einmal das Preisargument ein weiteres Wachstum erzeugen. 

-

-

-
-

 
Diese Entwicklungen schlagen sich zunehmend auch auf Beschäftigungsindikatoren in der 
Branche nieder. Seit 2022 melden die Unternehmen des Einzelhandels beispielsweise zuneh
mend weniger offene Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit. Zudem haben laut HDE-Kon
junkturumfrage 2024 immer mehr Betriebe im Einzelhandel im Jahresverlauf ihre Mitarbeiterzahl 
verringert als dies noch vor den Krisenjahren 2020/2021 der Fall war. Im ersten Halbjahr 2019 
haben laut Umfrage lediglich 13 Prozent der Betriebe ihre Mitarbeiterzahl verringert wohingegen 
dies im ersten Halbjahr 2024 bereits ganze 29 Prozent der Unternehmen angaben. Diese Ent
wicklung zeigt, dass die Handelsbetriebe angesichts der zahlreichen Herausforderungen nun 
auch zunehmend unter Zugzwang geraten und ein hoher Kostendruck auf der Beschäftigung 
lastet. Sollten die Personalkosten weiter steigen, werden sich die Unternehmen zunehmend mit 
der Notwendigkeit von weiterem Personalabbau in der Branche auseinandersetzen müssen. 

-

-
-

 
Seit 2019 wurden insgesamt über 50.000 Geschäfte im Einzelhandel geschlossen. Allein im 
Jahr 2024 dürften abermals 5.000 Geschäfte im Einzelhandel weggefallen sein. Bereits seit 
2015 nimmt die Gesamtanzahl der Geschäfte im Einzelhandel langsam, aber kontinuierlich ab. 
Diese Entwicklungen zeigen, dass die Rahmenbedingungen für das wirtschaftlich erfolgreiche 
Betreiben eines Einzelhandelsbetriebs mittlerweile offenbar so erschwert sind, dass auch keine 
nennenswerte Anzahl an Neugründungen mehr erfolgt. Dies zeigt auf, wie kritisch das derzeitige 
wirtschaftliche Umfeld für den Einzelhandel tatsächlich bereits ist, welches durch eine Mindest
lohnerhöhung noch weiter verschärft werden würde. Denn steigende Lohnkosten in einer größ
tenteils personalintensiven Branche sorgen letztlich nur dafür, Prozesse zu optimieren, um we
niger Personal zu benötigen, anstatt den Personalschlüssel weiter auszubauen. 

-
-
-
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5. Auswirkungen auf das Ausbildungsgeschehen  
 
Es ist zu befürchten, dass ein zu hoher bzw. zu schnell steigender Mindestlohn auch falsche 
Anreize zur Nichtaufnahme einer beruflichen Ausbildung setzt. Es droht die Gefahr, dass sich 
junge Menschen wegen des höheren Bruttostundenentgelts noch deutlich häufiger für eine Aus
hilfstätigkeit zulasten einer nachhaltigen Berufsausbildung entscheiden und damit der Ausbil
dungsmarkt unnötig noch weiter unter Druck gerät. Auch der bestehende Fachkräftemangel 
würde sich in der Folge voraussichtlich noch deutlich verschärfen. Bei einer Vollzeitkraft führt 
etwa ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 14 Euro pro Stunde bei einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von nur 37,5 Stunden zu einem Bruttomonatslohn von knapp 2.300 Euro. Die tarifli
chen Ausbildungsvergütungen liegen im Einzelhandel je nach Ausbildungsjahr bei etwa 900 bis 
über 1.400 Euro (regional unterschiedlich). Das zeigt, dass junge Menschen, die etwa in sozial 
benachteiligten Familien aufwachsen und früh finanzielle Verantwortung etwa für jüngere Ge
schwister übernehmen, in einen schwierige Entscheidungsprozess geraten, an dessen Ende 
sich zunehmend viele Betroffene gegen eine nachhaltige Berufsausbildung entscheiden dürften.  

-

-

-
-

6. Folgen des gesetzlichen Mindestlohns für die Automatisierung  
 
Letztlich werden bei steigenden Personalkosten insbesondere im Bereich der geringen Qualifi
zierung die Rufe nach mehr Automatisierung schnell lauter. Die technischen Hilfsmittel wie etwa 
die Self-Scanning-Kasse werden immer günstiger und erfreuen sich vor allem auch bei den 
Kunden inzwischen größerer Beliebtheit. Sofern der gesetzliche Mindestlohn nach weiteren Er
höhungen die Produktivitätsgrenze einer solchen Tätigkeit übersteigt und diese Tätigkeiten 
dann aus Unternehmenssicht unrentabel werden, wird es zudem vermehrt zu Entlassungen 
kommen müssen. Außerdem haben die Erhöhungen dazu geführt, dass die Hürde für den Ein
stieg in Beschäftigung insbesondere für Geringqualifizierte abermals angehoben wurde. 

-

-

-

7. Auswirkungen auf das Tarifgeschehen  
 
Die letzten Tarifverhandlungen im Einzelhandel waren mit über 60 Verhandlungsrunden bun
desweit und einer Verhandlungsdauer von 14 Monaten historisch intensiv und lang. Grund dafür 
waren die äußerst herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die anhaltend 
hohe Inflation, die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie die schwierige gesamtwirt
schaftliche Lage. Diese lang andauernden Verhandlungen waren eine große Belastung für die 
ganze Branche. Aufgrund dieser langen Verhandlungsdauer wurde zum Zeitpunkt der Verkün
dung der Mindestlohnanhebung zum 1. Januar 2024 und zum 1. Januar 2025 noch mit der 
Gewerkschaft verhandelt. Dementsprechend konnten die Mindestlohnerhöhungen auf jeweils 
12,41 Euro pro Stunde und 12,82 pro Stunde im Rahmen der Tarifverhandlungen berücksichtigt 
und das zukünftige Tarifgitter daran ausgerichtet werden. Das Tarifgitter wurde dadurch deutlich 
beeinflusst und Anpassungen nach oben präjudiziert. Bereits zuvor war es aufgrund der politi-

-

-

-
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schen Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022 zu schwer
wiegenden Eingriffen in die Tarifverträge des Einzelhandels gekommen. In allen 16 Tarifgebie
ten des Einzelhandels war von der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro jeweils die unterste 
Entgeltgruppe betroffen. In fünf Tarifgebieten wurden sogar Tarifentgelte der zweiten Entgelt
stufe vom Mindestlohn verdrängt, was die erhebliche Eingriffsintensität des Mindestlohnerhö
hungsgesetzes belegt. Diese von den Arbeitgebern gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di 
vereinbarten Tarifentgelte wurden damit auf einen Schlag als unangemessen abgestempelt – 
und dies mitten in der Laufzeit der Tarifverträge. Es ist zudem zu einer faktischen Stauchung im 
Entgeltgitter gekommen, die Auswirkungen auf die gesamte Entgeltstruktur hat. Hierzu verwei
sen wir exemplarisch auf die Darstellung des aktuellen unteren Tarifgitters im Tarifgebiet Meck
lenburg-Vorpommern im Einzelhandel (siehe oben, Ziffer 1). 

-
-

-
-

-
-

 
Die gesetzlich erzwungene Anhebung der untersten Entgeltgruppen hat den Druck auf die Ar
beitgeber deutlich erhöht, auch die darüber liegenden Entgeltgruppen in der Folge anzuheben, 
um das Lohngefüge insgesamt nicht zu gefährden. Anderenfalls würde auch der Zusammenhalt 
der Beschäftigten gegebenenfalls bedroht, denn das Tarifsystem soll gerade dafür sorgen, dass 
die Bezahlung der Qualifikation angemessen ist. Auch gut qualifizierte Beschäftigte müssen sich 
fair und wertschätzend behandelt fühlen. Dementsprechend belasten die Arbeitgeber bei wei
tem nicht nur die Lohnerhöhungen bei unqualifizierten, sondern ebenso auch bei gut qualifizier
ten Beschäftigten beispielsweise mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. 

-
-

-

 
Die Tarifpartner und die tarifgebundenen Unternehmen hatten beim Tarifabschluss in der Bran
che 2021 darauf vertraut, dass die vereinbarten Tarifentgelte oberhalb des von der Kommission 
beschlossenen Mindestlohns Gültigkeit behalten und dass auch in Zukunft nicht von dem be
währten Verfahren der Anpassungsentscheidungen abgewichen wird. Die Anhebung des Min
destlohns durch den Gesetzgeber gefährdete fahrlässig dieses Vertrauen in die Mindestlohn
kommission und in den Mindestlohn insgesamt, aber auch in die Verlässlichkeit der Tarifarbeit 
selbst. In der Folge wird die Tarifbindung in Deutschland weiter zusätzlich unter Druck geraten.  

-
-
-

-

 
Wir haben für den Einzelhandel nunmehr errechnet, dass etwa eine öffentlich diskutierte Anhe
bung des gesetzlichen Mindestlohn auf 14 Euro pro Stunde bereits dazu führen würden, dass 
in sämtlichen Tarifgebieten noch während der aktuellen Laufzeit der Entgelttarifverträge (min
destens bis 1. April 2026, regional teils längere Laufzeiten) erneut eine Vielzahl an Tariflöhnen 
in der untersten Entgeltgruppe verdrängt würden, darüber hinaus käme es dadurch in einigen 
Tarifgebieten sogar erneut zu einer Verdrängung auch von Tariflöhnen auch noch in der zweiten 
Entgeltgruppe, in der zumeist die Beschäftigten mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
eingruppiert sind. Im Falle einer Anhebung des Mindestlohns oberhalb von 14 Euro pro Stunde 
würde sich die Eingriffsintensität in das Tarifwerk des Einzelhandels entsprechend nochmals 
deutlich steigern. Das wäre inakzeptabel, denn besonders die letzte Tarifrunde im Einzelhandel 
war besonders umkämpft und entsprechend komplex zu lösen (s. o.). Der langen Laufzeit von 
drei Jahren kam zur Lösung des Tarifkonflikts in der Branche eine sehr hohe Bedeutung zu.  

-

-
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8. Wie lässt sich Tarifbindung wieder effektiv steigern?  
 
Viel sinnvoller als staatliche Lohnsetzung in Form eines stetig ansteigenden politisch motivierten 
Mindestlohns wäre es, einen Ansatz für die Steigerung der Attraktivität von Tarifbindung zu fin
den, ohne dabei aber die verfassungsrechtlich garantierte Tarifautonomie aus Art. 9 Abs. 3 GG 
weiter zu beschädigen. Die Tarifpartner benötigen wieder mehr Handlungsspielraum, um im 
vollen Umfang gestalterisch tätig zu werden. Dies setzt zum einen voraus, dass nicht immer 
mehr traditionelle Gestaltungsfelder der Tarifpolitik durch den Gesetzgeber abschließend gere
gelt werden. Zum anderen muss den Tarifvertragsparteien noch häufiger als bisher durch zu
sätzliche Öffnungsklauseln die Möglichkeit eingeräumt werden, in Tarifverträgen vom gesetzli
chen Status quo abzuweichen. Die Tarifpartner könnten dann praxisnahe und zeitgemäße Ta
rifverträge vereinbaren, die den Unternehmen einen echten Mehrwert bieten. In der Folge würde 
die Attraktivität von Tarifverträgen wieder steigen. Erforderlich ist zudem, dass auch die Tarif
vertragsparteien selbst vermehrt Öffnungsklauseln in die Tarifverträge aufnehmen, um zu ge
währleisten, dass die Unternehmen die Tarifverträge – falls erforderlich – an betriebliche Be
sonderheiten anpassen können und damit die Unternehmensindividualität erhöht wird. Das 
sorgt für mehr Flexibilität und Vertrauen in die Tarifbindung. Zu begrüßen wäre auch die Modu
larität von Tarifverträgen, bei der bislang nicht tarifgebundene Unternehmen die Wahlmöglich
keit erhalten würden, sich für einzelne Module (z. B. einen Entgelttarifvertrag) aus einem ge
samten Tarifwerk zu entscheiden. Diese würde die Komplexität von teils Jahrzehnte alten Tarif
werken deutlich reduzieren und damit die Mittelstandtauglichkeit und Attraktivität von Tarifver
trägen und Tarifbindung wieder erhöhen. 

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-

 
Es ist als HDE unsere Überzeugung, dass es allein Aufgabe der Sozialpartner ist, die Branchen
tarifverträge aktuellen Herausforderungen anzupassen und einen für beide Seiten noch verträg
lichen Kompromiss als Gesamtpaket auszuhandeln. Eine Lockerung der gesetzlichen Voraus
setzungen der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) ist dafür übrigens in keiner Weise eine ge
eignete Lösung. Die AVE stellt vielmehr einen massiven Eingriff in die Tarifautonomie und eine 
Einschränkung der negativen Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG dar, die eine Ausnahme 
bleiben muss und überdies einer besonderen Rechtfertigung bedarf. Folgerichtig sind laut ei
nem offiziellen Verzeichnis vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aktuell auch nur 
0,25 Prozent aller 87.000 gültigen Tarifverträge in Deutschland für allgemeinverbindlich erklärt. 

-

-
-
-
-
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Stellungnahme im Rahmen der Anhörung der 
Mindestlohnkommission zu den Auswirkun-

gen des gesetzlichen Mindestlohns 

Hamburg, im März 2025 

1. Einleitung 

Mindestlöhne sind zu einem dynamischen Forschungsfeld der Wirtschaftswissenschaft 
im Allgemeinen und der Arbeits(markt)forschung im Besonderen geworden. Insbeson
dere die Einführung eines Mindestlohnes in Deutschland im Jahr 2015 bot nicht nur die 
für eine nicht-experimentelle Wissenschaft wie die Ökonomik seltene Chance, die Aus
wirkungen eines massiven staatlichen Eingriffs in Marktabläufe und deren Ergebnisse zu 
studieren, sondern damit auch dem Rätsel nachzugehen, weshalb die in der Theorie so 
einmütig beschriebenen und für eine Markttheorie so konstituierenden Preis-Mengen-
Beziehungen in der Realität des Arbeitsmarktes häufig so schwer nachweisbar sind.  

-

-

In der standardökonomischen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungstheorie gehört es zu 
den grundlegenden Postulaten, dass Arbeitslosigkeit – zumindest als strukturelles Phä
nomen – etwas mit zu hohen Löhnen in dem Sinne zu tun haben muss, dass die Arbeits
marktakteure einen über dem Gleichgewichtsniveau liegenden Reallohn festlegen bzw. 
aufgrund institutioneller Barrieren ein Sinken des Reallohns auf das Gleichgewichtsni
veau nicht ermöglichen können. Arbeitslosigkeit wird deshalb häufig auch als ‚Mindest
lohn-Arbeitslosigkeit‘ bezeichnet, egal ob diese durch einen gesetzlichen Mindestlohn, 
einen durch das Sozialsystem bestimmten Reservationslohn oder eine tarifvertraglich 
festgelegte Lohnuntergrenze bestimmt wird.  

-
-

-
-
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In einer Vorstellungswelt – also einem ökonomischen Paradigma -, dass auf die marktli
che Koordination und Allokation mittels flexibler Preisgestaltung orientiert, muss des
halb die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes mit Beschäftigungsverlusten und 
einem Anstieg der Arbeitslosigkeit einhergehen – die Frage kann allenfalls sein, wie hoch 
dieser negative Effekt ist. 

-
-

In der von Ehrenberg (1992) und Card und /Krueger (1995) begründeten ‚Neuen Min
destlohnforschung‘ wird der Konsens über dieses Grundpostulat der Wirkungsweise von 
Mindestlöhnen erschüttert, weil sich in immer mehr Studien über zahlreiche Ländern 
hinweg mit sehr unterschiedlichen Arbeitsmarktinstitutionen und -kulturen entweder 
ambivalente – also Beschäftigungsgewinne wie -verluste – oder insignifikante Ergeb
nisse – also keine klaren Beschäftigungseffekte – zeigten. Einer der international führen
den Mindestlohnforscher, Alan Manning (2022: 137), spricht deshalb vom ‚flüchtigen 
Beschäftigungseffekt des Mindestlohns‘.  

-
-

-

Die Einführung eines gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohns in Deutschland im 
Jahr 2015 bietet die Möglichkeit, den Umgang der Gemeinschaft der Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktwissenschaftler mit dem Zwiespalt von theoretischer Prognose und empi
rischer Evidenz auf mehreren Ebenen und über mehrere Phasen zu beleuchten: Einer
seits ist es aufschlussreich zu sehen, wie die wirtschaftspolitische Beratung im Vorfeld 
der Einführung des Mindestlohns aussah, andererseits bleibt der Umgang mit den sich 
zeigenden Auswirkungen klärenswert.  

-
-

In dieser Stellungnahme wird aufgezeigt, wie die Gemeinschaft der Wirtschafts- und Ar
beitsmarktwissenschaftler mit der wohl wichtigsten einzelnen arbeitsmarktpolitischen 
Intervention der letzten Jahrzehnte in Deutschland im Vorfeld der Einführung und im 
Nachgang wissenschaftlicher Überprüfung der politikberatenden Prognosen umgegan
gen ist. Dabei wird nur kurz auf die erste Phase geblickt, die mit der Diskussion um die 
Einführung begann und dann die folgende Evaluationsphase umfasst. Da sich hiermit 
bereits meine Stellungnahme zum 4. Evaluationsbericht der Mindestlohnkommission im 
Jahr 2023 befasste, liegt hier nun die Konzentration auf der zweiten Phase, die mit der 
Diskussion um die sprunghafte Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zwischen Ende 
2021 und Oktober 2022 von 9,82€ auf 12 € beginnt. Welchen Einfluss hatten die gerade 
erst in der ersten Phase gemachten Erfahrungen?  

-

-

Um diese Fragen beantworten zu können, wird im Folgenden ein kurzer Überblick über 
Ludwik Flecks wissenschaftstheoretische Resilienztheorie gegeben, die sich mit der Sta
bilität und Transformationsbereitschaft wissenschaftlicher Forschungsprogramme be
fasst. 

-
-

  

2. Zur Stabilität wissenschaftlicher Paradigmen 

Die Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse unterscheidet zwei Entwicklungssta
dien: Im als ‚Normalwissenschaft‘ bezeichneten Entwicklungsstadium wächst der Baum 
wissenschaftlicher Erkenntnis kontinuierlich, während in der Phase wissenschaftlicher 
Revolutionen eine Paradigmenwechsel stattfindet oder, um im Bilde zu bleiben, ein 
neuer Baum gepflanzt wird und der alte Baum abstirbt oder jedenfalls kaum mehr weiter 
gepflegt wird. 

-
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Diese Umbruchphase beschreibt allerdings keinen abrupten Wandel, wie er mit dem Be
griff der Revolution assoziiert werden könnte, sondern einen langen Kampf um die Deu
tungshoheit bzw. um die Gültigkeit der den miteinander konkurrierenden Paradigmen 
zugrundeliegenden prä-analytischen Visionen.  

-
-

Abbildung 1: Ablauf wissenschaftlicher Revolutionen 

Wahrscheinlichkeit und Ablauf einer wissenschaftlichen Revolution hängen nach Ludwik 
Fleck (1935) im Wesentlichen von der Resilienz des herrschenden Paradigmas ab (vgl. 
Abb. 1). Wissenschaftliche Erkenntnisse können nur dann Gültigkeit beanspruchen, 
wenn sie von der Wissenschaftlergemeinschaft anerkannt werden. Dazu müssen sie auf 
akzeptierter methodologischer Grundlage ruhen und mittels eines epistemologischen 
Kerns intersubjektiv nachvollziehbar sein. Die epistemologische Dimension eines Para
digmas wiederum axiomatisiert das ontologische Vorverständnis des Untersuchungsge
genstandes – zusammen beschreiben diese drei Dimensionen jenen wissenschaftlichen 
Analyseapparat, der in der Wissenschaftstheorie ‚Paradigma‘ (Thomas Kuhn), ‚wissen
schaftliches Forschungsprogramm‘ (Imre Lakatos), ‚Denkstil‘ (Ludwik Fleck) oder ‚For
schungstradition‘ (Larry Laudan) genannt wird. Damit kleine empirische Abweichungen 
von der theoretischen Prognose nicht zur sofortigen Verwerfung eines Paradigmas füh
ren, bedarf es eines gewissen ‚stilgemäßen Denkzwanges‘ – also der Bereitschaft zur 
Verteidigung des Denkstils bzw. des Paradigmas -, ohne die die Herausbildung einer ge
wissen Stabilität als Grundlage für kontinuierliche wissenschaftliche Arbeit kaum vor
stellbar wäre. Diese so erklärbare Resilienz des Paradigmas zeigt sich darin, dass empi
rische Abweichungen entweder ignoriert oder, wenn dies als wissenschaftlich inakzep
tabel zurückgewiesen wird, sublimiert werden oder zu Denkstilergänzungen oder -er
weiterungen führen, die es erlauben, die theoretische Prognose soweit zu verändern, 
dass sie wieder zur Empirie passt. Gelingt diese Verteidigungs- und Reparaturarbeit aber 
nicht in befriedigender Weise, bedarf es der Bereitschaft, auch Denkstiltrans-formatio
nen oder eben wissenschaftliche Revolutionen zuzulassen, die mit dem finalen Durch
bruch eines neuen Paradigmas enden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein zunächst 
absolut begründeter stilgerechter Denkzwang final zu einer ‚Harmonie der Täuschun
gen‘ wird. 

-

-
-

-
-
-
-
-

-

-
-

-
-
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3. Phase 1: Die Einführung des Mindestlohns in Deutschland 

In meiner Stellungnahme zum 4. Evaluationsbericht aus dem Jahr 2023 verwies ich da
rauf, dass die Ambivalenz zwischen theoretischer Prognose und empirischer Evidenz, die 
sich aus der internationalen Mindestlohnforschung ergab, nicht zu einer vorsichtigen 
oder abwägenden Beratung der Wirtschaftspolitik durch die Wirtschaftswissenschaft 
führte, sondern einmütig die theoretische Prognose im Sinne einer Warnung vor nega
tiven Beschäftigungseffekten und steigender Arbeitslosigkeit ins Feld geführt und die 
empirische Flüchtigkeit dieses Effektes entweder vollkommen verschwiegen oder als für 
den deutschen Arbeitsmarkt als irrelevant abgetan wurde. Nachdem sich die Politik über 
den Rat der Wirtschafts- und Arbeitsmarktforscher hinwegsetzte und dennoch die Ein
führung eines flächendeckenden Mindestlohns zum Jahr 2015 in einer Höhe (8,50 € pro 
Stunde) beschloss, für die die quantitativen Prognosen Verluste zwischen 500.000 und 
über 1 Mio. Jobs (oder etwa 1,5% – 3% der Erwerbspersonen) vorhersagten, wurde be
kanntlich eine begleitende Mindestlohnforschung beschlossen, die bei alarmierenden 
Ergebnissen eine Revision der Mindestlohnpolitik ermöglichen sollte. 

-

-

-

-

Die empirische Begleitforschung bestätigte die Ergebnisse der internationalen Mindest
lohnforschung, wonach auch in Deutschland die Beschäftigungseffekte flüchtig bleiben: 
die an die Wand gemalten Beschäftigungseinbrüche blieben aus. Nach wissenschafts
theoretischem Verständnis sollte die Diskrepanz zwischen theoretischer Prognose und 
empirischer Evidenz die beteiligte Wissenschaftlergemeinschaft zum Innehalten anre
gen, um nach Konsequenzen für ihre Forschungsarbeit zu suchen. Die vom ‚Theoretiker 
der paradigmatischen Resilienz‘ – Ludwik Fleck – aufgezeigten Reaktionen – Denkstiler
gänzungen und -erweiterungen (Monopsonansatz und Dynamisierung des tradierten Ar
beitsmarktmodells), sowie eine Sublimierung der Ergebnisse – lassen sich auch im Falle 
der Mindestlohnforschung in Deutschland finden. Lediglich eine ebenfalls denkbare 
Denkstiltransformation – also die Entwicklung einer paradigmatischen Alternative – 
wird nicht verfolgt.  

-
-

-

-

-

Da die Begründung (quasi-)monopsonistischer Arbeitsmärkte weder empirisch konsis
tent belegt wurde, noch deren Ergebnis – eine Beschäftigungssteigerung, statt einem 
Beschäftigungsverlust bei Mindestlohneinführung – mit der empirischen Realität kon
form ging, hat sich ein impliziter Konsens dahingehend breit gemacht, dass die dynami
sche Arbeitsmarkttheorie keinen eindeutig linear-fallenden Zusammenhang zwischen 
Lohnhöhe und Beschäftigungsmenge prognostiziert wie die statische Arbeitsmarktthe
orie, sondern einen sich im Vorzeichen ändernden Zusammenhang: Mit steigenden Löh
nen scheint zunächst die Matching-Qualität zu- und deshalb die friktionale Arbeitslosig
keit stärker abzunehmen als die ‚klassische‘ (reallohnbedingte) Arbeitslosigkeit zunimmt 
– die Menge effektiv zustande kommender Beschäftigungsverhältnisse steigt also zu
nächst. Erst mit weiter steigendem Lohnniveau wird sich dieses Verhältnis umkehren 
(‚Kipppunkt‘) und schließlich den altbekannten negativen Zusammenhang zwischen 
(Mindest)Lohnhöhe und Beschäftigung zeigen.  

-

-
-
-

-
-

-

Wenn also die empirische Mindestlohnforschung in Deutschland keine signifikanten Be
schäftigungseffekte nachweisen konnte, so muss dies daran liegen, dass der festgelegte 
(und über mehrerer Steigerungen bis 2022 inflationsbereinigt weitgehend konstant ge
haltene) Mindestlohn gerade jener Lohnhöhe entsprach, bei dem sich die negativen und 
positiven Beschäftigungswirkungen weitgehend kompensieren – oder: es scheint sich 
jene Mindestlohnhöhe zu zeigen, die den Beschäftigungseffekt ‚flüchtig‘ werden lässt. 

-

-
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Hieraus kann dann aber auch geschlossen werden, dass weitere deutliche Mindestlohn
steigerungen zu signifikanten, negativen Beschäftigungseffekten führen müssen. 

-

 

4. Phase 2: Der massive Mindestlohnsprung – zeigt sich endlich der 
Beschäftigungseffekt? 

Ahlfeldt, Roth und Seidel (2022) schätzen tatsächlich, dass Mindestlöhne über einer 
Grenze von etwa 50% des Medianlohns in Deutschland mit deutlichen Beschäftigungs
einbußen bezahlt werden müssen. Ein Mindestlohn von 12 Euro lag im Jahr 2022 deut
lich über dieser Grenze liegen. Dies muss bedeuten, wenn denn die Kipppunkttheorie 
trägt, dass eine massive Mindestlohnerhöhung wie die drastische Steigerung auf 12 Euro 
ab Oktober 2022 zu signifikanten, negativen Beschäftigungseffekten führen muss.    

-
-

4.1  Die wissenschaftliche Beratungslandschaft in Deutschland auf dem Wege 
zur Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € 

Seit 2018 diskutierte die Politik, den Mindestlohn deutlich zu erhöhen, um ihn dichter 
an die international mit 60% des Median-Lohns definierte Armutsgrenze heranzuführen 
und das Risiko der Altersarmut zu senken. Nach den Erfahrungen mit der Einführung des 
Mindestlohnes ist es nun aufschlussreich zu beobachten, wie die Wissenschaftlerge-
meinschaft auf die Ankündigung reagierte, dass die Politik jenseits des im Mindestlohn
Gesetz festgelegten Verfahrens zu kontinuierlichen Anpassung des Mindestlohns – diese 
soll alle 2 Jahre durch einen Vorschlag der Mindestlohnkommission als Rechtsverord
nung der Bundesregierung erfolgen – eine deutliche Erhöhung des Mindestlohnes 
plante.  

-

-

 

Tabelle 1: Studien zur Einführung des 12-Euro-Mindestlohns 

Autoren Beschäftigungsaus- 
sagen 

Fokus 

Fuest (2018) Keine quantifizierte Aussage, 
starke Beschäftigungseinbußen 

Kein Fokus 

Schulten/Pusch (2019) Keine klare Aussage, tendenziell 
geringe Effekte 

Betroffenheit 

Bach/Schröder (2021) Keine klare Aussage, tendenziell 
Beschäftigungsverluste 

Auswirkungen auf Tarifge-
füge 

Fedorets (2021) Keine klare Aussage Beschäftigungsstrukturen 

Gürtzgen (2021) Keine klare Aussage Unsicherheiten der Prog-
nose 

Knabe/Schöb/Thum (2021) Keine klare Aussage, tendenziell 
Beschäftigungsverluste 

Aufarbeitung bisheriger Er-
gebnisse 

Lesch/Schröder (2022) Keine klare Aussage, tendenziell 
Beschäftigungsverluste 

Kein Fokus 
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Krebs/Drechsel-Grau 
(2022) 

Geringe Beschäftigungseffekte Kein Fokus 

Seebauer (2022) Keine klare Aussage, tendenziell 
Beschäftigungsverluste 

Kein Fokus 

Heise/Pusch (2021) Keine klare Aussage, tendenziell 
geringe Effekte 

Aufarbeitung bisheriger Er-
gebnisse 

Bossler et al. (2022) Keine klare Aussage Kein Fokus 

Börschlein et al. (2022) Keine klare Aussage Betroffenheit 

Groll (2022) Keine quantifizierte Aussage, Be-
schäftigungsverluste wahr
scheinlich 

-
Kein Fokus 

Ahlfeldt/Roth/Seidel 
(2022) 

substantielle Beschäftigungsver-
luste, da Kipppunkt überschritten 

Optimaler Mindestlohn 

Blömer/Link/Sauer (2022) Geringe Beschäftigungsverluste 
und Arbeitszeitverkürzungen 

Unternehmensanpassun-
gen 

 

Bei der Analyse der vorliegenden Stellungnahmen (s. Tab. 1) fällt zunächst einmal auf, 
dass es diesmal – anders als bei der Diskussion um die Einführung des Mindestlohnes im 
Jahr 2015 – keinen klaren Fokus aus die zu erwartenden Beschäftigungseffekte gab. Viel
mehr ging es eher darum, die Reichweite und Betroffenheit des gesetzlichen Eingriffs 
abzuschätzen, einen ‚optimalen‘ Mindestlohn zu bestimmen, die Auswirkungen auf das 
Tarifgefüge zu thematisieren und die Politisierung des Mindestlohnes – die durch das im 
Mindestlohn-Gesetz vorgesehene Verfahren vermieden werden sollte – zu kritisieren. 
Natürlich sticht es auch ins Auge, dass diesmal klare quantitative Beschäftigungsprog
nosen – z.B. durch Modellsimulationen – vollständig unterblieben und auch Prognosen 
mit Blick auf die ‚Kipppunkttheorie‘ nur, wenn überhaupt, vorsichtig (Ahlfeldt/Roth/Sei
del 2022: 37) abgegeben werden. Vielmehr fühlen sich die Proponenten der ‚Kipppunkt-
Theorie‘ offenbar nicht herausgefordert, ihre Theorie in dem Sinne anzuwenden, dass 
sie es wagten, sich eindeutig in den erwarteten Beschäftigungseffekten festzulegen.   

-

-

-

Da fast alle Studien den ‚flüchtigen Beschäftigungseffekt des Mindestlohns‘ in der Ein
führungsphase bestätigen, dürfte die Sorge vor neuerlichen Fehlprognosen zu einer ge
wissen Zurückhaltung geführt haben – Gürtzgen (2019) etwa hebt die Unsicherheit bei 
der Erstellung von quantitativen Prognosen besonders hervor und vermeidet deshalb 
eine klare quantitative Aussage.         

-
-

Und dennoch wird klar, dass diese Zurückhaltung nicht dahingehend missverstanden 
werden darf, dass die Wissenschaftlergemeinschaft der Standard(arbeitsmarkt)ökono
mik nicht mehr trauen würde: Tatsächlich erwarten immerhin 8 der oben benannten 15 
Quellen – trotz der anderslautenden Ergebnisse in der Einführungsphase – teilweise 
deutliche Beschäftigungseinbußen, 4 Quellen wollten sich lieber nicht festlegen und nur 
die 3 nicht zur Standardökonomik zu zählenden Quellen erwarten dem eindeutigen 
Preis-Menge-Nexus der Standardökonomik widersprechend nur insignifikante Beschäf
tigungseffekte.  

-

-
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Sie befürworten deshalb die außergewöhnliche Anhebung des Mindestlohns auf 12 
Euro, während alle anderen, die Standardökonomik repräsentierenden Wissenschaftler 
ihre skeptische Haltung beibehalten, sich offensichtlich aber nicht wieder mit neuerli
chen Fehlprognosen angreifbar machen wollten. Clemens Fuest (2018:56), als Präsident 
des Ifo-Instituts und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Bundesfinanzministeri
ums einer der einflussreichsten deutschen Ökonomen, äußerst sich am deutlichsten:  
„Würde der Mindestlohn tatsächlich auf zwölf Euro erhöht, käme dies im Vergleich zu 
den ab 2019 geltenden 9,19 Euro einer Steigerung um 31 Prozent gleich. Die Folgen für 
die Lohnkosten der betroffenen Unternehmen wären dramatisch – und viele Jobs be
droht“.    

-

-

-

4.2  Ist der ‚Kipppunkt‘ erreicht? 

Die Anhebung des Mindestlohns zum 01. Oktober 2022 auf 12 Euro entspricht einer Er
höhung um 25 Prozent gegenüber dem bis Ende 2021 geltenden Mindestlohn von 9,60 
Euro und immerhin noch einem Sprung von 14 Prozent gegenüber dem bis Ende Sep
tember 2022 geltenden Mindestlohn von 10,48 Euro (vgl. Mindestlohnkommission 
2023: 28). Dies ist die stärkste Erhöhung des Mindestlohns seit seiner Einführung im Jahr 
2015 – bisher realisierten die von der Mindestlohnkommission empfohlenen und der 
Bundesregierung verordneten Steigerungen gerade den Inflationsausgleich. Die drasti
sche Erhöhung auf 12 Euro entsprach hingegen einer Reallohnerhöhung von ungefähr 
14 Prozent gegenüber Ende 2021 und sie kam etwa 5,8 Millionen abhängig Beschäftig
ten zugute (oder 15% der Beschäftigten insgesamt).    

-

-

-

-

Wer erwartet hatte, dass also die 12-Euro-Erhöhung als weiteres ‚soziales Experiment‘ 
begierig von den Arbeitsmarktökonomen aufgegriffen werden würde, um die eigenen 
Theorien zu testen und insbesondere die ‚Kipppunkttheorie‘ zu überprüfen, sieht sich 
eines Besseren belehrt: Bis heute liegen nicht nur keinerlei empirische Überprüfungen 
der ‚Kipppunkttheorie‘ vor, auch auf grundsätzliche Einschätzungen der Auswirkungen 
der Mindestlohnerhöhung auf die Beschäftigung über 2 Jahre nach deren Wirksamwer
den müssen wir weiter warten. Der 5. Evaluationsbericht der Mindestlohnkommission, 
der den Beschäftigungseffekt untersuchen soll, liegt noch nicht vor und dafür in Auftrag 
gegebene Studien wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Auch der Sachverständigen
rat (SVR), der sich eigentlich zu ökonomischen Entwicklungen in Deutschland äußern 
soll, hat den Mindestlohnanstieg auf 12 Euro weder in seinen jährlich erscheinenden 
Gutachten, noch in anderen Veröffentlichungen auch nur erwähnt.  

-

-

Über die Hintergründe dieser Zurückhaltung der wissenschaftlichen Gemeinschaft kann 
nur spekuliert werden. Zweifellos ist der bislang zu überblickende und zu evaluierende 
Zeitraum seit der Anhebung des Mindestlohns noch so kurz, dass der Mangel an Daten 
als Begründung herhalten kann. Doch hat dieser Befund in der Einführungsphase des 
Mindestlohns nicht dazu geführt, mit ersten Ergebnissen erst nach einem längeren Un
tersuchungszeitraum an die wissenschaftliche Öffentlichkeit zu treten (vgl. z.B. Boss
ler/Gerner 2016, Garloff 2015, Garloff 2016) – und die Erfahrungen mit diesen vorläufi
gen Ergebnissen sind zweifellos auch nicht so negativ, dass die jetzige Zurückhaltung als 
Lernprozess verstanden werden könnte: Die sich zunächst zeigende ‚Flüchtigkeit‘ der 
Beschäftigungseffekte musste auch in späteren, längere Zeiträume abdeckende Studien 
keineswegs revidiert werden. Es ist also naheliegender zu vermuten, dass die ‚verbrann
ten Finger‘ noch zu sehr schmerzten als dass man sich schon wieder dem Feuer näher 
wollte. 

-

-
-
-
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Hinzu kommt, dass die häufigste in der Mindestlohnforschung verwendete Methode – 
die Differenz-in-Differenz(DiD)-Methode (vgl. Mindestlohnkommission 2023: 33ff.) – zu
nehmende Kritik erfährt (vgl. z.B. Bertrand/Dufflo/Mullainathan 2004, Bilinski/Hatfield 
2019, Kahn-Lang/Lang 2020): nicht nur können die Signifikanzwerte schnell fehlerhaft 
sein, weil der nur schwer zu erfüllende Voraussetzungsreichtum der Methode leicht zu 
unentdeckten Scheinkorrelationen führt. Saubere Vergleichsfälle – Gruppen ‚mit Be
handlung‘ gegen Gruppen ‚ohne Behandlung‘ – lassen sich bei flächendeckenden Min
destlöhnen auch kaum bereitstellen und die Ersatzvornahmen (Vergleich von Gruppen 
‚vor Behandlung‘ und ‚nach Behandlung‘ oder Vergleich von Gruppen ‚mit geringer Be
handlung‘ mit Gruppen ‚mit starker Behandlung‘) stellen nur auf die (relativen) Beschäf
tigungseffekte bei den vom Mindestlohn (besonders) betroffenen Sektoren ab. Die we
sentliche, zu klärende Frage ist aber nicht, wie sich die Beschäftigung in den vom Min
destlohn besonders betroffenen Sektoren entwickelt, sondern welche gesamtwirtschaft
lichen Beschäftigungseffekte es gibt.  

-
-
-
-
-

-
-

-

Um diese potentiellen Fehlerquellen auszuschließen und um den gesamtwirtschaftli
chen Beschäftigungseffekt der Mindestlohneinführung im Jahr 2015 und die starke An
hebung im Jahr 2022 zu messen, wird hier ein anderes Verfahren gewählt: Wenn es sig
nifikante Auswirkungen gegen hat, muss sich in der Zeitreihe jenes Arbeitsmarktindika
tors, der die Beschäftigungsentwicklung am aussagekräftigsten misst, ein Strukturbruch 
nachweisen lassen.   

-
-
-
-

Die Beschäftigungsentwicklung kann sowohl gemessen werden durch die Anzahl der be
schäftigten Personen oder die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (Arbeitsvolumen). 
Da die Anzahl der beschäftigten Personen – bei gleichbleibendem Arbeitsvolumen – va
riieren kann, wenn sich die Arbeitszeit pro Beschäftigtem ändert, erscheint es sinnvoller 
zu sein, auf das Arbeitsvolumen abzustellen – damit kann z.B. dem Argument entgegen
getreten werden, ein möglicher Beschäftigungseffekt sei durch eine entsprechende Ver
änderung der individuellen Arbeitszeit überdeckt worden. Abb. 2 zeigt die Entwicklung 
des Arbeitsvolumens in Deutschland zwischen 2000 und 2023. Nach der Weltfinanzkrise 
setzt ein kontinuierlicher Anstieg des Arbeitsvolumens ein, der nur durch die Corona
Krise im Jahr 2020 kurz unterbrochen wurde. Dieser Anstieg kann nicht auf eine entspre
chend verbesserte Wachstumsentwicklung zurückgeführt werden, denn die BIP-Zu
wachsraten sind im Trend über den betrachteten Zeitraum eher leicht gesunken. 

-
-
-

-
-

-

-
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Abbildung 2:  Entwicklung des realen BIP und des Arbeitsvolumens in Deutschland, 2000 
- 2023 (in vH und Mio. Std.) 

 
Anmerkungen: rechte Skala: Mio. Stunden; linke Skala: in vH 
Quelle: Stat. Ämter der Länder, R.1, Bd.2: Arbeitsvolumen in den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland 2000 bis 2023, Wiesbaden, 2024 und Statistisches Bundesamt, Veränderung des 
realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland gegenüber dem Vorjahr von 1992 bis 2023 
[Graph]. In Statista. Zugriff am 09. Dezember 2024, von https://de.statista.com/statistik/da-
ten/studie/2112/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr/ 

Für die Frage, ob die Einführung und spätere drastische Erhöhung des Mindestlohns ei
nen signifikanten Beschäftigungseffekt zeigen, ist von Interesse, ob sich ein Struktur
bruch in der Zeitreihe des Arbeitsvolumens feststellen lässt? Mithilfe eines Chow-Tests 
kann dieser Frage nachgegangen werden: Tatsächlich lässt sich die Null-Hypothese, wo
nach kein Strukturbruch vorliegt, auf einem 5%-Signifikanzniveau verwerfen – was einen 
Strukturbruch nahelegt

-

-
-

1. Wie die Abbildung verdeutlicht, liegt dieser Strukturbruch al
lerdings im Jahr 2013 und damit vor der Einführung des Mindestlohns und die Entwick
lung danach ist besser als vorher, nicht etwa schlechter, wie die Kritiker des Mindest
lohns prognostizierten. 

-
-
-

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Der kritische F-Wert liegt bei 3,49 und damit deutlich unter dem berechneten F-Wert von 5,91. 
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Abbildung 3: Vierteljährliche Entwicklung des Arbeitsvolumens in Deutschland, I. Quar-
tal 2021 – III. Quartal 2024 (in Mio. Stunden) 

 
Quelle: IAB-Arbeitszeitrechnung; Zugriff am 05.02.2025: AZ_Komponenten.xlsx 

Dieser Befund deckt sich vollständig mit den Erkenntnissen der bisherigen Forschung zur 
Mindestlohneinführung in Deutschland. Wie aber sieht es nun mit den Auswirkungen 
der drastischen Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro im Jahr 2022 aus? Auch wenn Abb. 2 
hierfür ebenfalls keinen Hinweis auf einen Strukturbruch zu geben scheint, ist der Un
tersuchungszeitraum für eine definitive Aussage auf Basis von Jahresdaten sicher noch 
zu kurz. Deshalb wird die Arbeitsvolumenentwicklung um den Zeitpunkt des zu erwar
tenden Strukturbruchs herum unter Verwendung von Vierteljahresdaten noch einmal 
genauer untersucht (Abb. 3).  Hierbei zeigt sich ein charakteristisches, den Feiertageef
fekt widerspiegelndes Verlaufsmuster, jedoch scheinbar kein Strukturbruch. Auch ein 
durchgeführter Chow-Test lässt die Null-Hypothese, wonach kein Strukturbruch vor
liegt, auf einem 5%-Signifikanzniveau nicht zurückweisen – und es ist dabei egal, ob wir 
das I. Quartal 2022 oder das III. Quartal als mögliche Bruchstelle untersuchen

-

-

-

-

2. Es gibt 
also keinen statistisch signifikanten Hinweis darauf, dass die erhebliche Erhöhung des 
Mindestlohns von 9,82 Euro Ende 2021 auf 12 Euro ab Oktober 2022 zu einer Reduzie
rung des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumens geführt hat – was allerdings nicht aus
schließt, dass hinter dieser allgemeinen Entwicklung eine allokative Differenzierung hin
sichtlich verschiedener Sektoren und Job-Typen verbirgt, wie sich dies nach der Min
destlohneinführung ab 2015 feststellen ließ.         

-
-
-
-

 

 

 

 
2 Der kritische F-Wert liegt bei 4,103 und übertrifft die berechneten F-Werten von 0,387 (I. Quar
tal 2022) und 0,223 (III. Quartal 2022) weit. 
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5. Von ‚Kipppunkten‘ zu Paradigmenwechseln oder: Wann ist die Wis
senschaftsgemeinschaft bereit, neue Wege zu beschreiten?             

-

Die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns in Deutschland 2015 galt als ‚so
ziales Experiment‘, vor dem die Standardökonomik nahezu einhellig wegen befürchte
ter, gravierender Beschäftigungsverluste warnte. Die begleitende Forschung konnte 
diese Prognosen jedoch nicht bestätigen. Stattdessen bestätigte sie die Ergebnisse der 
internationalen Mindestlohnforschung: Mindestlöhne haben – zumindest in den beo
bachteten Größenordnungen – keinen substanziellen Einfluss auf die Gesamtbeschäfti
gung oder Arbeitslosigkeit, wohl aber strukturelle Effekte. 

-
-

-
-

Für eine dem fallibilistischen Positivismus verpflichtete Disziplin wie der (Arbeitsmarkt
)Ökonomik muss dieses Ergebnis Konsequenzen haben. Entsprechend setzte geradezu 
mustergültig ein ‚stilgemäßer Denkzwang‘ im Sinne Ludwik Flecks ein, der zu Modellan
passungen führte, um die Theorie mit der empirischen Realität in Einklang zu bringen. 
Dennoch konnte keine dieser Anpassungen oder Ergänzungen eine wirklich überzeu
gende Modellierung liefern, die die Standardprognosen mit den tatsächlichen Entwick
lungen vollständig versöhnt. 

-
-

-

-

Man könnte zwar annehmen, dass eine Kombination verschiedener Ansätze – etwa 
wettbewerbliche und monopsonistische Arbeitsmärkte, Friktionen, Mindestlohnumge
hung, Arbeitszeitverkürzung und Preisweitergabe der Mehrkosten – zufällig gerade zu 
dem geringen Gesamteffekt führt, der tatsächlich messbar ist (vgl. Knabe/Schöb/Thum 
2020: 29). Doch wie wahrscheinlich ist es, dass genau diese Konstellation nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in anderen Ländern mit gut erforschten Mindestlohneffek
ten immer wieder auftritt? 

-

-

Am überzeugendsten schien noch der Versuch, mittels Modifizierung der Arbeitsmarkt
betrachtung die grundsätzlich postulierte lineare Preis-Mengen-Beziehung in eine nicht
lineare, buckelförmige Preis-Mengen-Beziehung zu verwandeln

-
-

3: unterhalb eines mit 
Blick auf die Beschäftigungshöhe optimalen Lohnniveaus würde ein Mindestlohn gar po
sitive Beschäftigungseffekte haben, solange er im Bereich des optimalen Niveau läge 
(‚Kipppunkt‘), blieben die Beschäftigungseffekte gering (‚flüchtig‘ im Sinne Alan Man
nings) und erst darüber würde der immer wieder prognostizierte, signifikant negative 
Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsmenge unausweichlich.  

-

-

Mit dem durch die Politik erzwungenen drastischen Anstieg des Mindestlohns in 
Deutschland um nominal 25%, real immerhin noch 14% zwischen Ende 2021 und Okto
ber 2022 hat sich die Chance eines neuerlichen ‚sozialen Experiments‘ eröffnet, mit des
sen Hilfe vielleicht endlich ‚ein neues Kapitel‘ zur Mindestlohnforschung aufgeschlagen 
werden kann (Manning 2022: 169). Anders als Manning aber erwartete, sollte dieses 
Kapitel nicht darin bestehen, endlich realistische und empirisch kontrollierte Mindest
lohnniveaus für diesen Kipppunkt zu bestimmen.  

-

-
-

 

 

 
3 Sowohl die Einführung von Imperfektionen (‚Monopson‘) wie auch die Dynamisierung des sta
tischen Arbeitsmarktmodells führt, wenn auch - wie oben gesehen – mit unterschiedlicher Be
gründung zur gleichen Modifizierung der tradierten Preis-Menge-Beziehung. 

-
-
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Vielmehr sollte die nun zusätzlich festgestellte ‚Flüchtigkeit des Kipppunktes‘ endlich die 
Bereitschaft erhöhen, die Erklärungskraft des standardökonomischen Arbeitsmarktmo
dells grundsätzlich in Frage zu stellen und den ewig gleichen Kreislauf von – wenn auch 
zunehmend vorsichtiger formulierter – Warnung vor einer Erhöhung des Mindestlohns, 
Messung dessen ‚flüchtigen Beschäftigungseffektes‘, Postulierung eines offenbar (im
mer) noch nicht erreichten (weil ebenso flüchtigen) Kipppunktes und schließlich, aber
maliger Warnung vor der nächsten Mindestlohnerhöhung

-
-

-

4 durchbrochen werden zu
gunsten einer alternativen makroökonomischen Beschäftigungsbestimmung.             

-

Natürlich wird es weiterhin Versuche geben, das Widersprechende  

„mittels großer Kraftanstrengungen dem Systeme nicht widersprechend” 
(Fleck 1935: 40)  

zu erklären5.  

Allerdings muss der schmale Grat zwischen der berechtigten und notwendigen Verteidi
gung einer grundlegenden Erklärungsfigur - dem herrschenden Paradigma - und einem 
zwanghaften Festhalten an einer unpassenden Erklärungsschablone beachtet werden, 
damit der Denkstilzwang nicht zur 'Harmonie der Täuschungen' wird. Die Forschungen 
seit der Einführung des Mindestlohns in Deutschland haben diese Gefahr offenkundig 
gemacht und - vor allem vor dem Hintergrund, dass alternative Erklärungsmuster zumin
dest in rudimentärer Form durchaus zur Verfügung stehen

-

-

6 - sollten endlich auch in der 
Gemeinschaft der Standardökonomen zu einer größeren Bereitschaft führen, die para
digmatische Engführung pro-aktiv zu beenden. Konkret hieße dies, dass sich die Stan
dardökonomik für eine Pluralisierung ihrer Disziplin einsetzen muss und im speziellen 
Fall der Arbeitsmarktökonomik dürfen alternative Ansätze nicht weiter ignoriert oder 
auch nur beiläufig behandelt werden (vgl. Bruttel/Baumann/Dütsch 2019: 239), sondern 
die Ausarbeitung und Konkretisierung eines alternativen Bestimmungsmodells der Be
schäftigung sollte gefördert und als zu verfolgende Forschungsperspektive eingefordert 
werden

-

-
-

7. 
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1. Einleitung 

Mindestlöhne sind ein sehr verbreitetes Phänomen. Die Internationale Arbeitsorganisation 
(ILO) berichtet, dass 90 Prozent der ILO-Mitglieder1 über Mindestlöhne verfügen. Bei einer 
aktuellen Untersuchung von 160 Staaten mit Mindestlöhnen wurde festgestellt, dass die 
realen Mindestlöhne beispielsweise im Jahre 2023 in 70 Prozent der untersuchten Länder 
angehoben wurden (vgl. ILO 2024: 23ff.). Mindestlöhne müssen somit zu einem integralen 
Element marktwirtschaftlicher Volkswirtschaften gezählt werden. Und dafür gibt es gute 
Gründe. 

Erstens würden ohne Mindestlöhne die Löhne von in der Regel wenig qualifizierten 
Arbeitskräften oder in den Augen der Arbeitgeber benachteiligten Gruppen auf ein Niveau 
absinken, das sozial inakzeptabel wäre. Ohne Mindestlöhne und bei Abwesenheit von 
sozialstaatlichen Maßnahmen wie monetären Transfers würden in vielen Ländern die Löhne 
bei Arbeitslosigkeit, die in vielen Ländern ein Normalzustand ist, ohne Grenze nach unten 
absinken. Es gibt nur wenige Länder, in denen es keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt und 
die Gewerkschaften stark genug sind, dass ausschließlich über Tarifverhandlungen die 
Entstehung und Ausweitung des Niedriglohnsektors verhindert werden kann. Zu dieser 
Ländergruppe gehören skandinavische Länder wie Finnland oder Schweden; auch 
Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg zu dieser Ländergruppe gehört. Jedoch haben 
Flexibilisierungen des Arbeitsmarktes, Rückgang gewerkschaftlicher Organisationskraft und 
der Widerstand von Arbeitgebern gegen Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von 
Tarifverträgen in Deutschland die Einführung eines Mindestlohns im Jahre 2015 notwendig 
gemacht.2 

Zweitens haben Mindestlöhne nicht nur die Funktion eine Explosion des Niedriglohnsektors 
mit menschenunwürdigen Löhnen zu verhindern, sie haben auch die Funktion, in 
spezifischen Situationen ein Abrutschen der gesamten Lohnstruktur nach unten zu 
verhindern. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Arbeitslosigkeit das nominelle 
Lohnniveau sinkt und Wirtschaft in eine katastrophale deflationäre Spirale gerät. In diesem 
Fall sinken Nominallöhne und damit Lohnstückkosten. Die Unternehmen, die im Wettbewerb 
stehen, werden dann ihre Preise senken. Dadurch steigt die reale Schuldenlast der 
Unternehmen ebenso wie die der privaten und öffentlichen Haushalte, und es droht eine 
umfassende Überschuldungs- und Finanzkrise.  

 
1 Von den 195 Staaten auf der Erde sind 187 Mitglied bei der ILO. 
2 Im Jahre 1998 (2023) arbeiteten in den alten Bundesländern 68% (44%) unter Branchentarifverträgen, 8% (7%) 
unter Firmentarifverträgen und 24% (49%) unter keinen Tarifverträgen. In den neuen Bundesländern lagen die 
Werte für Branchentarifverträge bei 50% (31%), für Firmentarifverträge bei 13% (14%) und für keine 
Tarifverträge 37% (56%) (Statistisches Bundesamt 2025a).   
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Ein Beispiel für diesen Fall sind die 1930er Jahre in den westlichen Industrieländern (vgl. 
Fisher 1933). Japan nach den 1990er Jahren ist ein Beispiel dafür, dass die Mindestlohnpolitik 
nicht dazu genutzt wurde, einen Anker gegen deflationäre Entwicklungen zu etablieren. 
Mindestlöhne in Japan folgten der allgemeinen Lohnentwicklung, die durch Absinken der 
nominellen Lohnstückkosten und dadurch deflationäre Tendenzen gekennzeichnet war (vgl. 
Herr 2015). 

Wir sehen bei der Debatte um Mindestlöhne das Paradox, dass nahezu alle Länder der Welt 
einen Mindestlohn haben, die herrschende ökonomische Schule, die Neoklassik mit ihren 
verschiedenen Verästelungen, jedoch einen Mindestlohn als schädlich für Beschäftigung 
ansieht.  Hören wir Milton Friedman (1962: 148), wohl einer der bekanntest neoklassischen 
Ökonomen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: „Der Staat kann einen Mindestlohn 
gesetzlich festlegen. Er kann aber kaum von den Arbeitgebern verlangen, alle zu diesem 
Mindestlohn einzustellen, die vorher zu Löhnen unterhalb des Mindestlohns beschäftigt 
waren. Es liegt eindeutig nicht im Interesse der Arbeitgeber, dies zu tun. Die Wirkung des 
Mindestlohns besteht also darin, dass die Arbeitslosigkeit höher ist, als sie es sonst wäre.“3 

Im einfachsten Fall werden die negativen Beschäftigungseffekte im Rahmen neoklassischen 
Denkens dadurch ermittelt, dass die Arbeitnehmer gezählt werden, die von einer 
Mindestlohnerhöhung profitieren und dann, so die Logik, entlassen werden. Jedoch gibt es 
ein Problem. Trotz vieler Prognosen über die negativen Effekte von Mindestlohnerhöhungen 
konnten empirisch keine negativen Beschäftigungseffekte zumindest auf makroökonomischer 
Ebene festgestellt werden – auch nicht in Deutschland (für eine umfassende Literaturstudie 
vgl. Schmitt 2013). „Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes ist im Jahr 2015 in 
Deutschland gegen große Widerstände aus Politik und Wissenschaft letztlich doch 
durchgesetzt worden. Die von der Standardökonomik einmütig prognostizierten 
Beschäftigungsverluste haben sich – vollkommen in Einklang mit der empirischen Evidenz der 
internationalen Mindestlohnforschung – nicht eingestellt.“ (Heise 2023: 143) Die traditionelle 
Arbeitsökonomik wurde damit in Erklärungsnot gebracht.  

Ein Ausweg aus diesem Dilemma bot der Neoklassik ein Spezialfall, dem Monopson auf dem 
Arbeitsmarkt (zuerst diskutiert in Robinson 1933 und Stigler 1946, vgl. unten). Es erscheint 
jedoch wenig überzeugend, die fehlenden negativen Beschäftigungseffekte von 
Mindestlohnerhöhungen allein diesem Spezialfall zuzuschreiben. 

In diesem Beitrag wird ein anderer Weg beschritten. Es wird der neoklassischen 
Argumentation eine grundlegend andere theoretische Herangehensweise entgegengestellt, 
um die Wirkungen von Mindestlöhnen zu untersuchen. Dabei wird auf die Originalwerke von 
John Maynard Keynes (1930 und 1936) zurückgegriffen.4   

 
3 Eigene Übersetzung.  
4 Es sollte bedacht werden, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die „Neoklassische Synthese“ die herrschende 
Interpretation von Keynes wurde, eine Mischung zwischen neoklassischen Vorstellungen, die langfristig gelten, 
und keynesianischen Vorstellungen, die kurzfristige Störungen erzeugen. Der nach den 1980er Jahren 
entstandene Neu-Keynesianismus hat noch weniger mit den Gedanken von Keynes zu tun.    

173



 
 

Im zweiten Kapitel wird diese theoretische Herangehensweise entwickelt und gezeigt, dass 
sie sehr gut die empirische Entwicklung auch in Deutschland erklären kann. Im dritten 
Abschnitt werden Schlussfolgerungen gezogen.  

2. Effekte der Erhöhung des Mindestlohnes 

Die makroökonomischen Effekte von Mindestlohnerhöhungen 

Ein Anstieg des Mindestlohnes, den eine relevante Gruppe von Arbeitnehmern erhält und 
der höher ist als die allgemeinen Lohnerhöhungen, staucht die Lohnstruktur von untern und 
verändert dadurch die Verteilung des Einkommens.5 Ein allgemein akzeptierter Indikator für 
die relative Höhe des Mindestlohnes ist der Kaitz-Index, der die Relation zwischen dem 
Mindestlohn und dem Medianlohn angibt. Deutschland gehört zu den Ländern in denen eine 
Erhöhung der Mindestlöhne über den allgemeinen Lohnsteigerungen die Lohnstruktur von 
unten staucht und damit den Kaitz-Index erhöht.6  

Eine Erhöhung des Mindestlohnes, welcher den Kaitz-Index erhöht, hat vielfältige 
makroökonomische Effekte. Um die Wirkung von Mindestlohnerhöhungen zu verstehen, soll 
zunächst die Bestimmung des Beschäftigungsvolumens aus einer keynesianischen 
Perspektive diskutiert werden (vgl. Abbildung 1). 

Spätestens seit Keynes (1936) existiert ein makroökonomisches Paradigma, das 
argumentiert, dass es zwischen realer aggregierter Nachfrage und Beschäftigung eine enge 
Beziehung gibt. Die aggregierte Nachfrage hängt von der Investitionsnachfrage, der 
Konsumnachfrage, der staatlichen Nachfrage und den Nettoexporten von Gütern und 
Dienstleistungen ab. Zwischen der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen und der 
Beschäftigung gibt es einen Filter, der von verschiedenen Faktoren abhängt und das 
makroökonomische Niveau der Arbeitsproduktivität bestimmt.  

 
5 Nehmen wir als Extrembeispiel Brasilien, auf das wir unten wieder zurückkommen. Unter der ersten 
Präsidentschaft von Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) von 2003 bis 2011 wurden die Mindestlöhne zwischen 2003 
und 2012 real um 62 Prozent erhöht. Der Kaitz-Index stieg in der Periode von 45 Prozent auf 58 Prozent. Die 
Ungleichheit im Land ging deutlich zurück, der GINI-Koeffizient sank. Übrigens stieg die Beschäftigung im 
formellen Sektor in der Zeitperiode von 80 Millionen auf 125 Millionen (Saltiel / Urzúa 2022: 879ff.; Leubolt 
2014).  
6 Es gibt eine zweite Gruppe von Ländern in denen die Mindestlohnentwicklung weitgehend oder zumindest in 
relevantem Umfang Tarifverhandlungen ersetzt – ein System, welches nicht zu präferieren ist. In diesen Ländern 
sind die Gewerkschaften typischerweise extrem schwach und Lohnverhandlungen gibt es nur in einzelnen 
größeren Unternehmen und in Teilen des öffentlichen Sektors. Der Mindestlohn spielt eine dominante Rolle bei 
der Lohnkoordination beispielsweise in Estland, Litauen oder der Tschechische Republik (Du Caju et al. 2008: 
18). In vielen Ländern des Globalen Südens ist die Entwicklung der Mindestlöhne das wichtigste Instrument der 
Koordination der makroökonomischen Lohnentwicklung. In einer Reihe von Ländern gibt es 
Mindestlohnsysteme, die für einzelnen Berufsgruppen die Lohnstruktur bestimmen (ILO 2020: 70ff.). Funktional 
ist ein Lohnbildungssystem, das durch den Mindestlohn eine feste Untergrenze des Lohnniveaus festsetzt und 
Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern dann die Lohnstruktur und die allgemeine 
Lohnentwicklung determinieren. In Deutschland existiert so ein System. Für die Debatte um eine funktionale 
makroökonomische Lohnentwicklung vgl. Heine / Herr (2023) und (2024). 

174



 
 

Die prozentuale Veränderung der Beschäftigung entspricht definitionsgemäß der 
prozentualen Veränderung des realen Bruttoinlandsproduktes minus der Veränderung des 
volkswirtschaftlichen Produktivitätsniveaus.7   

Zunächst hängt das volkswirtschaftliche Produktivitätsniveau von der Motivation und 
Qualifikation der Arbeitskräfte sowie der eingesetzten Technologie und Innovationskraft 
einer Ökonomie ab einschließlich der Organisationsleistungen des Managements. 
Selbstverständlich spielt auch die Qualität der öffentlichen Infrastruktur eine wichtige Rolle. 
Steigt bei gleicher aggregierter Nachfrage das Produktivitätsniveau etwa aufgrund 
technologischen Fortschritts, dann sinkt die Beschäftigung.  

Abbildung 1: Bestimmung des Beschäftigungsniveaus 

Das makroökonomische Produktivitätsniveau hängt auch von der Struktur der Nachfrage und 
damit Struktur der Produktion ab. Werden beispielsweise mehr arbeitsintensive 
Dienstleistungen mit einem relativ niedrigen Produktivitätsniveau nachgefragt und weniger 
industriell produzierte Güter mit einem hohen Produktivitätsniveau, dann sinkt das 
volkswirtschaftliche Produktivitätsniveau und bei gleicher aggregierter Nachfrage steigt die 
Beschäftigung. Die Struktur der Nachfrage hängt von vielfältigen Faktoren ab, der 
Investitionsdynamik, der staatlichen Nachfrage oder der Struktur der Exporte. Wir wollen uns 
jedoch im Rahmen der Mindestlohndebatte auf die Nachfrage der privaten Haushalte 
konzentrieren.  

 
7 Es gilt definitionsgemäß GDP = (GDP/N)·N, wobei GDP für das reale Bruttoinlandsprodukt und N für den 
makroökonomischen Arbeitseinsatz stehen. GDP/N drückt die makroökonomische Arbeitsproduktivität (π) aus, 
so dass GDP = π·N entspricht oder N = GDP/π. In Veränderungsraten ausgedrückt entspricht die 
Beschäftigungsentwicklung definitionsgemäß Ṅ =  GDṖ − π̇. Wächst das GDP um drei Prozent und die 
Produktivität um zwei Prozent, dann steigt die Beschäftigung um ein Prozent. 
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Diese hängt zunächst von den Präferenzen der Haushalte ab. Sie hängt jedoch auch von der 
Einkommensverteilung ab.8 Steigt der Kaitz-Index durch eine Erhöhung der Mindestlöhne, 
dann kommt es zu einer Umverteilung zum Vorteil der Mindestlohnempfänger. Nehmen wir 
an, dass die Mindestlöhne insbesondere den Dienstleistungssektor betreffen, da dort viele 
Arbeitsplätze mit niedrigen Löhnen existieren, dann muss davon ausgegangen werden, dass 
die Preise für Dienstleistungen nach der Mindestlohnerhöhung steigen. Es kommt zu einer 
Verschiebung der relativen Preise und einem leichten Preisniveauschub. Die 
Mindestlohnempfänger können real mehr konsumieren, für die restlichen ökonomischen 
Einheiten sind die Preise spezifischer Güter leicht gestiegen, so dass deren reale Nachfrage 
marginal sinkt. Gleichwohl ist durch die Veränderung der Einkommensverteilung eine 
Erhöhung der aggregierten Nachfrage zu erwarten, denn die Mindestlohnempfänger gehören 
typischerweise zu den Niedrigeinkommensempfängern, welche eine höhere Konsumneigung 
haben als höhere Einkommensgruppen. Eine Rolle bei der Konsumnachfrage spielen somit 
auch „die Grundsätze, nach denen das Einkommen ... verteilt wird“ (Keynes 1936: 78).  

Bei einem steigenden Kaitz-Index verändern sich die relativen Preise, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass der Output einer Branche der Input anderer Branchen ist und somit 
das gesamte System relativer Preise sich durch Mindestlohnerhöhungen ändern kann. Auch 
dies kann über eine Veränderung der Nachfragestruktur Auswirkungen auf das Niveau der 
Produktivität in einer Ökonomie haben.  

Nach diesen Überlegungen können die Gesamteffekte einer Erhöhung der Mindestlöhne, 
welche den Kaitz-Index erhöhen, diskutiert werden (vgl. Abbildung 2).9 

a) Die Erhöhung des Mindestlohnes führt über den Effekt einer egalitäreren 
Einkommensverteilung zu einer höheren aggregierten Nachfrage und damit zu einem 
eindeutigen positiven Beschäftigungseffekt auf makroökonomischer Ebene. Dass 
Mindestlöhne positive Verteilungseffekte zeitigen, ist nicht umstritten. Die ILO (2020: 
86) schreibt: „In den letzten zwei Jahrzehnten ist ein wachsender Bestand an Literatur 
entstanden der sich mit den empirischen Belegen für den Zusammenhang zwischen 
Mindestlöhnen und Einkommensungleichheit befasst. Die meisten Analysten 
scheinen sich einig zu sein, dass Lohnuntergrenzen die Fähigkeit haben, sowohl die 
Lohn- als auch die Einkommensungleichheit sowohl in fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften als auch in Entwicklungsländern zu reduzieren.“10 Dies stellte schon 
der klassische Text von Card und Krueger (1995) für die USA fest, auch gibt es eine 
Reihe von Untersuchungen in Europa, die zu dem gleichen Ergebnis kommen (ILO 
2020: 86ff.). 
 

 
8 Auch die Vermögensverteilung spielt eine Rolle, die Mindestlohnerhöhungen vermutlich kaum verändern 
wird. 
9 Vgl. zur Argumentation auch das Gutachten für die Mindestlohnkommission im Jahre 2017 (Herr et al. 2017). 
10 Eigene Übersetzung. 
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b) Die höheren Mindestlöhne erhöhen die Kosten für den Arbeitseinsatz in den von 
Mindestlohnerhöhungen betroffenen Branchen. Im Falle steigender Lohnstückkosten 
werden die Unternehmen die Preise erhöhen. Dazu haben sie die Marktmacht, da alle 
Unternehmen in einer Branche von der Kostenerhöhung betroffen sind. Höhere 
Lohnstückkosten werden somit wie höhere Energiekosten oder eine höhere 
Mehrwertsteuer letztlich auf die Preise überwälzt. Mindestlöhne können somit zu 
einem begrenzten Preisniveauschub führen. Dahinter steht die Auffassung, dass die 
Struktur relativer Preise primär von der Kostenstruktur in den einzelnen Branchen 
abhängt, also von den Lohnstückkosten, die von den Nominallöhnen und der 
Produktivität in den verschiedenen Branchen abhängen, sowie anderen 
Kostenkomponenten wie Vorleistungen, Rohstoffe, Mehrwertsteuer etc. Eine Rolle 
spielt auch die Marktmacht der Unternehmen in spezifischen Branchen, welche den 
Profitaufschlag bestimmen. Die Lohnspreizung in einem Land, die von vielfältigen 
Faktoren wie Arbeitsmarktinstitutionen, Mindestlöhnen, Stärke der Gewerkschaften, 
Gerechtigkeitsvorstellungen etc. abhängt, ist somit einer der Faktoren, der die 
Struktur relativer Preise bestimmt. Die Lohnstruktur wird dabei nicht allein durch die 
verschiedenen Qualifikationen der Arbeitskräfte bzw. deren Produktivität bestimmt, 
sondern auch von vielfältigen anderen Faktoren. Selbstverständlich wird man 
erwarten, dass qualifizierte Arbeitskräfte einen höheren Lohn erzielen als weniger 
qualifizierte. Aber wie hoch die Lohnunterschiede sind, wird kaum von 
Produktivitätsunterschieden bestimmt. Nehmen wir als Beispiel die Entlohnung von 
Dax-Vorständen, die im Jahre 2023 im Durchschnitt 2,65 Millionen Euro verdienten, 
die Vorstandschefs sogar gut 3,7 Millionen Euro (Wirtschaftswoche 2024). Das 
Mediangehalt von Vollzeitbeschäftigten lag dagegen in Deutschland im Jahre 2023 
43.750 Euro (Remitly 2025).11 
 

c) Da Mindestlöhne auf spezifische Preise einwirken, verändern sich die Struktur 
relativer Preise. Dabei ist durchaus möglich, dass bestimmte Produkte oder 
Dienstleistungen, die durch Mindestlohnerhöhungen teuer werden, weniger 
nachgefragt werden und damit die Beschäftigung in diesen Arbeitsmarktsegmenten 
sinkt. Dies ist jedoch nicht negativ zu bewerten, da sich mit der Änderung der 
Lohnstruktur die Preisstruktur und damit auch die Konsumstruktur verändert. Die 
Verschiebung relativer Preise bedeutet, dass einige Produkte weniger nachgefragt 
werden und andere Produkte stärker.12  
 

 
11 In der Neoklassik wird die Lohnstruktur im Gleichgewicht durch die Grenzproduktivität der Arbeit in den 
verschiedenen Segmenten des Arbeitsmarktes bestimmt. Greifen Gewerkschaften oder Staat in die 
Lohnstruktur ein, sinkt die Beschäftigung und es gibt Arbeitslosigkeit. In dem hier vertretenen Ansatz 
bestimmen Produktivität und Löhne die Kosten und werden ein Element der Struktur relativer Preise.    
12 Schauen wir auf Brasilien. Durch die Erhöhung der Mindestlöhne stiegen die Kosten für Haushaltshilfen 
drastisch an, und die untere Mittelklasse konnte sich keine Haushaltshilfen mehr für die ganze Woche leisten. 
Dafür sind andere Arbeitsplätze sind entstanden – eine positive Entwicklung. 
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Preiserhöhungen und 
Veränderung relativer 
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Zu erwartendes Gesamtergebnis 

- Leicht steigende Beschäftigung 
- Kleiner Preisniveauschub 
-  Erhöhung der Arbeitsproduktivität 
- Langfristiger Beitrag zur Förderung produktiver, stabiler und sozial kohärenter Gesellschaften 

Fall des Monopsons 

+ 

Erhöhung des Mindestlohnes 

d) Ein steigender Kaitz-Index fördert die Produktivität. Dies liegt zunächst daran, dass die 
Arbeitnehmer, die eine Mindestlohnerhöhung erhalten, sich stärker wertgeschätzt 
fühlen und motivierter sind. Die Fluktuation der Arbeitskräfte sinkt. Auch kann es zu 
organisatorischen Verbesserungen in Unternehmen und Weiterbildungsmaßnahmen 
durch Mindestlohnerhöhungen kommen. Und schließlich können Unternehmen auf 
verbesserte Technologien setzen (Riley / Bondibene 2017). Bei steigenden 
Mindestlöhnen ist auch zu erwarten, dass Unternehmen in einer Branche mit sehr 
niedriger Produktivität den Markt verlassen oder die Produktivität erhöhen müssen, 
da sie nicht länger durch niedrige Löhne „subventioniert“ werden.  Mindestlöhne 
führen somit innerhalb einer Branche zu einem fairen Wettbewerb nicht über Löhne 
und einer positiven Reallokation der Ressourcen. Je stärker der Produktivitätseffekt 
ist, desto geringer der Preiseffekt bzw. die Veränderung der relativen Preise und der 
Preisniveauschub. Allerdings führt der Produktivitätseffekt zu negativen 
Beschäftigungseffekten. Dem stehen jedoch positive Beschäftigungseffekte durch den 
Anstieg der aggregierten Nachfrage aufgrund der Umverteilung gegenüber.  

Abbildung 2: Effekte von Mindestlohnerhöhungen bei 
Kompression der Lohnstruktur von unten 
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e) Verbleibt der Fall des Monopsons (bzw. Oligopsons), der in der Neoklassik eine so 

große Rolle spielt (vgl. Herr 2023). Beim Monopson befindet sich ein Unternehmen in 
einer Machtposition gegenüber Arbeitnehmern – nehmen wir eine große Stahlfabrik 
als Hauptarbeitgeber in einer kleinen Stadt. Dieses Unternehmen kann, ausgehend 
von einem Gleichgewichtslohn, als Teil seiner Gewinnmaximierungsstrategie die 
Beschäftigung reduzieren und damit die Löhne aller weiterhin Beschäftigten drücken. 
Solange das Drücken der Löhne einen größeren Vorteil bringt als die Reduzierung der 
Produktion und damit der Verkaufserlöse wird ein Unternehmen Beschäftigung und 
Löhne reduzieren. Arbeitnehmer des Unternehmens werden aufgrund von 
Umzugskosten, Präferenzen oder vielfältigen weiteren Faktoren bei sinkenden Löhnen 
nicht sofort den Arbeitgeber wechseln. Die beschriebene Unternehmensstrategie 
gelingt allerdings nur, wenn es schwache Gewerkschaften gibt, welche sinkende 
Löhne akzeptieren. Die Einführung eines Mindestlohns kann nun diese Strategie zu 
Nichte machen. Denn wird der Mindestlohn auf das Niveau des Gleichgewichtslohnes 
erhöht, wird das Unternehmen seine Beschäftigung und Produktion wieder erhöhen. 
Steigen die Löhne jedoch über den Gleichgewichtslohn, kommt es in der Neoklassik 
zu den üblichen negativen Beschäftigungseffekten. Die Relevanz des Monopsons auf  
Arbeitsmärkten ist schwer allgemein zu bestimmen (für einen Überblick vgl. Manning 
2021). Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es aufgrund von Monopsonen 
bei Mindestlohnerhöhungen zu positiven Beschäftigungseffekten kommt.  Wichtig ist 
zu betonen, dass im Gegensatz zum Monopson in dem hier vertretenen 
theoretischen Ansatz die Mindestlöhne ohne eine theoretische Begrenzung ohne 
negative Beschäftigungseffekt ansteigen können.    

Zusammenfassend können wir festhalten, dass eine Erhöhung des Mindestlohnes insgesamt 
mäßige positive Beschäftigungseffekte erwarten lässt – insbesondere über den 
Einkommensverteilungseffekt. Gleichzeitig ist eine Erhöhung der Produktivität zu erwarten, 
die langfristig positiv für die ökonomische Entwicklung ist. Zudem kommt es bei kräftigen 
Mindestlohnerhöhungen zur Verschiebung der relativen Preise mit den damit verbundenen 
Effekten und zu einem mäßigen Preisniveauschub.  

 

Effekte des Mindestlohnes in Deutschland 

Das oben präsentierte Modell passt sehr gut zur empirischen Entwicklung in Deutschland 
nach Einführung des Mindestlohnes. 

Zunächst kam es in Deutschland ab 2015 zu deutlich stärker steigenden Löhnen beim 5., 10. 
und 20. Perzentil als beim Rest der Löhne. Dies bedeutet, dass die Mindestlöhne zu einer 
relativ breiten Erhöhung niedriger Löhne geführt haben (Bosch 2023: 7; Bachmann 2022).  
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Der Niedriglohnsektor (Löhne niedriger als zwei Drittel des mittleren 
Bruttostundenverdienstes) ist zwischen April 2014 und April 2024 in Deutschland um 
1,3 Millionen Beschäftigte gesunken. 2015 gehörten 21 Prozent der Beschäftigten zum 
Niedriglohnsektor, im April 2024 waren es noch 16 Prozent (Statistisches Bundesamt 2025; 
Grabka 2024). Diese Entwicklung führten zu einer deutlich egalitäreren 
Einkommensverteilung (Pusch 2024). Daraus ergab sich ein entsprechend positiver Effekt auf 
die aggregierte Nachfrage.  

Auch konnte ein Anstieg der Produktivität in den vom Mindestlohn besonders betroffenen 
Branchen festgestellt werden. Der Effekt beruht auf einer Produktivitätserhöhung in den vom 
Mindestlohn direkt betroffenen Unternehmen und / oder auf einem Wechsel der 
Arbeitskräfte zu produktiveren Unternehmen in der Regel in der gleichen Branche (Bosch 
2023: 10). Nach Dustmann et al. (2020) führten Mindestlohnerhöhungen in Deutschland 
insbesondere zu eine Reallokation von Beschäftigung von sehr kleinen und schlecht 
zahlenden Firmen zu größeren und produktiveren Unternehmen. Damit hat sich die Qualität 
der Unternehmen insgesamt verbessert. 

Bei der Entwicklung der Beschäftigung zwischen 2014 und 2021 ergab sich, dass es einen 
moderaten Schrumpfungsprozess bei geringfügig Beschäftigten (Minijobs) gab. Bei der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gab es keine Veränderung, also keinen 
negativen Beschäftigungseffekt (Caliendo et al. 2022). Berechnet wurden die Effekte durch 
den Vergleich einer Treatment-Gruppe, die von Mindestlohnerhöhungen betroffen ist, mit 
einer Kontrollgruppe, wo es keine relevanten Effekte des Mindestlohnes gab. Dieses 
Verfahren berücksichtigt jedoch nicht, dass durch Nachfrageeffekte aufgrund von 
Umverteilungen und Änderungen der relativen Preise durch Mindestlöhne ein Anstieg der 
Beschäftigung auch in der Kontrollgruppe stattfinden kann. Es können somit positivere 
Beschäftigungseffekte erwartet werden als von Caliendo et al. (2022) berechnet. Zu 
ähnlichen Ergebnisse kam eine frühere Studie im Auftrag der Mindestlohnkommission (Herr 
et al. 2017). In dieser Studie wurde die Nachfrageeffekt steigender Mindestlöhne auf das 
Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes als zentraler Mechanismus zur Stabilisierung 
der Beschäftigung identifiziert. 

Zusammenfassend können wir festhalten, dass Mindestlohnerhöhungen, die die 
Lohnstruktur von unter stauchen, in Deutschland zu keinen negativen makroökonomischen 
Beschäftigungseffekten führten und die Produktivität erhöhten.  

3. Schlussfolgerungen für die Mindestlohnentwicklung in Deutschland 

Im Oktober 2022 wurde die EU-Mindestlohnrichtlinie verabschiedet, die bis 2024 umgesetzt 
werden sollte. Die Richtline empfiehlt, dass Mindestlöhne im Vergleich zu Medianlöhnen 
nicht unter 60 Prozent sinken sollen. Für Deutschland würde dies im Jahre 2025 einen 
Mindestlohn von 15,12 Euro entsprechen (Schulten 2024). Der DGB (2025) fordert bei einem 
Mindestlohn von 12,82 Euro Anfang 2025 ebenfalls einen Mindestlohn von etwa 15 Euro. 
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In der Tat spricht absolut nichts gegen eine Erhöhung des Mindestlohnes im Jahre 2025 auf 
15 Euro. Deutschland würde dann zum ersten Mal seit der Einführung des Mindestlohnes 
2015 das Ziel der Mindestlohnrichtlinie von Mindestlöhnen von 60 Prozent des 
Medianlohnes erreichen. Negative Beschäftigungseffekte würde ein Mindestlohn von 15 
Euro nicht erwarten lassen. Im Gegenteil, und positive Produktivitätseffekt kämen dazu. 
Zusätzlich würde sich der Abstand zwischen sozialen Transfers und erzielbarem Einkommen 
aus Arbeit erhöhen, was ebenfalls wünschenswert ist.  

Die Analyse oben hat gezeigt, dass auch bei kräftigen Mindestlohnerhöhungen keine 
negativen Beschäftigungseffekte auf makroökonomischer Ebene zu erwarten sind. Dies führt 
uns dazu, dass die angestrebte Relation zwischen Mindestlohn und Medianlohn prinzipiell 
eine politisch zu entscheidende Frage ist. Sie ist ein Teil der Frage, welche Ungleichheit eine 
Gesellschaft bei der Lohnstruktur akzeptiert oder nicht. Im Falle von Deutschland ist 
insbesondere zu fordern, dass ein Kaitz-Index von 60 Prozent stabil realisiert wird. Weitere 
Erhöhungen des Mindestlohns im Vergleich zum Median-Lohn sind selbstverständlich 
möglich. Man sollte beachten, dass bei einem zu erwartenden Bruttodurchschnittsgehalt für 
Vollzeitbeschäftigte von 59.094 Euro im Jahre 2025 das Mediangehalt für Vollzeitbeschäftigte 
nur 45.800 Euro beträgt (Remitly 2025). Deutschland zeigt insgesamt eine relativ hohe 
Ungleichheit bei der Lohnstruktur. Das Verhältnis zwischen D9 und D1 (der niedrigste 
Bruttolohn der 10 Prozent am besten Verdienenden zum höchsten Bruttolohn der 10 Prozent 
am geringsten Verdienenden), lag in Deutschland 2021 bei 3,6, der gleiche Wert wie 2003. 
Nach 2003 ist das Verhältnis bis auf 4,0 gestiegen, um dann nicht zuletzt aufgrund des 
Mindestlohnes wieder zu fallen. Es ist jedoch zu beachten, dass das Verhältnis von D9 zu D1 
1995 bei 3,3 lag (Grabka 2024: 73) und 1984 in Westdeutschland bei 3,18 (Peters 2007: 9). 
Deutschland liegt bei der Ungleichheit der Lohnstruktur im Mittelfeld. Anfang der 2020er 
Jahre lag das D9-D1-Verhältnis beispielsweise in den USA bei 4,6, in Polen bei 4,0, in 
Frankreich bei 2,7, in Dänemark bei 2,3 und in Schweden bei 2,1 (ILO 2024: 41). Es gäbe 
somit in Deutschland noch reichlich Spielraum für eine ausgeglichenere Lohnstruktur. Dabei 
ist eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns ökonomisch möglich ebenso wie eine 
ausgeglichenere Lohnstruktur, jedoch muss dabei die Gesellschaft durch eine entsprechend 
breite Debatte über Einkommensgerechtigkeit mitgenommen werden.13  

Wenn der Mindestlohn ausreichend Kontakt zur Lohnentwicklung hat, verhindert er ein 
Anwachsen des Niedriglohnsektors oder kann diesen reduzieren. Der Mindestlohn kann die 
Lohnungleichheit und damit die Einkommensungleichheit insgesamt senken. Er ist ein Anker 
gegen deflationär wirkende nominelle Lohnsenkungen.  

 
13 Kommen wir auf Brasilien zurück. Die Erhöhung des Mindestlohnes war in Brasilien ökonomisch ein Erfolg, 
jedoch politisch ein Desaster. Die Mittelklasse konnte sich nach den Mindestlohnerhöhungen nicht mehr, wie 
gewohnt, Hausangestellte die ganze Woche leisten. Auch wurden Restaurantbesuche oder Taxifahrten teuer, 
und es tauchten neue Gruppen in Einkaufszentren auf, die man nicht kannte. Die Folge war eine tiefgreifende 
Veränderung der Gesellschaft und des Lebensstils in Brasilen. Es kam zur Revolte der Mittelklasse, der 
Absetzung der Nachfolgerin von Lula und der Wahl des Rechtsradikalen Präsidenten Jair Messias Bolsonaro im 
Jahre 2019. Nach seiner Präsidentschaft wurde Lula allerdings wieder gewählt.  
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Der Mindestlohn ist ein wichtiges Element eines wirtschaftspolitischen Gesamtpaketes. 
Andere Elemente eines solchen Paketes sind eine hohe Tarifbindung, die unglücklicherweise 
in Deutschland deutlich gefallen ist. Insgesamt ist die Ungleichheit in Deutschland gestiegen, 
insbesondere die Armut.14 Für die ökonomische Entwicklung ist dies nachteilig. Forschungen 
des Internationalen Währungsfonds verdeutlichen, dass Ungleichheit insbesondere am 
unteren Ende der Einkommensskala längere Wachstumsphasen unwahrscheinlicher macht 
und eine prosperierende Entwicklung insgesamt schwieriger. Dafür sprechen 
Nachfrageargumente wie auch Produktivitätselemente (Ostry et al. 2014; Ostry 2015). Dazu 
gesellt sich, das ungleiche Gesellschaften ihre gesellschaftliche Kohärenz verlieren. Dies 
belastet die Entwicklung eines Landes in vielfältiger Form (Wilkinson / Pickett 2009). Eine 
Erhöhung des Mindestlohnes auf ein Niveau von mindestens 60 Prozent des Medianlohns 
oder bei entsprechendem politischem Konsens auch höher ist ein zentrales Element eines 
Politikpaketes zur Erhaltung oder Schaffung einer kohärenten Gesellschaft und einer 
langfristig prosperierenden ökonomischen und sozialen Entwicklung.   
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1 Allgemeine Bemerkungen 
Der gesetzliche Mindestlohn wurde bis einschließlich Juli 2022 durch die Mindestlohnkommission gemäß § 9 
Abs. 2 Satz 2 Mindestlohngesetz (MiLoG) und gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung der Mindest
lohnkommission (GO-MLK) vom 27. Januar 2016 nachlaufend an die Tariflohnentwicklung angepasst. Dazu 
wurde in der GO-MLK die Entwicklung des Tarifindex des Statistischen Bundesamtes ohne Sonderzahlungen 
auf der Basis der Stundenverdienste in den beiden vorhergehenden Kalenderjahren als Maßstab herangezo
gen (Wissenschaftliche Dienste, 2016, 5; Lesch/Schneider/Schröder, 2021, 4). Diese Regelbindung war „aus 
politökonomischer Sicht von zentraler Bedeutung“ (Lesch/Schröder, 2020, 166): Zum einen determinierten 
die Tarifvertragsparteien die Tariflohndynamik durch ihre Tarifabschlüsse. Dadurch wurden sie mittelbar „am 
Entscheidungsprozess über die Anpassung des Mindestlohns beteiligt“. Zugleich wurde sichergestellt, dass 
die Mindestlohndynamik vorhersehbar ist und die Tarifparteien nicht außerplanmäßig zu Anpassungen ihrer 
Tariflöhne zwingt. Zum anderen sollte durch eine Regelbindung vermieden werden, „dass der Mindestlohn 
zum politischen Zankapfel wird“ (ebd., 166). 

-

-

 
Die mittelbare Beteiligung der Tarifpartner am Entscheidungsprozess der Mindestlohnanpassungen wurde 
im Zuge angemessener Mindestlohnerhöhungen lange Zeit erreicht. Dies trug maßgeblich dazu bei, dass sich 
die Tariflöhne in Niedriglohnbranchen weitgehend an die Mindestlohndynamik anpassen konnten. Nicht er
reicht wurde, dass die Höhe des Mindestlohns schon kurz nach seiner Einführung einer ständigen politischen 
Debatte ausgesetzt war. Sie mündete darin, dass die ab dem Herbst 2021 regierende „Ampel“-Koalition aus 
SPD, Grünen und FDP die Entscheidungsbefugnis der Mindestlohnkommission gemäß § 9 Abs. 1 MiLoG sus
pendierte. Im Mindestlohnerhöhungs-Gesetz (MiLoEG) vom 28. Juni 2022 wurde eine „politische“ Anpassung 
auf 12 Euro je Stunde zum Oktober 2022 vorgeschrieben. Gleichzeitig wurde im MiLoEG festgelegt, dass ab 
2023 wieder die Mindestlohnkommission über die Anpassung entscheidet.  

-

-

 
Der politische Eingriff wurde damit begründet, dass der Mindestlohn eine Art „Living Wage“ darstellen soll, 
der es Arbeitnehmern erlaubt, über das bloße Existenzminium hinaus am sozialen und kulturellen Leben teil
zuhaben und für unvorhergesehene Ereignisse vorzusorgen (Deutscher Bundestag, 2022, 18). Trotz dieses 
„Paradigmenwechsels“ (Lesch/Schröder, 2022, 10) ließ der Gesetzgeber den in § 9 Abs. 2 Satz 2 MiLoG fest
gelegten Anpassungsmechanismus unangetastet. Damit bestand eine „Inkongruenz zwischen der Entschei
dung der Mindestlohnkommission, den Mindestlohn nachlaufend an die allgemeine Tariflohnentwicklung 
anzukoppeln und dem politisch erwünschten Mindestlohn“ (ebd., 11). Aufgrund dieser Inkongruenz wurde 
eine Fortsetzung der politischen Debatte über die angemessene Höhe des Mindestlohns schon im Jahr 2022 
vorausgesagt: „Ein solches politisches Gerangel erschwert die Verständigungsbereitschaft in der Mindest
lohnkommission und belastet damit auch die Tarifautonomie“ (ebd., 11). 

-

-
-

-

 
Tatsächlich kam im Anpassungsbeschluss der Mindestlohnkommission vom Juni 2023 keine einvernehmliche 
Einigung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern zustande (Mindestlohnkommission, 2023). Die Arbeit
gebervertreter stimmten gemäß § 10 Abs. 2 Satz MiLoG zusammen mit der Vorsitzenden der Mindestlohn
kommission für eine Anpassung, die von den Gewerkschaftsvertretern abgelehnt wurde. Die Ablehnung 
wurde damit begründet, dass der im MiLoG geforderte „Mindestschutz“ und der Erhalt der Kaufkraft durch 
den Anpassungsbeschluss nicht erreicht werde. Statt der mehrheitlich beschossenen Anpassung (auf 12,41 
Euro ab 2024 und 12,82 Euro ab 2025) hätte der Mindestlohn „zumindest auf 13,50 Euro steigen müssen“. 
Aus der EU-Mindestlohnrichtlinie, die einen Mindestlohn von 60 Prozent des Medianeinkommens empfiehlt, 
ergäbe sich sogar ein Mindestlohn „in Höhe von mindestens 14 Euro“ (ebd., 2023). 

-
-

190



Regelbasierte statt politische Mindestlohnanpassung 

4 

2 Neue Anpassungskriterien 
Nachdem die Mindestlohnkommission für ihren Anpassungsbeschluss vom Juni 2023 kritisiert wurde (Schul
ten, 2023) und in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl im Februar 2025 von SPD und Grünen Forde
rungen nach einem Mindestlohnlohn in Höhe von 15 Euro erhoben wurden, hat sich die Mindestlohnkom
mission im Januar 2025 eine neue Geschäftsordnung gegeben. In § 2 Abs. 1 a) GO-MLK vom 22. Januar 2025 
werden nun zwei Kriterien zur Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns genannt: eine Orientierung an der 
nachlaufenden Tarifentwicklung und am Referenzwert von 60 Prozent des Bruttomedianlohns von Vollzeit
beschäftigten. Hierbei wird auf Art. 5 Abs. 4 sowie auf die Kriterien nach Art. 5 Abs. 2 der EU-Mindestlohn
richtlinie verwiesen (siehe auch Kapitel 3.5). Laut GO-MLK vom 22. Januar 2025 soll der Tarifindex des Statis
tischen Bundesamtes auf Basis der Stundenverdienste in den beiden vorhergehenden Jahren herangezogen 
werden, ohne sich dabei – wie bisher – auf den Index ohne Sonderzahlungen festzulegen. Außerdem wird 
der vom Statistischen Bundesamt aktuell ermittelte Bruttomedianlohn berücksichtigt. In § 2 Abs. 1 b) wird 
festgelegt, dass bei besonderen ökonomischen Umständen im Rahmen einer „Gesamtabwägung“ von den 
Kriterien abgewichen werden kann. Mit dem Referenzwert von 60 Prozent des Bruttomedianlohns geht die 
Geschäftsordnung über die Regelungen des MiLoG hinaus.  

-
-
-

-
-
-

2.1 Nachlaufende Orientierung am Tariflohnindex 

Damit wird der bisherige, weitgehend regelbasierte Anpassungsmechanismus im Zuge einer nachlaufenden 
Orientierung am Tariflohnindex relativiert. Aus Abbildung 2-1 lässt sich erkennen, inwieweit die Mindest
lohnanpassungen regelgebunden waren. Dazu wird der Tarifindex der tariflichen Stundenlöhne ohne Son
derzahlungen mit der tatsächlichen Mindestlohnanpassung auf Indexbasis verglichen. Es ist erkennbar, dass 
der Mindestlohn immer nachlaufend an die Tariflohnentwicklung angepasst wurde, die Mindestlohnanpas
sungen bis zum Juli 2021 aber immer etwas hinter der Tarifentwicklung zurückblieben. Damit wurde dem im 
MiLoG vorgesehenen Anpassungsmechanismus Rechnung getragen. Gleichwohl nutzte die Mindestlohnkom
mission gewisse Freiräume. Sichtbar wird dies am Anpassungsturnus, den die Kommission wiederholt än
derte. In ihrem ersten Beschluss vom Juni 2016 wählte die Mindestlohnkommission noch einen zweijährigen 
Anpassungszeitraum, im zweiten Anpassungsbeschluss vom Juni 2018 dann aber einen einjährigen. Im drit
ten Beschluss vom Juni 2020 wurden erstmals unterjährige Anpassungsschritte festgelegt. Im Rahmen dieses 
dritten Beschlusses wurde die nachlaufende Orientierung am Tariflohnindex durch die Anpassung auf 10,45 
Euro je Stunde ab Juli 2022 erstmals aufgegeben. Zuvor hatte sich die politische Debatte um die Höhe des 
Mindestlohns intensiviert. Dies gipfelte darin, dass die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP ihren 
2021 im Koalitionsvertrag beschlossenen politischen Eingriff umsetzte. Mit der politischen Anpassung des 
Mindestlohns auf 12 Euro je Stunde im Oktober 2022 wurde die Mindestlohnentwicklung vollständig von der 
Tariflohnentwicklung abgekoppelt (Lesch/Schröder, 2023, 5). Mit ihrem vierten Beschluss vom Juni 2023 
kehrte die Mindestlohnkommission dann wieder zu einer Regelbindung zurück. Die beiden Anpassungs
schritte 2024 und 2025 orientierten sich wieder nachlaufend an der Tariflohnentwicklung. Am aktuellen Rand 
zeigt sich ein gewisses Zurückbleiben der Mindestlohndynamik. 

-

-

-
-

-

-
-
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Abbildung 2-1: Tarifindex und Mindestlohnanpassungen 

Index (Januar 2015 = 100) 

Tarifindex ohne Sonderzahlungen 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Mindestlohnkommission; eigene Berechnungen 

 

2.2 Orientierung am 60-Prozent-Kriterium 

Mit der zusätzlichen Orientierung am Referenzwert von 60 Prozent des Bruttomedianlohns eines Vollzeitbe
schäftigten – im Folgenden kurz als „Living Wage“ bezeichnet – wird die ohnehin nicht strikte nachlaufende 
Orientierung am Tarifindex zugunsten eines Anpassungskorridors aufgegeben, der einen großen diskretionä
ren Spielraum aufweist. Abbildung 2-2 stellt die Differenz zwischen dem Mindestlohn und dem jeweiligen 
Living Wage seit dem Jahr 2015 dar.  

-

-

 
Zur Einführung des Mindestlohns im Januar 2025 lag dieser rund 20 Prozent niedriger als der Living Wage, 
dementsprechend lag der Kaitz-Index bei knapp über 48 Prozent. Der Kaitz-Index misst die Relation zwischen 
dem Mindestlohn und dem Bruttomedianlohn eines Vollzeitbeschäftigten. Der relativ größte Abstand wurde 
im Dezember 2018 gemessen: Unmittelbar vor dem nächsten Erhöhungsschritt lag der Mindestlohn fast ein 
Viertel unter dem Living Wage (Kaitz-Index 45,3 Prozent). Einen deutlichen Sprung nach oben machte der 
Mindestlohn in Relation zum Medianlohn bereits im Juli 2022 durch die von der Mindestlohnkommission 
beschlossene Anhebung auf 10,45 Euro. Der Mindestlohn erreichte zu diesem Zeitpunkt gut 81 Prozent des 
Living Wage (Kaitz-Index 48,7 Prozent). Damit wurde die Ausgangsrelation zum Living Wage leicht übertrof
fen und die bis zu diesem Zeitpunkte höchste Relation zum Living Wage und damit auch der höchste Kaitz
Index seit Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 erreicht. Mit der politischen Erhöhung des Mindest
lohns auf 12 Euro stieg der Kaitz-Index sogar auf 55 Prozent oder 92 Prozent des Living Wage. Da der Min
destlohn dann erst wieder Anfang 2024 erhöht wurde, sank der Kaitz-Index bis Ende 2023 auf 52 Prozent. 

-
-
-
-
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Ungefähr dieses Niveau ergäbe sich auch zum Jahresende 2025. Stiege der Mindestlohn dann im Januar 2026 
auf beispielsweise 14 Euro, wären bei einem geschätzten Living Wage von dann 14,97 Euro 93,5 Prozent des 
Living-Wage-Niveaus erreicht und der Kaitz-Index stiege auf ein Rekordniveau von 56 Prozent. 

Abbildung 2-2: Mindestlohn und Living Wage 

In Euro je Stunde 

 
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen 

 

Berechnung des Living Wage: Eckpfeiler für die Berechnungen sind die Ergebnisse der Verdienststrukturer-
hebungen 2014 und 2018 sowie der Verdiensterhebungen 2022, 2023 und 2024 jeweils für den Stichmonat 
April. Die Jahre zwischen den Verdienststrukturerhebungen 2014 und 2018 sowie zwischen der Verdienst-
strukturerhebung 2018 und der Verdiensterhebung 2022 wurden mit Hilfe der jährlichen Angaben zum 
Medianmonatsentgelt der Bundesagentur für Arbeit sowie der wöchentlichen Arbeitszeiten aus den Ar-
beitszeitberechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) interpoliert. Zwischen 
den einzelnen Jahren wurde ein linearer Anstieg unterstellt. Für die Fortschreibung des Living Wage von 
April 2024 bis Anfang 2026 wurde zunächst der Anstieg des Tarifindex ohne Sonderzahlungen von April 
2024 bis Februar 2025 betrachtet. Um Zufallsschwankungen zu minimieren, wurde der April-Wert durch 
den Drei-Monatsdurchschnitt von März bis Mai ersetzt und am aktuellen Rand der Drei-Monatsdurch-
schnitt von Dezember 2024 bis Februar 2025 herangezogen. Annualisiert ergab sich ein Anstieg von 4 Pro-
zent. Mit dieser Anstiegsrate wurde der Living Wage bis Juni 2025 linear fortgeschrieben. Für das zweite 
Halbjahr 2025 wurde ein weiteres jährliches Lohnwachstum von 2,6 Prozent angenommen. Dies entspricht 
der Prognose der deutschen Bundesbank für die Tariflohnentwicklung des Jahres 2026. Im Jahresdurch-
schnitt 2024 ist nach dieser Projektion der Living Wage gegenüber 2023 um 5,3 Prozent angestiegen, wäh-
rend sich für das Jahr 2025 eine Veränderungsrate von 3,8 Prozent errechnet. Insbesondere der Wert für 
2025 übersteigt die gängigen Prognosen zur Entgeltentwicklung. Dies liegt daran, dass der Living Wage 
keine Sonderzahlungen erhält, während bei der Schätzung der Entwicklung des Jahresentgelts der Wegfall 
der Inflationsausgleichsprämie berücksichtigt wurde. 
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Die auch nach der politisch beschlossenen Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro je Stunde bestehende 
Differenz zwischen Mindestlohn und Living Wage wirft die Frage auf, wie die Mindestlohnkommission ihren 
nun diskretionären Spielraum nutzen wird. Die nachlaufende Orientierung an der Tariflohnentwicklung (je 
Stunde ohne Sonderzahlungen) würde für den Zeitraum Januar 2023 bis Dezember 2024 einen Anstieg von 
7,3 Prozent ergeben und für den Zeitraum März 2023 bis Februar 2025 einen Anstieg von 8,8 Prozent. Da die 
Mindestlohnkommission den Zeitraum von Juli 2023 bis Juni 2024 berücksichtigen wird, könnte das Plus noch 
höher ausfallen. Das liegt daran, dass der Tarifindex im ersten Halbjahr 2025 stärker ansteigen dürfte als er 
im noch recht moderat verlaufenen ersten Halbjahr 2023 angestiegen ist. Bei einem Tariflohnanstieg von 7,3 
Prozent müsste der Mindestlohn zum Januar 2026 auf 13,75 Euro angehoben werden und bei einem Tarif
lohnanstieg von 8,8 Prozent um 13,95 Euro. Legt man den Zeitraum Juli 2023 und Juni 2025 zugrunde, ist ein 
Anstieg auf etwa 14,00 Euro zu erwarten. Dieser Wert beschreibt die Untergrenze des Anpassungskorridors.  

-

 
Der Living Wage lag im April 2024 – zu diesem Berichtsmonat hat das Statistische Bundesamt zuletzt einen 
Wert zum Medianeinkommen vorgelegt – bei 14,09 Euro je Stunde. Er dürfte bis zum April 2025 auf rund 
14,70 Euro steigen und Anfang 2026 – wie oben beschrieben – bei knapp 15 Euro je Stunde liegen. Dieser 
Wert skizziert die Obergrenze des Anpassungskorridors.  
 
Die Mindestlohnkommission hat nach dem Streit bei der letzten Abstimmung in § 2 Abs. 2 a) GO-MLK vom 
22. Januar 2025 betont, dass sie im Regelfall einen einstimmigen Beschluss herbeiführen will. Dieses Ziel hat 
seinen guten Grund, denn: Einen weiteren nicht einvernehmlichen Anpassungsbeschluss wie 2023 würde die 
Mindestlohnkommission politisch kaum überleben. Denn auch von den Gewerkschaftsvertretern in der Kom
mission wird die „politische Erwartung“, geteilt, den Mindestlohn möglichst rasch auf 15 Euro je Stunde an
zupassen. Nachdem sich zuletzt die Arbeitgeberseite durchgesetzt hat, wird eine Einigung nur durch eine 
ausreichende Konzessionsbereitschaft der Arbeitgeber möglich. Die Verankerung des Referenzwerts von 60 
Prozent trägt dieser politischen Gemengelage Rechnung. Anders ausgedrückt: Auch ohne eine formale Ver
ankerung hätten die Gewerkschaften diesen Referenzwert in die Debatte eingebracht. 

-

-
-

2.3 Reale Entwicklung des Mindestlohns 

In der zweiten Jahreshälfte 2021 zog die Inflationsrate aufgrund von weltweiten Lieferkettenprobleme leicht 
an. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 kam es zu einer Energiepreiskrise, durch 
die der Inflationsdruck rasch zunahm. Vor dem Hintergrund einer in diesem Ausmaß zunächst nicht erwarte
ten Teuerungswelle relativiert sich die politische Mindestlohnanpassung auf 12 Euro je Stunde im Oktober 
2022. Ein Teil des Anstiegs wurde schlichtweg durch die Inflation „aufgefressen“. Allerdings zeigt ein Blick auf 
die reale Mindestlohnentwicklung in Abbildung 2-3, dass der Mindestlohn preisbereinigt dennoch kräftig ge
stiegen ist. Gegenüber dem September 2022 ergibt sich bis zum Februar 2025 ein reales Plus von 14,3 Pro
zent. Ein solcher Kaufkraftschub ging von der allgemeinen Tariflohnentwicklung nicht aus. In diesem Zeitraum 
stiegen die Tariflöhne noch nicht einmal in nominaler Rechnung so stark wie der Mindestlohn in realer Be
trachtung. Ohne Sonderzahlungen stiegen die Tariflöhne nominal um 10,3 Prozent und mit Sonderzahlungen 
um 13,9 Prozent. Die Zielsetzung des politischen Eingriffs, den Mindestlohn zu einem Living Wage weiterzu
entwickeln, wurde durchaus erreicht. 

-

-

-
-

-
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Abbildung 2-3: Mindestlohn und Verbraucherpreisentwicklung 

Index (Januar 2015 = 100) 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Mindestlohnkommission; eigene Berechnungen 

 

Über den gesamten Zeitraum von Januar 2015 bis Februar 2025 stieg der Mindestlohn real um 16,1 Prozent 
an. Dieser Wert wurde auch von Lübker/Schulten (2025, 15) ermittelt. Ein Vergleich des Gesamtzeitraums 
mit dem Zeitraum ab Oktober 2022 macht deutlich, dass der Mindestlohn bis zu diesem politischen Eingriff 
in realer Betrachtung allerdings nur moderat anstieg. Das typische Verlaufsmuster bestand darin, dass der 
reale Kaufkrafteffekt einer Mindestlohnpassung im Zeitablauf abnahm. Das galt vor allem in den beiden Jah
ren nach der Einführung des Mindestlohns Anfang 2015, aber auch nach seiner ersten Anpassung Anfang 
2017. Erst die Anhebungen ab dem Jahr 2019 führten zu einem dauerhaften realen Kaufkraftgewinn (ähnlich 
Lübker/Schulten, 2025, 18). Im Jahr 2022 führte dann die anziehende Inflation zu einer vorübergehenden 
realen Abwertung des Mindestlohns, die allerdings mit der von der Mindestlohnkommission schon 2020 be
schlossenen Erhöhung auf 10,45 Euro je Stunde ab Juli 2022 überkompensiert wurde. Im Zuge des politischen 
Eingriffs stieg der Mindestlohn dann auch real spürbar an. Seitdem ist das schon zwischen 2015 und 2019 
beobachtbare Verlaufsschema erkennbar.  

-

-
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3 Auswirkungen des Mindestlohns 

3.1 Tariflöhne 

Der gesetzliche Mindestlohn hat seit (und auch schon vor) seiner Einführung regelmäßig das Tarifgeschehen 
beeinflusst (Bispinck et al., 2020; Bispinck et al., 2023). Im Zuge seiner Einführung im Jahr 2015 gab es zu
nächst eine Übergangsregelung, um verdrängte Tariflöhne an den Mindestlohn anzupassen. Die politische 
Anhebung auf 12 Euro je Stunde zwang die Tarifvertragsparteien einiger Branchen (Bäckerhandwerk, Wach
und Sicherheitsgewerbe, Gebäudereinigerhandwerk) dazu, vorzeitig neue Tarifverhandlungen zu führen, um 
eine (erneute) Verdrängung zu vermeiden (Bispinck et al., 2023, 202). Dabei stellte die Anpassung des Min
destlohns die meisten der zwölf untersuchten Branchen (Landwirtschaft, Schlachten und Fleischverarbei
tung, Bäckerhandwerk, Einzelhandel, Floristik, Gastgewerbe, Systemgastronomie, Kinos, Wach- und Sicher
heitsgewerbe, Gebäudereinigerhandwerk, Friseurhandwerk) vor große Herausforderungen (ebd., 7). In der 
Floristik Ost wurden alle Tariflöhne verdrängt. Dies führte dazu, dass dort keine Tariflöhne mehr ausgehan
delt werden. In anderen Bereichen wie der Landwirtschaft oder dem Friseurhandwerk werden Tariflöhne nur 
noch für Fachkräfte (Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung) verhandelt. 

-

-
-
-

- 

-

 
Eine rasche Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro je Stunde, wie sie etwa von SPD oder Grünen oder auch 
im Sondierungspapier von CDU/CSU und SPD vom 8. März 2025 (CDU/CSU und SPD, 2025) gefordert wird, 
hätte erneut gravierende Auswirkungen auf die Tarifverhandlungen. In Tabelle 3-1 sind auf der Grundlage 
des NRW-Tarifregisters einige Tarifbereiche zusammengefasst, in denen die Tariflöhne aktuell den Wert von 
15 Euro je Stunde (zum Teil recht deutlich) unterschreiten. Anfang 2025 lagen die Stundenlöhne in den un
tersten Lohngruppen – abgesehen von den Angestellten im Einzelhandel (NRW), deren Stundenlohn bei 
15,88 Euro liegt – zwischen 12,69 Euro im Garten- und Landschaftsbau sowie 12,82 Euro in der Landwirtschaft 
(Nordrhein und Westfalen-Lippe) bis hin zu 14,42 Euro im Baugewerbe (ohne Berücksichtigung des Bauzu
schlags, der nur bei Baustellentätigkeit, aber nicht bei einer Tätigkeit im Betrieb gezahlt wird). In der Land
wirtschaft ist der unterste Tariflohn unmittelbar an den gesetzlichen Mindestlohn gekoppelt. Im Friseurhand
werk (NRW) bezieht sich der unterste Lohn auf den Einstieg nach Ausbildung. Für ungelernte Kräfte gilt dort 
der gesetzliche Mindestlohn. Anfang 2026, wenn die nächste Mindestlohnerhöhung greifen wird, liegen die 
bereits beschlossenen Tariflöhne – die Angestellten im Einzelhandel (NRW) erneut ausgenommen – zwischen 
13,32 Euro im Gaststättengewerbe (NRW) und 14,98 im Baugewerbe (ohne Bauzuschlag).  

-
-
-

-

 
Im Gaststättengewerbe ist der Tariflohn allerdings an den Mindestlohn gekoppelt, sodass er automatisch 
steigen würde. In der Systemgastronomie gilt eine ähnliche Regelung. Dort wurden bereits Tarifentgelte 
durch den Mindestlohn überholt, sodass die automatische Kopplung greift. Der unterste Tariflohn liegt daher 
seit Anfang 2025 bei 13,02 Euro, also 0,20 Euro über dem gesetzlichen Mindestlohn. Die Tarifvertragsparteien 
verhandeln seit Monaten über einen neuen Tarifvertrag, konnten sich bislang aber nicht einigen. Nun soll 
eine Schlichtung einen Kompromiss bringen (BdS, 2025).  
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Tabelle 3-1: Tariflöhne ausgewählter Branchen 

Jeweils unterste Lohngruppe je Stunde in Euro 
 

1.1.2025 1.1.2026 Anmerkungen 

Garten- und Landschaftsbau 12,69 offen Laufzeit bis 30.6.25 

Landwirtschaft 
(Nordrhein und Westfalen-Lippe) 

12,82 offen Laufzeit bis 31.12.25 

Maler- und Lackiererhandwerk 13,00 offen Laufzeit bis 31.3.25 

Systemgastronomie (BdS) 13,02 offen Falls der Abstand zwischen dem gesetz-
lichen Mindestlohn und einem Brutto-
stundenentgelt den Betrag von 0,20 
Euro unterschreiten sollte, erhöht sich 
das Bruttostundenentgelt auf einen Be-
trag, der diesen gesetzlichen Mindest-
lohn dann um 0,20 Euro übersteigt; 
Laufzeit bis 30.6.24 

Gaststättengewerbe (NRW) 13,32 13,32 Falls der Abstand zwischen dem gesetz-
lichen Mindestlohn und dem Brutto-
stundenentgelt in der untersten Ent-
geltgruppe den Betrag von 0,50 Euro 
unterschreiten sollte, erhöht sich das 
Bruttostundenentgelt auf einen Betrag, 
der diesen gesetzlichen Mindestlohn 
dann um 0,50 Euro übersteigt; 
Laufzeit bis 31.5.26 

Floristik (West) 13,35 13,69 Anhebung zum 1.7.25 auf 13,69; 
Laufzeit bis 30.6.26 

Bäckerhandwerk (NRW) 13,39 13,81 Anhebung zum 1.5.25 auf 13,81; 
Laufzeit bis zum 31.1.26 

Einzelhandel 
(NRW, gewerbliche Arbeitnehmer) 

13,48 13,48 ab dem 1.4.25; Laufzeit bis 30.4.26 

Tischlerhandwerk (NRW) 13,63 13,96 jeweils ab dem 1.2.25 bzw. 1.2.26; 
Laufzeit bis 30.11.26 

Friseurhandwerk (NRW) 13,70 offen Laufzeit bis 31.12.25 

Großhandel (NRW) 14,20 14,20 ab dem 1.5.25; Laufzeit bis 30.4.26 

Gerüstbauerhandwerk 13,95 offen Laufzeit bis 30.9.25 

Gebäudereinigerhandwerk 14,25 15,00 Laufzeit bis 31.12.26 

Dachdeckerhandwerk 14,35 14,35 Anhebung zum 1.10.26 auf 14,66; 
Laufzeit bis 30.9.27 

Elektrohandwerk 14,41 14,93 ab dem 1.1.27: 15,49 Euro und ab dem 
1.1.28: 16,10 Euro; Laufzeit bis 31.12.28 

Textilreinigung (Intex) 14,41 offen ab dem 1.3.25; Laufzeit bis 31.5.25 

Baugewerbe TL: 14,42; TL 
+ BZ: 14,54 

TL: 14,98; TL 
+ BZ: 15,27 

jeweils ab dem 1.4.25 bzw. 1.4.26; 
Laufzeit bis 31.3.27 

Einzelhandel (NRW, Angestellte) 15,88 15,88 Laufzeit bis 30.4.26 

Quellen: NRW-Tarifregister, DGB; eigene Zusammenstellung 
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In einigen Branchen (Landwirtschaft, Maler- und Lackiererhandwerk, Friseurhandwerk, Gerüstbauerhand
werk, Textilreinigung) sind für Anfang 2026 noch gar keine Tariflöhne ausgehandelt worden. Hier finden im 
Laufe des Jahres 2025 noch Tarifverhandlungen statt, in denen auf den Anpassungsbeschluss der Mindest
lohnkommission reagiert werden kann. Es gibt aber auch Branchen, in denen längere Laufzeiten vereinbart 
wurden, die zum Teil bis 2027 (im Elektrohandwerk sogar bis 2028, dort wurden aber bereits Stufenanpas
sungen bis auf 16,10 Euro zum Januar 2028 vereinbart) reichen (Dachdeckerhandwerk, Einzelhandel, Bauge
werbe). So greift etwa im Dachdeckerhandwerk zum Oktober 2026 eine Tariflohnsteigerung von 14,35 auf 
14,66 Euro, für die eine Laufzeit bis September 2027 vereinbart wurde. Dieser Tariflohn würde im Falle einer 
Mindestlohnanpassung auf 15 Euro im Jahr 2026 unwirksam. Um eine Verdrängung der Tariflöhne zu ver
meiden, müssten also Tarifverhandlungen deutlich vorgezogen werden. 

-

-
-

-

-

 
Dies ist insofern problematisch, als längere Laufzeiten dazu dienten, den inflationsbedingt hohen Lohnforde
rungen der Gewerkschaften möglichst weit entgegenzukommen. Diese Art von Kompromissen würde durch 
eine Verdrängung der Tariflöhne ad absurdum geführt. Es würde den bereits durch die politische Intervention 
im Jahr 2022 verursachten Vertrauensbruch auf Arbeitgeberseite (Bispinck et al., 2023, 209) in die Vorher
sehbarkeit der Mindestlohnentwicklung verstärken. Eine nachlaufende Anpassung an die Tariflohndynamik 
würde dem Tarifgeschehen hingegen hinreichend Rechnung tragen. Allerdings käme es auch hier in einigen 
Branchen (Floristik, Bäckerhandwerk, Tischlerhandwerk) ohne vorgezogene Tarifverhandlungen zu einer Ver
drängung von Tariflöhnen. Je mehr sich die Mindestlohnanpassung am Living Wage orientiert, desto größer 
wird die Gefahr, dass in den Tarifverträgen nur noch Tariflöhne für Fachkräfte mit abgeschlossener Berufs
ausbildung vereinbart werden. 

-

-

-

-

3.2 Arbeitsmarkt 

Eine Evaluierung der Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im 
Auftrag der Mindestlohnkommission führte zu dem (auch in früheren Studien ermittelten) Ergebnis, dass die 
Mindestlohneinführung „im Zeitraum bis Mitte des Jahres 2022 statistisch signifikante negative Auswirkun
gen auf die abhängige Beschäftigung“ gehabt hat, dieser Effekt jedoch relativ gering ausfällt und fast aus
schließlich auf einen Rückgang der geringfügigen Beschäftigung zurückzuführen ist. Für die sozialversiche
rungspflichtige Beschäftigung „lassen sich keine negativen (oder positiven) Effekte feststellen“ (Caliendo/Olt
haus/Pestel, 2023, 81). Während des Untersuchungszeitraums dieser Studie befand sich der Arbeitsmarkt 
noch im Aufwind. Seit Mitte 2022 trübt sich der Arbeitsmarkt aber ein. Die Anzahl der Arbeitslosen ist bis 
zum Februar 2025 um 561.264 Personen gestiegen. Offen ist, wie lange die konjunkturelle Schwächephase 
noch anhält und wie der Arbeitsmarkt darauf reagiert. 

-
-
-
-

 
In § 2 Abs. 1 b) GO-MLK vom 22. Januar 2025 ist festgelegt, dass die Mindestlohnkommission von den in § 2 
Abs. 1 a) genannten Anpassungskriterien abweichen kann, „wenn besondere ökonomische Umstände vorlie
gen und die Kommission daher im Rahmen der Gesamtabwägung zum Ergebnis kommt, dass die genannten 
Kriterien in dieser Situation nicht geeignet sind, die Ziele des § 9 Absatz 2 Satz 1 MiLoG und Artikel 5 Absatz 
1 EU-Mindestlohnrichtlinie zu erreichen“. Das MiLoG, das nur die nachlaufende Tarifentwicklung als Anpas
sungskriterium nennt, sieht in § 9 Abs. 2 ebenfalls eine „Gesamtabwägung“ vor. Im Rahmen dieser „Gesamt
abwägung“ wäre ein Blick auf die Arbeitsmarktentwicklung der letzten Jahre angebracht. Fakt ist, dass sich 
die günstigen arbeitsmarktbezogenen Rahmenbedingungen des Mindestlohns deutlich eingetrübt haben. 
Die Mindestlohnkommission steht daher in der Pflicht, zu prüfen, inwieweit Arbeitsplätze für an- und unge
lernte Arbeitnehmer weggefallen sind oder durch eine zu starke Anhebung des Mindestlohns wegzufallen 

-

-
-

-
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drohen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Langzeitarbeitslosen gestiegen ist. Für diese 
Gruppe kann der Mindestlohn eine Eintrittsbarriere zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt darstellen. Erstmals 
seit Einführung des Mindestlohns besteht also die Aufgabe, zwischen dem Schutz von Arbeitsplätzen und der 
Verbesserung der Einkommensbedingungen abzuwägen. Bislang wurde dieser Trade-off durch die gute Ar
beitsmarktentwicklung überdeckt. Dies könnte nun nicht mehr der Fall sein. 

-

 
Aus der monatlichen Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit geht hervor, dass sich der Anstieg 
der Arbeitslosigkeit auf alle Qualifikationsgruppen verteilt. Spezialisten und Experten sind mit einem Anstieg 
von 49 und 40 Prozent relativ stärker betroffen als Fachkräfte oder Helfer, bei denen die Zunahme bei 16 und 
20 Prozent liegt. In absoluten Zahlen sieht die Bilanz allerdings anders aus. Seit Februar 2022 hat die Arbeits
losigkeit in der Gruppe der Helfer um 260.827 Personen zugenommen. Darunter befinden sich auch Tätigkei
ten in Branchen, die von der Mindestlohnentwicklung stark beeinflusst werden. Bei landwirtschaftlichen Be
rufen liegt der prozentuale Anstieg bei 30 Prozent (4.459 Betroffene), im Verkauf bei 24 Prozent (33.326 
Betroffene), in der Lagerwirtschaft (einschließlich Post, Zustellung, Güterumschlag) bei 20 Prozent (38.493 
Personen), im Gastgewerbe (Tourismus, Hotels, Gaststätten) bei 18 Prozent (12.651 Personen) und bei den 
Reinigungsberufen bei 11 Prozent (23.593 Personen). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Arbeitskosten 
für Helfer nicht nur mindestlohnbedingt steigen. Sie steigen auch dann, wenn der Tariflohn knapp über dem 
Mindestlohn liegt, weil die Gewerkschaften in einigen Tarifverträgen einen gewissen Abstand zu gesetzli
chem Minimum herstellen wollen oder die Tariflöhne unmittelbar an den Mindestlohn gekoppelt sind. 

-

-
-
-

3.3 Einkommensarmut 

Der Einfluss von Mindestlohnerhöhungen auf die Armutsgefährdungsquoten der Bevölkerung und auch auf 
die der Beschäftigten im Besonderen ist eher als gering einzuschätzen. Dies zeigen sowohl Simulationsstudien 
als auch die Empirie in Bezug auf die politische Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro je Stunde im Oktober 
2022. So beobachteten Backhaus und Müller (2019) auf Basis der Daten des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) keinen signifikanten Rückgang der Armutsgefährdung durch die Mindestlohneinführung im Jahr 2015. 
Sie zeigten außerdem auf, dass auch ein Mindestlohn von 12 Euro je Stunde dies nicht ändern würde. Eigene 
Simulationen belegen ebenfalls einen geringen Einfluss (Kestermann/Schröder, 2020; 2021): Unter Ceteris
paribus-Annahmen – also ohne Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitszeit und ohne Spillover-Effekte 
durch Lohnerhöhungen (knapp) oberhalb der Mindestlohnschwelle – reduzierte die Erhöhung des Mindest
lohns von 10,45 Euro (wie von der Mindestlohnkommission ab Juli 2022 beschlossen) auf 12 Euro (politische 
Festsetzung) die Einkommensarmutsquote lediglich um 0,5 Prozentpunkte bei den Beschäftigten und um 0,3 
Prozentpunkte in der Bevölkerung insgesamt. Dass die Auswirkung nicht stärker ausfiel, liegt vor allem daran, 
dass die Einkommensarmutsquote der Mindestlohnbezieher, insbesondere derer in Vollzeit, nicht weit über 
dem Durchschnitt liegt. So trugen im Jahr 2018 drei Viertel aller Beschäftigten mit einem vereinbarten Stun
denverdienst zwischen 8,84 (dem damaligen Mindestlohn) und 10 Euro mit ihrem Nettoarbeitseinkommen 
weniger als die Hälfte zum direkt abgefragten verfügbaren Haushaltseinkommen bei (Kestermann/Schröder, 
2020, 118). Der Einfluss des Mindestlohns auf die Einkommensarmut ist auch deshalb gering, weil nur rund 
10 Prozent der armutsgefährdeten Personen in Vollzeit arbeiten. Handelt es sich bei den Mindestlohnemp
fängern dagegen um sogenannte „Aufstocker“, also erwerbstätige Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II), 
können sie von dem zusätzlichen Einkommen kaum profitieren, da ihre Transferentzugsrate bei 80 Prozent 
liegt (Groll, 2022). Von den zusätzlichen Einkommen bleibt dieser Personengruppe also nur ein Fünftel. 

-

-

-

-
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Zahlen aus dem Mikrozensus bestätigen die Ergebnisse der Simulationsrechnungen von Kester
mann/Schröder (2020; 2021): Die Armutsgefährdungsquote ist von 2022 auf 2023 unter den Beschäftigten 
um 0,5 Prozentpunkte und in der Gesamtbevölkerung um 0,2 Prozentpunkte zurückgegangen, während sie 
sich bei den Selbstständigen nur um 0,1 Prozent verringerte. Auch von einer Erhöhung des Mindestlohns auf 
15 Euro zum Jahresanfang 2026 wird daher vermutlich kein starker Effekt ausgehen können. Dies gilt auch 
deshalb, weil die prozentuale Erhöhung gegenüber einem regelbasiert (nachlaufend an der Tariflohnentwick
lung) fortgeschriebenen Mindestlohn deutlich kleiner ausfiele als bei der Erhöhung auf 12 Euro im Oktober 
2022. 

-

-

3.4 Altersarmut  

Der Gesetzgeber begründete die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro je Stunde auch damit, dass über 
höhere Renten ein Beitrag zur Verringerung von Altersarmut geleistet werden sollte. So habe die Evaluation 
des Mindestlohns ergeben, dass „eine mit dem Mindestlohn vergütete Vollzeitbeschäftigung nicht [genüge], 
um eine armutsvermeidende Altersrente zu erreichen“ (Deutscher Bundestag, 2022, 1). Der Einfluss auf die 
Altersarmut eines Mindestlohns von 12 Euro oder eines noch höheren Mindestlohns könnte sich jedoch oh
nehin erst in ferner Zukunft entfalten, wenn sich die höheren Löhne auch in höheren Entgeltpunkten und 
damit höheren Rentenansprüchen niederschlagen. Die im Gesetzentwurf zitierte Evaluation fand zudem vor 
der Einführung der gesetzlichen Grundrente statt. Mit dem am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Grundren
tengesetz werden kleine Renten aufgestockt (Bundesgesetzblatt, 2020). Dies geschieht in der Weise, dass die 
durchschnittliche Zahl an Entgeltpunkten bis zu einem Maximalwert von 0,8 Entgeltpunkten pro Jahr für 35 
Jahre unter bestimmten Voraussetzungen verdoppelt wird. Dadurch hatte die politische Anhebung von 10,45 
auf 12 Euro nur einen marginalen Einfluss auf die Höhe des Rentenanspruchs (Lesch/Schröder, 2023).  

-

-

 
Auch die jetzt von SPD, Grünen, Die Linke und BSW geforderte Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro oder 
16 Euro spätestens ab 2026 hätte kaum Einfluss auf die Altersarmut. Vergleicht man das jetzt geltende Min
destlohnniveau von 12,82 Euro mit den geforderten 15 Euro, ergeben sich bei einer Vollzeittätigkeit von 38,3 
Stunden (durchschnittliche Arbeitszeit in Vollzeit) und bei dem für die Rentenversicherung im Jahr 2025 maß
geblichen Jahresdurchschnittsentgelt von 50.493 Euro folgende Werte: Beim derzeitigen Mindestlohn würde 
ein Mindestlohnempfänger pro Jahr 0,508 Rentenpunkte erhalten, bei 15 Euro wären es 0,594 Punkte. Bei 
dem ab Juli 2025 geltenden Rentenwert von 40,79 Euro (die Renten werden in diesem Jahr um 3,74 Prozent 
steigen), erwirbt ein Mindestlohnempfänger bei dem jetzigen Mindestlohn somit einen Rentenanspruch von 
20,71 Euro (0,508 x 40,79 Euro) pro Jahr. Bei einer Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro wären es 24,23 
Euro (0,594 x 40,79). Durch den Grundrentenzuschlag wird der Rentenanspruch in beiden Fällen auf 0,8 
Punkte für 35 Versicherungsjahre erhöht. Von diesem Zuschlag werden dann wieder 12,5 Prozent abgezogen. 
Dies bedeutet, dass der jährliche Rentenanspruch bei einem Mindestlohn von 15 Euro um knapp 0,011 
Punkte (12,5 Prozent der Differenz von 0,594 Punkten und 0,508 Punkten) höher wäre. Für jedes Jahr, den 
der fiktive Mindestlohnempfänger zum Mindestlohn arbeitet, erhöht sich der Rentenanspruch bei einem 
Mindestlohn von 15 Euro damit um 0,44 Euro. Bleibt die Differenz über einen Zeitraum von 35 Jahren gleich, 
würde sich der Rentenanspruch insgesamt somit um 15,40 Euro erhöhen. Arbeitet der fiktive Beschäftigte 45 
Jahre zum Mindestlohn, gäbe es für die weiteren zehn Jahre in beiden Fällen (Mindestlohn von 12,82 und 15 
Euro) keinen Grundrentenzuschlag, da dieser nur für maximal 35 Jahre gewährt wird. Ab dem 36. Jahr ergibt 
sich dadurch eine Differenz von 3,52 Euro pro Jahr ((0,594-0,508) x 40,79), über zehn Jahre wären dies 35,21 
Euro. Über 45 Jahre betrüge der Unterschied in der Bruttorente bei einer Erhöhung auf 15 Euro somit 50,61 
Euro (15,40 Euro + 35,21 Euro). 

-

-
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Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass bei einer Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro mit einem Rück
gang der Arbeitszeit zu rechnen ist und damit die Monatsverdienste von Mindestlohnbeziehern nicht so stark 
steigen würden wie ihre Stundenverdienste. Überdies könnte sich die Wahrscheinlichkeit von Arbeitslosig
keit erhöhen, was die Beitragszahlungen ebenfalls verringern würde. Zudem ist nicht damit zu rechnen, dass 
Beschäftigte während ihres gesamten Berufslebens genau den Mindestlohn verdienen. Die Unterschiede im 
Erwerbseinkommen, das über das gesamte Arbeitsleben hinweg erworben wird, dürften daher prozentual 
niedriger ausfallen als die Anhebung des Mindestlohns von 12,82 auf 15 Euro. Unter dem Strich ist somit der 
Einfluss des erhöhten Mindestlohns auf die zukünftige Altersarmut als gering zu bewerten. 

-

-

3.5 Auswirkungen der EU-Mindestlohnrichtlinie auf die Festsetzung des Mindest-
lohns im internationalen Vergleich 

In der politischen Diskussion über den Mindestlohn wird vielfach unterstellt, dass die Regierung verpflichtet 
sei, den Mindestlohn auf 60 Prozent des Medianstundenlohns anzuheben. Dies ist aber nicht richtig, sondern 
stellt lediglich eine mögliche Option dar. So heißt es in Art. 5, Abs. 4 der EU-Mindestlohnrichtlinie: „Die Mit
gliedstaaten legen bei ihrer Bewertung der Angemessenheit der gesetzlichen Mindestlöhne Referenzwerte 
zugrunde. Zu diesem Zweck können sie auf internationaler Ebene übliche Referenzwerte wie 60 % des Brut
tomedianlohns und 50 % des Bruttodurchschnittslohns und/oder Referenzwerte, die auf nationaler Ebene 
verwendet werden, verwenden.“ 

-

-

 
Die 60-Prozent-Marke ist also eine Kann-Bestimmung und es ist ausdrücklich erlaubt, auch nationale Refe
renzwerte zu verwenden. In der Erläuterung der Richtlinie wird dies in Ziffer 28 näher ausgeführt: „Die Be
wertung könnte sich auf international übliche Referenzwerte stützen, wie die Höhe des Bruttomindestlohns 
bei 60 % des Bruttomedianlohns und die Höhe des Bruttomindestlohns bei 50 % des Bruttodurchschnitts
lohns, die derzeit nicht von allen Mitgliedstaaten eingehalten werden, oder die Höhe des Nettomindestlohns 
bei 50 % oder 60 % des Nettodurchschnittslohns. Die Bewertung könnte auch auf Referenzwerten beruhen, 
die mit auf nationaler Ebene verwendeten Indikatoren verbunden sind, wie etwa dem Vergleich des Net
tomindestlohns mit der Armutsgrenze und der Kaufkraft von Mindestlöhnen.“ 

-

-

-
-

 
Damit ist der Gesetzgeber in der Wahl der Referenzwerte völlig frei. Es muss also kein konkreter Prozentsatz 
im Vergleich zu einem Basislohn festgelegt werden. Selbst wenn der Gesetzgeber dies tut, hat er die Wahl, 
diesen Prozentsatz auf den durchschnittlichen oder mittleren Bruttolohn zu beziehen oder stattdessen Net
togrößen zu verwenden. Zudem kann er entscheiden, ob sich der Basislohn auf alle Beschäftigten bezieht 
oder nur die Löhne der Vollzeitbeschäftigten betrachtet werden. In Deutschland unterscheiden sich der Me
dianlohn der Vollzeitbeschäftigten und der aller Beschäftigten sehr stark, da in den im Vergleich zur Industrie 
oft weniger zahlenden Dienstleistungsbranchen mehr Teilzeitbeschäftigte arbeiten und der Anteil der Teil
zeitbeschäftigten hierzulande groß ist. So würde der Living Wage Anfang 2026 nur rund 13 statt 15 Euro 
betragen, wenn man den Medianverdienst aller Beschäftigten (anstatt wie üblich den von Vollzeitbeschäftig
ten) als Basis heranzöge. Bezöge sich das 60-Prozent-Kriterium auf den Nettolohn anstatt auf den Bruttolohn, 
würde sich wegen der progressiv ausgestalteten Steuersysteme zurückgerechnet ebenfalls ein niedriger Brut
tolohn ergeben als bei einem prozentual gleichhohen Referenzwert zum Bruttoverdienst.  

-

-

-

-

-

 
Eine Übersicht des Mindestlohnberichts des WSI zeigt, dass zwar viele Länder einen prozentualen Referenz
wert ausweisen, diese aber in der Höhe und in der Wahl der Basiseinkommen höchst unterschiedlich 

-
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ausfallen (Lübker/Schulten, 2025, 5). So strebt etwa Irland an, den Mindestlohn bis 2026 auf 60 Prozent des 
Medianeinkommens zu erhöhen. Basis sind hier aber die Verdienste aller Beschäftigten. Bezogen auf die 
Vollzeitbeschäftigten wären dies nur etwa 55 Prozent. In Frankreich und Spanien beziehen sich die 60 Prozent 
des Medians auf den Nettolohn von Vollzeitäquivalenten. Die Niederlande halten bereits einen Referenzwert 
von 50 Prozent des Bruttomedianlohns für angemessen. Tschechien und Lettland beziehen sich – wie viele 
andere osteuropäische Länder – auf den Durchschnittslohn als Referenz, bleiben aber mit Prozentsätzen von 
46 beziehungsweise 47 Prozent unter der in der Richtlinie genannten Marke von 50 Prozent. Rumänien gibt 
einen Korridor von 47 bis 52 Prozent des Durchschnittslohns vor und Litauen legt sich mit einer Spanne von 
45 bis 50 Prozent ebenfalls nicht auf einen konkreten Wert fest. Formal besonders hoch legt die Slowakei 
den Grenzwert mit 60 Prozent des Durchschnittslohns fest, lässt den Tarifpartnern aber die Möglichkeit of
fen, sich auf einen anderen Wert zu einigen. 

-

 
Es zeigt sich somit, dass die in der GO-MLK vom 22. Januar 2025 genannte Marke von 60 Prozent des Brutto
medianlohns (sie entspricht in etwa 50 Prozent des Durchschnittslohns) von Vollzeitbeschäftigten unter den 
gewählten Referenzwerten eine Obergrenze darstellt, die nur von wenigen Ländern in der EU anvisiert wird. 

-

4 Empfehlungen 
Ein verlässlicher Anpassungsmechanismus beim gesetzlichen Mindestlohn ist für die Wahrung der Tarifauto
nomie unerlässlich. Es gibt Branchen, in denen das Tarifgeschehen stark von der Mindestlohnentwicklung 
beeinflusst wird. Soll die Bereitschaft der Tarifpartner erhalten bleiben, in diesen Branchen Tariflöhne zu 
verhandeln, darf die Mindestlohnentwicklung nicht immer wieder zu einer Verdrängung von Tariflöhnen füh
ren. Eine autonome Mindestlohnkommission, die nicht ständig politisch unter Druck gesetzt wird, wäre der 
beste Garant für eine solche Verlässlichkeit. Im Sondierungspapier, das CDU, CSU und SPD nach der Bundes
tagswahl am 8. März 2025 vorgelegt haben, fehlt dazu ein klares Bekenntnis. Einerseits wird die Autonomie 
der Mindestlohnkommission betont: „An einer starken und unabhängigen Mindestlohnkommission halten 
wir fest“. Andererseits wird die Kommission implizit aufgefordert, den Mindestlohn rasch auf 15 Euro je 
Stunde zu erhöhen: „Für die weitere Entwicklung des Mindestlohns wird sich die Mindestlohnkommission im 
Rahmen einer Gesamtabwägung sowohl an der Tarifentwicklung als auch an 60 Prozent des Bruttomedian
lohns von Vollzeitbeschäftigten orientieren. Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 
erreichbar“ (CDU/CSU und SPD, 2025).  

-

-

-

-

 
Mit diesen politischen Kompromissformeln, die unterschiedliche Auffassungen zwischen Union und SPD in 
der Mindestlohnpolitik widerspiegeln, wird Druck auf die Mindestlohnkommission ausgeübt. Die Situation 
erinnert somit an die Koalitionsvereinbarung der „Ampel“-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Jahr 2021 
und der darauffolgenden Änderung des Mindestlohngesetzes. Damals wurde die Erhöhung auf 12 Euro je 
Stunde als einmaliger Eingriff in die Entscheidungsbefugnisse der Mindestlohnkommission beschlossen. Da
bei ließ die Bundesregierung die Anpassungskriterien im MiLoG unverändert, während in der Begründung 
des MiLoEG auf das 60-Prozent-Kriterium Bezug genommen wurde (Deutscher Bundestag, 2022, 18). Im Vor
feld der Entscheidung der Mindestlohnkommission im Juni 2023 verstärkte Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil zudem die Erwartungen an einen hohen Anstieg, indem er gegenüber der Bild-Zeitung verkündete, dass 
er mit einer deutlichen Steigerung rechne und dies auch mit der hohen Inflation begründete (BMAS, 2023). 
Damit wurde ein Spannungsfeld zwischen gesetzlicher Regelung und politischer Intention aufgebaut, das den 

-

-
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politischen Druck erhöhte und auf diese Weise die Entscheidungsfindung in der Mindestlohnkommission 
nicht einfacher machte. 
 
Mit der im Sondierungspapier von Union und SPD formulierten Erwartung droht die Mindestlohnkommission 
erneut politisch unter Druck gesetzt zu werden. Bereits in der GO-MLK vom 22. Januar 2025 ist das 60-Pro
zent-Niveau als zusätzliches Anpassungskriterium aufgeführt. Diese Ergänzung geht über die Regelungen im 
MiLoG hinaus und dürfte der anhaltenden nationalen politischen Einflussnahme ebenso geschuldet sein wie 
der EU-Mindestlohnrichtlinie, auf die in der GO-MLK auch explizit Bezug genommen wird. Damit ermöglicht 
die Geschäftsordnung einen Paradigmenwechsel: weg von einer Lohnuntergrenze hin zu einem Living Wage. 
Da aber weiterhin auch die tarifliche Lohnentwicklung berücksichtigt wird und nach dem MiLoG auch die 
Beschäftigung nicht gefährdet werden soll (§ 9 Abs. 2 Satz 1 MiLoG), hat die Mindestlohnkommission einen 
Spielraum, den sie verantwortungsvoll nutzen kann. Dabei lässt der durch die nachlaufende Orientierung am 
Tariflohnindex und dem 60-Prozent-Kritierium abgesteckte Korridor ausreichend Raum, um den Mindestlohn 
– gemäß der politischen Erwartung – schrittweise in Richtung Living Wage zu erhöhen. Gleichzeitig stellen 
die gesetzlichen Regelungen sicher, dass bei erwartbar negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auch die 
Möglichkeit besteht, unter dem 60-Prozent-Niveau zu bleiben. Zudem ist Rücksicht auf das Tarifgeschehen 
zu nehmen. Vielfach liegen die untersten Tariflöhne noch unter dem Schwellenwert von 15 Euro je Stunde. 
Den Tarifpartnern muss ausreichend Zeit eingeräumt werden, die Tariflöhne anzupassen. Je mehr sich die 
Mindestlohnanpassung von einer nachlaufenden Orientierung am Tarifindex entfernt, desto mehr nimmt die 
Tarifautonomie Schaden, indem entweder keine neuen Tarifanpassungen mehr vereinbart oder auf Berufs
gruppen mit beruflicher Ausbildung beschränkt werden. 

-

-

 
Im Falle einer raschen Erhöhung auf 15 Euro würde das 60-Prozent-Kriterium faktisch dominieren. Eine sol
che Abkoppelung vom Tarifgeschehen kann aber weder im Interesse der Mindestlohnkommission noch im 
Sinne von Union und SPD liegen. Es bietet sich daher ein schrittweises Vorgehen bei der Anpassung an. Auch 
in anderen Ländern wie beispielsweise Irland und dem Vereinigten Königreich wurde und wird der Weg Rich
tung Living Wage in vielen Zwischenschritten vollzogen und mehrfach evaluiert. Aufgrund des starken An
stiegs der Tariflöhne wird der Mindestlohn ohnehin spürbar angehoben. Die politische Erwartung, wonach 
der Mindestlohn im Laufe des Jahres 2026 die Marke von 15 Euro je Stunde erreicht, steht zudem eine Ein
trübung des Arbeitsmarktes entgegen. Dies hat auch die Mindestlohnkommission im Rahmen ihrer gesetzlich 
vorgeschriebenen „Gesamtabwägung“ zu berücksichtigen. Die neue Bundesregierung wäre demnach gut be
raten, den Entscheidungsprozess innerhalb der Mindestlohnkommission nicht noch einmal durch politischen 
Druck zu erschweren. 

-

-

-
-

-

 

  

203



Regelbasierte statt politische Mindestlohnanpassung 

17 

Literaturverzeichnis 
Backhaus, Teresa / Müller, Kai-Uwe, 2019, Does the German Minimum Wage Help Low Income Households? 
Evidence from Observed Outcomes and the Simulation of Potential Effects, Discussion Papers 1805, 
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.623948.de/dp1805.pdf [7.3.2025] 
 
BdS – Bundesverband der Systemgastronomie, 2025, Tarifverhandlungen der Systemgastronomie: BdS und 
NGG einigen sich auf Schlichtung, Online-Meldung vom 11.2.2025, https://www.bundesverband-systemgast-
ronomie.de/aktuelles/nachricht/tarifverhandlungen-der-systemgastronomie-bds-und-ngg-einigen-sich-auf-
schlichtung.html [10.3.2025] 
 
Bispinck, Reinhard / Dribbusch, Heiner / Kestermann, Christian / Lesch, Hagen / Lübker, Malte / Schneider, 
Helena / Schröder, Christoph / Schulten, Thorsten / Vogel, Sandra, 2020, Entwicklung des Tarifgeschehens 
vor und nach der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, BMAS (Hrsg.): Forschungsbericht Nr. 562, De
zember, 

-
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb-562-entwicklung-tarifge-

schehen-vor-und-nach-einfuehrung-des-mindestlohns.html [7.3.2025] 
 
Bispinck, Reinhard / Fulda, Carolin / Lesch, Hagen / Lübker, Malte / Schröder, Christoph / Schulten, Thorsten 
/ Vogel, Sandra, 2023, Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf das Tarifgeschehens, Gutachten im 
Auftrag der Mindestlohnkommission, https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Forschung/Pro-
jekte/pdf/Bericht-2023-IW-WSI.html?nn=9e352723-66d1-4e61-9772-de59a2072445 [7.3.2025] 
 
BMAS – Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2023, Weitere Mindestlohnerhöhung zum nächsten Ja
nuar, 

-
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Interviews/2023/2023-04-09-bild-am-sonntag.html 

[10.3.2025] 
 
Bundesgesetzblatt, 2020, Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzli
chen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhö
hung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz), Nr. 38 vom 18.08.2020, S. 1.879–1.886 

-
-

 
Caliendo, Marco / Olthaus, Rebecca / Pestel, Nico, 2023, Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit (Update 2022/2023), Studie im Auftrag der Mindestlohnkommission, 
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Forschung/Projekte/pdf/Bericht-2023-Ca-
liendo?nn=9e352723-66d1-4e61-9772-de59a2072445 [7.3.2025] 
 
CDU/CSU und SPD, 2025, Ergebnisse der Sondierungen von CDU, CSU und SPD, https://www.spd.de/filead-
min/Dokumente/Sonstiges/20250308_Sondierungspapier_CDU_CSU_SPD.pdf [10.3.2025]  
 
Deutscher Bundestag, 2022, Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Min
destlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung, Drucksache 20/1408 

-

 
Groll, Dominik, 2022, The causal effects ot the minimum wage in Germany – What have we learned so far?, 
https://www.ifw-kiel.de/publications/the-causal-effects-of-the-minimum-wage-in-germany-what-have-we-
learned-so-far-32788/ [7.3.2025] 
 

204

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.623948.de/dp1805.pdf
https://www.bundesverband-systemgastronomie.de/aktuelles/nachricht/tarifverhandlungen-der-systemgastronomie-bds-und-ngg-einigen-sich-auf-schlichtung.html
https://www.bundesverband-systemgastronomie.de/aktuelles/nachricht/tarifverhandlungen-der-systemgastronomie-bds-und-ngg-einigen-sich-auf-schlichtung.html
https://www.bundesverband-systemgastronomie.de/aktuelles/nachricht/tarifverhandlungen-der-systemgastronomie-bds-und-ngg-einigen-sich-auf-schlichtung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb-562-entwicklung-tarifgeschehen-vor-und-nach-einfuehrung-des-mindestlohns.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb-562-entwicklung-tarifgeschehen-vor-und-nach-einfuehrung-des-mindestlohns.html
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Forschung/Projekte/pdf/Bericht-2023-IW-WSI.html?nn=9e352723-66d1-4e61-9772-de59a2072445
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Forschung/Projekte/pdf/Bericht-2023-IW-WSI.html?nn=9e352723-66d1-4e61-9772-de59a2072445
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Interviews/2023/2023-04-09-bild-am-sonntag.html
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Forschung/Projekte/pdf/Bericht-2023-Caliendo?nn=9e352723-66d1-4e61-9772-de59a2072445
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Forschung/Projekte/pdf/Bericht-2023-Caliendo?nn=9e352723-66d1-4e61-9772-de59a2072445
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Sonstiges/20250308_Sondierungspapier_CDU_CSU_SPD.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Sonstiges/20250308_Sondierungspapier_CDU_CSU_SPD.pdf
https://www.ifw-kiel.de/publications/the-causal-effects-of-the-minimum-wage-in-germany-what-have-we-learned-so-far-32788/
https://www.ifw-kiel.de/publications/the-causal-effects-of-the-minimum-wage-in-germany-what-have-we-learned-so-far-32788/


Regelbasierte statt politische Mindestlohnanpassung 

18 

Kestermann, Christian / Schröder, Christoph, 2020, Mindestlohn und Einkommensarmut, in: IW-Trends, 47. 
Jg., Nr. 2, S. 107–127 
 
Kestermann, Christian / Schröder, Christoph, 2021, Der Einfluss von Mindestlohnerhöhungen auf die Einkom-
mensarmut, in: Wirtschaftsdienst, 101. Jg., Nr. 6, S. 484–486 
 
Lesch, Hagen, Schröder, Christoph, 2020, Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns, in: Stellungnahmen 
aus der schriftlichen Anhörung. Ergänzungsband zum Dritten Bericht der Mindestlohnkommission an die 
Bundesregierung nach § 9 Abs. 4 Mindestlohngesetz, https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Be-
richt/pdf/Ergaenzungsband-Stellungnahmen2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3 [5.3.2025] 
 
Lesch, Hagen / Schneider, Helena / Schröder, Christoph, 2021, Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns: 
Argumente gegen eine politische Lohnfindung, Gutachten im Auftrag der INSM, Köln/Berlin 
https://www.insm.de/fileadmin/insm-dms/text/publikationen/positionspapiere/210218_Mindestlohnan-
passung_Gutachten.pdf [5.3.2025] 
 
Lesch, Hagen / Schröder, Christoph, 2022, Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Min
destlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung. Schriftliche Stellungnahme im Rah
men der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales am 16. Mai 2022, IW-Report Nr. 
23/2022, 

-
-

https://www.iwkoeln.de/studien/hagen-lesch-christoph-schroeder-gesetz-zur-erhoehung-des-
schutzes-durch-den-gesetzlichen-mindestlohn-und-zu-aenderungen-im-bereich-der-geringfuegigen-be-
schaeftigung.html [5.3.2025] 
 
Lesch, Hagen / Schröder, Christoph, 2023, Vertrauen in die Mindestlohnanpassung wiederherstellen. Schrift
liche Stellungnahme zur vierten Anhörung zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns, IW-Report 
Nr. 22/2023, 

-

https://www.iwkoeln.de/studien/hagen-lesch-christoph-schroeder-vertrauen-in-die-mindest-
lohnanpassung-wiederherstellen.html [5.3.2025] 
 
Lübker, Malte / Schulten, Thorsten, 2025, WSI-Mindestlohnbericht 2025: Neuorientierung der Mindestlohn
politik führt zu realer Aufwertung, WSI-Report Nr. 100 

-

 
Mindestlohnkommission, 2023, Dritter Beschluss vom 30.06.2020, https://www.mindestlohn-kommis-
sion.de/DE/Bericht/pdf/Beschluss2020?nn=9d2a1cc2-242e-4f0a-a470-3d0efb55a5f7 [5.3.2025] 
 
Schröder, Christoph, 2021, Brauchen wir einen europäischen Mindestlohn? Eine Kritik am Richtlinienentwurf 
der EU-Kommission über angemessene Mindestlöhne, IW-Policy Paper, Nr. 25,  
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/policy_papers/PDF/2021/IW-Policy-Paper_2021-
Europäischer-Mindestlohn.pdf [7.3.2023] 
 
Schulten, Thorsten, 2023, Mindestlohnkommission: Pyrrhussieg der Arbeitgeber, in: Wirtschaftsdienst, 103. 
Jg., Nr. 7, S. 432 
 
Wissenschaftliche Dienste, 2016, Die Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission. Regelung der Be
schlussfassung, 

-
https://www.bundestag.de/resource/blob/426718/43d703f0e996922ebd0051186b0d5ec2/ 

WD-6-042-16-pdf.pdf [5.3.2025] 

205

https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Bericht/pdf/Ergaenzungsband-Stellungnahmen2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Bericht/pdf/Ergaenzungsband-Stellungnahmen2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.insm.de/fileadmin/insm-dms/text/publikationen/positionspapiere/210218_Mindestlohnanpassung_Gutachten.pdf
https://www.insm.de/fileadmin/insm-dms/text/publikationen/positionspapiere/210218_Mindestlohnanpassung_Gutachten.pdf
https://www.iwkoeln.de/studien/hagen-lesch-christoph-schroeder-gesetz-zur-erhoehung-des-schutzes-durch-den-gesetzlichen-mindestlohn-und-zu-aenderungen-im-bereich-der-geringfuegigen-beschaeftigung.html
https://www.iwkoeln.de/studien/hagen-lesch-christoph-schroeder-gesetz-zur-erhoehung-des-schutzes-durch-den-gesetzlichen-mindestlohn-und-zu-aenderungen-im-bereich-der-geringfuegigen-beschaeftigung.html
https://www.iwkoeln.de/studien/hagen-lesch-christoph-schroeder-gesetz-zur-erhoehung-des-schutzes-durch-den-gesetzlichen-mindestlohn-und-zu-aenderungen-im-bereich-der-geringfuegigen-beschaeftigung.html
https://www.iwkoeln.de/studien/hagen-lesch-christoph-schroeder-vertrauen-in-die-mindestlohnanpassung-wiederherstellen.html
https://www.iwkoeln.de/studien/hagen-lesch-christoph-schroeder-vertrauen-in-die-mindestlohnanpassung-wiederherstellen.html
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Bericht/pdf/Beschluss2020?nn=9d2a1cc2-242e-4f0a-a470-3d0efb55a5f7
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Bericht/pdf/Beschluss2020?nn=9d2a1cc2-242e-4f0a-a470-3d0efb55a5f7
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/policy_papers/PDF/2021/IW-Policy-Paper_2021-Europ%C3%A4ischer-Mindestlohn.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/policy_papers/PDF/2021/IW-Policy-Paper_2021-Europ%C3%A4ischer-Mindestlohn.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/426718/43d703f0e996922ebd0051186b0d5ec2/WD-6-042-16-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/426718/43d703f0e996922ebd0051186b0d5ec2/WD-6-042-16-pdf.pdf


 

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Deutschland (KAB) 

  

206



 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 

der 

Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) e.V. 

zur fünften  

»Schriftlichen Anhörung zu den Auswirkungen des gesetzlichen 
Mindestlohns« 

der 

Mindestlohnkommission 

 

 

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands e.V. 
Bernhard-Letterhaus-Str. 26 
D – 50670 Köln 
Telefon:  0221-77220 
Telefax:  0221-7722116 
E-Mail:  Info@kab.de 
 

Köln, März 2025 

  

 

207

mailto:Info@kab.de


Stellungnahme KAB Mindestlohnkommission 2025  Seite 2 von 46 
 

Inhaltsverzeichnis / Themenkatalog zur fünften Anhörung  
zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns 
 
 
 

1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns und dessen 
letzten Erhöhungen auf 12,00 Euro ab 1. Oktober 2022 durch den Gesetzgeber sowie zur Erhöhung 
auf 12,41 Euro ab 1. Januar 2024 und auf 12,82 Euro ab 1. Januar 2025. .......................................... 4 

1.a. Gesetzlicher Mindestlohn: unerlässliche Lohnuntergrenze ....................................................... 4 

1.b. Die Bedeutung des gesetzlichen Mindestlohns im europäischen und internationalen Kontext: 
Fairer Wettbewerb durch faire Löhne und Umsetzung der Europäischen 
Mindestlohnrichtlinie ................................................................................................................ 5 

1.c. Die Befürchtungen haben sich nicht erfüllt, denn das Gegenteil ist der Fall ............................. 6 

1.d. Minijobs, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Arbeitsmarkt, Produktivität ............... 7 

1.e. Arbeitsintensivierung, Benachteiligung von Frauen und Menschen mit 
Migrationshintergrund, Mehrfachbeschäftigung ..................................................................... 9 

1.f. Mindestlohn wirksam kontrollieren, Verstöße ahnden ........................................................... 11 

1.g. Angespannte Arbeitsmarktlage aufgrund der Wirtschaftsschwäche ...................................... 13 

1.h. Den gesetzlichen Mindestlohn über 15 Euro erhöhen ............................................................. 16 

2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen Mindestschutz der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .......................................................................................... 18 

2.a. Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten ................................................................... 18 

2.b. Auswirkungen des Mindestlohns auf die Einkommen von Geringverdienern ......................... 19 

2.c. Auswirkungen des Mindestlohns auf das Steuersystem und die Systeme sozialer Sicherung . 21 

2.d. Einhaltung des Mindestlohns .................................................................................................. 23 

2.e. Reaktionen auf den Mindestlohn in Form von möglichen Veränderungen bei 
Lohnbestandteilen, Arbeitgeberleistungen, Arbeits-/Leitungsvorgaben usw. ........................ 25 

3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende 
Wettbewerbsbedingungen ............................................................................................................. 26 

3.a. Kosten und Erträge .................................................................................................................. 27 

3.b. Produktivität und Lohnstückkosten ......................................................................................... 28 

3.c. (Verbraucher-)Preise................................................................................................................ 29 

3.d. Nachfrage- und Umsatzentwicklung ....................................................................................... 30 

3.e. Investitionstätigkeit ................................................................................................................. 32 

3.f. Veränderung von Wettbewerbsparametern ........................................................................... 33 

208



Stellungnahme KAB Mindestlohnkommission 2025  Seite 3 von 46 
 

4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung ............................................. 33 

4.a. Auf- und Abbau von Beschäftigung ......................................................................................... 33 

4.b. Beschäftigungs- bzw. Einstellungschancen von bestimmten Personengruppen ..................... 33 

4.c. Arbeitszeit, Arbeitsvolumen..................................................................................................... 34 

4.d. Personalfluktuation ................................................................................................................. 35 

4.e. Regelungen für Praktikanten (§ 22 Abs. 1 MiLoG) .................................................................. 35 

4.f. Auswirkungen auf das (betriebliche) Lohngefüge ................................................................... 36 

4.g. Ausbildungsgeschehen ............................................................................................................ 37 

4.h. Auswirkungen auf das Tarifgeschehen .................................................................................... 38 

Literaturverweise .................................................................................................................................. 39 
 

  

209



Stellungnahme KAB Mindestlohnkommission 2025  Seite 4 von 46 
 

Stellungnahme 

der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
für die schriftliche Anhörung der Mindestlohnkommission 

 

1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns 
und dessen letzten Erhöhungen auf 12,00 Euro ab 1. Oktober 2022 durch den Ge
setzgeber sowie zur Erhöhung auf 12,41 Euro ab 1. Januar 2024 und auf 12,82 Euro 
ab 1. Januar 2025. 

-

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) hat seit 2007 verstärkt die 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns gefordert und unterstützt. Gründe hierfür 
waren und sind weiterhin: 

• die weiterhin abnehmende Tarifbindung (vgl. Statistisches Bundesamt 2025a) und 
die dadurch eröffneten Möglichkeiten tarifvertragliche Regelungen zu unterlaufen, 

• die Ausweitung des Niedriglohnsektors mit Höchststand im Jahr 2007 (vgl. DIW Wo
chenbericht 2024a) und der damit verbundenen substanziellen bzw. strukturellen 
Verfestigung von Armutslagen (vgl. Statistisches Bundesamt 2024a, S. 198ff.) der so
genannten »Working Poor«, 

-

-

• die sich durch Niederlöhne und unterbrochenen Erwerbsbiographien ergebenden 
Risiken wie Altersarmut bzw. der Ausdünnung der sozialen Absicherung. 

Trotz leichtem Rückgang von Beschäftigten im Niedriglohnsektor stellen Niedriglöhne 
nach der Arbeitslosigkeit in Deutschland das größte Armutsrisiko dar. Weiterhin stellt 
eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes das probateste Mittel zum Ab
bau der Armut bzw. des Armutsrisikos durch eine Steigerung des Lohneinkommens dar. 

-

1.a. Gesetzlicher Mindestlohn: unerlässliche Lohnuntergrenze 

Der gesetzliche Mindestlohn stellt für die KAB eine unerlässliche Lohnuntergrenze dar, 
um Lohndumping und Ausbeutung zu verhindern, faire Wettbewerbsbedingungen für 
die Betriebe zu schaffen und den erhöhten Regelungsbedarf im Niedriglohnbereich 
dadurch aufzugreifen, dass eine »Lohnuntergrenze« eingezogen wird, die auch entspre
chende Auswirkungen über das Mindestlohngesetz (MiLoG) hinaus auf die »Regel
kreise« des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AentG), Arbeitnehmerüberlassungsgeset
zes (AÜG) und das Tarifvertragsgesetz (TVG) hat.  

-
-
-

Für die KAB stellt der gesetzliche Mindestlohn somit weiterhin eine sozial- und arbeits
marktpolitische Maßnahme dar, die dringend der Einführung und der Erhöhung des 
Mindestlohns bedurfte. Wir begrüßen die politische Entscheidung des Gesetzgebers, 

-
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den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 01. Oktober 2022 auf 12 Euro zu erhöhen, da 
hierdurch ein Einschnitt gesetzt und das Ausgangsniveau des Mindestlohnes für zukünf
tig notwendige Anhebungen bzw. Anpassungen erhöht wurde. Die Erhöhung des gesetz
lichen Mindestlohns auf 12,82 Euro ab dem 01. Januar 2025 halten wir für zu niedrig. 

-
-

1.b. Die Bedeutung des gesetzlichen Mindestlohns im europäischen und internati
onalen Kontext: Fairer Wettbewerb durch faire Löhne und Umsetzung der Eu
ropäischen Mindestlohnrichtlinie 

-
-

Die KAB betrachtet dabei – wie die Mindestlohnkommission (vgl. Mindestlohnkommis
sion 2016, S. 20ff.; Mindestlohnkommission 2018, S. 21ff; Mindestlohnkommission 
2020, S. 22ff; Mindestlohnkommission 2023, S. 28ff) – auch den europäischen und in
ternationalen Kontext, in dem Mindestlöhne in unterschiedlichen Varianten eine Lohn
untergrenze festschreiben und damit zumindest unter Berücksichtigung der Wirt
schaftskraft eines Landes eine »Verhältnismäßigkeit« auf europäischer Ebene hinsicht
lich einer nationalen Lohnuntergrenze schaffen, die die europäischen Wettbewerbsbe
dingungen aber allenfalls rudimentär regeln. Die in Deutschland durch das MiLoG gel
tenden gesetzlichen Regelungen sind aus unserer Sicht auch ein Beitrag zu einer euro
päischen und internationalen Arbeitsmarktpolitik und Lohnregulierung, dessen dynami
scher Trend in den letzten Jahren unverkennbar ist und eine Fortschreibung des Min
destlohns in Deutschland verlangt. Gerade angesichts der Entwicklungen – vorrangig in 
den letzten drei Jahrzehnten – eines Ausbaus bzw. einer Intensivierung der internatio
nalen »Wertschöpfungsketten« und Arbeitsteilung bei der Produktion von Waren und 
der Bereitstellung von Dienstleistungen (vgl. Dannenberg 2020), und den damit verbun
denen Herausforderungen (vgl. z.B. Berger 2019) hält die KAB eine gesetzliche Regulie
rung der Lohnuntergrenze für unverzichtbar und bildet eine Voraussetzung für den Aus
bau eines fairen Handels. Die KAB hält weiterhin an ihrer Auffassung fest, dass der ge
setzliche Mindestlohn in Deutschland unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren 
im europäischen Vergleich zu niedrig ausfällt (vgl. auch Schulten 2019a; 2019b; 2020; 
Lübker 2024a; Lübker 2025). 

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Hinsichtlich der notwendigen Angleichungspolitik bzgl. der Mindestlöhne und einer Stär
kung tarifvertraglicher Bindungen auf europäischer Ebene hat die KAB sich für die Ver
abschiedung der sogenannten »Mindestlohnrichtlinie« (vgl. Amtsblatt der Europäischen 
Union 2022) durch das europäische Parlament und den Rat eingesetzt und begrüßt aus
drücklich deren Verabschiedung und Umsetzung in nationales Recht. Die Bundesregie
rung hat mit ihrer Bekanntgabe vom 23. Oktober 2024 erklärt, dass die Anforderungen 
der Richtlinie bereits durch das Mindestlohngesetz und das Tarifvertragsgesetz erfüllt 
ist. Es bleibt abzuwarten, wie das anhängige Verfahren am Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) ausgehen wird. Selbst wenn der EuGH die Richtlinie insgesamt kippen sollte, 

-
-

-
-
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verlieren die mit der Richtlinie angestrebten Ziele hinsichtlich einer angemessenen Min
destlohnhöhe ihre Gültigkeit (vgl. Schulten 2025). 

-

Mit der EU-Mindestlohnrichtlinie wird ein dringend notwendiger Rahmen für  Mindest
löhne in den jeweiligen Staaten geschaffen und Tarifverhandlungen zur Lohnfindung ge
stärkt und ein fairer Wettbewerb in Europa vorangetrieben. Die KAB begrüßt ausdrück
lich, dass in der neuen Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission die Armutsfes
tigkeit als neues Kriterium für die Höhe der Festlegung des gesetzlichen Mindestlohns 
aufgenommen worden ist und damit 60 Prozent des Medianlohn der Beschäftigten in 
Deutschland als Richtschnur umgesetzt werden soll. Auf dieser Grundlage hätte sich be
reits für 2024 ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von ca. 14,60 Euro ergeben. Die Er
höhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12,82 Euro ab dem 1. Januar 2025 unter
schreitet diese Zielmarke erheblich, weshalb im Fortgang eine deutliche Erhöhung des 
gesetzlichen Mindestlohnes anzustreben ist. 

-
-
-

-
-
-
-

1.c. Die Befürchtungen haben sich nicht erfüllt, denn das Gegenteil ist der Fall 

Die KAB stellt weiterhin fest, dass es entgegen anderslautender Prognosen im Vorfeld 
der Einführung des MiLoG (vgl. z.B. Schneider 2013, Knabe 2014, Sachverständigenrat 
2014, Peters 2015) sowie nach dessen Einführung und Anpassung der gesetzlichen Min
destlohnhöhe weder die prognostizierten negativen Beschäftigungseffekte bei der Um
setzung des MiLoG gegeben hat, noch eine Verlagerung des Niedriglohnsektors im eu
ropäischen und internationalen Kontext (Firmensitzverlegungen, Kapitalauslagerungen, 
Neuformierungen von Wertschöpfungsketten) oder eine massenhafte »Flucht aus der 
Gesetzestreue«. Nach 10 Jahren gesetzlichem Mindestlohn stellt dieser (weiterhin) ein 
Erfolgsmodell dar, da er maßgeblich zu höheren Löhnen im unteren Einkommensbereich 
beigetragen hat und beiträgt. Millionen von Beschäftigten haben von der Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohns und seiner Anhebungen bis heute profitiert, vor allem in den 
neuen Bundesländern und überproportional Frauen. Die durch den gesetzlichen Min
destlohn bedingten tarifpolitischen Effekte haben zudem höhe Einkommen für die un
teren Lohn- bzw. Tarifgruppen generiert und damit das Einkommensniveau insgesamt 
verbessert – mit den entsprechenden positiven Folgen für die Lebenslagen der einzel
nen, zudem auf volkswirtschaftlicher Ebene auch hinsichtlich des gebotenen Ausgleichs 
der inflationären Tendenzen der letzten Jahre sowie hinsichtlich einer Stärkung und Sta
bilisierung der Binnennachfrage. Gerade diese nachhaltigen Effekte dürfen angesichts 
der derzeit angespannten wirtschaftlichen Lage aus Sicht der KAB nicht unterschätzt 
werden. 

-

-

-
-

-
-
-
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1.d. Minijobs, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Arbeitsmarkt, Produkti
vität 

-

Die Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Entwicklung der Minijobs muss 
differenziert betrachtet werden. Wir verweisen hinsichtlich der strukturellen Zusam
menhänge von Mindestlohn und geringfügigen entlohnter Beschäftigung auf die Stel
lungnahme der KAB zum vierten Mindestlohnbericht der Mindestlohnkommission (Min
destlohnkommission 2023a, S. 196-197)). Die dort prognostizierte Zunahmedynamik ge
ringfügiger Beschäftigungsverhältnisse nach der Pandemiephase hat sich bestätigt. Im 
November 2024 verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit insgesamt 7.662.800 gering
fügig entlohnte Beschäftigungen. Die Anzahl der ausschließlich geringfügig Beschäftig
ten betrug 4.148.100. Als Nebenjob gingen 3.515.200 Personen einem Minijob nach. Die 
Zahlen spiegeln die langanhaltende Entwicklungsdynamik der Abnahme ausschließlich 
geringfügig entlohnter Beschäftigung und der Zunahme des Minijobs als Nebenjob wi
der. Pandemiebedingt spezifische Gründe, etwa die fehlende Möglichkeit, Kurzarbeiter
geld in Anspruch nehmen zu können, haben zu einem weiteren Rückgang der reinen 
Minijobs von 46.700 im Vergleich zu November 2023 geführt, während Minijobs als Ne
bentätigkeit im gleichen Zeitraum um 75.900 (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2025a). Ins
gesamt ist die ausschließlich geringfügige Beschäftigung »im Zeitraum seit Einführung 
des gesetzlichen Mindestlohns kontinuierlich zurückgegangen« (Mindestlohnkommis
sion 2023, S. 112). 

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

Geringfügige Beschäftigungsformen werden von der KAB seit langem kritisiert und ab
gelehnt (vgl. Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 2013; Katholische Arbeitnehmer-Be
wegung 2022a). Minijobs bringen zahlreiche Nachteile mit sich, wie z.B. der oftmals dau
erhafte Verbleib im Niedriglohnsektor und Qualifikationsverluste bei den Beschäftigten. 
Häufig werden Arbeitnehmerrechte nicht in vollem Umfang eingehalten und zur Alters
sicherung tragen sie nur dann (gering) bei, wenn freiwillig zusätzliche Beiträge zur Ren
tenversicherung entrichtet werden. Gerade in kleinen Betrieben verdrängen bzw. be
hindern sie sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (vgl. Collischon 2021). Die KAB 
verfolgt daher das Ziel, alle geringfügig Beschäftigten in das System der Sozialversiche
rung einzubeziehen und alle Arbeitsverhältnisse gleich zu behandeln. Durch die Dyna
misierung der Minijobgrenze auf jetzt 556 Euro pro Monat wird dieses Ziel verfehlt und 
eine (weitere) Verdrängung von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen bzw. 
deren Nichtanstieg in Kauf genommen. Den Missbrauch von Minijobs als Ersatz für re
guläre Arbeitsverhältnisse gilt es zu verhindern. 

-

-
-

-
-
-

-
-
-

Die Wachstumsdynamik bei den atypischen Beschäftigungsverhältnissen (befristet Be
schäftigte, Teilzeitbeschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Zeitarbeitnehmerinnen und -
arbeitnehmer) hat sich erfreulicherweise weiter verlangsamt (vgl. Jansen 2020, S. 21) 
bzw. ist ausgesetzt, insbesondere seit 2021. Für den Rückgang von 7,27 Millionen im 

-
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Jahr 2022 auf 6,87 Millionen in 2023 atypisch Beschäftigter (vgl. Statistisches Bundesamt 
2024a, S. 138) sind vorrangig pandemiespezifische Gründe zu veranschlagen. Mit einem 
Anteil von 18,2 Prozent der atypischen Beschäftigter an allen Beschäftigten ist dieser 
Anteil weiterhin zu hoch, denn atypische Beschäftigungen bringen erhebliche Nachteile 
mit sich, worauf bereits im Zusammenhang mit den geringfügigen Beschäftigungsver
hältnissen hingewiesen wurde. Der hohe Anteil von Personen mit geringer beruflicher 
Qualifizierung weißt bereits darauf hin, worin ein Schlüssel zur deutlichen Verringerung 
atypischer Beschäftigungen liegen müsste, nämlich in einer gezielten arbeitsmarktpoli
tischen Initiative zur beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Hierdurch könnte auch 
die beobachtbare Verschiebung atypischer Beschäftigungsformen hin zu Normalarbeits
verhältnissen (vgl. ebenda) ebenso wirksam unterstützt werden wie die langfristige Bin
dung an ein Arbeitsverhältnis. 

-
-

-

-

Erfreulicherweise hat trotz der angespannten Wirtschaftslage und konjunktureller Ein
brüche die reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Jahresvergleich No
vember 2023 zu November 2024 um 94.000 Beschäftigungsverhältnisse zugenommen 
und erreichte damit einen Höchststand. Im November 2024 waren 35.220.000 Men
schen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Anfang 2025 zeigen sich jedoch erste 
(leichte) Einbrüche (siehe Punkt 1.g.). Weiterhin kann daran festgehalten werden, dass 
der gesetzliche Mindestlohn sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
sichern hilft. Eingetrübt wird diese Entwicklung durch einen Rückgang von 20.000 Be
schäftigungsverhältnissen gegenüber dem Vormonat Oktober 2024 (vgl. Bundesagentur 
für Arbeit 2025a).  

-

-

-
-

Es bleibt weiterhin darauf hinzuweisen, dass die Dynamisierung der Entgeltgrenzen für 
Mini- und Midijobs kein probates Mittel ist, um Beschäftigte im unteren Einkommens
bereich besser zu stellen (vgl. z.B. Bruckmeier 2018). Hier ist die Anhebung des gesetzli
chen Mindestlohnes die geeignete Maßnahme zur Abschaffung von Niedrigeinkommen 
und zur Besserstellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die Dynamisierung 
setzt Anreize für die Ausweitung von Mini- und Midijobs, wodurch die Ziele verfehlt wer
den, gerade in diesem Arbeitsmarkt- und Einkommenssegment das Armutsrisiko und 
insgesamt die Lage für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vor allem von Frauen, zu 
verbessern und die Dynamik hin zu mehr sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
zu verstärken (vgl. Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 2022a, S. 3). Zudem ist auf die 
entsprechenden Verwerfungen in den Sozialversicherungen hinzuweisen (vgl. ausführ
lich Buslei 2023) bei gleichzeitig weitgehend fehlender sozialer Absicherung für diejeni
gen, die in diesen prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten (müssen). 

-
-

-

-
-

Eine positive Entwicklung sieht die KAB weiterhin darin, dass seit der Einführung des 
Mindestlohnes 2015 Beschäftigte zunehmend in produktivere Betriebe wechseln (vgl. 
ausführlich Dustmann 2020). In Folge des Mindestlohnes wechselt ein Teil der 
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Niedriglohnbezieher*innen in Unternehmen, die mehr Vollzeitbeschäftigung anbieten, 
höhere Löhne bzw. Lohnaufschläge zahlen und sich im Wettbewerb als stabiler erwei
sen. Die Ergebnisse der Studie Dustmann 2020 machten deutlich, dass mit der Einfüh
rung des gesetzlichen Mindestlohnes aufgrund des Wechsels von Arbeitnehmer*innen 
in produktivere Betriebe ein Anstieg der Arbeitsproduktivität verbunden ist. Inwieweit 
dieser Effekt nach der Pandemiephase angehalten hat und sich auch in der aktuellen 
Rezession als stabil erweisen wird, bleibt abzuwarten. In diesem Zusammenhang und 
generell ist darauf hinzuweisen, dass pandemiebedingt die Forschungs- und Untersu
chungslage eher spärlich ausfällt.  

-

-
-

Der gesetzliche Mindestlohn leistet einen Beitrag zur Ausweitung des sogenannten 
»Schwedischen Modells«, nachdem flächendeckend ausgehandelte Löhne dazu führen, 
das ineffiziente Unternehmen vom Markt verschwinden, ein Wechsel der Beschäftigten 
zu produktiveren Betrieben erfolgt und dadurch die Qualität der Unternehmen in einer 
Volkswirtschaft erhöht wird. Diese bisher wenig beachtete Folge des gesetzlichen Min
destlohns bedeutet eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands hinsichtlich 
des weltweiten Qualitätswettbewerbs und der Entwicklung der Produktivität. 

-

1.e. Arbeitsintensivierung, Benachteiligung von Frauen und Menschen mit Migrati
onshintergrund, Mehrfachbeschäftigung 

-

Inwieweit der gesetzliche Mindestlohn und dessen Anhebung zu einer vermehrten Ar
beitsbelastung geführt hat, ist in der Forschungslage umstritten (vgl. auch Mindestlohn
kommission 2020, S. 110, 139f.). Ältere Untersuchungen bestätigen eine Zunahme der 
Arbeitsintensivierung nicht und zeichnen ein differenziertes Bild (vgl. Fedorets 2021). 
Diese Befunde decken sich nur zum Teil mit den Erfahrungen der KAB in der verbandli
chen Arbeit und aus der Beratungstätigkeit sowie Kampagnenarbeit (vgl. Katholische Ar
beitnehmer-Bewegung 2022b). Insbesondere in der Pflege und bei den Post- und Zu
stelldiensten häufen sich die Klagen über eine erhöhte Arbeitsintensität, die sich in einer 
Zunahme der physischen und psychischen Erkrankungen der Beschäftigten nieder
schlägt (vgl. Lohmann-Haislah 2023). Die Zunahme der Arbeitsbelastungen ist auf ver
schiedene Faktoren zurückzuführen (Personalmangel, Arbeitsorganisation, Missma
nagement, fehlende Anerkennung etc.). Hauptgrund in vielen Branchen ist ein eklatan
ter und zunehmender Personalmangel. Nach Angaben der Initiative »Pflegenot Deutsch
land« des Deutschen Pflegehilfswerks fehlen allein in der Altenpflege ca. 165.000 Fach
kräfte, um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten. Hohe Belastungen, Zeit
druck, Überstunden und Wochenend- und Feiertagsdienste, Schichtarbeit und unzu
reichende Ausstattungen des Arbeitsplatzes kennzeichnen die konkrete Arbeitssitua
tion. Bis 2030 werden zusätzliche 300.000 zusätzliche Fachpflegekräfte benötigt (vgl. 
Pflegenot Deutschland). Ähnliche Entwicklungen prägen die Post- und Zustellbranche 
(vgl. Schäfers 2023), wo sich die Arbeitsbelastungen durch schlechte Arbeits-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
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bedingungen und Personalmangel extrem verschärft haben (vgl. Reinbold 2024; Katho
lische Arbeitnehmer-Bewegung 2024). Zwischen 2019 und 2021 hat sich das Abferti
gungsvolumen in Paketdiensten aufgrund der Zunahme des Onlinehandels verdoppelt 
ohne das eine entsprechende Personalausweitung stattgefunden hat. Die Gründe für 
diese Entwicklungen sind dementsprechend nicht in der Einführung und Anhebung des 
gesetzlichen Mindestlohnes zu suchen. Eine deutliche Anhebung des Mindestlohns kann 
vielmehr als monetäre Kompensation für steigende Arbeitsbelastungen gerade in den 
unteren Einkommensbereichen gewertet werden. 

-
-

Besorgniserregend ist für die KAB weiterhin der deutlich höhere prozentuale Anteil von 
Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich mit Deutschen ohne Migrationshin
tergrund, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Hierin spiegelt sich die 
Hierarchisierung des Arbeitsmarktes und die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt wi
der (vgl. Barwig 2012, S. 229ff.). Menschen mit Migrationshintergrund finden nicht nur 
schwieriger Arbeit, sondern arbeiten weiterhin überproportional im Niedriglohnseg
ment und in Jobs mit schlechten Arbeitsbedingungen (vgl. Birke 2022; vgl. das umfang
reiche Zahlenmaterial unter Mediendienst Integration). Die Arbeitslosenzahlen der aus
ländischen Bevölkerung sind gestiegen: »Die absolute Zahl der Arbeitslosen mit auslän
discher Staatsangehörigkeit hat im Januar 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 
rund 62.000 Personen zugenommen (+6,0%). Dabei ist die Zahl der Arbeitslosen von 
Staatsangehörigen aus den EU-27-Ländern um rund 18.000 Personen gestiegen (+7,7%) 
(…)« (IAB 2025, S. 2). 71 Prozent der Stellen, die zwischen 2010 und 2023 neu geschaffen 
wurden, konnten mit ausländischen Arbeitskräften besetzt werden. Wirtschaftswachs
tum ist ohne Zuwanderung nicht mehr erreichbar. Für unseren Wohlstand und die Sta
bilität des sozialen Sicherungssystems sind sie unverzichtbar (vgl. Lübbe 2024). Mit der 
Einführung und der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes hat sich zweifelsohne die 
Lohn- und Einkommenslage und damit die Lebenslage und Integration von Menschen 
aus dem Ausland verbessert. Die steigende Arbeitslosenquote weist daraufhin, dass wie
derum in Phasen der Rezession diese Gruppe stark von Arbeitslosigkeit betroffen ist. 
Deshalb sind flankierende Maßnahmen zur dauerhaften Integration in den Arbeitsmarkt 
dringend notwendig, da eine Zuwanderung von Arbeitskräften aufgrund der demogra
phischen Entwicklung und in Folge fehlender Arbeitskräfte in den nächsten Jahren wei
terhin dringend geboten ist (vgl. Kubis 2024). Ein im europäischen Vergleich hoher ge
setzlicher Mindestlohn in Deutschland stellt einen mitentscheidenden »Pull-Faktor« für 
ausländische Arbeitskräfte dar, in Deutschland zu arbeiten, um die eklatante demogra
phische Lücke in den nächsten Jahrzehnten schließen zu helfen. 

-

-
-
-

-

-
-

-
-
-
-

-

-

Immer weniger Menschen können von einem Job leben und es gibt eine zunehmende 
Mehrfachbeschäftigung, die für viele aufgrund der zu geringen Löhne bzw. eines zu ge
ringen Einkommens zur Bestreitung des Lebensunterhalts für viele notwendig wird. Der 

-
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Hauptanteil entfällt weiterhin auf die Kombination von sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung und geringfügiger Nebentätigkeit (siehe oben). Eine »Erwerbshybridisie
rung« ist auf dem Vormarsch (vgl. Jansen 2020). Zu niedrige Löhne treiben die Beschäf
tigten in einen weiteren Nebenjob und dies mit deutlich steigender Tendenz: »Seit 2003 
haben sich die Zahl und der Anteil der Erwerbstätigen in Deutschland, die neben ihrer 
Haupttätigkeit noch mindestens einer weiteren Beschäftigung nachgehen, mehr als ver
doppelt. Im europäischen Vergleich ist dieser Anstieg einzigartig.« (Graf 2019, S. 1) Im 
Jahr 2023 hatten 4,5 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland neben ihrem Hauptjob 
mindestens eine weitere Tätigkeit. Gut 1,9 Millionen Personen standen damit in einem 
weiteren Beschäftigungsverhältnis (vgl. Statistisches Bundesamt 2024b). Studien bele
gen, dass einer der Hauptgründe für die Aufnahme von Nebenbeschäftigung bzw. für 
Mehrfachbeschäftigung, insbesondere bei Alleinverdienerinnen, deren Verdienstmög
lichkeiten im Hauptjob begrenzt sind (Teilzeit), finanzielle Notwendigkeiten sind (vgl. 
Klinger 2017; 2019; Graf 2019), die nicht zuletzt auf einem zu geringen Lohneinkommen 
in der Erstbeschäftigung beruhen. Das Einkommensrisiko aus dem Haupterwerb wird 
versucht durch einen »Nebenjob« auszugleichen (vgl. IAB 2022a). 

-

-

-

-
-

Die Einführung und Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns hat in diesem Segment 
einen Beitrag zur Einkommenserhöhung geleistet, da er für steigende (Stunden)Löhne 
im unteren Lohnbereich gesorgt hat (vgl. Statistisches Bundesamt 2021, 176ff.). 

1.f. Mindestlohn wirksam kontrollieren, Verstöße ahnden 

Um für die Beschäftigten (weiterhin) positive Wirkungen zu erzielen, den Wettbewerb 
fair zu gestalten und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten, 
ist es aus Sicht der KAB dringend notwendig, Kontrollen zur Einhaltung des MiLoG weiter 
zu verschärfen. Die KAB begrüßt die Verordnung (MiLoDokV) zu den Dokumentations
pflichten nach den §§ 16 und § 17 MiLoG und den §§ 18 und 19 des AentG in Bezug auf 
bestimmte Arbeitnehmergruppen. 

-

Um die Gesetzesverstöße am Arbeitsmarkt, wie die Nichteinhaltung des gesetzlichen 
Mindestlohns, aber auch Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung besser bekämpfen 
zu können, kommt regelmäßigen Kontrollen durch die zuständigen Zollbehörden eine 
exponierte Stellung zu. Auch hält die KAB eine differenzierte Dokumentationspflicht der 
geringfügigen Beschäftigung in den einzelnen Betrieben mit einer entsprechenden Kon
trolle durch die Arbeitnehmer*innen selbst für weiterhin dringend geboten. Die KAB 
setzt sich weiter dafür ein, dass auf den jeweiligen Dokumentationsbögen Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer die Aufstellung gegenzeichnet. Davon unberührt bleibt die 
Pflicht des Arbeitsgebers zur korrekten Aufzeichnung der Arbeitszeit nach den entspre
chenden Vorgaben (vgl. ausführlich Generalzolldirektion 2023a). 

-

-

-
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Verstärkte Kontrollen zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns sind dringend not
wendig und müssen ausgebaut werden. Im Jahr 2023 leitete Finanzkontrolle Schwarzar
beit (FKS) bundesweit rund 49.000 Ordnungswidrigkeitenverfahren (2022: 48.000; 2021 
32.500) und über 101.000 Strafverfahren (2022: 111.500; 2021: 120.300) ein. Mit mehr 
als 4.200 eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen Min
destentgeltvorschriften (2022: 3.600; 2021: 3.200) wurde das Ergebnis des Vorjahres 
übertroffen. Die FKS hat im Jahr 2023 insgesamt 7.249 Ermittlungsverfahren wegen Ver
stößen gegen das Mindestlohngesetz eingeleitet. Dazu zählen neben den Verstößen ge
gen Mindestlohnvorschriften auch weitere Verstöße gegen das Mindestlohngesetz. Im 
Jahr 2023 hat der Zoll rund 42.600 Arbeitgeber überprüft (2022: 53.100; 2021: 48.000) 
(vgl. Generalzolldirektion Pressemitteilung 2024). 2023 konnten 95.920 Ermittlungsver
fahren wegen Straftaten abgeschlossen werden. Seit Jahren werden in folgenden Bran
chen überproportional Verstöße festgestellt: Bauhaupt- und Baunebengewerbe, Gast
stätten- und Beherbergungsgewerbe und das Speditions-, Transport- und das ange
schlossene Logistikgewerbe. 30,5 Millionen Euro an Strafgeldern wurden verhängt. Die 
Summe der erwirkten Freiheitsstrafen betrug 987 Jahre. Diese Zahlen waren gegenüber 
den Vorjahren 2022 und 2021 (deutlich) rückläufig (vgl. Generalzolldirektion 2024a, 
S. 15-17). Grund hierfür ist der Personalmangel der FKS. Jede fünfte Stelle der FKS blieb 
in 2023 unbesetzt; über 2.000 Beamte fehlten (vgl. Grimm 2024). Thomas Liebel, Bun
desvorsitzender des »Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft«, forderte angesichts 
dieser prekären Personalsituation 6.000 neue Planstellen (vgl. 2024). Bis 2030 gehen 
12.000 Zöllnerinnen und Zöllner in den Ruhestand, was unterstreicht, vor welchen per
sonellen Herausforderungen die FKS und das Projekt »Zoll 2030« steht. 

-

-

-
-
-
-

-
-

-

-
-

Die Kontrolldichte der ca. 8.900 Zöllnerinnen und Zöllner bei der FKS, die 2023 im Einsatz 
waren (gegenüber veranschlagten 11.250 Beamten), bleibt aufgrund der erheblichen Er
weiterung des Aufgabenspektrums, der Zunahme organisierter Kriminalität und vorran
gig aufgrund des fehlenden Personals (vgl. DWN 2024) weiterhin mit einer Kontrollquote 
von unter zwei Prozent der in Deutschland ansässigen Unternehmen deutlich zu gering. 
Gerade in den für Missbräuche des MiLoG »anfälligen Gewerben« wird viel zu wenig 
kontrolliert. In diese Richtung geht auch die Empfehlung der Mindestlohnkommission: 
»Die Mindestlohnkommission bekräftigt ihre Einschätzung, dass der Zoll bei seinen Kon
trollen noch stärker als bisher diejenigen Branchen, Betriebsgrößen, Beschäftigungsfor
men und Regionen in den Fokus nehmen sollte, in denen der gesetzliche Mindestlohn 
eine besonders hohe Relevanz hat. Eine hohe Kontrolldichte in diesen vom Mindestlohn 
besonders betroffenen Bereichen leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Verstöße 
gegen das Mindestlohngesetz zügig aufgedeckt und geahndet werden.« (Mindestlohn
kommission 2023, S. 11-12). Eine deutliche Ausweitung der Kontrolldichte ist dringend 
erforderlich, denn bei sinkender Kontrolldichte und geringerer Anzahl der Prüfungen 

-

-
-

-
-
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werden mehr Verstöße festgestellt, was auf eine erhebliche Dunkelziffer nichterkannter 
und nichtgeahndeter Straftaten hindeutet. 

Da sich die Mehrheit der Unternehmen gesetzes- und regelkonform verhalten, ist dies 
ein zentraler Beitrag zur Herstellung eines fairen Wettbewerbs. Die KAB spricht sich wei
terhin dafür aus, eine zentrale Kontrollbehörde einzurichten, die eine wirksame Gesamt
prüfung (Einhaltung Mindestlohn, Arbeitsschutzbestimmungen, Sozialabgaben etc.) 
durchführen kann, auch um das »Kompetenzwirrwarr« zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen zu entflechten.  

-
-

Zudem fallen die Sanktionen bei Verstößen gegen § 21 MiLoG in der Regel moderat aus. 
Obwohl ein Bußgeld bis 500.000 Euro verhängt werden kann, liegen die durchschnittlich 
verhängten Bußgelder in den letzten Jahren zwischen 2.000 bis 3.200 Euro. Die KAB be
grüßt, dass die Forderung seitens des DGB (vgl. Spiegel Wirtschaft 2019) und von Sozial
verbänden aufgegriffen worden ist, Unternehmen, die gegen das MiLoG oder das AentG 
verstoßen haben und mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro belegt wurden, die 
Teilnahme am Wettbewerb um öffentliche Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge 
zeitweise auszuschließen. Die KAB hält einen Ausschluss von öffentlichen Anträgen für 
ein probates Mittel. Die KAB begrüßt ebenfalls, dass Geldbußen nach dem MiLoG, A-
entG, dem AÜG und dem GSA Fleisch bei einer verhängten Höhe von mehr als 2.000 
Euro in das Gewerbezentralregister eingetragen werden. Dies schafft Transparenz hin
sichtlich der öffentlichen und privaten Auftragsvergabe, gerade dann, wenn die Einhal
tung der gesetzlichen Vorgaben als grundlegendes Kriterium für die Auftragsvergabe an
gesetzt wird, wie etwa im TVgG – NRW. 

-
-
-

-
-

1.g. Angespannte Arbeitsmarktlage aufgrund der Wirtschaftsschwäche 

Im Jahr 2024 ist das kalenderbereinigte reale Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent zu
rückgegangen. Dies ist auch Ausdruck einer gewandelten weltwirtschaftlichen Gesamt
lage und des Euroraums, was die exportabhängige deutsche Wirtschaft in besonderem 
Maße trifft. Umso wichtiger wird eine Stärkung der Binnennachfrage durch steigende 
Löhne. Zwar legten die privaten Konsumausgaben in 2024 um 0,3 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr zu, ebenso die staatlichen Konsumausgaben um 2,2 Prozent, dennoch 
konnten der schwächelnde Export und die schwachen Investitionen dadurch nicht kom
pensiert werden. Begrenzt wurden die Konsumausgaben u.a. durch eine (weiterhin) um 
2,2, Prozent gegenüber 2023 gestiegene Inflationsrate. Die Sparquote ist angesichts der 
Unsicherheiten gestiegen, was die Binnennachfrage ebenfalls eingeschränkt hat. Mit
entscheidend für eine Stabilisierung der Binnennachfrage waren die steigenden Real
löhne, die zu mehr Konsumausgaben beigetragen haben. 

-
-

-

-
-
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Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt (zum Folgenden aus
führlich vgl. Bundesagentur für Arbeit 2025b): 

-

• Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sinkt saisonbereinigt aktuell leicht 
um 5.000 Stellen ab, bleibt aber auf einem Höchststand (siehe oben). Differenziert 
man die Entwicklung nach der Staatsangehörigkeit setzt sich der bereits länger an
haltende Trend eines Rückgangs versicherungspflichtig beschäftigter Deutscher fort. 
»In der Betrachtung nach Staatsangehörigkeit beruht der Anstieg der sozialversiche
rungspflichtigen Beschäftigung im Vergleich zum Vorjahr allein auf Ausländern. Mit 
5,76 Mio sozialversicherungspflichtig beschäftigter Personen war deren Zahl im No
vember 2024 um 284.000 oder 5,2 Prozent größer als ein Jahr zuvor. Dieser Zuwachs 
geht ganz auf Personen aus sogenannten Drittstaaten zurück (…).« (Bundesagentur 
für Arbeit 2025b, S. 10). 

-

-

-

• Die Teilzeitarbeit ist der Motor der Zahlen zur sozialversicherungspflichtigen Be
schäftigung. Drei von zehn Arbeitnehmer*innen gehen einer Teilzeitbeschäftigung 
nach und damit einer Arbeitszeit, die geringer ist als die tarifvertraglich festgelegte. 

-

• Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nahm Stand November 2024 im Ver
gleich zum Vorjahr aufgefächert nach Wirtschaftszweigen sehr unterschiedlich zu 
bzw. ab. Eine deutliche Zunahme verzeichneten das Gesundheitswesen (+66.000), 
Pflege und Soziales (+59.000), Öffentliche Verwaltung (+51.000) und Verkehr und 
Lagerwirtschaft (+32.000), während sich in einigen »Kernbereichen« der deutschen 
Wirtschaft deutliche Einbrüche manifestieren. Das verarbeitende Gewerbe verliert 
101.000, die Arbeitnehmerüberlassung 83.000, die Metall-, Elektro- und Stahlindust
rie, eines der Flaggschiffe der deutschen Exportwirtschaft, 64.000 und das Bauge
werbe 30.000 Arbeitsplätze. Die Zahlen unterstreichen die langfristige Tendenz einer 
Zunahme von versicherungspflichtiger Beschäftigung im Dienstleistungssektor, wäh
rend ein Rückgang im industriellen Sektor zu verzeichnen ist. 

-

-
-

-

Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben sich zum Januar 2025 deutlich erhöht. 
»Das Risiko, durch den Verlust der Beschäftigung arbeitslos zu werden, ist zwar im lang
jährigen Vergleich niedrig, nimmt seit geraumer Zeit allerdings stetig zu. Die Chancen, 
Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung zu beenden, liegen auf einem his
torisch niedrigen Niveau.« Dennoch: »Innerhalb Europas verzeichnet Deutschland aber 
weiterhin eine der niedrigsten Erwerbslosenquoten.« (Bundesagentur für Arbeit 2025b, 
S. 12). Im EU-Vergleich weist Deutschland mit 3,4 Prozent eine weit unter dem Durch
schnitt von 5,9 Prozent liegende Quote aus. Die vom Statistischen Bundesamt nach dem 
ILO-Erwerbskonzept ermittelte Erwerbslosenquote belief sich im Januar 2025 auf 3,2 
Prozent und verzeichnet damit im Jahresvergleich zu Januar 2024 einen leichten Anstieg  

-

-

-

Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosigkeit im Januar 2025 um 11.000 gemeldeten Perso
nen an. 2.993.000 Arbeitssuchende werden für Januar 2025 ausgewiesen. Die Unter-

-
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beschäftigung (ohne Kurzarbeit) stieg saisonbereinigt um 6.000 an. Folgende Tendenz 
lässt sich feststellen: »Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung werden größer, obwohl 
die Beschäftigung im Vorjahresvergleich zugenommen hat. So ist die sozialversiche
rungspflichtige Beschäftigung im November gegenüber dem Vorjahr um 94.000 gewach
sen, während sich die Arbeitslosigkeit um 168.000 und die Unterbeschäftigung (ohne 
Kurzarbeit) um 105.000 erhöht hat.« (Bundesagentur für Arbeit 2025b, S. 13). Die Sta
tistik weist 1.018.000 Langzeitarbeitslose aus, was einem Anteil von 34 Prozent ent
spricht. Weiterhin gibt es starke regionale Unterschiede zwischen den Bundesländern 
mit der niedrigsten Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent im Bundesland Bayern und 11,6 
Prozent in Bremen. 

-
-

-
-

Insgesamt kann die derzeitige Arbeitsmarktlage als angespannt beschrieben werden 
und Frühindikatoren deuten darauf hin, »dass sich am Arbeitsmarkt in näherer Zukunft 
die ungünstige Entwicklung fortsetzen dürfte.« (Bundesagentur für Arbeit 2025b, S. 19). 
Zunehmend schlägt sich die angespannte wirtschaftliche Gesamtlage (Rückgängen beim 
Bruttoinlandsprodukt, schwächelnder Konjunkturdynamik in der Weltwirtschaft, Ein
brüche beim Konsum aufgrund steigender Lebenshaltungskosten, Inflation) auch auf 
dem Arbeitsmarkt nieder, allerdings unter Bedingungen eines weitgehend stabilisierten 
Arbeitsmarktes und einer hohen Anzahl versicherungspflichtiger Beschäftigungen. Be
sorgniserregend ist allerdings der deutliche Anstieg von Insolvenzen, die sich auf einem 
Zehnjahreshoch befinden. Besonders viele Insolvenzen betreffen die Branchen Verkehr 
und Lagerei, und das Bau- und Gastgewerbe (vgl. manager magazin 2025). Hauptgründe 
der Insolvenzanmeldung sind Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Inflation, deutlich 
gestiegene Energiepreise und Materialkosten sowie die schwächelnde Nachfrage. 

-

-

Negative Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf das Beschäftigungsniveau 
bzw. hinsichtlich eines Anstiegs der Arbeitslosigkeit lassen sich nicht konstatieren. Hier 
ist vielmehr eine differenzierte Betrachtung hilfreich, insbesondere unter den Sonder
bedingungen der Corona-Pandemie (vgl. Mindestlohnkommission 2023, S. 130f.). Die 
KAB teilt die Feststellung der Mindestlohnkommission: »In kausalen Wirkungsanalysen, 
die bis ins erste Quartal 2022 reichen, wurde kein statistisch signifikanter Effekt des ge
setzlichen Mindestlohns auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit nachgewiesen.« (Min
destlohnkommission 2023, S. 13; vgl. auch Mindestlohnkommission 2020, S. 12-13). 
Gleichzeitig haben die Einführung und die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns zu 
keiner Verlangsamung des Anstiegs von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs
verhältnissen geführt. Dass Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäf
tigung saisonbereinigt kaum oder nicht mehr wachsen und die konjunkturell bedingte 
Inanspruchnahme von Kurzarbeit zunimmt, verweist auf die angespannte wirtschaftli
che Lage (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2025b, S. 7-8)  

-

-
-

-
-

-
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Die KAB geht nach jetziger Lage davon aus, dass negative Effekte durch die Erhöhung auf 
12,82 Euro nicht zu verzeichnen sein werden (vgl. Krebs 2021; vgl. Bruttel 2017). Die 
Einführung und Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns hat zahlreiche positive Effekte 
gezeitigt bzw. freigesetzt, die auch zukünftig zu veranschlagen sind. Mit der Anhebung 
des gesetzlichen Mindestlohns werden die gesamtwirtschaftliche Produktion langfristig 
gesteigert und Mehreinnahmen für den Staat über Steuern und Abgaben sowie in den 
Sozialversicherungen erzielt. Hinzukommen Nachfrageeffekte hinsichtlich des Konsums 
von Haushalten mit niedrigem Einkommen, die durch die Anhebungen des gesetzlichen 
Mindestlohns finanziell bessergestellt werden (vgl. ausführlich Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung 2020). Der gesetzliche Mindestlohn bzw. die Höhe des gesetzli
chen Mindestlohns unterstützt den privaten Konsum spürbar, was in der aktuellen Lage 
der Schwäche der deutschen Exportwirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, um 
einen zumindest teilweisen Ausgleich durch eine Stärkung der Binnennachfrage zu er
reichen. Eine deutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns schafft zudem gerade 
angesichts der konjunkturellen Schwäche, die durch den Krieg in der Ukraine, Nachwir
kungen der Coronapandemie und andere Faktoren verursacht wird, und den strukturel
len Umbrüchen in den industriellen Kernen der Exportwirtschaft einen Ausgleich für die
jenigen, die im unteren Einkommensbereich besonders von den Folgen dieser gesamt
wirtschaftlichen Entwicklung negativ betroffen sind. Die Inflation, die zu einem großen 
Teil durch die hohen Gewinnmargen der Unternehmen, die die Verkaufspreise deutlich 
höher ansteigen lassen als es durch die Entwicklung der Einkaufspreise gerechtfertigt 
ist, trägt ihren Teil zu den bereits angesprochenen erheblichen Kaufkraftverlusten bei, 
wodurch besonders Menschen mit geringem Einkommen und ohne Rücklagen benach
teiligt werden. Hier muss und kann der gesetzliche Mindestlohn einen Ausgleich schaf
fen, wobei dies natürlich vorrangig von der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns und 
dem so erzielten Realeinkommen abhängig ist, um entsprechende Effekte nachhaltig zu 
erzielen. 

-
-

-
-
-
-

-

-

1.h. Den gesetzlichen Mindestlohn über 15 Euro erhöhen 

Die KAB hat in ihren bisherigen Stellungnahmen zur schriftlichen Anhörung der Mindest
lohnkommission darauf hingewiesen, dass das »Mandat« der Mindestlohnkommission 
erweitert werden muss und deshalb das MiLoG dahingehend ergänzt werden sollte, dass 
der gesetzliche Mindestlohn tatsächlich vor Armut schützt und sich dies in der entspre
chenden Höhe des gesetzlichen Mindestlohns niederschlägt. Die KAB begrüßt, dass hier 
mit einer Novellierung der Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission ein Fort
schritt im Sinne der KAB-Forderungen erzielt werden konnte, ebenso wie durch den Re
ferenzwert von 60 Prozent des Bruttomedianlohns entsprechend der Europäischen Min
destlohnrichtlinie. Dies ist aus Sicht der KAB auch erforderlich, um den gesetzlichen 

-
-
-

-

-

222



Stellungnahme KAB Mindestlohnkommission 2025  Seite 17 von 46 
 

Mindestlohn deutlich zu erhöhen und damit seine positiven Effekte gerade in der ange
spannten Wirtschaftslage zu steigern.  

-

Im Juni 2023 hatte die Mindestlohnkommission mit Mehrheitsbeschluss gegen die Stim-
men der drei Gewerkschaftsvertreter eine Erhöhung in zwei Schritten als Empfehlung 
beschlossen. Die Lohnuntergrenze stieg so im Januar 2024 um lediglich 41 Cent auf 
12,41 Euro und im Januar 2025 auf 12,82 Euro. Die KAB hält diese Anhebungen für deut-
lich zu gering, da sie hinter die Preisentwicklung bzw. Inflationsrate zurückfällt bzw. zu-
rückgefallen ist.  

Die KAB berechnet die Höhe des geforderten gesetzlichen Mindestlohns so, dass dieser 
60 Prozent des durchschnittlichen Bruttoverdienstes betragen soll. Laut Verdiensterhe
bung (3. Quartal 2024) des Statistischen Bundesamtes lag der durchschnittliche Brutto
stundenlohn (gesamtwirtschaftlich) bei 25,94 Euro ohne Sonderzahlungen. Daraus 
ergibt sich dann nach der Berechnungsmethode der KAB (60 Prozent vom Bruttodurch
schnittslohn) eine Höhe von 15,56 Euro. 60 Prozent des Bruttomedianlohns nach der 
Europäischen Mindestlohnrichtlinie ergeben nach Berechnungen des WSI für 2024 eine 
Mindestlohnhöhe von 14,68 Euro und für 2025 von 15,12 Euro bzw. 15,19 Euro (vgl. 
WSI-Pressemitteilungen 2024). Beide Berechnungsgrundlagen sehen also eine Erhö
hung des gesetzlichen Mindestlohns auf ein Niveau von über 15 Euro, das als erforder
lich erachtet wird. Um Altersarmut zu verhindern, hält die KAB eine schrittweise Anhe
bung des gesetzlichen Mindestlohns auf 18 Euro brutto für geboten. 

-
-
-

-

-
-
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2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen Mindest
schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

-

2.a. Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten 

Der gesetzliche Mindestlohn besitzt aus Sicht der KAB weiterhin eine hohe Relevanz, da 
er u.a. zu einer Verbesserung der Einkommen in den Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs
segmenten des Niedriglohnbereichs beiträgt, die Einkommens- und Lebenssituation der 
unteren Einkommensgruppen spürbar verbessert und die Festsetzung der Branchen
löhne nach dem AEntG, aber auch die Lohnhöhen nach dem AÜG und dem TVG und die 
allgemeine Lohnentwicklung positiv beeinflusst. Hiervon profitieren über die Beschäf
tigten, die den gesetzlichen Mindestlohn erhalten, hinaus die Beschäftigten die einem 
Branchenmindestlohn unterliegen (vgl. WSI-Tarifarchiv 2025). Da der gesetzliche Min
destlohn die allgemeine Lohnuntergrenze darstellt, wirkt er sich positiv auf die Höhe der 
Branchenmindestlöhne aus. Davon profitierten bzw. profitieren insbesondere Beschäf
tigte in folgenden Branchen: der Abfallwirtschaft, der beruflichen Aus- und Weiterbil
dung, im Dachdecker- und Elektrohandwerk, der Gebäudereinigung und des Gerüst
baus, (ungelernte) Pflegekräfte, das Schornsteinfegerhandwerk, Sicherheitsfachkräfte 
an Flughäfen und der Bereich von Leiharbeit / Zeitarbeit (vgl. Bispinck 2025). 

-
-
-

-

-

-

-

Wenn hier auch gesetzlich und tariflich andere Regelkreise »außerhalb« des MiLoG in 
Anschlag zu bringen sind, so kann die verbindliche Einführung einer Lohnuntergrenze als 
zumindest flankierend für eine Erhöhung des Lohnniveaus eingestuft werden. Anhebun
gen der Lohnuntergrenze haben durch Kaminzug- oder Spillover-Effekte (vgl. Mindest
lohnkommission 2020, S. 51f.; Mindestlohnkommission 2023, S. 33f.) Auswirkungen auf 
das Lohnniveau und das Tarifgeschehen und beeinflussen damit die Löhne der Beschäf
tigten insgesamt positiv. 

-

-
-

Die Mindestlohn-Kommission hat in ihren bisherigen Berichten die entsprechenden Da
tenquellen zur Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten aufgezeigt (vgl. Min
destlohnkommission 2016, S. 35ff.; Mindestlohnkommission 2018, S. 43ff., Mindest
lohnkommission 2020, S. 45ff.; Mindestlohnkommission 2023, S. 55ff.). Zu nennen sind 
u.a. eine Verschiebung der Lohnentwicklung hin zu höheren Stundenlöhnen (vgl. Min
destlohnbericht 2022, S. 51f.; Mindestlohnkommission 2023, 61f.) und ein Rückgang der 
Lohnungleichheit. Können für den Zeitraum der Corona-Pandemie und seit Beginn des 
Krieges in der Ukraine auch spezifische Entwicklungen konstatiert werden, ist zu erwar
ten, dass sich die allgemeinen, schon vorab auszumachenden Tendenzen und Wirkun
gen aufgrund der derzeit angespannten Wirtschaftslage in abgeschwächter Form fort
setzen dürften. 

-
-
-

-

-
-
-

Die Relevanz des gesetzlichen Mindestlohns für die Beschäftigten in West- und Ost
deutschland wird zudem darin deutlich, dass das Lohngefälle im Ost-West-Vergleich 

-
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(leicht) abgebaut werden konnte (vgl. Mindestlohnkommission 2018, insbes. S. 47-58; 
Herzog-Stein 2020, S. 4), insbesondere durch die Verringerung des Niedriglohneinkom
mens in Ostdeutschland (vgl. Mindestlohnkommission 2022, S. 54; Mindestlohnkommis
sion 2023, S. 66). Damit wird der Forderung der KAB nach einem gleichen Lohn für glei
che Arbeit im regionalen Vergleich in den unteren Lohneinkommen in ersten Schritten 
Rechnung getragen wird. 

-
-
-

Insbesondere die stärkere Ausprägung und der im Vergleich zu Westdeutschland grö
ßere Umfang von Beschäftigungsverhältnissen unterhalb der jeweiligen Höhe des ge
setzlichen Mindestlohns in Ostdeutschland hat im »innerdeutschen« Vergleich zu einem 
stärkeren Anstieg der Lohneinkommen durch die Einführung bzw. Anhebung des gesetz
lichen Mindestlohns in diesem Segment in Ostdeutschland geführt und damit eine 
»nachholende Entwicklung« und einen faireren Wettbewerb ermöglicht, die als Ziele 
weiterhin verfolgt werden sollten. Hiervon profitiert haben vor allem auch Ungelernte. 
Der gesetzliche Mindestlohn in entsprechender Höhe kann hierzu aus Sicht der KAB ei
nen Beitrag leisten. Eine deutlichere politische Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns 
auf über 15 Euro könnte die Schere des innerdeutschen Lohngefälles weiter schließen, 
hätte für die allgemeine Lohnentwicklung Signalwirkung und würde einen weiteren 
wirksamen Beitrag dazu leisten, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herzu
stellen. Zudem würde diese deutliche Anhebung für einen Inflationsausgleich sorgen, 
insbesondere für die besonders durch den Kaufkraftverlust betroffenen unteren Ein
kommenssegmente. Dies würde auch eine deutliche Stärkung der Binnennachfrage be
deuten. 

-
-

-

-

-

-
-

Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns profitieren Frauen stärker als Män
ner vom Anstieg der durchschnittlichen Bruttostundenlöhne. Damit hat der gesetzliche 
Mindestlohn die Entgeltungleichheit zwischen Frauen und Männer reduziert. Frauen 
sind weiterhin im Mindestlohnbereich überrepräsentiert (vgl. ausführlich Ohlert 2024). 
Der gesetzliche Mindestlohn und seine Höhe haben damit eine besondere Relevanz für 
die Einkommens- und Lebenslage von Frauen. 

-

2.b. Auswirkungen des Mindestlohns auf die Einkommen von Geringverdienern 

Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes sind die Einkommen der Beschäftig
ten im Niedriglohnsektor überdurchschnittlich gestiegen. Für die erste Periode von 2015 
bis 2022 betrug die Erhöhung 15,2 Prozent, in der zweiten Periode 2022 bis 2024 22,8 
Prozent, was der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro zu verdanken 
war, und in der dritten Periode 2024 bis 2025 6,8 Prozent. Die letzte Anhebung ab dem 
01. Januar 2025 bedeutet eine Erhöhung um 3,3, Prozent und fängt damit die Inflations
rate nicht auf. Im Hinblick auf die hohe Inflation fällt die Erhöhung in der dritten Periode 
damit insgesamt zu gering aus, wovon ca. 6 Millionen Beschäftigte betroffen sind. Um 

-

-
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angesichts der anhaltenden Inflation einen Mindestschutz zu erreichen, muss der ge
setzliche Mindestlohn auf über 15 Euro steigen, um eine deutliche Verbesserung der 
Einkommenslage von Geringverdiener*innen zu erreichen. 

-

Durch die Einführung bzw. Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns konnte bzw. kann 
bei sogenannten »Aufstockern« / Bürgergeldbeziehern als auch im »Zuverdienstbe
reich« (Beschäftigte mit ergänzenden ALG II-Bezug) der Lohnanteil als Komponente des 
verfügbaren Gesamteinkommens im Vergleich mit den Sozialtransfers eine höhere Be
deutung gewinnen, wenn »Aufstocker« einer entsprechenden Beschäftigung unter Be
rücksichtigung der »Zuverdienstgrenzen« nachgehen. Weiterhin sieht die KAB dringen
den Handlungs- und Reformbedarf beim Gesetzgeber, eine Reform der sogenannten 
»Zuverdienstgrenzen« über den geltenden gestaffelten Grundfreibetrag bei Bezug ALG 
II anzugehen, um ein effektiv höheres Gesamteinkommen für die Betroffenen zu erzie
len und keine stundenbezogene Reduzierung von Beschäftigungsverhältnissen aufgrund 
höheren Lohns als Automatismus zu installieren. Die Schnittstellen sollten durch den 
Gesetzgeber neu justiert werden, indem der Grundfreibetrag dem gesetzlichen Min
destlohn bei höherem Lohneinkommen Rechnung trägt. Die Anhebung des Grundfrei
betrages (11.784 Euro /2024) fällt nach Auffassung der KAB gerade für sogenannte »Auf
stocker« zu wenig ins Gewicht. 

-
-
-

-

-
-
-

-

Statistisch lassen sich keine negativen Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns und 
dessen Anhebung hinsichtlich der Anzahl der »ALG-II-Aufstocker« (ergänzendes Einkom
men durch Bürgergeld) feststellen. Die Berichte der Mindestlohnkommission stellen die 
notwendigen Differenzierungen heraus, die hinsichtlich des SGB II von Bedeutung sind 
(vgl. Mindestlohnkommission 2020, S. 74ff.; Mindestlohnkommission 2023, S. 95ff.).  

-

Die Anzahl der Aufstocker von ALG II / Bürgergeld in Deutschland hat sich in den letzten 
Jahren kontinuierlich verringert. Erreichte die Anzahl der Aufstocker im Jahr 2010 mit 
1,38 Millionen einen Höchststand, wurde 2023 ein Tiefstand von 0,8 Millionen erreicht, 
um voraussichtlich in 2024 und 2025 wieder leicht anzusteigen. 

Zum aktuellen Stand hält die Bundesagentur für Arbeit fest: »Im September 2024 erhiel
ten 66.000 oder 2 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gleichzeitig Leis
tungen aus der Arbeitslosenversicherung nach dem SGB III (Arbeitslosengeld, ohne Ar
beitslosengeld bei Weiterbildung). Das ist z. B. dann der Fall, wenn das Arbeitslosengeld 
nicht bedarfsdeckend ist und die Person damit Anspruch auf finanzielle Unterstützung 
nach dem SGB II hat. Die Zahl der Aufstocker hat sich im Vorjahresvergleich um 4.000 
erhöht. In der Mehrzahl – zu 83 Prozent – waren diese Personen im September 2024 
arbeitslos gemeldet.« Hinsichtlich der erwerbstätigen Leistungsberechtigten lässt sich 
ebenfalls ein Anstieg konstatieren: »Im September 2024 waren 21 Prozent (838.000) der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten erwerbstätig; 26.000 oder 3 Prozent mehr als im 

-
-
-
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Vorjahr. 93 Prozent (779.000) der erwerbstätigen erwerbsfähigen Leistungsberechtig
ten übten eine abhängige Beschäftigung aus, 8 Prozent (64.000) gingen ausschließlich 
oder zusätzlich einer selbstständigen Tätigkeit nach. Das erzielte Einkommen und die 
Arbeitszeit der erwerbstätigen Leistungsberechtigten variieren allerdings erheblich. Im 
Juni 2024 – jüngere detaillierte Daten liegen nicht vor – waren gut die Hälfte (404.000) 
der abhängig erwerbstätigen Leistungsberechtigten sozialversicherungspflichtig be
schäftigt. Davon waren 82.000 in sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung 
und 253.000 gingen einer Teilzeitbeschäftigung nach. Zusätzlich haben 69.000 Auszubil
dende ergänzendes Bürgergeld erhalten. 359.000 oder knapp die Hälfte der abhängig 
Erwerbstätigen waren ausschließlich geringfügig beschäftigt bzw. es lag für sie keine 
Meldung zur Art der Beschäftigung vor. (…) Im September 2024 waren 21 Prozent 
(838.000) der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten erwerbstätig; 26.000 oder 3 Pro
zent mehr als im Vorjahr. 93 Prozent (779.000) der erwerbstätigen erwerbsfähigen Leis
tungsberechtigten übten eine abhängige Beschäftigung aus, 8 Prozent (64.000) gingen 
ausschließlich oder zusätzlich einer selbstständigen Tätigkeit nach.« (Bundesagentur für 
Arbeit 2025b, S. 24). 

-
-

-

-

-

Eine kausale Parallelität oder ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Einführung 
bzw. Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns und der Anzahl der Beschäftigten, die 
trotz Erwerbstätigkeit Arbeitslosengeld II / Bürgergeld erhalten (sogenannte »Auf
stocker«), sind nicht festzustellen. Eine deutliche Reduzierung ist weiterhin nicht er
kennbar. In diesem Kontext sind vielmehr andere Effekte bzw. »Bezugsgrößen«, wie ge
ringe Wochenarbeitszeiten sowie die Anzahl der nicht erwerbstätigen Personen in ei
nem Haushalt und anfallende Wohnkosten / Mehrbedarfe, in Anschlag zu bringen. Der 
Anstieg für soziale Mindestsicherungsleistungen geht insbesondere auf die hohe Zahl 
leistungsberechtigter Geflüchteter zurück. Gleichwohl sind relativ konstant in den letz
ten Jahren ca. 80.000 (siehe oben) Bürgergeldempfänger Geringverdienende in Vollzeit 
arbeitende »Ergänzer« und müssen ihr Gehalt mit Sozialleistungen aufstocken. Eine 
deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns (siehe oben) dürfte in diesem Seg
ment – wenn auch begrenzte – Effekte erzielen helfen, um notwendige Ergänzungsleis
tungen und Abhängigkeiten zu reduzieren und Lebenslagen zu verbessern 

-
-

-

-
-
-
-

2.c. Auswirkungen des Mindestlohns auf das Steuersystem und die Systeme sozia
ler Sicherung 

-

Löhne generieren Steuern (Lohnsteuer, Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer etc.), hö
here Löhne generieren höhere Steuern. Die Effekte auf das Steuersystem und die Sys
teme sozialer Sicherung sind dabei entscheidend von der Höhe des gesetzlichen Min
destlohns abhängig. Eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf über 15 Euro 
dürfte hier deutliche Auswirkungen zeigen, was auch in entsprechenden Untersuchun
gen prognostiziert wird. 

-

-
-
-

227



Stellungnahme KAB Mindestlohnkommission 2025  Seite 22 von 46 
 

Ein weiterer deutlicher Anstieg des gesetzlichen Mindestlohns wird den Staat und die 
Sozialversicherungen weiter entlasten. Hierzu liegen unterschiedliche Berechnungen 
bzw. Einschätzungen vor (vgl. z.B. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2020; Prog
nos 2011; Mindestlohnkommission 2023, S. 96-98), die sich aber in der Grundannahme 
einer fiskalischen Entlastung einig sind, wenngleich die Höhe der prognostizierten Ent
lastungseffekte unterschiedlich ausfällt. Eine Expertise der Friedrich-Ebert-Stiftung ging 
bei der politischen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro von fiskalischen 
Effekten (ohne Beschäftigungswirkungen) von insgesamt 24.397 Millionen Euro aus, 
eine Summe, die sich einerseits aus Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer und den 
geleisteten Sozialbeiträgen (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversiche
rung, Arbeitslosenversicherung) und andererseits durch sinkende Transferleistungen 
(ALG II, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, Wohngeld) ergibt. Bei einer Anhebung des gesetzli
chen Mindestlohns von 10 auf 12 Euro verdoppeln sich die fiskalischen Effekte (von 
12.752 auf 24.397 Euro). Schreibt man – behaftet mit den entsprechenden Unsicherhei
ten – die zu erwartende Entwicklung auf eine Höhe des gesetzlichen Mindestlohns von 
15,56 Euro fort, ergeben sich weitere deutliche fiskalische Entlastungen (vgl. Friedrich-
Ebert-Stiftung 2011). Der fiskalische Nutzen steigt mit der Höhe des gesetzlichen Min
destlohns an (vgl. auch Stichnoth 2021), da auch keine negativen Beschäftigungswirkun
gen unterstellt werden können. 

-
-

-

-

-

-

-

Festgestellt werden kann aber aus Sicht der KAB: Eine Anhebung des Lohnniveaus, wie 
dies mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns und seiner Erhöhung gegeben 
ist, führt zu steigenden Steuereinnahmen und erhöhten Beitragseinnahmen in den So
zialversicherungen insbesondere dann, wenn der gesetzliche Mindestlohn auf eine exis
tenzsichernde Höhe angehoben wird. Dies ist bei der bisherigen Höhe nicht der Fall. Hö
here Löhne stärken zudem die Massenkaufkraft bzw. führen zu einer Nachfrageverstär
kung durch erhöhte Konsumausgaben, was wiederum entsprechende Umsatzsteuer- 
und Verbrauchssteuereinnahmen generiert. Gerade angesichts der anhaltenden Infla
tion und einem Anstieg der Lebenshaltungskosten ist der gesetzliche Mindestlohn eine 
wichtige volkswirtschaftliche Nachfragestütze, da in den niedrigen Einkommensberei
chen (mit einer geringen Sparquote) das Monatseinkommen fast vollständig für das Le
bensnotwendige verausgabt werden muss. 

-
-

-

-
-
-
-

Sowohl bei den direkten als auch bei den indirekten Steuern sind Einnahmeerhöhungen 
durch die Einführung und Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns zu verzeichnen, 
auch wenn diese geringer ausfallen als ursprünglich mit der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns prognostiziert. Das erhöhte Steuer- und Beitragsaufkommen wäre anteilig 
im Hinblick auf den gesetzlichen Mindestlohn und dessen Anteil an der Einnahmenerhö
hung zu beziffern. Detaillierte Untersuchungen liegen dazu weiterhin m.W. nicht vor, die 
generellen Zahlen belegen jedoch die Entwicklung, an der der gesetzliche Mindestlohn 

-
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seinen Anteil hat. Die Einnahmen aus der Lohnsteuer sind nach den pandemiebedingten 
Einbrüchen in 2020 und 2021 weiter angestiegen. Betrugen sie im Jahr 2015 der Einfüh
rung des gesetzlichen Mindestlohns 178.890 Mrd. stiegen die Einnahmen in 2023 auf 
236.238 Mrd. Euro (wieder) an. Tendenz: »Bei der Lohnsteuer war im Januar 2025 ein 
moderater Anstieg der Einnahmen um etwas über 2 Prozent gegenüber dem Vorjah
resmonat zu verzeichnen.« (Bundesministerium der Finanzen 2025, S. 40; vgl. ausführ
lich ebd.). 

-
-

-

Ein gewisser Anteil kann dem gesetzlichen Mindestlohn und dessen Erhöhung auch an 
den privaten Konsumausgaben zugeschrieben werden, da gerade im unteren Einkom
menssegment die Sparquote äußerst niedrig ist bzw. nicht angespart werden kann und 
im Vergleich mit höheren Einkommensgruppen ein unmittelbarer Umsatz der (Haus
halts-)Einnahmen in Konsumausgaben erfolgt (siehe auch Punkt 1.g.).  

-

-

Da der gesetzliche Mindestlohn zu einer höheren Quote sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitsverhältnisse geführt hat bzw. dazu beiträgt, sind die Auswirkungen aufgrund der 
Beitragssystematik der Sozialversicherungsträger ebenfalls positiv zu beurteilen, da hö
here Einzahlungen im Gesamtvolumen geleistet werden und dies auch entsprechende 
höhere Leistungen im Bezugsfall für die bisher Nichtversicherten bzw. eine Erhöhung 
der Leistungen für die Beschäftigten bedeutet. Dass die positiven Effekte gerade in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung eher bescheiden ausfallen (vgl. Mindestlohnkommis
sion 2020, S. 79; Mindestlohnkommission 2023, S. 98f.), ist mitursächlich auf die zu ge
ringe Höhe des gesetzlichen Mindestlohns zurückzuführen. Der gesetzliche Mindestlohn 
stärkt insgesamt die soziale Sicherung durch höhere Löhne – Mehreinnahmen von Bei
trägen – und eine bessere soziale Absicherung, wenn letztere auch auf einem äußerst 
geringen Niveau bleibt bzw. bleiben wird, was aber insgesamt den Niedrigverdiensten 
geschuldet ist, die z.B. Altersarmut vorprogrammieren. 

-

-
-

-

2.d. Einhaltung des Mindestlohns1 

Die Einhaltung des Mindestlohns zeigt sich in einer weitgehenden Gesetzestreue der 
überwiegenden Mehrheit der Unternehmen. Dennoch finden weiterhin gesetzeswidrige 
Praktiken statt, um den Mindestlohn zu unterlaufen.  

 
1 Siehe auch »Mindestlohn wirksam kontrollieren, Verstöße ahnden«, 1.f. 

 

Dies belegen insbesondere die großen Prüfaktionen zu Mindestlohnprüfungen des FKS. 
»Unter Beteiligung zahlreicher Arbeitsmarktinspektoren und -inspektorinnen aus ande
ren EU-Mitgliedstaaten führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls am 
17. Oktober 2024 im Rahmen einer konzertierten Aktion im gesamten Bundesgebiet 

-
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Gesetzestreuen Unternehmen stehen also Unternehmen gegenüber, die – offensichtlich 
verstärkt – durch Lohndumping und Umgehung des gesetzlichen Mindestlohns einen 
fairen Wettbewerb weiterhin unterlaufen.  

Nach Auffassung der KAB müssen flächendeckende bundesweite Kontrollen verstärkt 
durchgeführt werden. Die KAB hält an ihrer Forderung fest, das Dokumentationsverfah
ren wirksam umzustellen, eine Gegenzeichnungspflicht der Beschäftigten bzw. durch 
den Betriebsrat und eine quartalsmäßige Hinterlegungspflicht bei den Hauptzollämtern 
einzuführen. Aus Sicht der KAB ist eine deutliche Verschärfung des Verfahrens notwen
dig und eine kontinuierliche Kontrolle durch die FKS zu gewährleisten, um den nicht hin
nehmbaren Verstößen zu Lasten der Beschäftigten einen Riegel vorzuschieben. § 87 Abs. 
1 Nr. 6 BetrVG spricht dem Betriebsrat bei der Einführung und Anwendung von Syste
men zur Arbeitszeiterfassung ein Mitbestimmungsrecht zu. Hier liegt ein wirksamer He
bel zu einer einvernehmlichen Regelung zwischen Arbeitnehmer*innen und Arbeitge
bern, um eine lückenlose Form der Dokumentationspflichten auch im Bereich des MiLoG 
nachzugehen. Wo die Kontrollinstanz durch Betriebsräte nicht gegeben ist, müssen ge
setzliche Maßnahmen als Pflichten des Arbeitgebers festgeschrieben werden. 

-

-
-
-

-
-

-

Zudem müssen die Klagerechte der Beschäftigten durch das Zulassen von arbeitsrecht
lichen Verbandsklagen gestärkt werden. Die Erfahrungen der KAB zeigen, dass oftmals 
aus Angst um den Arbeitsplatz, vor Kosten und ungewissem Ausgang der individuelle 

-

eine Vielzahl verdachtsunabhängiger Prüfungen mit dem Schwerpunkt ‚Einhaltung des 
Mindestlohns‘ durch.« (Generalzolldirektion 2024b) Auf deutscher Seite waren bei der 
umfangreichen Prüfaktion 3.300 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz, die rund 7.700 Be
schäftigungsverhältnisse und 800 Geschäftsunterlagen kontrollierten. 260 Strafverfah
ren und 360 Ordnungswidrigkeiten wurden unmittelbar vor Ort eingeleitet. In 1.600 Fäl
len wurde bzw. wird Verstößen nachgegangen (vgl. Generalzolldirektion 2024b). Annä
hernd jede vierte Kontrolle der FKS deckt Verstöße gegen den Mindestlohn auf. Trotz 
einer geringeren Kontrolldichte ist die Trefferquote gestiegen, was auf eine zuneh
mende Zahl von Verstößen und auf eine hohe Dunkelziffer schließen lässt (vgl. Handels
blatt 2025). Die durch die Razzien der Generaldirektion Zoll zutage geförderten Verstöße 
gegen das MiLoG dürften die Spitze eines Eisberges sein, da mit einer sehr hohen Dun
kelziffer gerechnet werden muss. Insbesondere seit dem Anstieg des gesetzlichen Min
destlohns am 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro häufen sich die Fälle des Mindestlohnbe
trugs. Es ist davon auszugehen, dass nach Schätzungen zwischen 750.000 und drei Mil
lionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den ihnen zustehenden gesetzlichen Min
destlohn nicht erhalten (vgl. Frankfurter Rundschau 2024). Eine hohe Anzahl von Be
schäftigten wird der gesetzliche Mindestlohn so gesetzeswidrig bzw. durch eine geset
zeswidrige und strafrechtlich relevante Praxis des Mindestlohnverstoßes weiterhin vor
enthalten. 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
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Klageweg nicht beschritten wird. Den Gewerkschaften und Berufsverbänden sollte ein 
Recht zur Verbandsklage eingeräumt werden, um eine wirksame (kollektive) rechtliche 
Interessenvertretung der Beschäftigten auch in diesem Bereich zu gewährleisten. Die 
KAB unterstützt hier weiterhin ausdrücklich die Forderungen des Deutschen Gewerk
schaftsbundes (vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund 2022). Der KAB ist weiterhin unver
ständlich, dass das Verbandsklagerecht etwa im Bereich des Naturschutzrechts (erfreu
licherweise) weiter gestärkt wird, während aber ein Verbandsklagerecht für arbeitsge
richtliche Verfahren vorenthalten wird, dies zu Lasten der Betroffenen. 

-
-
-
-

Insgesamt ist weiterhin darauf hinzuweisen, dass es bei der Gesetzeskonformität und 
der Einhaltung des MiLoG nicht zuletzt um die Frage geht, ob der Gesetzgeber bzw. die 
Exekutive einen erkennbar nicht rechtskonformen Raum auf Dauer gelten lassen will. 

2.e. Reaktionen auf den Mindestlohn in Form von möglichen Veränderungen bei 
Lohnbestandteilen, Arbeitgeberleistungen, Arbeits-/Leitungsvorgaben usw. 

Aus Sicht der KAB und basierend auf den Erfahrungen aus den Arbeitsrechtsberatungen 
der Mitglieder der KAB sind Reaktionen auf den Mindestlohn weiterhin nur in Einzelfäl
len dahingehend zu verzeichnen, dass seitens der Arbeitgeber die höheren Lohnkosten 
durch den gesetzlichen Mindestlohn durch Kürzungen anderer Lohnbestandteile und 
Rücknahme von freiwilligen Leistungen oder erhöhte Leistungsvorgaben »unterlaufen« 
wurden bzw. werden Da, wo betroffene Mitarbeiter*innen ihre Rechte wahrgenommen 
und eingeklagt haben, ist es aus Sicht der KAB zu einem für die Beschäftigten positiven 
Ausgang gekommen. Dies gilt natürlich nicht für alle Einzelfälle, insbesondere da eine 
nur zu schätzende Dunkelziffer vermutet werden muss, wenn die betroffenen Beschäf
tigten die Verschlechterungen hinnehmen, ohne dass diese erfasst oder justiziabel wer
den. Dies ist natürlich nur eine »Momentaufnahme«, da die Beratungstätigkeiten der 
KAB während der Pandemiephase eingeschränkt waren. 

-
-

-

Inwieweit in den Segmenten, in denen die Einführung bzw. die Anhebung des gesetzli
chen Mindestlohns zum Tragen kam, erhöhte Arbeits- und Leistungsvorgaben gegen
über den Beschäftigten gemacht worden sind bzw. werden, wird in der Forschung un
terschiedlich bewertet (vgl. Himmelreicher 2021). Die Forschungslage ist hier dünn. Zu 
einer ähnlichen Einschätzung kommt auch die Mindestlohnkommission aufgrund ihres 
Forschungsüberblicks, nachdem insbesondere zwei Muster, nämlich eine Reduzierung 
der Arbeitszeit und eine Arbeitsverdichtung bei Einführung des gesetzlichen Mindest
lohns als die am häufigsten genannten Maßnahmen (vgl. Mindestlohnkommission 2020, 
S. 110ff.; Mindestlohnkommission 2023, S. 174f.) zu konstatieren waren. In welchem 
Ausmaß die beiden Reaktionsmuster umgesetzt worden sind, ist nur annähernd quanti
fizierbar. Fedorets und Himmelreicher (vgl. Fedorets 2021) machen auf Grundlage des 
Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) aus, dass eine Steigerung der Arbeitsintensität im 

-

-

-
-
-
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Bereich der Mindestlohneinkommen kaum zu beobachten ist, demgegenüber aber Voll
zeitbeschäftigte und Hochqualifizierte häufiger über eine Arbeitsintensivierung klagen. 
Es bleibt darauf hinzuweisen, dass sich generell durch Flexibilisierung, Digitalisierung 
und Tertiarisierung die Leistungsanforderungen an Beschäftigte grundlegend verän
dern. Hier scheinen die strukturellen Organisationsentwicklungen und Umbaumaßnah
men in den Unternehmen sowie spezifische Komplexitätsaspekte der Beschäftigung, 
nicht zuletzt aufgrund während der Pandemie eingeführter und anschließend fortge
führter geänderter Arbeitsorganisation (verstärktes Homeoffice), eine größere Rolle für 
eine Zunahme der Arbeitsintensität bzw. der Arbeitsverdichtung zu spielen (vgl. Hüne
feld 2020) als Anpassungen wegen des gesetzlichen Mindestlohns. 

-

-

-
-

-

Wichtige Anhaltspunkte in diese Richtung geben ebenfalls Befragungen, die sowohl auf 
objektive Intensivierungsstrategien in Betrieben verweisen als auch auf unterschiedliche 
subjektive Verarbeitungsmuster (vgl. Siefer 2025). Als Hauptgrund für die Arbeitsinten
sivierung weisen Untersuchungen weiterhin eine unzureichende Personalbemessung 
aus (vgl. ausführlich Ahlers 2020). Der DGB-Index Gute Arbeit weist auf weitere negative 
Stressfaktoren (Zeitdruck, Überforderung aufgrund fehlender Qualifikationen etc.) hin, 
die erhebliche Auswirkungen, etwa auf den Gesundheitszustand und die Arbeitszufrie
denheit der Beschäftigten, haben. Der Jahresbericht 2024 zum DGB-Index Gute Arbeit 
weist bei der Befragung eine Zunahme der Arbeitsintensität aus (vgl. detailliert Institut 
DGB-Index Gute Arbeit 2024). 

-

-

Eine grundlegende Ursächlichkeit durch den gesetzlichen Mindestlohn ist weiterhin 
nicht gegeben, sondern die Belastungsfaktoren resultieren aus »Refeudalisierungspro
zessen« des modernen Kapitalismus (vgl. Neckel 2010; Mayer-Ahuja 2021; Varoufakis 
2024), grundlegenden finanzmarktkonformen Umstrukturierungen von Betrieben, ver
änderten Arbeitsformen, Managementmethoden, (betrieblichen) Macht- und Herr
schaftsverhältnissen und der zunehmenden Einbindung menschlicher Arbeit in transna
tionale Wertschöpfungsketten (vgl. Bude 2016; Cruoch2019; Dietl 2018; Friedrichs 2021; 
Nachtwey 2016; Saito 2024). 

-
-
-

-

3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende Wett-
bewerbsbedingungen 

Aus Sicht der KAB bedeutet das MiLoG eine faire Rahmensetzung für eine Lohnunter
grenze, die gleiche Ausgangsbedingungen im Wettbewerb um Lohnkosten bzw. Lohn
stückkosten schafft und vor allem die Betriebe zügelt, die bisher durch »Lohn-Dumping« 
zu Lasten der Arbeitnehmer*innen einen fairen Wettbewerb systematisch unterlaufen 
haben. Durch die sektoral begrenzte Erhöhung der Lohnkosten aufgrund der Einführung 
des gesetzlichen Mindestlohns und seiner Anhebung kam es und kommt es weiterhin in 
den betroffenen Betrieben zu einer Steigerung der Lohnkosten, die aber bei Einhaltung 

-
-
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des MiLoG durch alle Unternehmen die Ausgangslage des Wettbewerbs deutlich ver
gleichbarer und berechenbarer machen als vor der Einführung des gesetzlichen Min
destlohns. Wettbewerbsverzerrende Egoismen und Vorteile entfallen. Dies führt weiter
hin zu einer »Qualifizierung des Wettbewerbs« in allen Facetten (Qualität, Produktinno
vation, Marktabsatz etc.), der aufgrund der Lohnuntergrenze nicht mehr allein über die 
Löhne ausgetragen werden kann. 

-
-
-
-

3.a. Kosten und Erträge 

Betrachtet man die Lohnentwicklung als betrieblichen Kostenfaktor allgemein sind die 
Nominallöhne in Deutschland im Jahr 2024 um 5,4 Prozent höher ausgefallen als im Vor
jahr. Die Verbraucherpreise sind im selben Zeitraum um 2,2 Prozent gestiegen. Damit 
nahmen die Reallöhne im Jahr 2024 um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2023 zu. 
Der stärkste Anstieg der Reallöhne seit 2008 ist gegenüber den Vorjahren, in denen die 
starke Inflation die Lohnsteigerungen auszerrte, auf die schwächere Inflationsentwick
lung, die Zahlung von Inflationsausgleichsprämien und die in Tarifverträgen festge
schriebenen Lohnsteigerungen und Einmalzahlungen zurückzuführen. Die Nominal
löhne von Frauen stiegen stärker an als die von Männern. Geringverdienende profitier-

-
-
-

-

ten stark von den Inflationsausgleichsprämien. »Insbesondere Geringverdienende hat-
ten 2024 ein starkes Nominallohnwachstum zu verzeichnen. Betrachtet man die Voll-
zeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte das Fünftel mit den gerings-
ten Verdiensten (1. Quintil) mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 
7,8 % die stärksten Verdienststeigerungen. Dies ist wie bereits im Vorjahr vorrangig auf 
den prozentual stärkeren Effekt der Inflationsausgleichsprämie in dieser Verdienstgrö-
ßenklasse zurückzuführen, da diese steuerfreie Zahlung meist unabhängig von der Ge-
haltsstufe als Festbetrag ausgezahlt wurde.« (vgl. Statistisches Bundesamt 2025b) Ins
besondere die steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie hat im Konzert mit 
Lohnerhöhungen maßgeblich dazu beigetragen, diese Schwächephase der deutschen 
Wirtschaft durch eine Ankurbelung des privaten Konsums bzw. der Binnennachfrage zu 
überstehen. 

-

Auf betrieblicher Ebene bedeutet die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns eine 
Kostensteigerung aufgrund erhöhter Lohnkosten, die in den jeweiligen Unternehmen 
anfallen. Betriebswirtschaftlich mögliche Reaktionsmuster reichen von einer Anhebung 
der Endverbraucherpreise, Zurückfahren von Gewinnen bis hin zu betrieblichen Anpas
sungen in der Organisation von Arbeitsprozessen. Insgesamt bleibt darauf hinzuweisen, 
dass eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes und die damit verbundenen Lohn
mehrkosten immer nur eine Facette der Gesamtentwicklung darstellt bzw. ausmacht 
(vgl. Mindestlohnkommission 2023, S.187). In energieintensiven Betrieben sind deutlich 
gestiegene Energiekosten einer der »Kostentreiber«.  

-

-
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Für die bisherige Entwicklung kann festgehalten werden, dass die erhöhten Lohnkosten 
durch den Mindestlohn bedingt in die Preisbildung bzw. in die Preisentwicklung einge
gangen sind, dies einerseits, weil Lohnkosten je nach Gewerbe und Branche sehr unter
schiedliche Kostenanteile ausmachen und andere Faktoren (z.B. Produktivitätsentwick
lung und Nachfrage) zentrale Einflussgrößen sind und andererseits zwischen Produktion 
von Waren und Bereitstellungen von Dienstleistungen unterschieden werden muss, da 
ein unterschiedliches Verbraucherverhalten als Beeinflussungsfaktor zu berücksichtigen 
ist (vgl. ausführlich Mindestlohnkommission 2023, S. 183ff.).  

-
-
-

3.b. Produktivität und Lohnstückkosten 

Betrachtet man den Gesamtzusammenhang von Lohnkosten, Lohnstückkosten, Produk
tivität und Gewinnen auf der Folie der gesamtwirtschaftlichen Lohnsumme stellt die 
Mindestlohnkommission zutreffend fest: »Der mindestlohnindizierte Beitrag zum An
stieg der gesamtwirtschaftlichen Lohnsumme ist allerdings gering. Auswirkungen auf die 
betriebliche oder gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität lassen sich bislang nicht 
feststellen.« (Mindestlohnkommission 2023, S. 170) 

-

-

Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Entwicklung der Arbeitsprodukti
vität lassen sich auf makroökonomischer Ebene nicht ursächlich ausmachen. Die Ar
beitsproduktivität nach Wirtschaftsbereichen entwickelte sich wie folgt. In der Land- 
und Forstwirtschaft, Fischerei nahm die Arbeitsproduktivität 2022 gegenüber dem Vor
jahr um 2,8 Prozent zu, 2023 um weitere 1,3 Prozent und in 2024 gegen 2023 um 0,6 
Prozent. Im produzierenden Gewerbe nahm aufgrund pandemiebedingter Faktoren 
bzw. Nachwirkungen und der Exportrückgänge die Arbeitsproduktivität ab: 2022 im Ver
gleich zu 2021 um -3,8 Prozent, 2023 um -0,4 Prozent und in 2024 im Vergleich zu 2023 
um -2,2 Prozent. Im Dienstleistungsbereich stieg die Arbeitsproduktivität 2022 im Ver
gleich zu 2021 um 2,0 Prozent an, um dann in 2023 um -0,5 Prozent zu sinken und in 
2024 im Vergleich zu 2023 wiederum um 0,4 Prozent zuzulegen. Die Lohnstückkosten 
sind in allen Wirtschaftsbereichen angestiegen. In der Land- und Forstwirtschaft, Fische
rei in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent, dann deutlich in 2023 um 6,4 Pro
zent und in 2024 gegenüber 2023 um 3,6 Prozent. Im produzierenden Gewerbe betrug 
der Anstieg in 2022 8,0 Prozent, in 2023 gegenüber 2022 6,0 Prozent und in 2024 ge
genüber 2023 7,2 Prozent. Im Dienstleistungsbereich ergab sich 2022 gegenüber 2021 
ein Anstieg von 2,5 Prozent, in 2023 von 6,6 Prozent und in 2024 gegenüber 2023 von 
5,1 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt 2025c). Blickt man zusätzlich auf den Indikator 
»Arbeitskosten« in der EU im produzierenden Gewerbe und bei den Dienstleistungen 
liegt Deutschland weiterhin auf Platz 6 und nimmt damit eine wettbewerbsfähige Stel
lung entsprechend der Wirtschaftskraft der Volkswirtschaft ein (vgl. Hans-Böckler-Stif
tung 2023). 

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-
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Hinsichtlich der Produktivitätsentwicklung in Deutschland bleibt darauf hinzuweisen, 
dass diese regional sehr unterschiedlich und sektoral heterogen ist. Regionale Polarisie
rungstendenzen sind insbesondere zwischen städtischen Agglomerationen und ländli
chen Gebieten zunehmend ausgeprägt, aber weiterhin auch zwischen West- und Ost
deutschland. Im Vergleich von verarbeitendem Gewerbe und Dienstleistungssektor er
geben sich zudem signifikante Unterschiede hinsichtlich der Produktivität (vgl. ausführ
lich Bertelsmann Stiftung 2019). 

-
-
-
-
-

Die Entwicklung der Arbeitsproduktivität und der Lohnstückkosten weisen aus Sicht der 
KAB bei aller notwendigen weiteren Differenzierung keine eklatanten Besonderheiten 
in den vom gesetzlichen Mindestlohn betroffenen Wirtschaftsbranchen aus. Die vielfach 
geäußerte These, der gesetzliche Mindestlohn verschlechtere die internationalen Wett
bewerbsbedingungen der deutschen Wirtschaft, lässt sich nicht belegen. 

-

3.c. (Verbraucher-)Preise 

Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren 
und Dienstleistungen, die Privathaushalte innerhalb eines bestimmten Zeitraums in 
Deutschland kaufen. Die Veränderung wird als Teuerungsrate oder als Inflationsrate er
fasst. Der Verbraucherpreisindex weist gegenüber dem Indexjahr 2020 (=100) zum Ja
nuar 2025 einen Wert von 120,3 Indexpunkten aus, was entsprechend eine Steigerung 
der Verbraucherpreise von 20,3 Prozent bedeutet. Im Vergleich Januar 2025 zum Ver
gleichsmonat im Vorjahr 2,7 Prozentpunkte (vgl. Statista 2025a). Ein besonderer Preis
treiber zum Jahreswechsel waren deutlich gestiegene KFZ-Kosten, insbesondere bei den 
Autoversicherungen. 

-
-

-
-

Die Inflationsrate in Deutschland − gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisin-
dex zum Vorjahresmonat – lag im Januar 2023 bei +8,7 Prozent und damit auf einem seit 
Beginn der 1970er Jahre nicht mehr erreichtem hohen Niveau. Im September 2024 sank 
die Inflationsrate auf ihr bisher niedrigstes Niveau von 1,6 Prozent, um erneut im De-
zember 2024 auf 2,6 Prozent anzusteigen. Im Januar 2025 lag die Rate gegenüber dem 
Vormonat um 0,3 Prozent niedriger bei 2,3 Prozent (vgl. Statista 2025b). 

Insgesamt ist aus Sicht der KAB aber bisher nicht erkennbar, dass höhere Lohnkosten 
(Lohnkosteninflation) durch den gesetzlichen Mindestlohn und dessen Erhöhung als ur
sächlicher Preistreiber bzw. Inflationstreiber angesehen werden können, sondern spezi
fische »Sondersituationen« anzuführen sind, die einen komplexen Zusammenhang wi
derspiegeln (vgl. auch Deutscher Bundestag 2023). Für den Anstieg der Inflationsrate 
sind vielmehr Engpässe in den internationalen Lieferketten und deutlich erhöhte Trans
portkosten, insgesamt steigende Energiepreise bereits vor dem Krieg in der Ukraine und 
dann nachfolgend verschärft durch diesen, pandemiebedingte »Nachholeffekte« und 
»Mitnahmeeffekte« der Unternehmen durch Erhöhung der Gewinnmargen 

-

-
-
-

235



Stellungnahme KAB Mindestlohnkommission 2025  Seite 30 von 46 
 

verantwortlich zu machen. Die These, dass der gesetzliche Mindestlohn quasi bei den 
Niedrigeinkommensbezieher*innen durch höhere Preise wieder »aufgefressen« wird 
bzw. durch den Anstieg des gesetzlichen Mindestlohnes ein allgemeiner Preisanstieg 
verursacht wird, kann nicht verifiziert werden. Vielmehr ist angesichts der zwischenzeit
lich hohen Inflationsrate eine »nachholende Entwicklung« durch weitere deutliche An
hebungen des gesetzlichen Mindestlohns und der Lohntarife insgesamt notwendig, um 
die Binnenkonjunktur durch mehr Kaufkraft und Nachfrage zu stärken. 

-
-

3.d. Nachfrage- und Umsatzentwicklung 

Hinsichtlich der Umsatzentwicklung sind insbesondere zwei Wirtschaftsbereiche für die 
Betrachtung interessant, weil sie einen Großteil des volkswirtschaftlichen Anteils gene
rieren: das produzierende Gewerbe (ca. 41 Prozent Umsatzanteil Industrie, verarbeiten
des Gewerbe) und der Handel (ca. 27 Prozent Umsatzanteil), gefolgt von den sonstigen 
Dienstleistungen (ca. 19 Prozent Umsatzanteil). Um die gesamtwirtschaftliche Lage er
fassen zu können, ist der neue Produktionsindex aussagekräftig, der vier Konjunkturin
dizes (Produktionsindex für die Industrie, das Baugewerbe, den Dienstleistungssektor 
und den deflationierten Umsatzindex für den Handel) kombiniert (vgl. Bolz 2025). Die 

-
-

-
-

(derzeit) aktuellsten Zahlen stammen vom November 2024: »Im aktuellen Berichtsmo-
nat November 2024 ist der Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft gegenüber Okto-
ber 2024 kalender- und saisonbereinigt um 0,7 % gestiegen. Im Vergleich zum Vorjah-
resmonat November 2023 lag der kalenderbereinigte Produktionsindex für die Gesamt-
wirtschaft um 0,6 % niedriger.« Kalender- und saisonbereinigt weist der Produktionsin-
dex Werte zwischen 100,2 im Januar 2024 und 100,9 Punkte im November 2024 aus und 
damit eine stabile Lage hinsichtlich der vier erfassten Konjunkturindizes (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2025d). Damit kann von einer konstanten gesamtwirtschaftlichen Um-
satzentwicklung in 2024 ausgegangen werden, wenngleich Differenzierungen hinsicht-
lich der einzelnen Wirtschaftsbereiche zu berücksichtigen sind. Die gesamtwirtschaftli-
che Lage der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt von 
4.527,01 Milliarden US-Dollar (Stand 2023) ist also keinesfalls hinsichtlich Nachfrage und 
Umsatzentwicklung so schlecht, wie von »einigen Wahlkämpfern« im Kontext des Bun-
destagswahlkampfes zur Bundestagswahl am 23. Januar 2025 behauptet.  

Schaut man auf einzelne für die deutsche Volkswirtschaft wichtige Branchen ergibt sich 
ein differenziertes Bild. Der Einzelhandel im engeren Sinne verzeichnet seit 2010 durch
weg steigende Umsätze. 2023 wurde ein Umsatz von 649, 9 Milliarden Euro erzielt, 2024 
von 663,8 Milliarden Euro und für das laufende Jahr 2025 wird ein Umsatz in Höhe von 
677 Milliarden Euro erwartet (vgl. Statista 2025c). »Der Einzelhandel in Deutschland hat 
nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (…) im Jahr 2024 real 
(preisbereinigt) 1,1 % und nominal (nicht preisbereinigt) 2,5 % mehr Umsatz erwirtschaf
tet als im Jahr 2023.« (Statistisches Bundesamt 2025e) 

-

-
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Der Umsatz im Großhandel ist ein wichtiger Indikator für die Nachfrage- und Umsatz
entwicklung. Die aktuellen Werte von Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat 
zeigen folgende Trends: Im Bereich »Nahrungs-, Genussmitteln, Getränke und Tabakwa
ren« ist ein leichter Umsatzanstieg um 1,9 Indexpunkte, bei den »Gebrauchs- und Ver
brauchsgütern« ist ein leichter Rückgang von 1,4 Punkten auszumachen, während »In
formations- und Kommunikationstechnik« eine Umsatzsteigerung von 3,5 zu verzeich
nen hat. Ein erheblicher Einbruch ergibt sich für den Bereich »Sonstige Maschinen, Aus
rüstungen und Zubehör« von 15,5 Indexpunkten, wobei ein starker Einbruch von No
vember auf Dezember 2025 um 8,8 Punkten hervorsticht. Treibender Faktor sind hier 
die Umbauprozesse der deutschen Automobilindustrie (Umstellung auf E-Fahrzeuge, 
verteuerte Rohstoffe, Einbruch des Auslandsumsatzes etc.). Der »Sonstige Großhandel« 
hat seinen Umsatz leicht ausgeweitet (1,3) und der »Großhandel ohne ausgeprägten 
Schwerpunkt« einen Umsatzrückgang von 2,8 im Indexwert (vgl. Statistisches Bundes
amt 2025f). Der große Einbruch bei Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör ergibt sich 
vorrangig durch die derzeitige Exportschwäche deutscher Maschinenbau- und Ausrüs
tungsunternehmen und ist damit »außenhandelsgetrieben«. 

-

-

-
-
-
-
-
-

-

Abschließend soll die Umsatzentwicklung in zwei Bereichen aufgezeigt werden, die bei 
der Einführung und den Anhebungen des gesetzlichen Mindestlohns vor besonderen 
Herausforderungen standen und stehen: das Friseurhandwerk und das Taxigewerbe. 

Das Friseurhandwerk war in hohem Maße durch die coronabedingten Lockdowns ge
beutelt und hatte in dieser Phase (2020 – 2021) einen Rückgang der Beschäftigtenzahl 
um mehr als 5 Prozent und deutliche Umsatzrückgänge zwangsweise zu verzeichnen. 
Besonders ab dem zweiten Quartal 2022 zeichnet sich aber eine deutliche Besserung 
der Umsatzentwicklung ab. »Im zweiten Quartal 2022 lag die Messzahl für die Umsatz
entwicklung von Friseuren bei 11,6. Im Vergleich zum Referenzjahr 2020 wurde somit 
ein Zuwachs um 11,6 Punkte erreicht« (Statista 2022). In 2023 und 2024 konnten die 
Umsätze im Friseurhandwerk gesteigert werden, ab dem 3. Quartal 2024 sind allerdings 
Rückgänge zu verzeichnen, sodass in 2025 nur ein leichter Umsatzanstieg oder ein kon
stanter Umsatz im Vergleich zu 2024 zu prognostizieren ist (vgl. Statista 2025d). 

-

-

-

Eine parallele Entwicklung kann für das Taxigewerbe ausgemacht werden: Nach Einbrü
chen (Umsatzrückgang, Aufgabe von Taxibetrieben, Beschäftigtenrückgang) während 
der Pandemie folgte eine Erholungsphase. Für die nächsten Jahre werden erhebliche 
Umsatzeinbußen prognostiziert (vgl. Statista 2025e), da der Beförderungsmarkt durch 
Anbieter wie »Uber« und neue Geschäftsmodelle sich in einem grundlegenden Umbruch 
befindet. 

-

Die Einführung und Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns haben in den hier ange
führten Gewerben zu moderaten Preissteigerungen geführt, die aber im Zusammen-

-
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hang mit einem ganzen Bündel von Ursachen gesehen werden müssen (höhere Beschaf
fungskosten, steigende Energiepreise etc.). Im Bereich der Nachfrage- und Umsatzent
wicklung dürften durch die Anhebungen des gesetzlichen Mindestlohns positive Effekte 
für die Nachfrage- und Umsatzentwicklung zu verzeichnen sein, da die unteren Einkom
mensgruppen durch Lohnzuwächse generell über eine höhere Kaufkraft verfügen. Da, 
wo es zu Umsatzeinbußen kommt, können diese nicht allein auf erhöhte Lohnkosten 
zurückgeführt werden. Gerade in den Bereichen, in denen Rückgänge zu verzeichnen 
sind, sind diese oftmals »exportgetrieben« und den grundlegenden Veränderungen der 
globalen Handelsstrukturen und -anforderungen geschuldet, was sich überdeutlich bei 
den Umsatzeinbrüchen der Autoindustrie zeigt, wo ca. 70 Prozent des Gesamtumsatzes 
als Auslandsumsatz zu verbuchen ist.  

-

-
-

3.e. Investitionstätigkeit 

Ein Gesamtüberblick über die aktuelle Investitionstätigkeit enthält die volkswirtschaftli
che Gesamtrechnung. Zahlen liegen hier bis 2023 vor. Danach sind die Bruttoinvestitio
nen von 2022 (910,218 Mrd. Euro) auf 2023 (907,115 Mrd. Euro) gesunken, die Brutto
anlageinvestitionen im gleichen Zeitraum von 858,253 Mrd. Euro auf 899,880 Mrd. Euro 
in 2023 angestiegen. Entsprechend verläuft die Entwicklung bei den Abschreibungen. 
Die Nettoinvestitionen sind deutlich gesunken von 113,175 Mrd. Euro auf 49,129 Mrd. 
Euro, die Nettoanlageinvestitionen von 61,120 Mrd. Euro auf 41,894 Mrd. Euro. Die Net
toinvestitionsquote sinkt von 2,9 Prozent in 2022 auf 1,2 Prozent in 2023, was eine Ver
änderung gegenüber dem Vorjahr in 2022 von -0,2 Prozent und in 2023 von -1,7 Prozent 
bedeutet (vgl. ausführlich Statistisches Bundesamt 2024c). 

-
-

-
-
-

Hinsichtlich der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist hinsichtlich des Bruttoinlandsproduk
tes für das 4. Quartal 2024 ebenfalls ein leichter Rückgang zu verzeichnen: »Das Brutto
inlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2024 gegenüber dem 3. Quartal 2024 – preis-, sai
son- und kalenderbereinigt – um 0,2 % gesunken. (…) Für das gesamte Jahr 2024 haben 
die neuesten Berechnungen den Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 % zum Vor
jahr (kalenderbereinigt ebenfalls -0,2%) bestätigt.« (Statistisches Bundesamt 2025g) 

-

-
-
-

Einbrüche oder gravierende Einschnitte sind nach der Einführung des gesetzlichen Min
destlohns und dessen Erhöhungen nicht erkennbar. Negative Auswirkungen auf die In
vestitionstätigkeit aufgrund des gesetzlichen Mindestlohns ergeben sich statistisch 
nicht, auch aufgrund der Tatsache, dass Investitionsentscheidungen von einem Bündel 
von Faktoren abhängig sind. Die Investitionseinbrüche und der Rückgang des Bruttoin
landsprodukts sind insbesondere auf den Einbruch der exportorientierten Kernbereiche 
der deutschen Volkswirtschaft in der Autoindustrie, beim Maschinenbau, der chemi
schen Industrie und im Bereich Elektro zurückzuführend. Ein weiterer Grund ist in den 
Einbrüchen im Bereich des »inländischen« Baugewerbes zu suchen. 

-

-

-
-
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3.f. Veränderung von Wettbewerbsparametern 

Durch die Einführung und Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns wurde der Wettbe
werb fairer gestaltet und Lohndumping unterhalb der gesetzlichen Mindestlohngrenze 
sanktioniert. Die Mindestlohnkommission stellt diesbezüglich zutreffend fest: »Auf ge
samtwirtschaftlicher Ebene sind durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
keine messbaren Auswirkungen auf gängige Wettbewerbsindikatoren wie Arbeitskos
ten, Lohnstückkosten, Produktivität und Gewinne zu beobachten. Dies liegt maßgeblich 
darin begründet, dass der gesetzliche Mindestlohn nur einen begrenzten Einfluss auf die 
gesamtwirtschaftliche Lohnsumme hatte.« (Mindestlohnkommission 2020, S. 14) Diese 
Einschätzung wird im Vierten Bericht der Mindestlohnkommission bestätigt, wenn fest
gehalten wird: »Der gesetzliche Mindestlohn hat nur einen begrenzten Einfluss auf die 
gesamtwirtschaftliche Lohnsumme. Schätzungen des Statistischen Bundesamtes gehen 
(…) von einem Anstieg der monatlichen Lohnsumme von rund 0,34 Prozent infolge der 
Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro aus. Damit hatte die vom Deutschen Bundestag 
beschlossene Anhebung einen ähnlich hohen Einfluss auf die Lohnsumme wie die Ein
führung des Mindestlohns im Jahr 2015.« (Mindestlohnkommission 2023, S. 15) 

-

-

-

-

-

4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung  

4.a. Auf- und Abbau von Beschäftigung 

(siehe oben, insbes. Punkte 1.d., 1.e.) 

4.b. Beschäftigungs- bzw. Einstellungschancen von bestimmten Personengruppen 

Hinsichtlich der Personengruppe der Langzeitarbeitslosen stellt sich der aktuelle Stand 
bzw. die Entwicklung folgendermaßen dar. Im Januar 2025 waren bei der Bundesagen
tur für Arbeit insgesamt 1.017.620 Langzeitarbeitslose registriert. Davon waren 565.060 
Männer und 452.560 Frauen. Hinsichtlich der Alterssegmente lag der Schwerpunkt mit 
650.090 Personen in der Alterskohorte der 25- bis unter 55-Jährigen mit 650.090 Perso
nen. 32.880 Personen waren unter 25 Jahren alt, 334.510 55 Jahre und älter. Die deut
sche Staatsangehörigkeit hatten 685.280 Personen, 332.330 wurden in der Kategorie 
»Ausländer« geführt. Ohne Berufsabschluss waren 616.420 Personen, einen anerkann
ten Berufsabschluss konnten 334.330 und einen akademischen Abschluss 56.770 Perso
nen nachweisen (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2025c). Die Langzeitarbeitslosigkeit er
reichte in 2021 einen (erneut) hohen Stand mit 1.027.109 Personen, sank in 2023 auf 
906.277 Registrierten, um in 2024 deutlich auf 971.981 Personen anzusteigen. Die im 
Januar 2025 registrierte Zahl der Arbeitslosen deutet auf einen weiteren Anstieg im Ge
samtjahr 2025 (bereits) hin. Ein weiterhin hohes Risiko langzeitarbeitslos zu werden 
bzw. in der Langzeitarbeitslosigkeit längere Zeit zu verharren, haben weiterhin die be
nannte Alterskohorte der 25- bis 55-Jährigen bei Zunahme der Alterskohorte der über 

-

-

-
-
-

-
-

-
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55-Jährigen, Geringqualifizierte und Geflüchtete sowie Menschen mit Migrationsge
schichte bzw. ohne deutschen Pass.  

-

Weiterhin gibt es bezüglich der Arbeitslosenzahlen bzw. der registrierten Langzeitar
beitslosen erhebliche regionale Unterschiede. Überproportional von Langzeitarbeitslo
sigkeit betroffen sind im regionalen Vergleich die Bundesländer Bremen, Sachsen-An
halt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2025c). 

-
-
-

Die Zahlen belegen, dass offensichtlich die Sonderregelung nach § 22 Abs. 4 MiLoG nicht 
oder nur in einem sehr geringen Umfang genutzt worden sind, um Langzeitarbeitslose 
in Beschäftigung zu bringen. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Mindestlohnkommis
sion in ihrem Vierten Bericht (vgl. Mindestlohnkommission 2023, S. 133-134). 

-

Die KAB hält weiterhin den Aufbau eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors 
gerade für diese Zielgruppen für dringend geboten, um über einen »Qualifizierungsan
schluss« die Vermittlungs- und Arbeitschancen am Ersten Arbeitsmarkt deutlich zu er
höhen. 

-
-

4.c. Arbeitszeit, Arbeitsvolumen 

Die Anpassung der Arbeitszeit gehört zu einer möglichen Strategie von Betrieben, die 
von der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns betroffen sind. Eine Betriebsbefra
gung im Auftrag der Mindestlohnkommission ergab, dass sieben Prozent der Unterneh
men eine Arbeitszeitreduzierung vorgenommen haben (vgl. Mindestlohnkommission 
2023, S. 15; vgl. ebd. S. 134ff.; vgl. auch Bossler 2022). In diese Richtung weisen auch 
andere Befunde, die die Mindestlohnkommission berücksichtigt hat (vgl. z.B. Institute 
2018, S. VII; RWI 2020, S. 4). Die Mindestlohnkommission hat zutreffend auch die Be
sonderheiten der Pandemiephase differenziert herausgearbeitet (vgl. auch IAB 2023a). 

-

-
-

Neben Veränderungen der individuellen Arbeitszeit kann der gesetzliche Mindestlohn 
auch Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Arbeitszeitvolumen haben (vgl. Min
destlohnkommission 2020, S. 115; Mindestlohnkommission 2023, S. 141). Weder sind 
jedoch seit der Einführung noch aufgrund der Erhöhungen des gesetzlichen Mindest
lohns signifikante Änderungen in dem langfristigen Trend des Anstiegs des Arbeitsvolu
mens der Erwerbstätigkeiten zu verzeichnen. Die Coronaphase stellt eine Besonderheit 
mit den entsprechenden Einbrüchen dar. Im Jahr 2023 stieg das Arbeitsvolumen der Er
werbstätigen auf 61,44 Milliarden Stunden erneut an (vgl. ausführlich IAB 2024). Ein 
konstitutiver Zusammenhang des gesetzlichen Mindestlohns und dessen Erhöhung auf 
das Arbeitsvolumen ist nicht erkennbar. 

-

-
-

-
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4.d. Personalfluktuation 

Schübe in der Beschäftigtenfluktuation in den von der Einführung bzw. Erhöhung des 
gesetzlichen Mindestlohns betroffenen Branchen sind nicht signifikant nachweisbar 
oder da, wo diese branchenbezogen oder auf der betrieblichen Ebene vorkommen, in 
einer geringen Höhe festzustellen. Generell erweist sich die Arbeitskräftefluktuation in 
Deutschland als nahezu konstant (vgl. Hammermann 2022).  

Betrachtet man als Indikator die begonnenen und beendeten Beschäftigungsverhält
nisse nach Wirtschaftszweigen, zeichnen sich abgesehen von der Coronaphase mit ihren 
Spezifika gerade in den Branchen, die überproportional von der Einführung und Erhö
hung des gesetzlichen Mindestlohns betroffen sind, weiterhin keine signifikanten Aus
schläge ab. Betriebe, wie z. B. im Bereich des Gaststättengewerbes, die aufgrund ihrer 
(saisonalen) Beschäftigungsstruktur schon immer einen hohen Fluktuationskoeffizien
ten auswiesen, sind durch die Umwandlung von geringfügigen Beschäftigungsverhält
nissen in sozialversicherungspflichtige in den letzten Jahren eher »zur Ruhe« gekommen 
und haben allenfalls leichte Erhöhungen des Koeffizienten zu verzeichnen, die aber nicht 
ursächlich auf den gesetzlichen Mindestlohn zurückgeführt werden können. 

-
-

-
-

-

Generell ist bei Beschäftigtenfluktuationen in Betrieben davon auszugehen, dass diese 
– über die Lohnhöhe hinaus – auf ein Bündel von Faktoren (saisonale Zu- und Abgänge, 
Arbeitszufriedenheit, soziale Kommunikation im Betrieb, persönliche Lebenslage, Auf
stiegschancen, Sicherheit des Arbeitsplatzes, An- und Abfahrtszeiten zur Arbeitsstelle, 
Lebenslagenanforderungen wie Kindererziehung, Pflege etc.) zurückzuführen sind. Mit 
der Zunahme bzw. Umwandlung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (siehe 
oben) dürfte sich die Bindung an die jeweiligen Unternehmen eher verstärken, da sei
tens der Arbeitgeber hierdurch ein positives Signal zur (dauerhaften) Weiterbeschäfti
gung gesetzt wird und eine Qualifizierung des Arbeitsverhältnisses mit besseren Rege
lungen, Vergütungen und ggf. zusätzlichen Lohnbestandteilen verbunden ist. Gerade in 
Zeiten eines zunehmenden Personalmangels in verschiedenen Branchen liegen hier aus
schlaggebende Faktoren, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittel- und langfristig an 
das Unternehmen zu binden und so Kompetenzen zu sichern. Auch nach Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohns und den letzten beiden Erhöhungen lassen sich keine genui
nen Faktoren aus Sicht der KAB anführen, die auf eine ursächlich zuzuweisende Zu
nahme der Beschäftigungsfluktuation hinweisen. 

-
-

-

-
-
-

-

4.e. Regelungen für Praktikanten (§ 22 Abs. 1 MiLoG) 

Im Bereich der Praktika sorgte bzw. sorgt der gesetzliche Mindestlohn für einige Verbes
serungen (vgl. Mindestlohkommission 2023, insbes. S. 150-153), die allerdings aus Sicht 
der KAB nicht ausreichend sind. Mit den in § 22 Abs. 1 MiLoG gemachten Ausnahmen 
bleibt das MiLoG hinter seinen Möglichkeiten zurück, da weiterhin Umgehungs-

-
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strategien durch Praktikumsgeber in hohem Umfang möglich sind. Die Ausnahmen für 
freiwillige Praktika sieht die KAB weiterhin kritisch, auch da eine wirksame Kontrolle 
nicht gewährleistet ist.  

Hinsichtlich der Beschäftigung von Praktikantinnen und Praktikanten (vgl. Schmidt 2011; 
Employour 2012, Deutscher Gewerkschaftsbund 2016) sieht die KAB weiterhin grund
sätzlich Regelungsbedarf, der nicht allein durch das MiLoG gewährleistet werden kann. 
Die unter dem Schlagwort »Generation Praktikum« apostrophierte Entwicklung weg von 
reinen Praktika zu Aus-, Fort- und Weiterbildungszwecken hin zur nicht selten in Betrie
ben geübten Praxis, Praktikantinnen und Praktikanten durch entsprechende Projektauf
träge als Ersatz oder Ergänzung vorhandener betrieblicher Arbeitskapazitäten zu nutzen, 
stellt aus Sicht der KAB eine Fehlentwicklung dar. In diesem Kontext verweist die KAB 
auf die geltenden Mitbestimmungsregelungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG), welche den Betriebsräten auch bei Praktikaeinstellungen bzw. -abschlüssen 
ein Mitspracherecht einräumt. Im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) sind die Aus
kunfts- und Beteiligungsrechte nach § 80 BetrVG und § 92 BetrVG geregelt. Die KAB hält 
es für wichtig, dass diese Möglichkeiten seitens der Mitbestimmungsorgane im Betrieb 
konsequent genutzt werden. Hier liegt ein Schlüssel für die Entscheidungs- und Kontroll
ebene, die dem Missbrauch von Praktika entscheidend vorbeugen und gesetzkonforme 
Regelungen überprüfen kann. 

-

-

-
-

-

Praktika im Rahmen einer schulischen Ausbildung oder einer Hochschulausbildung sieht 
die KAB als Teil der Ausbildung und nicht dem MiLoG unterliegend, also im Bereich der 
sogenannten »gebundenen Praktika« angesiedelt. Aus unserer Sicht bedarf es aber wei
terhin einer eindeutigen Regelung hinsichtlich der freiwilligen Praktika nach § 22 Abs. 1 
MiLoG, um eine Substitution eigentlich dem Mindestlohn unterliegender Bereiche aus
zuschließen, eindeutige Abgrenzungen gegenüber Werkvertragsverhältnissen zu schaf
fen und »Kettenpraktika«, die auch unter Einhaltung des § 22 Abs. 1 MiLoG durch zeitli
che Unterbrechungen weiter möglich sind, abzuschaffen. Wie bereits erwähnt, sieht die 
KAB trotz der weiterhin aufgrund des demographischen Wandels sinkenden Anzahl der 
Praktika insgesamt hier einen umfassenden Handlungsauftrag an den Gesetzgeber, für 
Klarheit zu sorgen. 

-
-
-

-

4.f. Auswirkungen auf das (betriebliche) Lohngefüge 

Auswirkungen auf das betriebliche Lohngefüge seitens des gesetzlichen Mindestlohns 
zeigten sich insbesondere da, wo ein großer Teil der Beschäftigten des Unternehmens 
unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns entlohnt wurde und mit der Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohns und dessen Anhebung angehoben werden musste, etwa im 
Gastronomiegewerbe (vgl. auch Mindestlohnkommission 2023, S. 129). Befragungen 
bzw. Studien im Auftrag der Mindestlohnkommission berichten von unterschiedlichen 
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Reaktionsmustern, insbesondere von Lohnstauchungen und Verzögerungen von Lohn
anhebungen (vgl. z.B. Institut für angewandte Wirtschaftsforschung 2018, S. 58ff.). Vie
les deutet darauf hin, dass die Lohnabstände sich insbesondere nach der Coronaphase 
neu einpendeln, wofür jedoch unterschiedliche Faktoren zu veranschlagen sind, im be
reits erwähnten Gastronomiegewerbe etwa das Fehlen von Arbeitskräften. 

-

-
-

Die KAB sieht positive Effekte für eine Lohnentwicklung »nach oben« und begrüßt die 
positiven Effekte, die sich daraus ergeben. Mit der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns 
wurde eine wirksame Untergrenze im Lohngefüge eingezogen, die durch das »Ver
gleichs- und Lohnabstandsprinzip« im Betrieb für Niedriglohnbezieherinnen und -bezie
hern positive Auswirkungen zeitigt (vgl. DIW 2018, S. 166). Die KAB geht gerade hinsicht
lich der beschriebenen Tendenz der Bruttostundenlöhne und des überproportionalen 
Anstiegs im unteren Entlohnungsbereich davon aus, dass der gesetzliche Mindestlohn 
einen Beitrag zur Verringerung der Ungleichheit der Bruttostundenlöhne, der Lohnsprei
zungen in den Betrieben und zur Anhebung der branchenbezogenen Mindestlöhne ge
leistet hat und auch weiterhin leisten wird. Mitentscheidend sind dabei auch die tarif
vertraglichen Lohnabschlüsse, insbesondere um die sogenannte »Stauchung der Lohn
struktur« zwischen den unteren und mittleren Einkommensgruppen durch Lohnerhö
hungen zu entzerren bzw. abzuflachen und das allgemeine Lohnniveau angesichts 
schwindender Kaufkraft und Inflation für die Beschäftigten positiv zu gestalten. 

-
-
-
-
-

-
-
-

4.g. Ausbildungsgeschehen 

Folgewirkungen durch die Einführung bzw. Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 
das Ausbildungsgeschehen sind nicht erkennbar (vgl. Mindestlohnkommission 2020, 
S. 120f.; Mindestlohnkommission 2023, S. 147-149). Allenfalls lässt sich die »theoreti
sche Vermutung« wagen, dass mit der durch den gesetzlichen Mindestlohn mitverur
sachten Anhebung der Löhne bestimmte Berufszweige nach der Ausbildung attraktiver 
werden könnten. Inwieweit dieser Effekt allerdings eintreten wird, ist mehr als fraglich, 
hängt die Motivation für die Ausbildungs- und Berufswahl von verschiedenen Faktoren 
ab, wie Einzeluntersuchungen belegen (vgl. z.B. Müller-Hermann 2012). Im allgemeinen 
Trend bildet sich ein deutlicher Anstieg der tariflichen Ausbildungsvergütungen ab: 
»2024 sind die tariflichen Ausbildungsvergütungen im Vergleich zum Vorjahr im bundes
weiten Durchschnitt um 6,3 Prozent auf 1.133 Euro brutto im Monat gestiegen. Das ist 
der höchste Zuwachs seit im Jahr 1992 vom BIBB erstmals Daten für das wiederverei
nigte Deutschland erhoben wurden.« (BIBB 2025; vgl. ausführlich Schönfeld 2025) 

-

-

-
-

Das Ausbildungsgeschehen kann weiterhin nicht als befriedigend betrachtet werden. 
Der Anteil der ausbildungsberechtigten Betriebe sinkt seit Jahren weiter ab, der Anteil 
der ausbildenden Betriebe hat sich allenthalben nur stabilisiert und der Anteil unbesetz
ter Ausbildungsplätze bleibt auf einem hohen Niveau, was insbesondere für die 

-
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4.h. Auswirkungen auf das Tarifgeschehen 

Durch die Regelungen zum gesetzlichen Mindestlohn werden die Tariflöhne und Bran
chenmindestlöhne »ergänzt« bzw. eine bundesweite Untergrenze festgelegt, die nicht 
unterschritten werden darf. Insofern hat der gesetzliche Mindestlohn grundsätzlich Aus
wirkungen auf das Tarifgeschehen, als dass die Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes 
tarifvertraglich und durch die Branchenmindestlöhne nicht unterschritten werden darf. 
Dies hat in den letzten Jahren eine deutliche Wirkung auf die Branchenmindestlöhne 
ausgeübt, die deutlich angestiegen sind (vgl. Statistisches Bundesamt 2025h). 

-

-

In vielen Tarifverträgen konnte durch die Einführung und die Anhebung des gesetzlichen 
Mindestlohns neben der Erhöhung der untersten Tarifgruppen auch eine Erhöhung der 
darüberliegenden Tarifentgelte bis hin zur allgemeinen Anhebung des Tarifniveaus ins
gesamt erreicht werden. Zudem konnten in Tarifverträgen automatische Erhöhungen 
der Tabellenentgelte vereinbart werden sobald der gesetzliche Mindestlohn steigt. Der 
gesetzliche Mindestlohn »treibt« somit das Lohngefüge insgesamt in die Höhe und sorgt 
in Folge für mehr Gerechtigkeit bei den Löhnen (vgl. Statistisches Bundesamt 2024d). 
Wünschenswert wäre, dass diese positive Entwicklung auch zu einer Rückkehr bzw. Aus
weitung der Tarifbindung von Unternehmen beitragen könnte, da die Tarifbindung wei
terhin rückläufig ist und gerade in den neuen Bundesländern ein erschreckendes Aus
maß erreicht hat (vgl. Statistisches Bundesamt 2025i). 

-
-
-

-

 

 

Köln, den 05. März 2025 
Dr. Michael Schäfers 
KAB Deutschlands e.V. 
Referent für Politik und Strategie  
  

ostdeutsche Entwicklung eine große Herausforderung darstellt (vgl. IAB 2023b). Die KAB 
setzt sich weiterhin für die Einführung einer Ausbildungsgarantie ein. 
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WSI-Tarifarchiv (2025): Mindestlöhne in Deutschland nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) / Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz (AentG) / Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) / Tarifvertragsgesetz (TVG) 
(https://www.wsi.de/data/ta_mindestloehne.pdf; 20.02.2025). 
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Der Paritätische Gesamtverband 
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Stellungnahme zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns  

 

Vorbemerkung:  

Der Paritätische Gesamtverband dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Auswirkungen 
des gesetzlichen Mindestlohns und dessen letzten Erhöhungen auf 12,00 Euro ab 1. Oktober 2022 
durch den Gesetzgeber sowie zur Erhöhung auf 12,41 Euro ab 1. Januar 2024 und auf 12,82 Euro ab 
1. Januar 2025. 

Im Paritätischen sind bundesweit mehr als 10.800 gemeinnützige Organisationen aus allen 
Bereichen der Sozialen Arbeit organisiert. Sie beschäftigen insgesamt mehr als 500.000 
hauptamtliche Mitarbeiter*innen. Der Paritätische hatte die Einführung des allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2015 wie auch die später erfolgte Anhebung auf 12 Euro 
befürwortet, um der Ausbreitung des Niedriglohnsektors und den damit einhergehenden negativen 
Folgen für die Dynamik der Einkommens- und Altersarmut entgegenzuwirken. Die Erhöhung ab 
dem 1.1.2024 auf 12,41 Euro brutto je Zeitstunde und ab dem 1.1.2025 auf 12,82 Euro1 brutto je 
Zeitstunde hat der Verband vor diesem Hintergrund als zu niedrig bewertet.2 Mit Verweis auf die 
EU-Mindestlohnrichtlinie empfiehlt der Verband eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro. 
Dadurch wird zudem ein Beitrag geleistet, die Erwerbs- und Altersarmut zu reduzieren.  

 

Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns und dessen 
letzte Eröhungen sowie Auswirkungen des Mindestlohns auf den angemessenen Mindestschutz 
der Arbeitnehmer*innen 

Mit der Europäischen Mindestlohnrichtlinie „Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über angemessene Mindestlöhne in der 
Europäischen Union“ wird u. a. das Ziel verfolgt, einen Rahmen für die Angemessenheit von 
gesetzlichen Mindestlöhnen zu schaffen, um angemessene Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
erreichen. Ziel der Festlegungen und Aktualisierung von Mindestlöhnen soll es u. a. sein, Armut 
trotz Erwerbstätigkeit zu verringern.3 Entsprechend der Richtlinie gelten „Mindestlöhne (…) als 
angemessen, wenn sie angesichts der Lohnskala im jeweiligen Mitgliedstaat gerecht sind und den 
Arbeitnehmern auf der Grundlage einer Vollzeitbeschäftigung einen angemessenen Lebensstandard 
sichern.“4 In Artikel 5 der Richtlinie ist geregelt, dass „[d]ie Mitgliedstaaten (…) bei ihrer Bewertung 
der Angemessenheit der gesetzlichen Mindestlöhne Referenzwerte zugrunde [legen].  

 
1 Auf diese Erhöhung hatte sich die Mindestlohnkommission gegen die Stimmen der Gewerkschaftsvertreter*innen festgelegt. 
2 Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns. März 2023.; 
Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes zum Entwurf der Vierten Mindestlohnanpassungsverordnung (MiLOV4). Oktober 
2023.  
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2041&qid=1685005907674 Abgerufen am 5.2.2025. 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2041&qid=1685005907674 Abgerufen am 5.2.2025. 
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Als diesbezügliche Bezugswerte verweist die Richtlinie explizit auf die „(…) auf internationaler 
Ebene übliche[n] Referenzwerte wie 60 % des Bruttomedianlohns und 50 % des 
Bruttodurchschnittslohns (…).“5 Zugleich benennt die Richtlinie die Möglichkeit „abweichender 
Schwellenwerte“6. Entsprechend der 60 Prozent des mittleren Bruttomedianlohns von 
Vollzeitbeschäftigten hätte der Mindestlohn in 2024 bereits rund 14 Euro betragen. In 2025 ergibt 
sich ein entsprechender Mindestlohn in Höhe von rund 15 Euro, was der Verband unterstützt.7 

Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass die Mindestlohnkommission in der aktuellen 
Geschäftsordnung als ein Kriterium zur Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns u. a. auch den 
„Referenzwert von 60 % des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten nach Artikel 5 Absatz 4 
(…) der (…) EU-Mindestohnrichtlinie“8 neu aufgenommen hat. 

Im Rahmen seiner Armutsberichterstattung hat der Paritätische Gesamtverband regelmäßig auf das 
sozialpolitische Problem von Armut trotz Erwerbsarbeit hingewiesen.9 Nach aktuellen Daten 
beträgt die Armutsgefährdung von erwerbstätigen Personen in 2024 6,5 Prozent.10 Im Zeitverlauf 
betrachtet, ist ein Rückgang bei der Armutsgefährdung trotz Erwebstätigkeit festzustellen (2020: 
8,6 Prozent; 2021: 8,7 Prozent; 2022: 7,2 Prozent; 2023: 6,6 Prozent)11. Diese erfreuliche 
Entwicklung ist auch auf die Anhebung des Mindestlohns zum 1. Oktober 2022 auf 12 Euro 
zurückzuführen. Dennoch ist zu konstatieren, dass rund 2,56 Mio. erwerbstätige Personen 
armutsgefährdet sind.12 Der Verband hat seit Jahren als eine zentrale Maßnahme gegen 
Erwerbsarmut die Einführung und Anhebung des allgemeinen Mindestlohns auf ein 
armutsvermeidendes Niveau gefordert. Der gesetzliche Mindestlohn war bereits bei seiner 
Einführung im Jahr 2015 mit damals 8,50 Euro zu niedrig bemessen. Der Paritätische 
Gesamtverband hat vor diesem Hintergrund die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 
Euro zum 1. Oktober 2022 als dringend notwendigen und längst überfälligen Schritt ausdrücklich 
begrüßt. Im Rahmen der Tätigkeit der Mindestlohnkommission ist der Mindestlohn hingegen 
zuletzt mit der Erhöhung auf 12,41 Euro bzw. 12,82 Euro zu geringfügig angehoben worden. Kritisch 
ist zudem zu bewerten, dass als Grundlage der Erhöhung des Mindestlohnes auf 12,41 
Euro/Zeitstunde bzw. 12,82 Euro der damals nicht aktuelle Mindestlohn in Höhe von 10,45 Euro 
verwendet wurde und nicht der zu diesem Zeitpunkt geltende Mindestlohn von 12 Euro. Eine 
Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro wäre vor diesem Hintergrund ein wichtiger Beitrag zur 
Bekämpfung von Erwerbsarmut.  

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2041&qid=1685005907674 Abgerufen am 5.2.2025. 
6 WSI Report Nr. 93, Februar 2024. WSI-Mindestlohnbericht 2024. S. 4. 
7 https://www.wsi.de/de/pressemitteilungen-15991-eu-mindestlohnrichtlinie-gibt-referenz-fur-mindestlohn-deutlich-uber-14-euro-
64451.htm Abgerufen am 6.2.2025. 
8 § 2 Geschäftsordnung (GO) der Mindestlohnkommission.  
9 Paritätischer Gesamtverband. 2024. Armut in der Inflation. Paritätischer Armutsbericht 2024.  
10 Statistisches Bundesamt. Armutsgefährdung (monetäre Armut) nach soziodemografischen Merkmalen (nach überwiegendem 
Erwerbsstatus (Selbsteinschätzung). EU-SILC (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen). Einkommens-
Referenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Für 2024 Erstergebnis. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Lebensbedingungen-Armutsgefaehrdung/Tabellen/armutsgef-sozdem-zvgl.html 
Abgerufen am 31.1.2025. 
11 Statistisches Bundesamt. Armutsgefährdung (monetäre Armut) nach soziodemografischen Merkmalen (nach überwiegendem 
Erwerbsstatus (Selbsteinschätzung). EU-SILC (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen). Einkommens-
Referenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Für 2024 Erstergebnis. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Lebensbedingungen-Armutsgefaehrdung/Tabellen/armutsgef-sozdem-zvgl.html  
Abgerufen am 31.1.2025. 
12 Statistischer Bericht. Gemeinschaftsstatistik zu Einkommen und Lebensbedingungen (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen 
und Lebensbedingungen). Erstergebnisse 2024. Veröffentlicht 2025. Der Erwerbsstatus bezieht sich auf das Vorjahr der Erhebung 
und leitet sich aus dem überwiegenden Erwerbsstatus ab. 
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Von der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro haben rund 5,8 Millionen Jobs profitiert.13 Dies ist 
ein erheblicher sozialpolitischer Erfolg, der sich als steigende Kaufkraft auch positiv auf die 
wirtschaftliche Entwicklung insgesamt auswirkt. Zudem sank der Niedriglohnsektor bundesweit 
innerhalb eines halben Jahres im Oktober 2022 um 1,5 Millionen Jobs von 19 Prozent auf 15 
Prozent.14  

Der gesetzliche Mindestlohn sollte nach Ansicht des Paritätischen zumindest so aus-gestaltet sein, 
dass eine in Vollzeit beschäftigte Person nicht in Einkommensarmut leben oder ergänzende 
Leistungen der Grundsicherung zur Deckung der Bedarfe in Anspruch nehmen muss. Dies ist aus 
Gründen der Fairness und zur Vermeidung von Verwerfungen im Verhältnis von Wirtschaft und 
Sozialstaat geboten. Ein Mindestlohn in Höhe von 12,41 Euro/Stunde15 erfüllt diese normativen 
Minimalstandards: Mit einer Vollzeitbeschäftigung (38 Stunden) verdient eine beschäftigte Person 
2.050 Euro brutto monatlich und 1.502 Euro netto; Wohngeld kommt ergänzend hinzu16. Damit 
liegt das Nettoeinkommen über der Armutsschwelle (2024: 1.378 Euro netto/Monat).17 Der 
Nettolohn liegt zudem rund 519 Euro oberhalb des durchschnittlichen Bedarfs im SGB II (2024: 
1.000 Euro/Monat).18  

Der Mindestlohn in Höhe von 12,41 Euro ist hingegen zu niedrig, um Arbeitnehmer*innen vor 
Altersarmut zu schützen. Auch nach 45 Jahren einer Vollzeitbeschäftigung reichen die 
rentenrechtlichen Anwartschaften selbst mit Grundrentenzuschlag nicht, um eine Altersrente zu 
erreichen, die oberhalb der Armutsschwelle (2024: 1.378 Euro, alleinlebende Person) liegt.19 
Insofern gibt es aus sozialpolitischer Perspektive einen erkennbaren Bedarf zu weiteren 
Anhebungen des gesetzlichen Mindestlohns.  

Der Paritätische Gesamtverband regt an, dass die Mindestlohnkommission im Rahmen ihrer 
Prüfungen und Gesamtabwägungen die Vermeidung von Altersarmut bei langjähriger 
Beschäftigung als Kriterium aufnimmt und mit beachtet.  

 

Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung und Wettbewerbssituation in 
sozialen Diensten und Einrichtungen 

Auch in der Wohlfahrtspflege und in Paritätischen Einrichtungen bildet der allgemeine gesetzliche 
Mindestlohn in Bezug auf die Entlohnung ein unteres Auffangnetz.  

 

 
13 Statistisches Bundesamt. Pressemitteilung Nr. 211 vom 1. Juni 2023. 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/06/PD23_211_62.html Abgerufen am 4.2.2025. 
14 Statistisches Bundesamt. Pressemitteilung Nr. 211 vom 1. Juni 2023.  
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/06/PD23_211_62.html Abgerufen am 4.2.2025.; DIW Wochenbericht 
5 / 2024, S. 76.  
15 Als Grundlage wird hier der Mindestlohn in Höhe von 12,41 Euro/Stunde gewählt, da dieser ab dem 1.1.2024 galt und die Werte 
für die Armutsschwelle für 2025 zum Zeitpunkt des Verfassens der Stellungnahme noch nicht vorlagen.  
16 Portal Sozialpolitik. 2024. https://www.portal-
sozialpolitik.de/uploads/sopo/portal/grafiken/Buergergeld_und_Mindestlohn_2024_130_PS.png Abgerufen am 16.1.2025. 
17 Statistisches Bundesamt 2025. Pressemitteilung Nr. 036 vom 29. Januar 2025.  
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_036_63.html Abgerufen am 4.2.2025. 
18 Portal Sozialpolitik. 2024. https://www.portal-
sozialpolitik.de/uploads/sopo/portal/grafiken/Buergergeld_und_Mindestlohn_2024_130_PS.png Abgerufen am 16.1.2025. 
19 Nach 45 Jahren Arbeit in Vollzeit zum Mindestlohn von 12,41 Euro ergeben sich rund 1.129 Euro Rente (nach Sozialbeiträgen). 
Ohne die Grundrente wären es 884 Euro. Werte auf Basis 2024. https://www.dgb.de/service/ratgeber/grundrente/#c7788 DGB. 
Abgerufen am 30.01.2025. 
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Der Paritätische hatte bereits die gesetzliche Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro zum Anlass 
genommen, um eine zeitnahe Anpassung von Zuwendungen, Entgelten und Pflegesatzvereinbarung 
auf Seiten der zuständigen Kostenträger einzufordern, damit die Refinanzierung Sozialer Arbeit 
gesichert ist. 

Gleichwohl hat der gesetzliche Mindestlohn für die Vergütung der Mitarbeiter*innen in der Praxis 
der Paritätischen Dienste und Einrichtungen nur eine eingeschränkte Relevanz. Er ist mitunter beim 
Einsatz von geringfügig Beschäftigten bedeutsam. Auch in unteren Entgeltgruppen und für die 
entsprechenden Tätigkeiten kann er noch eine Rolle spielen. In vielen Bereichen, wie zum Beispiel 
in der Pflege, ist die Vergütung der Mitarbeiter*innen jedoch durch (teilweise deutlich) höhere 
Branchenmindestlöhne, aber auch durch tarifliche Bindungen und Tarifstrukturen gekennzeichnet. 
Viel stärker als von einer Orientierung am allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn ist die betriebliche 
Situation vieler Mitgliedsorganisationen, davon geprägt, dass ein Mangel an geeigneten 
Fachkräften vorherrscht, dem nur mit attraktiven Vergütungsstrukturen und entsprechend guten 
Arbeitsbedingungen begegnet werden kann. Diese werden aber vor allem durch Tarifverträge 
gewährleistet, deren Entgeltstrukturen sich, vor allem in den höheren Entgeltgruppen, in der Regel 
deutlich über dem Niveau des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns bewegen. 

Der Paritätische setzt sich weiterhin dafür ein, dass Soziale Arbeit nach angemessenen tariflichen 
oder tarifähnlichen Bedingungen vergütet wird. Der Verband begleitet seine 
Mitgliedsorganisationen bei der Einführung, Gestaltung und Refinanzierung entsprechender 
Regelungen. 
 

 

Berlin, 17. Februar 2025 

Juliane Meinhold/Jennifer Puls 

Soziale Arbeit 

Kontakt: Jennifer Puls arbeitsmarkt@paritaet.org  
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